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genommen. Die mit Änderungen versehenen Seiten 13, 14, 21, 22, 43, 44, 49, 70, 71 sind dem Protokoll als Anlage 3
beigefügt. 
Der Sachverständige Prof. Dr. Heinrich Amadeus Wolff hat Einsicht in die vorläufige Fassung des Stenografischen 
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(Beginn: 13.00 Uhr) 

Vorsitzender Armin Schuster: Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Ich eröffne die 10. Sit-
zung des 1. Untersuchungsausschusses der 
19. Wahlperiode. Ich begrüße zuvorderst natür-
lich die Herren Sachverständigen und unsere 
Gäste auf der Tribüne; das nennt sich bei mir 
profan „Öffentlichkeit“. Meine Damen und Her-
ren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, aber 
auch bitten - weil ich, bevor ich zum eigentlichen 
Gegenstand der heutigen Sitzung komme, einige 
Vorbemerkungen machen muss -: Ton- und Bild-
aufnahmen sind während der öffentlichen Be-
weisaufnahme grundsätzlich nicht zulässig. 

Wegen des besonderen öffentlichen Interesses hat 
der Ausschuss nach § 13 Absatz 1 des Untersu-
chungsausschussgesetzes beschlossen, von der 
heutigen Sitzung ausnahmsweise eine Fernseh-
aufzeichnung durch das Parlamentsfernsehen fer-
tigen zu lassen. Diese wird im Parlamentsfernse-
hen übertragen und in der Mediathek des Deut-
schen Bundestages abrufbar sein. 

Sonstige Bild-, Ton- oder Filmaufzeichnungen 
sind nicht zulässig. Entsprechende Geräte bitte 
ich Sie abzuschalten. Ein Verstoß gegen dieses 
Gebot kann nach dem Hausrecht des Bundestages 
nicht nur zum dauernden Ausschluss von den 
Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen 
Hauses führen, sondern gegebenenfalls strafrecht-
liche Konsequenzen nach sich ziehen. 

Ich rufe als einzigen Punkt der Tagesordnung 
auf: 

Föderale Sicherheitsarchitektur 

(Beweisbeschluss S-1) 

Zu diesem Thema findet heute eine öffentliche 
Beweisaufnahme aufgrund des Beweisbeschlus-
ses S-1 statt. Danach wird Beweis erhoben zum 
Untersuchungsauftrag, Bundestagsdrucksache 
19/943, durch Anhörung von Sachverständigen. 
Diese Anhörung findet ausschließlich öffentlich 
statt. 

Ich darf nun die Herren Sachverständigen in al-
phabetischer Reihenfolge - so ist auch die Sitz-
ordnung gewählt - herzlich begrüßen. Ich fange 
von mir aus gesehen links an: Herr Professor Dr. 
Matthias Bäcker von der Johannes Gutenberg-
Universität in Mainz, Herr Otto Dreksler, Leiten-
der Polizeidirektor a. D., dann Heinz Fromm, Prä-
sident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
a. D., Professor Dr. Klaus F. Gärditz von der Uni-
versität Bonn - der kommt später; das hat er uns 
gesagt; der Platz ist also leer -, Herr Dr. Nikolaos 
Gazeas, Rechtsanwalt aus Köln, dann Herr Jürgen 
Maurer, Vizepräsident des Bundeskriminalamts 
a. D., Dr. Benjamin Rusteberg, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, und Professor Dr. Heinrich 
Amadeus Wolff, Universität Bayreuth. Sehr ge-
ehrte Herren Sachverständige, ganz herzlichen 
Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind 
und dem Ausschuss für diese Anhörung zur Ver-
fügung stehen. 

Ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Bundes-
tagsverwaltung nicht nur eine Video-Liveübertra-
gung, sondern auch eine elektronische Tonauf-
zeichnung der Sitzung fertigt. Diese dient aus-
schließlich dem Zweck, die stenografische Auf-
zeichnung der Sitzung zu erleichtern. Die Auf-
nahme wird nach Erstellung des Protokolls ge-
löscht. Das Protokoll dieser Anhörung wird 
Ihnen nach Fertigstellung zugestellt. Sie haben, 
falls dies gewünscht ist, die Möglichkeit, inner-
halb von zwei Wochen Korrekturen und Ergän-
zungen vorzunehmen. Haben Sie bis hierhin Fra-
gen? - Das ist nicht der Fall. 

Sie haben die Gelegenheit erhalten, ein schriftli-
ches Gutachten einzureichen, wovon auch alle 
Sachverständigen Gebrauch gemacht haben. 
Herzlichen Dank dafür! Ihr Gutachten wird auf 
der Website des Ausschusses veröffentlicht wer-
den, soweit Sie sich mit der Veröffentlichung 
einverstanden erklärt haben. 

Dann habe ich noch einige Belehrungen vorzu-
nehmen - das ist jetzt nicht ausdrücklich für Sie 
gemacht, sondern das machen wir immer so -: 
Sehr geehrte Herren Sachverständige, vor Ihrer 
Anhörung habe ich Sie zunächst zu belehren. Sie 
sind als Sachverständige geladen worden. Als 
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Sachverständige sind Sie verpflichtet, die Wahr-
heit zu sagen. Ihr Gutachten ist unparteiisch und 
nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten. 
Ich habe Sie außerdem auf die möglichen straf-
rechtlichen Folgen eines Verstoßes gegen die 
Wahrheitspflicht hinzuweisen. Wer vor dem Un-
tersuchungsausschuss uneidlich falsch aussagt, 
kann gemäß § 162 in Verbindung mit § 153 des 
Strafgesetzbuches mit Freiheitsstrafe von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft werden. 

Nach § 28 in Verbindung mit § 22 Absatz 2 des 
Untersuchungsausschussgesetzes können Sie die 
Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 
Beantwortung Sie selbst oder Angehörige im 
Sinne des § 52 Absatz 1 der StPO der Gefahr aus-
setzen würde, einer Untersuchung nach einem 
gesetzlich geordneten Verfahren ausgesetzt zu 
werden; das hören Sie sicher so nicht oft, aber 
ich habe die Pflicht, Ihnen das so zu sagen. Das 
betrifft neben Verfahren wegen einer Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit auch Disziplinarverfahren. 
Haben Sie hierzu Fragen? - Das ist nicht der Fall. 

Dann zum Ablauf der Anhörung. Nach diesen 
Vorbemerkungen darf ich Ihnen den geplanten 
Ablauf kurz vorstellen: Zu Beginn haben Sie 
nach § 28 in Verbindung mit § 24 Absatz 4 des 
Untersuchungsausschussgesetzes Gelegenheit, 
zum Beweisthema im Zusammenhang vorzutra-
gen. Die Reihenfolge richtet sich nach dem Al-
phabet, so wie auch die Sitzordnung gewählt ist. 
Ich bitte Sie, sich bei Ihrem einführenden State-
ment jeweils an einen Zeitrahmen von maximal 
sieben Minuten zu halten. Wir sind jetzt nicht 
sklavisch, aber eine Uhr läuft trotzdem mit, und 
ich fange an, merkwürdige Zuckungen zu krie-
gen, wenn Sie deutlich drüber sind; das werden 
Sie bemerken.  

Danach werden wir direkt in die Befragung durch 
die Mitglieder des Ausschusses einsteigen. Für 
den Ablauf der Befragung gilt der Verfahrensbe-
schluss des Ausschusses Nummer 12. Danach be-
ginnt in allen Befragungsrunden - ich werde als 
Vorsitzender zu Beginn keine Fragen stellen - die 
Fraktion der CDU/CSU; danach folgen die Frak-
tionen von AfD, FDP, SPD, Linke und Bündnis 

90/Die Grünen. Die Reihenfolge der Fragestelle-
rinnen und Fragesteller folgt also dem Prinzip 
von Rede und Gegenrede. 

Für die Bemessung des Zeitanteils der Fraktionen 
innerhalb der Befragungsrunden wird die Vertei-
lung der Redezeiten im Plenum entsprechend an-
gewendet. Die Fragezeit richtet sich also nach 
dem Stärkeverhältnis der Fraktionen. Für die 
Fraktionen ergibt sich nach der sogenannten Ber-
liner Stunde ein festes Zeitbudget: CDU/CSU 20 
Minuten, SPD 13, AfD 8, FDP 7, Die Linke 6, 
Bündnis 90/Die Grünen 6 Minuten. 

Am Ende werden wir hier noch mal gemeinsam 
beschließen - das liegt aber in erster Linie in Ihrer 
Hand -, ob wir eine geplante Schlussrunde noch 
mal dergestalt machen, dass Sie abschließende 
Statements machen könnten, die auch jeweils 
sieben Minuten dauern. Ich darf allerdings hin-
zufügen: Die letzten beiden Sachverständigenan-
hörungen haben auf unserer und auf Ihrer Seite 
ergeben, dass es viel ergiebiger war, weiter Fra-
ge/Antwort zu machen. Das klären wir rechtzei-
tig. Sie sind acht, mal sieben. Also, wir hätten 
dann eine gute Stunde Abschlussstatements. Das 
werden wir vorher vorbereiten. Haben Sie noch 
Fragen zu diesem Ablauf? - Dann zum Gegen-
stand.  

In den vergangenen zwei Sitzungswochen ist die-
ser Ausschuss mit öffentlichen Anhörungen zur 
Thematik des Vollzugs des Aufenthalts- und 
Asylrechts sowie einer Anhörung zur Thematik 
des gewaltbereiten Islamismus und der Radika-
lierungsprozesse in die Beweisaufnahme einge-
treten. Wir haben dabei wertvolle Erkenntnisse, 
viele Erkenntnisse zu diesen Themen erlangt. Die 
Beweisaufnahme wollen wir heute fortsetzen und 
mehr über die föderale Sicherheitsarchitektur 
von Ihnen, sehr geehrte Herren Sachverständige, 
lernen. 

Der Deutsche Bundestag hat diesen Untersu-
chungsausschuss eingesetzt, um aufzuklären, wie 
es zu dem Anschlag auf dem Berliner Breit-
scheidplatz am 19. Dezember 2016 kommen 
konnte. Den Opfern und Hinterbliebenen des 
Terroranschlags gegenüber fühlen wir uns ver-
pflichtet, unsere Arbeit sachlich und sorgfältig 
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durchzuführen. Hierzu sollen wir uns und wol-
len wir uns ein Gesamtbild vom Handeln der zu-
ständigen Behörden verschaffen, Schwachstellen 
in der Zusammenarbeit erkennen und Fehler klar 
benennen.  

Das Plenum des Bundestages hat uns einstimmig 
auch den Auftrag gegeben, Empfehlungen für die 
Arbeit der im Untersuchungsauftrag benannten 
Behörden zu entwickeln, damit solche schreckli-
chen Anschläge zukünftig verhindert werden. 
Die heutige Anhörung zur föderalen Sicherheits-
architektur leistet hierzu einen besonders wichti-
gen Beitrag. 

Wenn Sie so weit wären, kämen wir damit zu 
den Eingangsstatements. Ich darf Sie, Herr Pro-
fessor Bäcker, bitten, mit Ihrem einführenden 
Statement zu beginnen. Herzlichen Dank. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender. - Meine Damen und 
Herren! Ich bedanke mich herzlich für die Gele-
genheit, hier zu Ihnen sprechen zu können.  

Nach dem Untersuchungsauftrag verfolgt der 
Ausschuss möglicherweise ja auch ein rechtset-
zungsorientiertes Ziel. Es sollen also möglicher-
weise nicht nur Handlungsanweisungen an Be-
hörden entwickelt werden, sondern es soll auch 
überlegt werden, ob möglicherweise die geltende 
Sicherheitsarchitektur umgestaltet werden sollte. 
Das geht natürlich immer nur innerhalb des Rah-
mens, den die Verfassung zieht, und mit dem 
habe ich mich in meiner Stellungnahme befasst 
und möchte da einige wesentliche Punkte in mei-
nem Eingangsstatement hervorheben. 

Es ist naturgemäß so, dass Sie am Beginn Ihrer 
Untersuchungsarbeit stehen und dass ich also 
den Ergebnissen, zu denen Sie am Ende gelangen 
werden, nicht vorgreifen kann. Wenn man aber 
sich anschaut, was in den Ländern geschehen ist 
und was andere Sachverständige bereits heraus-
gefunden haben, dann stößt man darauf, dass 
zwei Kernforderungen im Zusammenhang mit 
den Geschehnissen am Breitscheidplatz erhoben 
worden sind von verschiedener Seite. 

Das eine war eine bessere Koordinierung der Tä-
tigkeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden 
und insbesondere auch eine partielle Zentralisie-
rung dieser Tätigkeit, indem die Sicherheitsbe-
hörden des Bundes aufgewertet werden. Das an-
dere war, dass beklagt wurde, dass insbesondere 
im präventiv-polizeilichen Bereich die Rechts-
grundlagen für das polizeiliche Handeln erheb-
lich auseinandergehen und man sich dort eine 
Vereinheitlichung gewünscht hat. Zu diesen bei-
den Punkten und zu der verfassungsrechtlichen 
Möglichkeit von Änderungen in diesen beiden 
Punkten möchte ich im Folgenden kurz spre-
chen. 

Das Erste betrifft also die Frage, inwieweit die 
Koordinierung der Tätigkeit der Sicherheitsbe-
hörden von Bund und Ländern ausgebaut werden 
könnte und inwieweit da auch eine partielle 
Zentralisierung möglich ist. Meine Antwort dazu 
lautet zusammengefasst, dass das Grundgesetz 
hier erhebliche Spielräume lässt, die der Bund 
nutzen könnte, wenn er das sicherheitspolitisch 
für angezeigt hielte.  

Das betrifft zunächst einmal die Strafverfolgungs-
befugnisse der Bundesbehörden, also insbeson-
dere im Kontext der Terrorismusbekämpfung von 
Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt. 
Hier bestehen im Moment partielle Zuständigkei-
ten, die teilweise auch nur bestehen, wenn Ver-
fahren an den Bund gezogen werden. Aus meiner 
Sicht wäre es möglich, das ganz erheblich auszu-
bauen und die Terrorismusbekämpfung auf der 
strafrechtlichen Ebene zumindest sehr weitge-
hend beim Bund zu zentralisieren. Alternativ 
dazu wäre es aus meiner Sicht auch möglich, zu 
einer Art Mischverwaltung zwischen Bund und 
Ländern zu kommen und hier dem Bund zumin-
dest Aufsichtsbefugnisse und Weisungsbefug-
nisse einzuräumen.  

Bei der präventiv-polizeilichen Terrorismusbe-
kämpfung haben wir eine Vorgabe in Artikel 73 
des Grundgesetzes, die es ermöglicht, bestimmte 
präventiv-polizeiliche Aufgaben beim Bundeskri-
minalamt anzusiedeln. Das hat der Bundesgesetz-
geber getan. Das hat er auch ausgeschöpft. Mög-
lich wäre aber hier meiner Ansicht nach, gegen-
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über den nach wie vor zuständigen Landesbehör-
den stärkere Führungsrechte des Bundeskrimi-
nalamts zu verankern, bis hin zu einzelnen ope-
rativen Maßnahmen. 

Darüber hinaus könnte auch die hergebrachte 
Zentralstellenfunktion des Bundeskriminalamts 
und übrigens auch des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz dadurch gestärkt werden, dass diese 
Behörden in die Lage versetzt werden, verbindli-
che Entscheidungen zu treffen, insbesondere Be-
wertungen und Feststellungen verbindlich zu 
stellen. Ein Stück weit ist das ja schon faktisch 
dadurch angelegt, dass die Bewertung von Ge-
fährdern jetzt bundesweit auf einem einheitli-
chen Verfahren beruhen soll. Aber es wäre 
durchaus möglich, hier gegebenenfalls auch Ent-
scheidungskompetenzen der Bundesbehörden zu 
errichten. 

Das, würde man sich vorstellen - jedenfalls laien-
haft, wie ich -, würde wahrscheinlich im Rahmen 
der Tätigkeit des Gemeinsamen Terrorismusab-
wehrzentrums zu geschehen haben. Dafür müss-
ten Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Die 
sind aber auch auf jeden Fall erforderlich; denn 
die derzeitige Tätigkeit des GTAZ als rechtlich 
nicht besonders regulierte Stelle ist meiner An-
sicht nach verfassungsrechtlich nicht tragfähig. 
Das GTAZ bedarf meiner Ansicht nach einer be-
sonderen Rechtsgrundlage, weil die dort stattfin-
denden Informationsverdichtungen eine Qualität 
aufweisen, die über normale Datenübermittlung 
hinausgeht, und weil es auch eines zentralen 
Kontrollmechanismus bedarf, der besonders ge-
setzlich installiert werden müsste. 

Die zweite Frage ist: Wie verhält es sich mit den 
Rechtsgrundlagen insbesondere der präventiv-po-
lizeilichen Tätigkeit? Gefahrenabwehr ist ja abge-
sehen von dieser Sonderrolle des Bundeskrimi-
nalamts nach wie vor Ländersache, sodass grund-
sätzlich einmal sie sich nach den Landespolizei-
gesetzen richtet, die der Bund selbstverständlich 
nicht vereinheitlichen kann. In der politischen 
Diskussion wurde jüngst der Vorschlag unterbrei-
tet, dem zu begegnen, indem ein Musterpolizei-
gesetz erarbeitet wird, das die Länder dann sozu-
sagen als Gedankensteinbruch benutzen könnten. 
Das ist sicherlich ein gangbarer Weg, um hier zu 

einer weiter gehenden Vereinheitlichung zu kom-
men, als wir sie im Moment haben. 

Mit etwas Mut zum großen Wurf könnte man die 
Sache allerdings auch anders angehen. Man 
könnte nämlich auch das, was sich im Moment 
noch nach den Polizeigesetzen der Länder rich-
tet, in erheblichem Ausmaß bundesrechtlich da-
durch regulieren, dass man statt des Polizeirechts 
auf ein strafprozessuales Vorfeldrecht rekurriert. 
Der Bund hat eine Gesetzgebungskompetenz für 
das Strafverfahrensrecht, die nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts nicht erst 
dann ansetzt, wenn es darum geht, einem Tatver-
dacht nachzugehen, sprich: Der Bund könnte 
auch die Bekämpfung von Straftaten regeln, die 
noch nicht bekannt sind oder noch gar nicht be-
gangen worden sind, solange er eine polizeiliche 
Tätigkeit mit dem Ziel der Strafverfolgung regu-
liert. Das scheint mir im Terrorismusbereich aber 
gut begründbar zu sein, dass es zumindest in al-
ler Regel letztlich darum geht, Straftaten zu ver-
folgen. 

Ein solches strafprozessuales Vorfeldrecht haben 
wir nicht. Es müsste neu entwickelt werden. Da-
bei würden sich sicherlich nicht unerhebliche 
Regelungsprobleme stellen. Das wäre aber die 
Möglichkeit, im Bereich der Terrorismusbekämp-
fung tatsächlich sehr weitgehend zu einem bun-
desrechtlichen Regime zu kommen, das eben die 
Landespolizeigesetze natürlich nicht komplett 
entbehrlich machen würde, aber doch dazu füh-
ren würde, dass jedenfalls der Bereich verdeckter 
Überwachungen ganz weitgehend vom Bund vor-
gegeben werden könnte. - Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das war jetzt in 
time; sehr gut. Dann bedanke ich mich, Herr Dr. 
Bäcker. - Dann ist Herr Dreksler an der Reihe. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Vorsitzender! 
Auch ich bedanke mich recht herzlich, dass ich 
in diesem Plenum wesentliche Aspekte zur Ter-
rorismusbekämpfung vortragen kann. Einführend 
möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass ich 
gegebenenfalls eine andere Sichtweise haben 
werde als die Herren Kollegen Sachverständigen, 
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die durch die Bank ja wissenschaftliche, rechts-
wissenschaftliche Expertisen bereits beruflich ab-
gegeben haben. 

Mein Fokus - das will ich ausdrücklich hervorhe-
ben - liegt in erster Linie darin begründet, aus - 
polizeirechtlich - sicherheitspolizeilichen Erfah-
rungswissenschaften die Fragestellung, die der 
Untersuchungsausschuss hier an uns gestellt hat, 
zu behandeln. Hierbei sind mir natürlich wesent-
liche Aspekte aufgefallen. Im Fokus der Betrach-
tung, die ich hier zugrunde lege, ist gleich aufge-
fallen, was ich ursprünglich behandeln wollte, 
deutlich behandeln wollte: die doppelfunktio-
nale Tätigkeit beispielsweise aus dem Strafpro-
zessrecht, besonderen Polizeirecht, Verwaltungs-
recht auf den Gebieten nicht nur der allgemeinen 
Terrorismusbekämpfung, sondern auch in diesem 
Zusammenhang die Flüchtlingsproblematik. Ich 
hole dazu besonders aus; denn nichts lässt sich 
hier regeln und erklären über die föderale Sicher-
heitsarchitektur, wenn wir nicht auf die Ursa-
chen zurückgehen, Ursachen für diese Erschei-
nungsform, für die Phänomenologie der Terroris-
musbekämpfung oder des islamistischen Terro-
rismus. 

Lassen Sie uns freundlicherweise zwei Sätze zu-
rückblicken: Es ist in der Tat ja so, dass die Väter 
des Grundgesetzes seinerzeit diese globale, inter-
nationale Entwicklung von kolossalen polizeili-
chen Problemfällen nie erkennen konnten. Inso-
fern war das damalige Konstrukt der föderalen 
Sicherheitsarchitektur auch hinreichend stabil 
und reichte allen Dingen aus. 

Zwischenzeitlich - und das ist mein Credo -, spä-
testens seit 1980 - spätestens -, dem Zeitpunkt 
des Einsetzens der technologischen Revolution, 
haben wir eine völlig andere Welt. Die Grenzen 
sind weg, die Wege und Zeiten sind zusammen-
gerückt, und alle Problemfälle, die wir jetzt hier 
in der Bundesrepublik Deutschland zu bewälti-
gen haben - aber nicht nur hier in Deutschland, 
sondern auch in den Nachbarstaaten und auch in 
Russland, was mir im Übrigen in der Anhörung 
fehlt, dieser Begriff-, sind derart zusammenge-
rückt, dass wir zu völlig neuen Erkenntnissen 
kommen müssen. 

Unter diesem Aspekt alleine frage ich auch: Passt 
denn überhaupt der Anzug der föderalen Sicher-
heitsarchitektur der frühen 50er- und 60er-Jahre 
noch? Ich komme also schon im Zwischenergeb-
nis zu der Auffassung: Der kann gar nicht passen. 
Der ist viel zu eng geworden - sowohl was straf-
prozessuale, restriktive Maßnahmen als auch ge-
neralpräventive der Polizeikräfte, der uniformier-
ten Polizeien in Bund und Ländern betrifft. Das 
passt, schlicht gesagt, alles nicht mehr. Denn die 
Lagebilder, die internationalen Lagebilder, derart 
überwischen sich, verwischen sich, und es gibt 
keine klaren Konturen mehr. Demzufolge fordere 
ich auch entscheidende Dinge oder schlage sie 
vor, nämlich insbesondere die demokratische 
Grundstruktur der föderalen Sicherheitsarchitek-
tur betreffend. 

So stelle ich hier schon die Frage - im Weiteren 
noch dezidierter -: Ist beispielsweise das System 
der nachgeordneten Dienste für das BfV und für 
das LKA noch zeitgemäß? Müssen wir noch Lan-
deskriminalämter auf tieferer Ebene haben? Müs-
sen wir noch Landesämter für Verfassungsschutz 
haben, die beide zusammen möglicherweise die 
Bewertung von Sicherheitslagen, von der Linie 
bis zur Spitze, den Entscheidungsträgern er-
schweren? 

Ähnlich wie Herr Dr. Bäcker - wenn ich das so 
sagen darf - bin ich auch der Auffassung, dass 
speziell das Bundeskriminalamt und das Bundes-
amt für Verfassungsschutz eine wesentlich stär-
kere Ausformung erhalten sollten, als sie ohne-
hin schon haben, sowohl hinsichtlich der gefah-
renabwehrenden Maßnahmen als auch im Zu-
sammenhang mit den strafprozessualen. Aber 
hier geht es hauptsächlich um Zuständigkeiten 
und die Erweiterung von Befugnisnormen. 

Wir haben es hier also mit systemimmanenten 
Schwachstellen zu tun bei den derzeitigen Struk-
turen. Und hier fällt mir natürlich auf bei der Be-
wertung der Sicherheitslage - innere Sicherheit, 
Terrorismusbekämpfung -, mit der ich mich seit 
über zehn Jahren als selbstständiger Unternehmer 
befasse, dass die Ebene, und zwar die länderspe-
zifische Ebene, exakt der Landeskriminalämter 
und der Landesämter für Verfassungsschutz, eine 
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enorme Bremswirkung erzeugen und der gemein-
samen Lageerfassung und Bewertung nicht so 
dienlich sind. 

Im Ergebnis kann ich zwischenzeitlich schon 
Folgendes sagen: Wenn ich mir die fast 70 Ge-
setze ansehe, die seit 9/11 von der Bundesrepu-
blik im Zusammenhang mit der Terrorismusbe-
kämpfung erlassen wurden - 70 Gesetze; diverse 
stehen noch im Entwurf an -, dann muss man 
sich schon die Frage stellen - ungeachtet einer 
Detailprüfung -: Wie kann das dazu führen, dass 
nach wie vor Informationen entweder versiegen 
oder dass sie aufgrund der Masse, die mit den 
Flüchtlingsströmen zusammenhängen, einfach 
nicht aufgenommen werden und bewertet wer-
den können? Wir haben es hier also mit einem 
Massenproblem zu tun. 

In diesem Zusammenhang widme ich mich ins-
besondere auch neueren Überlegungen des Poli-
zeigesetzes oder der Polizeigesetze und neueren 
Überlegungen: Wie kann man in dieser Doppel-
lage - Terrorismus und Flüchtlingsströme - zu ei-
ner gemeinsamen und verständlichen Aussage 
und Erklärungsansätzen kommen? 

Also, ich mache es mal kurz - außerhalb des Pro-
tokolls -: Natürlich wird hier auch über den Be-
griff der drohenden, künftig drohenden Gefahr zu 
sprechen sein. Darüber können wir stundenlang 
reden. Natürlich werden wir auch über die ge-
planten AnKER-Zentren reden müssen. Und na-
türlich werden wir auch darüber reden müssen: 
Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicher-
heit, ist das noch so unisono zu halten, wie es 
ehemals der Fall war, oder müssen wir da nicht 
eine gewisse Verschiebung zugunsten des einen 
und zum Nachteil des anderen Bereiches hinneh-
men? 

Vorsitzender Armin Schuster: Herzlichen Dank, 
Herr Dreksler. - Ich muss Sie eigentlich darauf 
hinweisen: Der Satzeinschub „außerhalb des Pro-
tokolls“ lässt das stenografische Protokoll relativ 
kalt. Das wird trotzdem auftauchen. Nur zu 
Ihrem Hinweis. - Dann ist Herr Fromm an der 
Reihe. 

Sachverständiger Heinz Fromm: Vielen Dank, 
Herr Vorsitzender. - Meine Damen und Herren 
Abgeordnete! Ich bedanke mich für die Einla-
dung, heute hier Stellung nehmen zu können.  

In meinen schriftlichen Ausführungen habe ich 
mich bemüht, aus der Perspektive des Verfas-
sungsschutzes die rechtlichen und tatsächlichen 
Bedingungen zu beschreiben, unter denen die Ar-
beit der Verfassungsschutzbehörden und ihr Zu-
sammenwirken mit anderen Sicherheitsbehörden 
im Bereich der Terrorismusbekämpfung stattfin-
det. 

Der Darstellung liegen insbesondere Erfahrungen 
aus meiner Amtszeit als Präsident des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz in der Zeit von 2000 
bis 2012 und auch aus früheren Tätigkeiten in 
Landesbehörden zugrunde. Ich habe es mit Blick 
auf die Kompetenz der übrigen Sachverständigen 
nicht als meine Aufgabe angesehen, mich zur Ar-
beit der Polizeibehörden als solcher und zu ver-
fassungs- und datenschutzrechtlichen Fragen zu 
äußern.  

Über die Darstellung der seit 2011 in rechtlicher 
und tatsächlicher Hinsicht erfolgten Änderungen 
hinaus habe ich mir erlaubt, in einigen wenigen 
Punkten Stellung zu nehmen, bei denen mir eine 
Fortentwicklung denkbar erscheint. Dazu gehört 
die Einführung eines administrativen Weisungs-
rechts des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
gegenüber den Landesbehörden und auch die 
verschiedentlich diskutierte Umgestaltung des 
Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums. 
Dazu will ich gerne später bei Bedarf noch nä-
here Ausführungen machen. 

Ich hoffe, mit meiner Stellungnahme und gegebe-
nenfalls auch mit Antworten und Erläuterungen, 
die ich heute geben kann, einen Beitrag zu den 
Sie interessierenden Themen leisten zu können. 
Mit Rücksicht auf Ihr Zeitbudget und zugunsten 
der nachfolgenden Gutachter will ich mich auf 
diese wenigen einleitenden Bemerkungen be-
schränken und bedanke mich sehr herzlich. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank. - 
Herr Dr. Gazeas. 
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Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren Abgeord-
nete! Auch ich danke Ihnen für die Einladung, 
heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich 
möchte den Fokus in meinem Eingangsstatement 
auf zwei kurze Bereiche legen: den Aufgabenbe-
reich von Nachrichtendiensten, Polizei und Straf-
verfolgungsbehörden bei der Terrorismusbe-
kämpfung und den Aspekt der informationellen 
Zusammenarbeit. 

Wir haben uns von dem klassischen Verständnis 
der Nachrichtendienste, der Polizeibehörden und 
der Strafverfolgungsbehörden schon lange verab-
schiedet. Die Praxis heute ist eine ganz andere. 
Wir haben eine Vernachrichtendienstlichung der 
Polizei und eine Verpolizeilichung des Strafver-
fahrens. Die Nachrichtendienste werden aus dem 
Umfeld der Sicherheitsbehörden als Zubringer 
für Informationen betrachtet und sehen sich auch 
selbst als solche an Behörden, die eben Exekutiv-
befugnisse haben. 

Welche Rolle hat die Staatsanwaltschaft in die-
sem Komplex? Strafverfolgungsbehörden und das 
Strafrecht sind nicht dazu da, konkrete Terrorge-
fahren abzuwehren. Jedoch: Sie werden zu sol-
chen Zwecken eingesetzt. Das Strafrecht ist sehr 
weit ins Vorfeld verlagert worden und zu einem 
wichtigen Instrument zur Verhinderung und zur 
Verhütung von Straftaten geworden. Insbeson-
dere seit dem Jahr 2009, der Einführung neuer 
Straftatbestände durch das GVVG - § 89a und fol-
gende -, ist das noch mal ganz besonders deutlich 
zu sehen. 

In der gegenwärtigen Praxis der Terrorismusbe-
kämpfung ist es so, dass das Instrument der Un-
tersuchungshaft, des Strafverfahrensrechts, ein 
ganz zentrales Instrument geworden ist, um eine 
für gefährlich erachtete Person effektiv und für 
längere Zeit aus dem Verkehr zu ziehen. Das, was 
man also eigentlich klassisch dem Gefahrenab-
wehrrecht zuschreibt, erfolgt in ganz weiten Tei-
len bereits über das Strafverfahrensrecht. Die Ent-
wicklung in dieser Form ist nicht gutzuheißen; 
denn sie löst die Bereiche auf und verwässert die 
Zwecke, denen sie dienen.  

Das Strafrecht, meine Damen und Herren, ist 
keine Allzweckwaffe in der Gefahrenabwehr. Ich 
will Ihnen auch kurz erläutern, warum. Der Fall, 
der uns heute hier zusammenbringt - der Anlass, 
Anis Amri und sein Handeln -, macht deutlich, 
warum das Strafrecht seine Grenzen hat. Die 
Handlung von Anis Amri, einen Lkw zu kapern 
und damit in eine Menschenmenge zu fahren, ist, 
von der Planung her betrachtet, ohne unmittelba-
res Ansetzen noch keine Straftat gewesen. Es war 
also keine Straftat, sich diesen bösen Gedanken 
in den Kopf zu setzen und ihn später umzuset-
zen. Man hätte mit den Mitteln des Strafrechts, 
also hier vor allem § 89a, Anis Amri also nicht 
dingfest machen können, sondern hätte das Ge-
fahrenabwehrrecht hierfür nutzen dürfen und 
Strafrecht allenfalls dann zur Anwendung brin-
gen können, wenn ein Straftatbestand tatsächlich 
verwirklicht wird. Und das wäre hier gewesen: 
die versuchte - bleiben wir mal dabei - Nötigung 
beim Kapern des Lkws. 

Der Fall Anis Amri ist also paradigmatisch dafür, 
dass man zur Abwehr von Terrorgefahren und 
zur Verhinderung von Straftaten nicht nur auf 
das Strafrecht setzen darf. Denn die Grenzen des 
Strafrechts, meine Damen und Herren, die sind 
weitgehend auch ausgeschöpft, wenn wir das 
Verfassungsrecht danebenlegen. Die Vorverlage-
rung ist in weiten Teilen in meinen Augen schon 
zu weitgehend; aber jedenfalls sind die Grenzen 
so gesetzt, dass man da nicht mehr viel wird ma-
chen können. 

Die weitreichenden Überwachungsmaßnahmen, 
die das Gefahrenabwehrrecht als solches vor-
sieht, genügen in meinen Augen dem Grunde 
nach, um effektiv Überwachungen vornehmen zu 
können. 

Ich komme zu dem zweiten Punkt, der informati-
onellen Zusammenarbeit der Sicherheits- und Er-
mittlungsbehörden. Wir haben hier, wenn man 
das einmal in einem Satz versuchen will zusam-
menzufassen, ein Regelungsgefüge, das, vom 
Rechtsrahmen her, eher ein Zuviel an informatio-
neller Zusammenarbeit als ein Zuwenig erlaubt, 
wenn wir auch hier das Verfassungsrecht als 
Maßstab nehmen. Wir haben Zusammenarbeits-
formen durch Übermittlungsvorschriften, durch 
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gemeinsame Verbunddateien und durch Zusam-
menarbeitsformen wie das GTAZ. Beim GTAZ 
selbst die Zusammenarbeit halte ich für absolut 
sinnvoll. Aber dort bin ich derselben Meinung 
wie der Sachverständige Professor Bäcker, dass 
wir dafür eine besondere Rechtsgrundlage, ein 
Gesetz benötigen, weil es eben durchaus auch 
qualitativ etwas ganz anderes ist, gemeinsam an 
einem Tisch zu sitzen, Informationen nicht nur 
auszutauschen, sondern auch gemeinsam zu ana-
lysieren, als die klassischen Vorschriften der 
Übermittlung zu nutzen. 

Auf eine auffällige Norm möchte ich ganz ab-
schließend noch hinweisen im Zusammenhang 
mit der informationellen Zusammenarbeit. Das 
ist § 23 des Bundesverfassungsschutzgesetzes; 
dazu habe ich auch versucht, einige Punkte in 
meiner schriftlichen Stellungnahme aufzuführen. 
Diese Vorschrift, meine Damen und Herren, 
sticht deshalb so hervor, weil sie ein Zurückhal-
ten von Informationen nicht nur erlaubt, sondern 
sogar zwingend anordnet. Das Übermittlungsver-
bot in § 23 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
ist im Regelungsgefüge der Informationsweiter-
gabe von zentraler Bedeutung. Seine gesetzgebe-
rische Ausgestaltung allerdings halte ich für sehr 
problematisch; denn sie ist ein rechtlich großzü-
giges Einfallstor für ein Zurückhalten von Infor-
mationen. Damit möchte ich nicht sagen - damit 
ich hier auch nicht falsch verstanden werde -, 
dass Nachrichtendienste ohne Not Informationen 
zurückhalten, sondern ich beleuchte jetzt aus-
schließlich die Rechtslage und komme zu dem 
Ergebnis, dass § 23 hier in rechtlich sehr großzü-
giger Art und Weise ein Zurückhalten von Infor-
mationen ermöglicht, weil der Tatbestand, um 
den es hier geht - „wenn ... Sicherheitsinteressen 
dies erfordern“ -, eben so weit und so unbe-
stimmt ist, dass es ein nahezu beliebiges Abwä-
gungsergebnis erlaubt. 

Bei der Rechtslage hat ein etwaiges Verständnis 
der Nachrichtendienste und des Nachrichten-
dienstrechts dahin gehend, dass sie Erkenntnisse 
in weitem Umfang zurückhalten dürfen, damit 
eine solide rechtliche Basis. 

Und das weitere Problem, was ich bei § 23 dieser 
Regelung sehe, ist, dass der Nachrichtendienst 

selbst darüber entscheidet, ob ein Übermittlungs-
verbot vorliegt oder nicht. Die Kultur der Weiter-
gabe oder der Auslegung dieser Vorschrift ist 
nach meiner Erfahrung eine ganz andere bei den 
Nachrichtendiensten als etwa bei den Polizei- 
und Strafverfolgungsbehörden. In dieser Kombi-
nation der beiden Problempunkte halte ich diese 
Vorschrift für unhaltbar und korrekturbedürftig, 
und zwar vor allem auch vor dem Hintergrund - 
ich habe jetzt eben nur das Bundesverfassungs-
schutzgesetz zitiert -: Diese Vorschrift gilt nicht 
nur für das Bundesamt für Verfassungsschutz, 
sondern für alle Nachrichtendienste des Bundes 
über entsprechende Verweisnormen, also auch 
für den BND und den MAD. Und entweder iden-
tisch oder in etwas anders ausgestalteter Form 
gibt es dieses Institut des Übermittlungsverbots 
auch in den Landesverfassungsschutzgesetzen 
der einzelnen Länder. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bedanke mich, 
Herr Dr. Gazeas. - Dann sind wir bei Herrn Mau-
rer. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Herzlichen Dank 
auch für die Einladung und für die Möglichkeit, 
hier sein zu können. Ich werde mal den Versuch 
machen, meine Person einzustufen in dem Kreis 
der Wissenschaftler und in dem Kreis der politi-
schen Akteure. Als zentraler Polizist war es die 
letzten 35 Jahre meine Aufgabe, zum einen Ge-
setze zu interpretieren, die Handlungsspielräume 
herauszuarbeiten und umzusetzen in ablauforga-
nisatorische Maßnahmen. Als ich beim BKA an-
fing, war ich ein föderaler Skeptiker. Mittlerweile 
bin ich fast schon ein glühender Vertreter des Fö-
deralismus, weil mir klar geworden ist, dass be-
stimmte Mechanismen im Föderalismus, die da-
rin münden und gipfeln, dass man seine Partner 
überzeugen muss von der Richtigkeit eines We-
ges, besser sind, als mit rigiden Regeln bestimmte 
Verhaltensweisen zu organisieren. 

Wir haben sicherlich eine föderale Entscheidung 
nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Aber wir 
sind weit davon entfernt, dass wir eine föderale 
Situation so hätten, wie sie in den 50er-Jahren 
war. Wenn ich mir das aktuelle, am 23. Mai in 
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Kraft tretende BKA-Gesetz betrachte, muss ich sa-
gen: Das geht weit über das hinaus, was ich mir 
jemals in den 90er-/2000er-Jahren gedacht habe. 
Es ist sehr viel geregelt dort, und es spiegelt ob-
jektiv aus sicherheitsarchitektonischer Sicht die 
Notwendigkeiten wider, mit denen wir uns zu 
beschäftigen haben.  

Wir haben vor dem Volkszählungsgesetz uns auf 
den § 163 StPO gegründet, dass im Prinzip alles 
das, was nicht verboten ist und dem Guten nützt, 
erlaubt ist. Seither haben wir sehr konkrete Ein-
griffsmaßnahmen bekommen. Wir haben sehr 
konkrete, weitreichende Möglichkeiten bekom-
men, gefahrenabwehrend tätig zu sein. Ich denke, 
dieses Gerüst, das auch immer wieder durch Ge-
richte überprüft werden kann, ist sehr umfäng-
lich und sehr gut handhabbar. 

Was man sehen muss, wenn man die Polizei be-
trachtet, ist: Polizei arbeitet in Gremien. Das be-
deutet, die Übereinkunft zwischen Bund und 
Ländern, die Übereinkunft zwischen polizeili-
chen Fraktionen findet immer in Gremien statt. 
Das hat uns genützt und hat uns geholfen und hat 
dann letztlich auch zu der Entscheidung geführt, 
im Rahmen der Krisenbeurteilung 9/11, im Rah-
men der Krisenbeurteilung NSU entsprechende 
gemeinsame Zentren einzurichten. Grundbedin-
gung war bei diesen Zentren immer: Wir ändern 
nichts am Grundprinzip des Föderalismus. Was 
bedeutet das für uns? Wie müssen wir die Pro-
zesse organisieren, und wie müssen wir den Auf-
bau organisieren? 

Fehler wurden und werden immer wieder ge-
macht werden. Die Frage ist nur, ob eine struktu-
relle Veränderung diese Fehler per se ausschlie-
ßen kann. Meine These ist, dass alle Krisen, alle 
polizeilichen, alle Sicherheitskrisen, die wir ge-
sehen haben, nicht basieren auf strukturellen Un-
verträglichkeiten, sondern auf konkreten ablauf-
organisatorischen Situationen: Informationen 
wurden nicht ausgetauscht und wurden nicht 
rechtzeitig ausgetauscht.  

Bei der Frage der Bekämpfung von Kriminalität, 
bei der Frage der Bekämpfung von Staatsschutz-
delikten, bei der Abwehr von Gefahren muss man 

eins verstehen: Es ist essenziell, dass Informatio-
nen gesammelt werden, zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt gesammelt werden, umfänglich analy-
siert werden und zum frühestmöglichen Zeit-
punkt ausgetauscht werden. Es ist nötig, diese 
Austauschprozesse ganz konkret zu dokumentie-
ren, damit man jederzeit feststellen kann: Wie ha-
ben die Akteure sich im Rahmen des bestehen-
den Rechts verhalten? 

Wenn es um die Frage der gesetzlichen Grund-
lage für das GTAZ geht: Vor dem Hintergrund der 
derzeitigen Regelung, dass wir eine föderale 
Organisation haben, sehe ich keinerlei Erforder-
nis für eine gesetzliche Regelung. Wir haben 
2004, als wir über das GTAZ diskutiert haben, 
eine zweite Option vor Augen gehabt. 2004 war 
als Reaktion auf den 11.09. in den USA das De-
partment of Homeland Security gebaut worden. 
Uns war klar, dass wir keine Superbehörde bauen 
können und wollen. Uns war aber auch klar, dass 
wir durch das Einführen von bestimmten direkti-
ven Rechten für das GTAZ auch nichts erreichen 
würden. 

Abschließend vielleicht an dem Punkt: Die Verar-
beitung, die Sammlung von Informationen ist es-
senziell, ist entscheidend. Beschränkungen in 
diesem Bereich sind kritisch zu sehen. Die Ak-
tionsweisen der „Geschäftspartner“ - in Anfüh-
rungszeichen -, die Binnenstrukturen in verschie-
denen Organisationen, die Sozialisierung in ver-
schiedenen Sicherheitsorganisationen sind zu be-
rücksichtigen und müssen mit ins Kalkül gezo-
gen werden. 

Fazit an der Stelle: Auch als zentraler Polizist 
halte ich die bestehenden rechtlichen Regelun-
gen für ausreichend. Ich sehe allenfalls Erforder-
nisse in der Organisation der Abläufe. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank. - 
Dann ist Herr Dr. Rusteberg an der Reihe. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Vie-
len Dank. - Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich habe mich be-
müht, die vielen der von Ihnen gestellten Fragen 
aus dem Fragenkatalog vorab in meiner schriftli-
chen Stellungnahme zu beantworten, und würde 
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dementsprechend versuchen, noch auf einen 
Punkt einzugehen, der da jetzt noch nicht so aus-
führlich besprochen wurde, der aber teilweise, 
glaube ich, sehr gut an das anknüpft, was Herr 
Maurer jetzt auch gesagt hat, nämlich: Wie kann 
es eigentlich innerhalb dieser Sicherheitsarchi-
tektur zu Fehlern kommen? 

Also, man könnte ja den Eindruck bekommen, 
dass im Bereich der Terrorprävention für umfas-
sende Sicherheit gesorgt ist. Es gibt also nicht nur 
einen Sachbereich innerhalb der Exekutive, der 
sich dieser Aufgabe annimmt, sondern mit Straf-
verfolgung, polizeilicher Straftatenverhütung, 
ordnungsrechtlicher Gefahrenabwehr und nach-
richtendienstlicher Aufklärung gleich vier je-
weils einschlägige Sachbereiche. 

In all diesen Bereichen existiert eine Vielzahl un-
terschiedlicher Stellen und Behörden, die sich 
im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse der Erfül-
lung dieser Aufgaben widmen. Diese Vielzahl 
von Akteuren wird mit einer Vielzahl von Befug-
nissen ausgestattet, auch zum Informationsaus-
tausch, die zum Teil auch die rechtlichen Grund-
lagen für sachbereichsübergreifende Informati-
onsverbünde legen. 

Ich würde deswegen sagen, dass man schon fest-
stellen kann, dass die Erfüllung der Aufgabe der 
Terrorprävention in Deutschland eher nicht an 
fehlenden Zuständigkeiten und auch nicht an 
fehlenden Befugnissen scheitern wird. Aber man 
muss eben beachten, dass Recht insofern nur den 
Rahmen für die Handlungsmöglichkeiten für die 
jeweiligen Akteure schafft und am Ende aber im-
mer noch reale Menschen handeln müssen. Und 
da gilt eben: Wo Menschen handeln, können Feh-
ler passieren. 

Ich denke, für derartige Fehler kann es dann eben 
ganz unterschiedliche Ursachen geben, die mit 
der jeweils handelnden Person zusammenhän-
gen - da kann man jetzt im Einzelnen natürlich 
wenig zu sagen -, aber eben auch in den jeweili-
gen strukturellen Bedingungen begründet sein 
können, unter denen das Handeln stattfindet. 
Und diese strukturelle Ebene spielt eben für das 
Recht eine ganz erhebliche Rolle, weil zum einen 
das Recht eben diese Strukturen wesentlich mit 

prägt - dafür ist es da - und zum anderen aber 
auch auf das Vorhandensein bestimmter Struktu-
ren angewiesen ist, um die Wirkungen, die man 
mit ihm verbindet, eben tatsächlich entfalten zu 
können. 

Die strukturellen Bedingungen beginnen eben bei 
ganz, ja, banalen Dingen eigentlich - so scheint 
es -, die die effektive Wahrnehmung der gesetz-
lich vorgesehenen Handlungsmöglichkeiten be-
einflussen, zum Beispiel eben bei dem Bereich 
der technischen Infrastruktur. Also, wenn man 
sich einfach die informationstechnischen Voraus-
setzungen der verfahrensunabhängigen Speiche-
rung personenbezogener Daten anschaut, dann 
überrascht doch einiges; so jedenfalls mein Ein-
druck aus den Quellen, die mir zur Verfügung 
stehen. Es ist etwa banal, aber eben keineswegs 
selbstverständlich, dass Daten, die rechtlich einer 
besonderen Kennzeichnungspflicht unterliegen, 
sich auch technisch überhaupt derart kennzeich-
nen lassen, also das keineswegs automatisch na-
türlich sichergestellt ist, sondern man dafür 
Sorge tragen muss. 

In sogenannten Verbunddateien darf eben nicht 
davon ausgegangen werden, dass hier die Daten-
einspeisung irgendwie automatisch einfach er-
folgt, wobei man der Seite police-it.org eine de-
taillierte Beschreibung entnehmen kann, wie vie-
ler Medienbrüche es bedarf aufgrund der Inkom-
patibilitäten der verschiedenen IT-Systeme, bis 
ein Fall im Bereich der politischen Kriminalität 
von der Fallakte der jeweils zuständigen Dienst-
stelle der Landespolizei über das zuständige LKA 
in die vom BKA bereitgehaltenen zentralen Da-
teien gelangt. Und jeder einzelne dieser Übertra-
gungsschritte ist eben ein Einfallstor für Fehler. 

Aber auch wenn die ursprüngliche Information 
erst einmal korrekt in die jeweilige Datei aufge-
nommen wurde, ist das eben auch keine Garantie 
dafür, dass diese Information auch korrekt bleibt, 
etwa wenn man sieht, eben nach der zitierten 
Quelle, dass die jeweiligen polizeilichen Dienst-
stellen über gar keine Übersichten verfügen, de-
nen sie entnehmen könnten, bei welchen Daten 
sie eigentlich für die Aktualisierungen verant-
wortlich sind.  
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Es besteht zudem die Gefahr, dass Daten sich ver-
selbstständigen, indem sie etwa aus einer Ver-
bunddatei in weitere interne Datenbanken - sei es 
vom BKA, sei es von den Landespolizeien - über-
nommen werden und dann aber wiederum nicht 
aktualisiert werden können, weil die hierfür not-
wendigen Informationen auf der übergeordneten 
Ebene halt gar nicht verfügbar sind. Insofern sich 
im Zuge der Neuregelung des BKAG auch das 
Ziel gesetzt wurde, eine neue informationstechni-
sche Infrastruktur zu entwickeln, bleibt eben ab-
zuwarten, wann bzw. ob diese zur Verfügung ste-
hen wird. 

Insofern wäre ich etwa auch stets skeptisch, was 
die Anzahl öffentlich mitgeteilter Gefährder an-
geht. Was für Probleme nämlich derartige fehler-
hafte Datenspeicherungen mit sich bringen kön-
nen, das haben wir alle zuletzt beim G-20-Gipfel 
im Zusammenhang mit dem Entzug von Presse-
akkreditierungen eindrucksvoll vor Augen ge-
führt bekommen. 

Jetzt unabhängig von diesen technischen Bedin-
gungen liegt eine weitere strukturelle Ursache für 
Fehler, denke ich, in den Friktionen, die eben 
zwischen den verschiedenen institutionellen 
Playern im Sicherheitsbereich entstehen können. 
Diese Friktionen können dabei sowohl mit Ab-
weichungen der Praxis von den gesetzlichen Re-
gelungsvorstellungen zusammenhängen als auch 
gerade durch diese gesetzlichen Vorstellungen 
bedingt sein. Ein Beispiel für Ersteres - das ist ge-
radezu eine juristische Binsenweisheit - ist etwa 
das Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und 
Polizei, wonach eben die Staatsanwaltschaft Her-
rin des Ermittlungsverfahrens sein soll, aber das 
sich in der Praxis einfach vielfach als Fiktion 
darstellt. 

Insbesondere der Kollege Bäcker hat auch immer 
wieder darauf hingewiesen, dass gerade im Be-
reich der sogenannten organisierten Kriminalität 
oder des Terrorismus erschwerend hinzukommt, 
dass durch die nach StPO und Polizeigesetzen 
vielfach bestehenden Parallelkompetenzen die 
Polizei faktisch erheblichen Einfluss darauf hat, 
inwieweit sie sich der Weisungsbefugnis der 
Staatsanwaltschaft tatsächlich unterwerfen 

möchte. Derartige Diffusionen der Verantwort-
lichkeit sind verwaltungswissenschaftlich aber 
längst als eine von vielen Fehlerquellen identifi-
ziert. 

Ganz ähnlich verhält es sich meines Erachtens 
auch in den nicht wenigen sicherheitsrelevanten 
Fällen zwischen Polizei und Ordnungsbehörden. 
Auch hier ist die Polizei oftmals strukturell im 
Vorteil, etwa aufgrund der besseren Ressourcen-
ausstattung, spezifischer Fachkenntnis im Be-
reich der Kriminalität und auch aufgrund der An-
forderungen des Geheimschutzes, die auf der 
Ebene der unteren Verwaltungsbehörde oftmals 
nicht erfüllt werden. Das führt dann faktisch zu 
einer Sachherrschaft der Polizei kraft Informa-
tion, obwohl die Verantwortung rechtlich eigent-
lich bei den Ordnungsbehörden angesiedelt ist. 
Im Ergebnis führt das alles dazu, dass die Polizei 
innerhalb der bundesrepublikanischen Sicher-
heitsarchitektur eine oftmals dominierende Stel-
lung einnimmt. Also, die Polizei nimmt eine oft-
mals dominierende Stellung ein, die ihr rechtlich 
in dieser Form eigentlich gar nicht zugedacht ist.  

Friktionen können auch zwischen den verschie-
denen Polizeien entstehen, vor allem im Bund-
Länder-Verhältnis, insbesondere dort, wo Zustän-
digkeitsverteilungen im Ermessen der jeweiligen 
Behörden liegen - also jedenfalls faktisch im Er-
messen. Es besteht auch stets die Gefahr, dass 
diese Fragen politisiert werden und damit durch 
sachfremde Aspekte überlagert. Man kann etwa 
nachvollziehen, dass die Übernahme der Ermitt-
lungen zum NSU durch das BKA mehrfach an 
der falschen Rücksichtnahme auf echte oder auch 
nur angenommene Befindlichkeiten bei den je-
weiligen Bundes- und Landesbehörden geschei-
tert ist. 

Und zu Friktionen kann es eben schließlich auch 
gerade aufgrund der gesetzlichen Leitbilder kom-
men, namentlich eben im Verhältnis der Nach-
richtendienste zu den übrigen Behörden. Hier 
liegt der zentrale Unterschied eben gerade darin, 
dass die Nachrichtendienste Informationen nicht 
als Mittel zur Durchführung von Einzelmaßnah-
men sammeln, die ein Straf- oder Verwaltungs-
verfahren theoretisch irgendwann auch abschlie-
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ßen, sondern zur Strukturaufklärung, die der Sa-
che nach letztlich niemals an ein Ende gelangen 
wird. Und das führt dazu, dass die Nachrichten-
dienste das reine Informationsinteresse naturge-
mäß höher gewichten als die übrigen Behörden, 
etwa in der Abwägung zwischen Quellenschutz 
und der Nutzung von Informationen zur Durch-
führung außenwirksamer Maßnahmen. Auf die 
problematische Rolle, die insbesondere § 23 
Nummer 2 Bundesverfassungsschutzgesetz in 
diesem Zusammenhang spielt, ist jetzt bereits 
mehrfach hingewiesen worden. 

Im Zuge der Aufklärung des Geschehens um den 
NSU ist immer und immer wieder deutlich ge-
worden, wie groß der Widerstand bei den Verfas-
sungsschutzbehörden gewesen ist, ihre Erkennt-
nisse gegenüber den Polizeien offenzulegen, und 
in welchem Umfang man offenbar bereit war, die 
extremistischen und regelmäßig auch strafbaren 
Umtriebe der akquirierten V-Leute zu dulden, so-
weit man meinte, diese weiter gewinnbringend 
abschöpfen zu können. Man könnte hier - frei 
nach Dwight D. Eisenhower - formulieren, dass 
man hier offenbar nach der Devise verfuhr: Es 
sind zwar Schweinehunde, aber es sind unsere 
Schweinehunde. 

Der Schutz möglicher Opfer von Straftaten wurde 
dann aber - -  

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Ruste-
berg, ich muss ein bissel auf die Uhr achten. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Ich 
komme sofort zum Ende. - Also, der Schutz mög-
licher Opfer von Straftaten wurde dann aber ge-
ringer gewichtet als das Ziel der Strukturaufklä-
rung und als das Mittel des Quellenschutzes. 
Gerade diese Funktion des Quellenschutzes ist 
eben etwas, was im Sicherheitsrecht leider Ge-
fahr läuft, sich zu verselbstständigen, und die 
eigentlich rechtsstaatlichen Ziele der Strafver-
folgung und des Rechtsgüterschutzes drohen aus 
dem Blick zu geraten. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank. - 
Dann kommen wir abschließend zu Herrn Profes-
sor Wolff. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Sehr geehrte Mitglieder des 1. Untersu-
chungsausschusses des 19. Bundestages! Vielen 
Dank für die Einladung. Ich würde gerne im Stak-
kato die wichtigsten Dinge meiner schriftlichen 
Stellungnahme wiederholen anhand der von 
Ihnen gestellten Fragen. 

Frage 1: Entwicklung der Grundlagen föderaler 
Sicherheitsarchitektur von 2011 zu 2017. Ant-
wort: Acht Punkte sind zu nennen. Erstens. Die 
Entwicklungslinie seit 2001 wird fortgeführt. 
Zweitens. Es kommt zur Zunahme einer Rege-
lungsdichte, immer mehr Gesetze. Drittens. Ver-
dichtung der parlamentarischen Kontrolle. Vier-
tens. Punktuelle Fortführung der Kompetenzen 
der Sicherheitsbehörden. Fünftens. Vorverlage-
rung der Eingriffsbefugnisse der Ermittlungsbe-
hörden und der Polizeibehörden. Sechstens. Ver-
größerung der Schnittschnellen und Überschnei-
dungsbereiche. Siebtens. Erhebliche Intensivie-
rung der Zusammenarbeit in allen Formen. Ach-
tens. Stärkung der Position des Bundes. 

Frage 2: Begriff „Sicherheitsbehörden“ und „Er-
mittlungsbehörden“ und deren Verhältnis. Ant-
wort: Ermittlungsbehörden: Behörden, die für die 
Verfolgung von Straftaten zuständig sind - Staats-
anwaltschaften, Polizeien der Bund und der Län-
der, Zoll. Sicherheitsbehörden: Behörden, deren 
Kernaufgabe in dem Schutz hinreichend konkret 
umschriebener Schutzgüter besteht. Behörden: 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder, 
Nachrichtendienste, BSI, Zoll, eventuell Voll-
zugsanstalten. Verhältnis zueinander muss man 
trennen zwischen Organisation und Befugnis. Or-
ganisation: teilweise erhebliche Überschneidung, 
ein Sowohl-als-auch. Bei den Befugnissen: klare 
Trennung, Entweder-oder. 

Spiegelstrich 1: Abgrenzung der Aufgabenberei-
che, speziell zum internationalen Terrorismus. 
Verkürzt gesprochen: Alle Ermittlungsbehörden 
und alle Sicherheitsbehörden sind zuständig. 

Spiegelstrich 2: Informelle Formen der Zusam-
menarbeit. Antwort: seit 11. September 2001 eine 
grundsätzliche Wende. Es kam zu einer deutli-
chen Vertiefung der Zusammenarbeit. 
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Spiegelstrich 3: Analyse der Schnittstellen. Ant-
wort: weitgehende Überschneidungen von Aufga-
ben und Befugnissen, weil der gleiche Sachver-
halt gleichzeitig aus nachrichtendienstlicher, po-
lizeilicher und strafrechtlicher Sicht relevant ist, 
und dann noch einmal gleichzeitig aus Bundes- 
und Landessicht.  

Es bestehen faktisch so viele Schnittstellen, wie 
es Behörden gibt. Fünf Behörden beispielsweise 
bilden 14 Schnittstellen. Die rechtliche Regelung 
und die Kontrolle von Schnittstellen werfen we-
gen der Kompetenzordnung Schwierigkeiten auf. 
Die Frage ist immer: Wer ist für die Schnittstelle 
verantwortlich? 

Vierter Spiegelstrich. Frage: Kompetenz des GBA. 
Antwort: §§ 74a, 120, 142a und 143 GVG. Es wer-
den ausschließlich Zuständigkeiten und solche 
mit Eintrittsrecht unterschieden. Hier gab es eine 
erhebliche Stärkung der Bundeskompetenz. 

Spiegelstrich fünf. Frage: Koordination des Zu-
sammenschluss durchs BfV. Antwort: Hier gab es 
seit 2015 massive Kompetenzerweiterung. Der 
Bund geht an die Grenze des verfassungsrecht-
lich Zulässigen. 

Spiegelstrich sechs. Frage: GTAZ, GETZ. Ant-
wort - verkürzt gesprochen -: Hinsichtlich der Ef-
fektivität der Gewährleistung der Sicherheitsauf-
gaben sind es segenreiche Erscheinungen. Aus 
rechtsstaatlicher Sicht sind es Sorgenkinder. 

Spiegelstrich sieben: Informationsaustausch mit 
ausländischen Behörden. Dieser Bereich bildet 
das Herzstück der Terrorabwehr. Der Bereich ist 
durch hohe Vertraulichkeit geprägt. Die deut-
schen Sicherheitsbehörden bemühen sich, den 
Eindruck zu vermitteln, die ausländischen Part-
ner seien über die in Deutschland in diesem Be-
reich geltende Transparenz verwundert. Das Bun-
desverfassungsgericht beschränkt den parlamen-
tarischen Informationsanspruch hier massiv. Die 
Gerichte und der Gesetzgeber nehmen sich dieses 
Bereiches partiell, step by step, Schritt für Schritt 
an. 

Frage 3. Frage: Veränderung der Rahmenbedin-
gungen. Antwort: Bei generalisierender Betrach-
tung lässt sich sagen: kontrollierte und punktu-
elle Erweiterung vor allem im Bereich der Koope-
ration. Die Rahmenbedingungen werden grund-
sätzlich nur bei Anlass und nur Schritt für 
Schritt verändert. Bereiche der Veränderungen 
sind Eingriffsbefugnisse, Koordination, Koopera-
tion, gemeinsame Dateien, Auslandaufklärung, 
Kontrolle.  

Spiegelstrich eins: Aufgabe und Befugnis. Bei 
den Aufgaben hat sich wenig geändert, bei den 
Befugnissen hat sich einiges geändert. Einzelhei-
ten in der Stellungnahme. 

Spiegelstrich zwei. Frage: Speicherung und Lö-
schung. Antwort: In der Formulierung hat sich 
bei den Löschungspflichten einiges getan wegen 
der Änderung des Datenschutzes und wegen der 
Datenschutzreform. In der Sache ist es weitge-
hend stabil. Löschungspflichten besitzen einen 
zweischneidigen Charakter und sind daher weni-
ger vorzugswürdig. Sperrpflichten sind vorzugs-
würdiger. Der schwierigste Punkt ist: Nach wel-
cher Zeit ist zu sperren oder zu löschen, wenn 
unklar ist, ob die Behörde die Information noch 
brauchen wird? Hier gibt es keine absolute Rich-
tigkeit. Die Terrorabwehr selbst scheint mit kurz-
fristigen Informationen grundsätzlich umgehen 
zu können. 

Spiegelstrich drei: ATDG, gemeinsame Dateien. 
Antwort: erhebliche Ausweitung der Möglichkei-
ten auf rechtsstaatlich kontrolliertem Wege. 

Spiegelstrich vier: V-Personen. Antwort: Dieser 
Bereich ist abgearbeitet, hat sich weitgehend erle-
digt. Es ist der Bereich, der am stärksten legisla-
tiv in der letzten Zeit durchdrungen wurde. 

Spiegelstrich fünf. Frage: Rechte der Betroffenen. 
Antwort: Punktuelle Erweiterung der Rechte. 
Mittelbar hat sich getan: Besserstellung durch die 
verbesserte parlamentarische Kontrolle und 
durch bessere Datenschutzkontrolle. Es gab zu-
dem eine erhebliche Veränderung der Praxis bei 
den Mitteilungspflichten. Die Sicherheitsbehör-
den teilen deutlich mehr mit als früher. Verbesse-



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 20 von 77 

 

rungen sind dennoch weiterhin möglich, bei-
spielsweise Schadensersatzanspruch wegen im-
materiellen Schadens, Ausweitung und Nach-
schärfung der Befugnis BfDI, Wahrnehmung der 
Rechte des Betroffenen durch eine staatlich neu-
trale Instanz bei Vertraulichem in Ermittlungsbe-
fugnissen. 

Frage 4. Frage: Verpflichtung zur Zusammenar-
beit. Antwort: Die Informationspflicht ist deut-
lich überschaubarer und seltener, als man das 
abstrakt vermuten würde. Selbst wenn Pflichten 
bestehen, werden sie zudem durch § 23 Bundes-
verfassungsschutzgesetz und vergleichbare 
Rechte eingeschränkt. 

Informationspflichten zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden sind stark ausgeprägt, § 6 Bun-
desverfassungsschutzgesetz. Vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz zum BND: § 20. Vom BND 
zum BfV gibt es keine Pflicht; das sage ich schon 
seit Jahren; niemand glaubt mir. Polizei zum Ver-
fassungsschutz: § 18 Bundesverfassungsschutzge-
setz - Staatsspionage und gewalttätige Bestrebun-
gen -, das ist okay. Polizei zum BND: nur zur Ei-
gensicherung. Von den Nachrichtendiensten zur 
Polizei: nur bei Staatsschutzdelikten. - Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bedanke mich 
bei den Sachverständigen. Ich habe zur Frage-
runde gerade eben schon alles erklärt. Wir kön-
nen also unmittelbar einsteigen. Ich habe zwar 
Fragen. Aber ich verzichte jetzt erst mal zuguns-
ten der Fraktionen und wollte zum Zeitmanage-
ment noch mal darauf hinweisen: Wir haben wie 
immer den Sachverständigen 18 Uhr avisiert. Das 
ist zwar jetzt nicht unbedingt Pflichttermin, aber 
ich sage es noch mal an alle: Es könnte sein, dass 
wir das halten. Bisher haben wir das geschafft. 

Dann ist das Fragerecht bei der CDU/CSU-Frak-
tion. - Herr Amthor. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Meine Herren, herz-
lichen Dank für die guten Einführungen und für 
Ihre schriftlichen Ausarbeitungen, die uns eine 
Grundlage geben für viele Diskussionspunkte. 

Ich würde jetzt einsteigen mit zwei Themen: ers-
tens mit dem Stichwort „strafprozessuales Vor-
feldrecht“ und dann noch mal zum Verfassungs-
recht. Vielleicht zunächst kurzgehalten: Das Feld 
„strafprozessuales Vorfeldrecht“, Herr Bäcker, 
hatten Sie aufgezogen in Kontrast zum Muster-
polizeigesetz. Ich habe das gleichwohl insoweit 
gern gehört, als natürlich wir für ein Musterpoli-
zeigesetz einerseits sind, aber der Idee eines straf-
prozessualen Vorfeldrechts natürlich auch eini-
ges abgewinnen können. 

Was spannend ist, ist die Frage der Abgrenzung, 
zumal Sie, Herr Gazeas, dort ja eine sehr kontras-
tierende Position vertreten haben. Das heißt, an 
der Stelle würde ich vielleicht, ehe wir zum Ver-
fassungsrecht kommen, da von Ihnen beiden 
gerne noch mal hören: Was ist eigentlich für Sie 
das Abgrenzungskriterium zwischen dem straf-
prozessualen Vorfeldrecht und dem klassischen 
Gefahrenabwehrrecht, also in welchem Rege-
lungsumfeld bewegen wir uns da, was ist das Ab-
grenzungskriterium für uns als Gesetzgeber? Es 
wird natürlich nicht ganz einfach sein, zu sagen: 
Alles das, was wir im Musterpolizeigesetz nicht 
geregelt kriegen, machen wir hier als Bundesge-
setz. - Vielleicht Sie beide mit einer kurzen Re-
plik, Herr Bäcker und Herr Gazeas. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Ich 
will versuchen, mich kurzzuhalten, soweit es mir 
möglich ist. Trotzdem muss ich was zum Hinter-
grund dieser Sache sagen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte vor jetzt inzwischen 13 Jahren 
zu entscheiden über die Frage, ob die Polizeige-
setze der Länder den Polizeibehörden Überwa-
chungsmaßnahmen ermöglichen können mit dem 
Ziel, die Überwachungsergebnisse später einmal 
in Strafverfahren einzubringen. Das wurde da-
mals als Vorsorge für die Verfolgung von Strafta-
ten bezeichnet und damals insbesondere im Kon-
text der organisierten Kriminalität diskutiert. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt: Das 
geht eigentlich nicht. Denn auch die Vorsorge für 
die spätere Strafverfolgung - also auch wenn ich 
zu einem Zeitpunkt ermittle, wo noch kein Tat-
verdacht besteht, wo vielleicht die Straftat sogar 
noch gar nicht begangen ist - ist entscheidend für 
die kompetenzrechtliche Zuordnung zum Straf-
verfahrensrecht, der Umstand, dass hier das Ziel 
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ist, Erkenntnisse in die Strafverfolgung einzu-
bringen. Deswegen ist damals die angegriffene 
landesgesetzliche Regelung gekippt worden. 

Daraus folgt natürlich im Umkehrschluss, dass 
eben solche Vorfeldmaßnahmen mit dem Ziel der 
Strafverfolgung stattdessen der Bund regeln 
könnte; denn er hat ja, so das Bundesverfassungs-
gericht, eine entsprechende Regelungskompe-
tenz, von der er allerdings noch nie Gebrauch ge-
macht hat. Also, die geltende Strafprozessord-
nung sieht so etwas nicht vor. 

Der entscheidende Unterschied zum Polizeirecht 
ist das Ziel der Maßnahme. Die Polizei handelt 
aufgrund der Polizeigesetze nicht mit dem Ziel, 
einmal eingetretene Schäden strafrechtlich abzu-
arbeiten, sondern mit dem Ziel, die Entstehung 
von Schäden zu verhindern. Im Unterschied 
dazu würde das strafprozessuale Vorfeldrecht 
dazu dienen, dass Erkenntnisse gewonnen wer-
den, die später einmal in Strafverfahren genutzt 
werden sollen. Beides schließt natürlich nicht 
aus, dass man dann Informationen, die man ein-
mal gewonnen hat, gewissermaßen umwidmen 
kann in den jeweils anderen Bereich. Das heißt, 
ich gewinne etwas präventiv-polizeilich zur Ge-
fahrenabwehr, stelle dann fest, dass jetzt der Tat-
verdacht einer Straftat besteht, dann kann ich die 
gewonnenen Erkenntnisse prinzipiell auch straf-
prozessual nutzen. Umgekehrt wäre es genauso. 

Was bemerkenswert ist, ist, dass nach meinem 
Eindruck von der polizeilichen Praxis relativ 
munter zwischen Strafprozessrecht und Polizei-
recht als Rechtsgrundlagen für Überwachungs-
maßnahmen hin- und hergesprungen wird. Die 
vom Bundesjustizministerium veröffentlichte 
Chronologie des Falles Amri scheint mir das zu 
zeigen. Da finden sich mal Überwachungsmaß-
nahmen auf präventiv-polizeilicher Grundlage, 
mal auf strafprozessualer Grundlage. Welche tie-
feren Rationalitäten dahinterstehen, was man 
auswählt, will ich gar nicht kommentieren in die-
sem Zusammenhang. Mir scheint aber klar, dass 
im Terrorismusbereich doch sehr oft zumindest 
letztlich das Ziel bestehen wird, irgendwann ein 
Strafverfahren durchzuführen wegen einer der 
zahlreichen Vorfeldtatbestände des Terrorismus-
strafrechts, zu denen Herr Gazeas ja schon was 

gesagt hat, sodass ich glaube, dass viele solcher 
Überwachungsmaßnahmen gegebenenfalls auch 
auf ein solches strafprozessuales Vorfeldrecht ge-
stützt werden könnten, wenn es denn existierte. 
Was anderes wäre natürlich, wenn wir es jetzt 
mit einer akuten Krisenlage zu tun haben. Es 
steht was unmittelbar bevor, und die Polizei han-
delt dann natürlich, um das Ereignis zu verhin-
dern. Da ist sicherlich nach wie vor der Anwen-
dungsbereich des Polizeirechts eröffnet. 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht - um das ganz 
kurz noch abzuschließen -: Natürlich genießt das 
strafprozessuale Vorfeldrecht gegenüber dem Po-
lizeirecht kein Privileg. Das heißt, die Grenzen, 
die das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Rechtsprechung für polizeirechtliche Überwa-
chungsermächtigungen aufgemacht hat, würde 
man hier übertragen müssen, und da würde man 
sicherlich sich auch mit Regelungsfragen ausei-
nandersetzen müssen. Es wäre auch nicht mein 
Ziel, jetzt irgendwelche rechtlichen Bindungen 
der Polizei zu lockern auf diesem Weg. Ich wollte 
nur einen Weg aufzeigen, sozusagen in einem Re-
gelungswerk aus einem Guss vom selben Gesetz-
geber, möglicherweise auch unter Einbeziehung 
der Strafverfolgungsorgane, insbesondere der 
Staatsanwaltschaften, die ja im präventiv-polizei-
lichen Bereich draußen sind, hier vielleicht zu ei-
ner kohärenteren Lösung zu kommen, die das 
Ganze etwas klarer reguliert. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Herr 
Amthor, meine Damen und Herren, das Modell, 
was Herr Professor Bäcker angesprochen hat, will 
ich nicht per se ablehnen oder gar verteufeln. Ich 
habe aber an der einen oder anderen Stelle als 
Strafrechtler, der ich bin, wenn Sie wollen, Be-
denken, Berührungsängste und vielleicht auch 
Vorbehalte, und ich will Ihnen kurz erklären, wo-
her diese rühren. 

Ein strafprozessuales Vorfeldrecht würde ja be-
deuten, dass der strafprozessuale Anfangsver-
dacht, den wir im Moment haben als Eingriffs-
schwelle, der als solcher schon sehr früh greift - - 
§ 152 der Strafprozessordnung sagt, zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte genügen, und in der 
Praxis wird er schon sehr, sehr früh angenom-
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men. Einen kleinen Unterschied muss man viel-
leicht machen beim Generalbundesanwalt, der 
dort stets zu Recht sehr genau hinschaut und 
auch die Frage des Anfangsverdachts in soge-
nannten Vorermittlungsverfahren, ARP-Verfah-
ren, vorab prüft. Aber dem Grunde nach ist der 
strafprozessuale Anfangsverdacht schon ohnehin 
sehr gering und erlaubt eben strafprozessuale 
Eingriffsmaßnahmen, die durchaus auch ein-
griffsintensiv sein können, wie zum Beispiel eine 
Durchsuchung. Dafür reicht auch schon ein rei-
ner strafprozessualer Anfangsverdacht. Wenn ich 
jetzt zeitlich in der Schwelle noch weiter nach 
vorne gehe, dann bin ich im Bereich der Vermu-
tungen, wo man heute zu Recht sagt: Die genügen 
nicht für die Annahme eines Verdachtsgrades.  

Ich habe das Modell von Herrn Professor Bäcker 
so verstanden, dass seine Idee aus dem kompe-
tenzrechtlichen Gefüge kommt bzw. der Grund 
dieser Idee unser föderales Rechtssystem ist, dass 
man also sagt: Wir möchten - jetzt etwas böse for-
muliert - dem Bund diesen Bereich einheitlich 
und abschließend zuschreiben, damit nicht jedes 
Land machen kann, was es will. - Von der Idee 
her will ich das nicht ablehnen. Aber ich habe 
die Sorge, dass die Polizei dann eine, wenn Sie 
wollen, viel zu starke Position bekommt. Denn 
ich habe in meinem Eingangsstatement ja schon 
erwähnt: Die Staatsanwälte sind keine klassi-
schen Personen, die für Gefahrenabwehr da sind. 
Das heißt, ein solches strafprozessuales Vorfeld-
recht geht in meinen Augen mit der Gefahr ein-
her, dass die Rolle der Polizei noch viel weiter 
gestärkt wird. Im Moment ist sie ja in der sehr 
komfortablen Situation, selber zu entscheiden: 
Mache ich es über Polizeirecht oder StPO? Dann 
wäre sie es qua definitionem, weil sie die Be-
hörde wäre, die mit den Ermittlungen beauftragt 
werden würde von der Staatsanwaltschaft. 

Ich habe auch ein Problem damit, wenn die Er-
kenntnisse, die gewonnen werden aus diesem 
strafprozessualen Vorfeldrecht, wenn Sie wollen, 
vollständig dann in einem Strafverfahren ver-
wendet werden können. Im Moment haben wir 
da ja einen Schutzmechanismus, der nicht opti-
mal ist, in § 161 StPO, aber - da will vielleicht 
Herr Professor Bäcker noch was zu sagen im 

Laufe der Anhörung - den muss man, meine ich, 
im Blick behalten. 

Und vor allem muss man die verfassungsrecht-
lichen Anforderungen, die bestehen, im Blick 
behalten. Nicht ohne Grund reicht der strafpro-
zessuale Anfangsverdacht als solcher nicht aus, 
um alle Ermittlungsinstrumente der StPO zur An-
wendung zu bringen. Grundrechtsintensivere, 
eingriffsintensivere Maßnahmen unterliegen 
auch höheren Verdachtsanforderungen, so die 
Telekommunikationsüberwachung, die zum Bei-
spiel bestimmte Tatsachen erfordern nach § 100a, 
dasselbe eben bei der Onlinedurchsuchung und 
bei der Wohnraumdurchsuchung. Auch da sehe 
ich große Probleme, wie man das zusammenkrie-
gen soll mit den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen, die damit einhergehen. So viel vielleicht 
zunächst dazu. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Vielen Dank Ihnen 
beiden für die Erläuterungen zu dem Komplex. - 
Ich würde beim Stichwort „Verfassungsrecht“ 
bleiben und Herrn Wolff noch mal befragen wol-
len. Vielen Dank, Sie haben das ja schon sehr 
komprimiert vorgetragen. Ich würde gerne noch 
in die Breite gehen bei im Wesentlichen zwei 
Themen. In der Frage, wenn wir darüber nach-
denken: „Wie können wir Kompetenzen von 
Bundesbehörden oder Zuständigkeiten, Befugnis-
normen ausweiten?“, würde ich gern das spezifi-
zieren noch mal aus Ihrer Sicht im Hinblick auf 
zwei Behörden. Zum einen war jetzt schon in 
den Eingangsstatements die Frage andiskutiert 
worden: Weisungsrecht des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz. Da gibt es sehr viele prakti-
sche Notwendigkeiten, die wir sicherlich noch 
vertiefen werden. Mich würde da grundsätzlich, 
Herr Wolff, eine verfassungsrechtliche Einschät-
zung interessieren, ob und inwieweit und unter 
welchen Grenzen wir ein Weisungsrecht oder ein 
Direktionsrecht in irgendeiner Form des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz gegenüber den 
Landesämtern gestalten könnten.  

Gleiches vielleicht auch noch mit Blick auf eine 
weitere Bundesbehörde, mit Blick auf die Bun-
despolizei. Dazu haben wir an vielen Stellen 
immer wieder was gehört. Thomas de Maizière 
hat das ja in seinem Leitartikel, den er seinerzeit 
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in der „FAZ“ veröffentlicht hat, deutlich ge-
macht. Er sagte, er würde sich wünschen, dass 
die Bundespolizei auch teilweise zu einer echten 
Polizei des Bundes werden würde. Herr Wolff, 
deswegen die Frage aus verfassungsrechtlicher 
Perspektive: Wo gäbe es Möglichkeiten, Zustän-
digkeiten der Bundespolizei zu erweitern, also 
direktionsrechtsspezifisch mit Blick aufs BfV und 
mögliche Zuständigkeitserweiterungen mit Blick 
auf die Bundespolizei? 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Vielen Dank für die Fragen. - Zu Frage 1, 
Artikel 87, Zentralstellenfunktion des BfV: Das 
Bundesverfassungsgericht hat sich zu dieser 
Frage noch nicht in einer Weise geäußert, dass 
wir eine Basis hätten, um darauf jetzt aus verfas-
sungsrechtlicher Rechtsprechung antworten zu 
können. In der Literatur gehen die Meinungen re-
lativ stark auseinander. Es ist deswegen leider 
keine verlässliche Antwort möglich in dem Be-
reich. Sicher ist, dass ein Weisungsrecht nicht 
geht, wenn die verfassungsfeindliche Bestrebung, 
um die es geht, sich nur auf ein Land beschränkt, 
weil ich ja die Zentralstellenfunktion herleiten 
muss. Wenn die Landesgrenzen überschritten 
sind, kann ich über die Koordinationsfunktion 
natürlich versuchen, eine Weisungsbefugnis zu 
machen. Ich wüsste nicht, weswegen man Ihnen 
jetzt sagen sollte, das sei offensichtlich verfas-
sungsmissachtend, wenn Sie es versuchen, weil 
im Moment nichts dagegenspricht, es zu versu-
chen. Ob das Verfassungsgericht das akzeptieren 
wird? Ich würde denken, ja. Es ist eher wahr-
scheinlich. Aber es ist gegenwärtig wirklich 
keine verlässliche Grundlage möglich. Wenn es 
aber einen Grund dafür gibt, gerne. 

Beim Zweiten - das ist eine eher leichtere 
Übung - gibt es nun auch verfassungsrechtliche 
Rechtsprechung - die war nun ganz deutlich -, 
die sagt, es soll keine einheitliche Bundespolizei 
geben. Schon der Name „Bundespolizei“ bereitet 
jemandem, der diese Verfassungsgerichtentschei-
dung gelesen hat, Bauchschmerzen. 

Gibt es noch Zuständigkeiten, die wir der Bun-
despolizei zuweisen können? Ja, die gibt es in der 
Tat. Die Bundeswasserstraßen können Sie noch 

zuweisen. Die sind im Moment nicht zugewie-
sen; die können Sie verfassungsrechtlich zuwei-
sen. Sie würden mir damit allerdings eine meiner 
ständigen Hausarbeiten in der Übung im öffentli-
chen Recht kaputtmachen. Die stelle ich nämlich 
im Fünfjahresrhythmus, weil das komischer-
weise noch keiner gesehen hat. Ich weiß jetzt 
nicht, ob Ihnen das bei der Terrorismusbekämp-
fung so wahnsinnig hilft. Ansonsten müssen Sie 
an die Verfassung ran, wenn Sie das wirklich 
wollen, und dann gibt es natürlich Krieg mit den 
Ländern. Aber wenn Sie den Verfassungsände-
rungsweg nehmen, gerne. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Das vielleicht nur 
vertiefend. Also, das war auch gefragt, sozusagen 
de constitutione ferenda, also auch was Sie ver-
fassungsändernd sich da vorstellen können, dass 
Sie da die Grenzlinie noch mal ziehen, also jetzt 
nicht nur einfachrechtlich. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Entschuldigung, dann habe ich die Frage 
falsch verstanden. Das ist meine Schuld; ent-
schuldigen Sie bitte. - Das ist eine ausgezeichnete 
Frage, und ich wäre ausgesprochen dankbar, 
wenn der Bund das machen würde. Denn das ist 
die ganze Krux, die wir hier haben und wegen 
der wir hier sitzen - auch der Entwurf von Herrn 
Bäcker, den ich persönlich für fernliegend halte -: 
Das Problem, dass wir das BfV ständig ausweiten, 
liegt doch daran, dass wir eigentlich über eine 
polizeiliche Befugnis und Aufgabe sprechen, für 
die die normale Vollzugspolizei der Länder nicht 
richtig ausgestattet ist, nicht richtig für ausgerich-
tet ist, andererseits der Bund diese Kompetenz 
nicht hat. Insofern ist der Artikel 73 Nummer 9a 
Grundgesetz in gewisser Form ein Segen. Wenn 
Sie das ausweiten würden im Rahmen des Terro-
rismus oder der organisierten Kriminalität, in-
dem Sie einfach die Sachbereiche, die erstens 
notwendig der Sache nach länderweise und über-
greifend sind und bei denen zweitens eine poli-
zeiliche Arbeit nachrichtendienstlich tätig wird, 
weil sie lang angefristet ist, weil es um vernetzte 
Sachen geht - - und wenn Sie es schaffen, das 
dem Bund zuzuweisen, dann hätten wir eine Si-
cherheitsarchitektur, die in meinen Augen ganz 
viele unserer Probleme, die wir gegenwärtig ha-
ben, wegschneiden würde, weil vieles wirklich 
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nur kompetenziell zu erklären ist - viele Pro-
bleme, die wir hier auf Bundesebene diskutieren. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Professor 
Wolff, eine Anschlussfrage an die Frage von 
Herrn Amthor, mal jenseits der Wasserstraßen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Schade. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Armin Schuster: Die Bundespolizei 
ist wahrscheinlich im Umgang mit ausländer- 
und aufenthaltsrechtlichen Themen eine der ge-
übtesten in Deutschland. Und es gibt ja schon ei-
nen konkreten Vorschlag, der Bezug hat zu unse-
rem Thema. Wäre die Bundespolizei aufenthalts-
rechtlich zuständig gewesen bei der Festnahme 
in Friedrichshafen, hätte sie nicht zuständigkeits-
halber abgeben müssen. Da zitiere ich mal den 
Bundespolizeipräsidenten aus dem „Deutsch-
landfunk“: Wenn wir ihn hätten festnehmen oder 
halten dürfen in eigener Zuständigkeit, hätte der 
nie wieder außer in Richtung außerhalb Deutsch-
lands - - wäre er auf freiem Fuß gewesen. 

Er sagt: Wir haben eine ganz andere Prognoseent-
scheidung aufgrund unserer Potenzen, die wir 
haben im Bereich Passersatzbeschaffung etc. Wir 
hätten die Prognose gefällt. Diesen Passersatz 
kriegen wir. Und deswegen wäre er eingefahren. 

Nun waren sie aber nicht zuständig. Warum? 
Weil der Zugriffsort nicht im 30-Kilometer-Be-
reich lag, sondern es 33 Kilometer oder irgend so 
etwas waren. Aber sie waren in einem originären 
Zuständigkeitsbereich. Und jetzt kommt ja die 
Idee, die immer wieder auftaucht: Warum kann 
man eigentlich die Bundespolizei aufenthalts-
rechtlich nicht zuständig erklären in allen origi-
nären Aufgabenbereichen, die sie hat? Die 
Streife, die von Köln nach Frankfurt bahnpolizei-
lich unterwegs ist, ist aufenthaltsrechtlich kom-
plett kompetent; aber sie darf nicht. Was halten 
Sie von dieser Idee? 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Also, ich habe über die Idee noch nicht 

wirklich nachgedacht. Deswegen kann ich nur sa-
gen: Im Moment halte ich sie für ziemlich gut. 
Verfassungsrechtlich begründet ging es ja darum, 
dass wir zunächst für diesen Bereich die Verwal-
tungskompetenz zum Bund zuweisen; denn die 
Polizeikompetenz folgt ja dann akzessorisch der 
Verwaltungskompetenz. Die ganzen Polizeibefug-
nisse, die der Bund weitgehend hat, sind ja ak-
zessorische Verwaltungskompetenzbefugnisse für 
Bahn, Luftverkehr etc. Das heißt, wir müssten der 
Sache nach die dazugehörige Verwaltungskompe-
tenz dem Bund zuschneiden.  

Im Ausländerbereich haben Sie einen gewissen 
Grenzbezug, sodass Sie immer sagen können: 
„Ich habe einen gewissen sachlichen Bezug zum 
sowieso beim Bund Bestehenden“, wenn ich es 
richtig in Erinnerung habe. Ich bin im Moment 
jetzt nicht vorbereitet. Wenn ich es richtig in Er-
innerung habe, ist ja auch im Ausländerrecht das 
einer der ganz wenigen Bereiche, wo einfach-
rechtlich dem Bund sogar eine Weisungsbefugnis 
zugelassen wird über Artikel 84 Absatz 5 Grund-
gesetz, wo Sie ja sonst ganz wenige Beispiele für 
finden, sodass das auch eine Andeutung, ein Ge-
sichtspunkt ist, dass von der Sache her eine Bun-
deskompetenz nicht sehr fernliegend ist. 

Wenn Sie denken, dass Sie mit der Zuweisung 
der Verwaltungskompetenz im Ausländerrecht 
an den Bund die hier anstehenden Probleme be-
wältigen würden, hielte ich das für eine ausge-
sprochen naheliegende Form, weil Sie durch ei-
nen sehr schmalen Schnitt in die Kompetenzord-
nung ein festgestelltes Problem lösen. Das halte 
ich grundsätzlich für ein vernünftiges Vorgehen. 

Detlef Seif (CDU/CSU): Oh, wir haben noch zwei 
Minuten. - Ich komme noch mal zum Grund un-
serer Untersuchung zurück: Anis Amri, Anschlag 
Breitscheidplatz. Wir haben jetzt schon einige 
Aspekte gehört. Aber die Frage und Überlegung 
ist ja die: Ist die Zuständigkeitsverteilung zur 
Vermeidung und Verfolgung terroristischer Straf-
taten aus Ihrer Ansicht richtig getroffen? BKA-
Gesetz sieht vor, dass das Bundeskriminalamt die 
Kompetenz hat, bei terroristischen Straftaten tätig 
zu werden; aber es bleibt immer die Zuständig-
keit der Länder bestehen. Es ist Benehmen herzu-
stellen. Da ist dann die Frage - die habe ich an 
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den Herrn Maurer -: Müssen wir hier nicht nach-
justieren? 

Dann noch eine zweite Frage - vielleicht kriegen 
wir das noch hin - an den Professor Wolff zum 
GTAZ. Meinen Sie nicht, wir müssten da auch 
bezüglich der Strenge der Entscheidung des 
Informationsaustauschs und der Zuständigkeit 
einer Entscheidung, einer möglichen Weisung - 
wie auch immer die auszusehen hat, ob das jetzt 
der Bund macht, ob das ein Gremium ist - mehr 
Lenkung ins GTAZ reinbringen? 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Maurer. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Es wurde hier 
ein paarmal sehr schnell in den Raum gestellt, 
dass Polizei zwischen Gefahrenabwehrrecht und 
Strafprozessrecht springt. Dem muss ich eindeu-
tig widersprechen. Sie werden in Ihren Untersu-
chungen zu den Ereignissen um Anis Amri zum 
Ergebnis kommen, was genau gelaufen ist zu dem 
Zeitpunkt. Fürs BKA kann ich Folgendes sagen: 
Entweder wir haben einen Vorgang, der die Ver-
dachtslage so erhärtet, dass ein Staatsanwalt zu-
ständig ist, dann wird der Staatsanwalt zustän-
dig, und wir gehen nicht zurück in die Gefahren-
abwehrrecht. Auch im Rahmen des Strafprozes-
ses kann ich dann Gefahrenabwehr betreiben; das 
ist kein Problem. 

Zur Frage: Wie sind Verfahren vom Bund an das 
Land zu übertragen, oder auf welche Art und 
Weise ist das zu übertragen? Ihnen ist bewusst, 
dass das BKA selbst keine Gefährder hat, selbst 
keine Gefährderbearbeitung mit konkreten Perso-
nen durchführt; das ist immer Länderangelegen-
heit. Wenn jetzt eine Situation entsteht, die ver-
schiedene Länder berührt, wäre es oder ist es 
Aufgabe, in einer Erörterung zwischen Bund und 
Ländern eine Entscheidung herbeizuführen, ob 
jemand bereit ist, die Federführung zu überneh-
men. Das Gleiche gilt für strafprozessuale Maß-
nahmen. Wenn man im Zusammenhang mit ei-
nem Straftäter feststellt, dass in drei oder vier 
Bundesländern strafprozessuale Verfahren an-
hängig sind und in einem vierten Bundesland ein 
Gefahrenabwehrvorgang anhängig ist, dann be-
deutet das nicht, dass man springt, sondern man 

muss Einvernehmen herbeiführen, wer nun die 
Federführung haben soll. 

Es mag sein, dass dort eine Lücke in der Kon-
struktion des GTAZ liegt, dass man Mechanis-
men definieren muss, um diese Entscheidungen 
schneller herbeizuführen. Nur, man darf natür-
lich von dem GTAZ auch nicht zu viel erwarten. 
Das GTAZ ist ein Zusammenschluss von ent-
sandten Personen aus 16 Bundesländern. Das ist 
kein Zusammenschluss dieser Informationssitua-
tion dieser Bundesländer oder der gesamten Res-
sourcensituation dieser Bundesländer. Das heißt, 
es muss sichergestellt sein, dass unabhängig von 
einer Erörterung im GTAZ alle bestehenden Ver-
pflichtungen der Informationsübermittlung ein-
gehalten werden. Benehmen kann hergestellt 
werden. 

Noch mal zur Frage „Verhältnis Staatsanwalt-
schaft/Polizei“. Seit dem 11.09. war immer ein 
Staatsanwalt des Generalbundesanwaltes im BKA 
angesiedelt, weil man festgestellt hat: Bei allen 
Möglichkeiten, ARP-Verfahren oder sonstige 
Dinge durchzuführen, kann die tägliche Diskus-
sion, der tägliche Austausch nicht ersetzt wer-
den. Diese Erfahrung seit dem 11.09. hat dazu ge-
führt, dass der Generalbundesanwalt permanent 
im GTAZ angesiedelt ist. Das bedeutet, die Frage, 
ob ein Sachverhalt polizeirechtlich oder gefah-
renabwehrrechtlich zu interpretieren ist, trifft die 
Polizei nicht allein. Der Generalbundesanwalt 
hat alle Informationen, die ihn in die Lage verset-
zen, diese Entscheidung zu treffen. Das führt bei 
mir dazu: Ich komme zu dem Ergebnis, alle denk-
baren Vorkehrungen vor dem Hintergrund der fö-
deralen Situation sind ergriffen. Die Frage ist, 
wie man in konkreten Situationen handelt. Aber 
ein Benehmen und ein Einvernehmen sind her-
stellbar. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Professor 
Wolff, Sie merken sich bitte Ihre Antwort, weil 
ich das jetzt nicht strapazieren darf. Wir haben 
jetzt bei der Union weit überschritten. Deswegen 
wechselt jetzt das Fragerecht, und wir beginnen 
nachher wieder mit Ihnen. Das Fragerecht wech-
selt zur AfD, zu Herrn Seitz. 
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Thomas Seitz (AfD): Vielen Dank. - Sehr geehrte 
Herren Sachverständige, vielen Dank für Ihr Er-
scheinen und die vorbereiteten schriftlichen Aus-
führungen. 

Zunächst eine Frage an den Herrn Professor 
Bäcker. Ihre Idee, ein strafprozessuales Vorfeld-
recht zu schaffen, beseitigt ja nicht die Kompe-
tenz der Länder im Polizeirecht. Das heißt, wir 
hätten dann eine weitere Situation von Zustän-
digkeiten und Befugnissen, die sich überlagern. 
Da habe ich jetzt die Frage: Schaffen wir da nicht 
neue Probleme? Einerseits ist natürlich das ge-
wünschte Ziel, eine Zuständigkeit auf Bundes-
ebene zu schaffen. Aber umgekehrt haben wir 
weiterhin Eingriffsbefugnisse und Zuständig-
keiten, die sich überlagern und die natürlich 
auch dazu führen können, dass jeder denkt: Das 
wird der andere schon machen. - Wie stehen Sie 
dazu? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Vie-
len Dank. - Das Problem besteht. Ich glaube, dass 
es lösbar ist. Es setzt allerdings natürlich guten 
Willen bei den Ländern voraus. Wenn man die-
sen Gedanken verfolgt und nicht für fernliegend 
hält, dann müsste man sich natürlich überlegen, 
dass man dadurch dann Regelungen in den Poli-
zeigesetzen, die es im Moment gibt, die darauf 
ausgerichtet sind, relativ langfristige Überwa-
chungen durchzuführen aufgrund von personen-
bezogenen oder personenorientierten Gefähr-
dungsprognosen, eigentlich zurückbauen müsste. 
Also, für die wäre eigentlich wenig Raum. Das 
Polizeirecht würde sozusagen im Gegenzug zu-
rückzuführen sein auf seine eher klassische 
Funktion einer relativ zeitlich begrenzten, punk-
tuellen Intervention in schadensträchtigen Situa-
tionen.  

Also, wenn man das so ein bisschen platt formu-
liert: Es gibt die Perspektive auf eine gefährliche 
Situation. Das ist das klassische polizeiliche 
Handlungsfeld: die konkrete Gefahr. Da droht et-
was schiefzulaufen im Einzelfall. Das, was wir 
beobachten können in der Entwicklung des Poli-
zeirechts in praktisch allen Ländern, wenn auch 
in unterschiedlichem Ausmaß, ist, dass mehr 
und mehr eine Perspektive hinzutritt, die den Fo-
kus auf schadensträchtige Personen richtet, auf 

Gefährder oder wie immer Sie die nennen wol-
len. Das ist eine Entwicklung, die letztlich daraus 
erklärlich wird, dass die Strafprozessordnung 
hier eben keine Maßgaben hergibt, dass man aber 
gleichzeitig in bestimmten Kriminalitätsfeldern 
das Bedürfnis sieht - aus teilweise unterschiedli-
chen Gründen -, vor dem Anfangsverdacht einer 
Straftat und auch vor der konkreten Gefahr tätig 
zu werden und großflächige Informationen über 
schadensträchtige Strukturen zu gewinnen. 

Die Frage ist: Wo verorten wir dieses Bedürfnis, 
wenn wir es überhaupt akzeptieren? Das Bundes-
verfassungsgericht hat in seinem BKAG-Urteil re-
lativ deutlich gemacht, dass es das prinzipiell ak-
zeptiert. Ich glaube, wenn wir das eben bundes-
rechtlich regeln würden, dann würde man darauf 
setzen müssen, dass die Länder dann ihrerseits 
davon Abstand nehmen, noch mal parallel Rege-
lungen zu schaffen. Dann würde sich diese Kom-
plexität auch wieder auflösen. Wenn Sie von 
dem Worst-Case-Szenario ausgehen, dass die 
Länder alle ihre Polizeigesetze so lassen, wie sie 
sind, und gleichzeitig der Bund noch etwas dazu-
packt, dann ist wahrscheinlich wenig gewonnen 
damit. 

Thomas Seitz (AfD): Vielen Dank. - Das Gegen-
stück auf polizeilicher Ebene zu dem Vorfeldbe-
reich ist wohl der Begriff der drohenden Gefahr, 
wo wir natürlich auch die Eingriffsschwelle zeit-
lich nach vorne verlagern und auch inhaltlich die 
Eingriffsschwelle absenken. Wie muss ich mir 
das praktisch vorstellen? Ist das so eine Art, dass 
dann aus dem Gefahrenverdacht die Gefahrenver-
mutung wird? Herr Dreksler und Herr Maurer, 
Sie beide kommen aus dem polizeilichen Be-
reich. Wie muss man sich das in der praktischen 
Anwendung dann vorstellen? Denn es geht ja 
letztendlich darum, in diesen Vorfeldbereich hin-
einzukommen, aber eben auf polizeilicher Ebene. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Der Begriff der 
drohenden Gefahr ist ein neues Instrument - das 
ist richtig -, und dieses Instrument reiht sich ein 
in eine Vielzahl von rund, ich sage mal, so 50 un-
terschiedlichen Gefahrenbegriffen, die wir in der 
Strafprozessordnung haben, in den Polizeigeset-
zen und im Ordnungsrecht. Den Gefahrverdacht 
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und die sogenannten Gefahrenerforschungsein-
griffe gab es schon seit eh und je. Die Bundesge-
richte, insbesondere die Verwaltungsgerichtsbar-
keit, haben sich an diesen Begriffen - Gefahrver-
dacht, Gefahrenerforschungseingriffe - im Zusam-
menhang mit der Bewertung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit richtig abgearbeitet. Insofern 
ist das nichts Neues. 

Nun wird dieser Begriff etabliert in den Polizei-
gesetzen, zumindest in dem bayerischen Polizei-
gesetz. Zum Musterentwurf der Polizeigesetze ist 
nur so viel zu sagen: Da geht noch gar nichts wei-
ter. Dieses liegt noch auf Eis. Da hat sich noch 
nichts entwickelt, noch gar nichts. Bayern ist das 
einzige Land, welches sich in dieser Richtung ge-
öffnet hat. 

Nun gut: Was ist das, die drohende Gefahr? Wir 
kennen eigentlich die Legaldefinition im Polizei-
recht der konkreten Gefahr. Das hat nie ausge-
reicht. Von daher war es der Gefahrverdacht, und 
da rede ich jetzt mal ganz konkret aus einem Bei-
spielsfall: Wir haben die erste Demonstration am 
1. Mai mit 20 000 Teilnehmern, darunter viel-
leicht so an die 2 000 potenzielle Störer, darunter 
vermummte Personen, gesicherte polizeiliche 
Aufklärungsergebnisse, und wir wissen polizei-
lich aus Erfahrungswissen heraus - denn das Po-
lizeirecht ist eine Erfahrungswissenschaft, nichts 
anderes -, dass es zwangsläufig bei einem unge-
störten Verlauf zu Schäden für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung kommt. Das hat sich also 
über Jahrzehnte so bestätigt. Aber nun muss ein 
Stück mehr Rechtssicherheit her. 

Zu dem Begriff des Gefahrverdachts sage ich aus 
meiner Einschätzung - es gibt da auch noch keine 
hinlängliche wissenschaftliche Bewertung des 
Begriffs, Rechtsprechung sowieso noch gar 
nicht -, dass das in der Tat etwas Vorgelagertes 
ist, was vor der konkreten Gefahr liegt und was 
in etwa gleichzusetzen ist mit dem klassischen 
Begriff des Gefahrverdachts und den Gefahren-
erforschungseingriffen. 

Thomas Seitz (AfD): Vielen Dank. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Die Änderung 
des BKA-Gesetzes und die Einführung des § 5 - 

Zuständigkeit für Gefahrenabwehr - hängen mit 
den praktischen Erfahrungen zusammen, dass es 
in der Vergangenheit Informationen gab, die hin-
reichend waren, von einer Gefahrensituation aus-
zugehen, dass es dann aber keine Situation gab, 
die ausgereicht hätte, den Verdacht so weit zu 
konkretisieren, dass ein strafprozessuales Verfah-
ren eingeleitet wurde. Das wäre per se noch kein 
Problem, weil es ja immer ein Bundesland gibt, 
das für die Gefahrenabwehr zuständig ist. Die 
praktische Erfahrung hat aber gezeigt, dass die 
verschiedenen Bundesländer, die betroffen wa-
ren, im Zweifelsfalle eher frühzeitig zugegriffen 
haben. Dadurch haben sie zwar die Situation un-
mittelbar geklärt, haben aber nicht dafür gesorgt, 
dass festgestellt werden konnte: Hat diese Gefahr 
tatsächlich bestanden? Gibt es Mittäter? Gibt es 
ähnliche Situationen? 

Das hat dazu geführt, dass der Gesetzgeber zu der 
Auffassung gekommen ist, das BKA brauche, da 
nicht alle Bundesländer gleichermaßen mit Res-
sourcen ausgestattet sind, da nicht alle den glei-
chen langen Atem haben können, eine derartige 
Zuständigkeit. Ein konkreter Fall war: Es reist je-
mand, der noch nicht einmal ganz konkretisiert 
ist, über Holland mit der Bahn nach Deutschland 
ein. Dann sind vier oder fünf Bundesländer zu-
ständig gewesen. Jedes Bundesland hätte im Rah-
men seiner Situation eine Überbrückungssitua-
tion herbeiführen können, nur das BKA hätte 
nichts machen können und hätte auch keine 
Konzepte entwickeln können, wie man mit die-
sen Dingen umgeht. 

Das bedeutet: Die gesamte Beschäftigung mit den 
sogenannten Gefährdern, mit den relevanten Per-
sonen, fußt auf der Annahme, dass die Informati-
onslage, die vorliegt, nicht ausreichend ist, einen 
Verdacht zu begründen und dadurch strafpro-
zessuale Maßnahmen durchzuführen, dass aber 
die Hinweise und die Tatsachen so stark sind, 
dass ein Wegsehen nicht möglich ist. Deswegen 
die Beschäftigung im Rahmen der jeweiligen Po-
lizeigesetze und auch des BKA-Gesetzes. 

Thomas Seitz (AfD): Vielen Dank. 
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Vorsitzender Armin Schuster: Herr Seitz, Sie 
sind schon über Ihre Redezeit hinaus; insofern 
müssen Sie bis zur nächsten Fragerunde warten. 

Ich darf jetzt Herrn Professor Dr. Gärditz in unse-
ren Reihen begrüßen. Da Sie ein ganz erfahrener 
Sachverständiger im Deutschen Bundestag sind, 
unterstelle ich, dass Sie sich gut an meine frühe-
ren Belehrungen erinnern. Das haben Sie schon 
so oft gehört, dass ich davon einmal ausgehe. 

Ich frage mit Blick auf die Fraktionen, vor allem 
die FDP, die als Nächstes dran ist: Wenn Sie 
nichts dagegen haben, könnten wir Herrn Gärditz 
ein Eingangsstatement von sieben Minuten zuge-
stehen. 

(Benjamin Strasser (FDP): 
Wir sind damit einverstan-

den!) 

Wir haben vereinbart, Herr Professor Gärditz, 
dass wir ein Einführungsstatement von sieben 
Minuten von jedem Sachverständigen erbeten. 
Wenn Sie das jetzt so schnell können, würde ich 
starten; wenn Sie sagen, wir sollen Ihnen noch 
ein wenig Zeit geben, dann lasse ich die FDP erst 
fragen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: 
Herr Vorsitzender, ich kann gerne starten. 

Vorsitzender Armin Schuster: Okay, also sofort. 
Wir bedanken uns. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Das 
kann ich gerne machen. - Ganz herzlichen Dank. 
Ich bitte um Nachsicht. Ich hatte schon einen an-
deren parlamentarischen Termin, über den sich 
dieser Termin geschoben hat. Deswegen bin ich 
erst später hier. 

Vielen Dank, sehr geehrte Abgeordnete, für die 
Gelegenheit, hier als Sachverständiger Stellung 
nehmen zu dürfen. Ich fasse ein paar zentrale 
Thesen meines - wie bei allen ausführlich gehal-
tenen - Papieres zusammen. Es war eine ganze 
Reihe von Fragen, die eigentlich eine sehr 
komplexe Sicherheitsarchitektur betreffen.  

Mit Blick auf den Terrorismus haben wir eine 
ganze Palette von sehr unterschiedlichen Sicher-
heitsbehörden, die in Bund und Ländern zu des-
sen Bekämpfung zur Verfügung stehen. Im We-
sentlichen lassen sich diese in drei Elemente sor-
tieren: Wir haben Polizeibehörden, wir haben 
Strafverfolgungsbehörden, wir haben Nachrich-
tendienste, die letzten Endes schon im Vorfeld 
von Gefahr und Anfangsverdacht mit vielen Be-
fugnissen ansetzen können. Wenn Sie die föde-
rale Kompetenzarchitektur insgesamt in den 
Blick nehmen, fällt auf, dass sie im Bereich Si-
cherheit extrem verworren ist. Namentlich be-
steht eine ganze Palette an sehr unterschiedli-
chen Behördenzuständigkeiten, die nicht immer 
voneinander abzugrenzen sind, sondern die auch 
viele Parallelitäten aufweisen. Das liegt zum Bei-
spiel daran, dass bei dem Verdacht einer Straftat 
in der Regel auch die Gefahr von weiteren Fort-
setzungsstraftaten besteht, dass ein Nachrichten-
dienst, der im Vorfeld beginnt, Aufklärung zu be-
treiben, natürlich mit seiner Aufgabe noch nicht 
am Ende ist, wenn wir das Stadium einer Gefahr 
erreicht haben, sondern parallel dazu vielleicht 
weitere nachrichtendienstliche Aufklärung be-
treiben kann. Die Vielfalt der mit Terrorismus 
verbundenen Straftaten führt auch dazu, dass 
sehr unterschiedliche Akteure jeweils auf Bund-
Länder-Ebene tätig werden können. 

Das ganze föderale Geflecht wird zusammenge-
halten von, ich sage mal, Regelungen vor allem 
der Informationsübermittlung, des Datentransfers 
von einem Verfahren in ein anderes, von einer 
Behörde an eine andere. Diese Regelungen sind 
oftmals eher unübersichtlich gestrickt, sind bis-
weilen durch Verweisungsketten noch unüber-
sichtlicher gemacht, sind aber von essenzieller 
Bedeutung für den gesamten Bereich der Gefah-
renabwehr. Dass es zu Missverständnissen 
kommt, dass vielleicht in dem einen oder ande-
ren Bereich angesichts der Verflechtung und 
Komplexität Fehler entstehen, ist sicherlich 
nachvollziehbar. Die Einzelheiten der Rechtslage 
können Sie der schriftlichen Stellungnahme ent-
nehmen; ich will hier ein paar Aspekte einfüh-
rend nur erwähnen: Was sollte man bei all dem 
nicht vergessen, wenn man über die föderale Si-
cherheitsarchitektur redet? 
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Der eine Aspekt: Zentrales Element der deut-
schen Sicherheitsverfassung ist, dass wir von ei-
ner klaren Trennung von inneren und äußeren 
Gefahren ausgehen. Wir haben unsere Kompeten-
zen so gestrickt - Artikel 73 I Nummer 10 Grund-
gesetz -, dass für das Bundeskriminalamt im Be-
reich der Terrorismusbekämpfung, für die poli-
zeiliche Zusammenarbeit, aber auch für den Ver-
fassungsschutz klassische inlandsbezogene Kom-
petenzen gelten. Den Bundesnachrichtendienst 
stützen wir zum Beispiel auf die auswärtigen An-
gelegenheiten, Artikel 73 I Nummer 1 Grundge-
setz. 

Das Szenario, mit dem Sie sich hier zu beschäfti-
gen haben, ist aber eines, das weitgehend exterri-
torialisiert ist. Terrorismus ist heute ein internati-
onales Phänomen, das grenzüberschreitend statt-
findet. Eine Lokalisierung von Risiken spezifisch 
im Inland oder im Ausland lässt sich - das haben 
alle Fälle gezeigt - schwer vornehmen. Das ist 
eine Schwierigkeit, mit der das geltende Recht in 
seiner binären Grundstruktur noch sehr unvoll-
kommen umgeht. 

Das andere - das ist vielleicht viel wichtiger als 
die Fragmentierung unserer föderalen Sicher-
heitsarchitektur - ist der gesellschaftliche, sozi-
ale, technische Wandel. Mit dem, was Polizeibe-
hörden oder Nachrichtendienste an technischer 
Aufklärung etwa vor 25 Jahren betrieben haben - 
Telefonüberwachung und vielleicht Postkontrol-
le -, bekam man die meisten Formen der Kommu-
nikation in den Griff, konnte aufklären; die Mög-
lichkeiten, auszuweichen, waren begrenzt. Sehen 
Sie sich die heutige Kommunikation an, dann 
stellen Sie fest, dass die Behörden mit einer Flut 
von Kommunikation konfrontiert sind, überwie-
gend verschlüsselt, in großem Maße schwer zu 
beherrschen. Es gibt knapp 4 000 Anbieter von 
Telekommunikationsdienstleistungen in 
Deutschland, die Sie nutzen können, Dienstleis-
tungen, die auf dem Internet aufsetzen und die 
deswegen in wesentlich schwierigerem Maße 
überhaupt einem Kontrollzugriff unterworfen 
sind. 

Wenn Sie sich also im Rahmen dieser Ausschuss-
arbeit Gedanken über die künftige Fortentwick-

lung unserer Sicherheitsarchitektur machen, dür-
fen Sie nicht aus dem Blick verlieren, dass 
Rechtsgrundlagen, die wir vor 20 oder 30 Jahren 
oder auch nur vor 10 Jahren geschaffen haben, 
heute etwas ganz anderes bedeuten. Viele der 
Sachverständigen haben einen großen Katalog 
formuliert, welche Gesetzesänderungen es in den 
letzten Jahren gegeben hat. Das sieht auf den ers-
ten Blick viel aus und wird oftmals als ein suk-
zessiver Zuwachs an Ermittlungskompetenz in-
terpretiert. Wenn Sie die realen Wirkungen be-
rücksichtigen, das, was man mit diesen Kompe-
tenzen praktisch machen kann, stellen Sie eher 
einen Verlust an Aufklärungspotenzial bei den 
Sicherheitsbehörden fest. Das Ganze wird nur 
teilkompensiert, indem man Personal aufstockt 
und hektische Aktivität entfaltet. Das Fehlerri-
siko steigt. 

Deswegen würde ich - vielleicht als Schlussstate-
ment - sagen: Wenn Sie über die Fortentwicklung 
der Sicherheitsarchitektur sprechen, sollte man 
nicht vergessen, die Befugnisnormen spezifischer 
auf die Aufgaben zuzuschneiden, und sollte den 
Realbereich, den Sie in den Griff bekommen wol-
len, nicht aus dem Blick verlieren. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank, Herr 
Professor Gärditz. - Dann sind wir beim Frage-
recht der FDP-Fraktion. 

Benjamin Strasser (FDP): Vielen Dank. - Ich 
würde in dieser Fragerunde gerne mit Herrn 
Fromm beginnen. Herr Fromm, Sie haben sich in 
Ihrer Stellungnahme ja auch mit dem Thema 
GTAZ beschäftigt. Das Thema GTAZ-Reform be-
schäftigt auch uns als Parlament. Da wäre ich für 
ein paar Hinweise aus der Praxis von Ihnen als 
früherem Verfassungsschutzpräsidenten sehr 
dankbar. 

Die erste Frage, retrospektiv betrachtet: Gibt es 
denn aus Sicht der Sicherheitsbehörden in der 
Weihnachtszeit, in der Zeit kurz vor Weihnach-
ten eine besondere Bedrohungslage, oder sind die 
Bedrohungslagen das ganze Jahr über ähnlich? 
Und ganz konkret, auch nach dem 11. September: 
Hat man sich mit dem Szenario „islamistisch mo-
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tivierter Anschlag auf einen der Weihnachts-
märkte“ beschäftigt? War das in Ihrer Zeit Thema 
im GTAZ? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Der Ursprung 
der Befürchtung, dass auf Weihnachtsmärkte An-
schläge verübt werden könnten, liegt weit zu-
rück. Im Jahr 2000, also vor dem 11.09.2001, hat 
es in Frankfurt die Vorbereitung eines Anschlags 
auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg gegeben. 
Das war damals, lange vor Installierung des 
GTAZ, eine Angelegenheit, die das Bundesamt 
für Verfassungsschutz beschäftigt hat. Diese Vor-
bereitungen konnten Ende 2000 aufgeklärt wer-
den. Ich kann mich noch genau erinnern, am 
ersten Weihnachtstag 2000 wurde die Polizei 
informiert. So war das damals üblich: Der Nach-
richtendienst hat versucht, etwas aufzuklären - in 
dem Fall sogar mit Erfolg -, und die Polizei hat 
dann die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Die 
Vorbereitung konnte gestoppt werden. Die Täter 
sind dann eine Weile später zu langjährigen Haft-
strafen verurteilt worden, weil sich alles, was da-
mals festgestellt worden ist, bestätigt hat.  

Daraus resultierte natürlich eine entsprechende 
Berichterstattung in den Medien. Das Stichwort 
„Anschläge auf Weihnachtsmarkt“ war in aller 
Munde. Das wiederholte sich jedes Jahr in der 
Berichterstattung bzw. in irgendwelchen Vermu-
tungen in Zeitungen, dass möglicherweise An-
schläge dort begangen werden könnten.  

Das hat sich dann in Berlin leider realisiert, aller-
dings sehr viel später. Ich würde da überhaupt 
keinen Zusammenhang sehen. Die Bewertung 
über die Jahre hin bis 2016 war ja so, dass zu be-
fürchten war, dass auf Großveranstaltungen, dass 
auf Menschenansammlungen jeglicher Art An-
schläge verübt werden könnten, sodass das Spe-
zifikum Weihnachtsmarkt, jedenfalls aus der 
Sicht der Sicherheitsbehörden, nichts Besonderes 
war, sondern etwas mit der Historie, wenn Sie so 
wollen, zu tun hat. Dass sich das dann hier in 
Berlin so realisiert hat, konnte man nicht erwar-
ten, bzw. es war nicht anzunehmen, dass man 
sagt: Jetzt muss aber endlich mal etwas auf einem 
Weihnachtsmarkt passieren. - So war das nicht. 

Benjamin Strasser (FDP): Vielleicht darf ich da 
noch mal einsteigen; denn das sehe ich etwas an-
ders. Es gibt eine Gefährdungsbeurteilung aus 
dem Jahr 2012, Weihnachtsmärkte betreffend. 
Der damalige Bundesinnenminister selber, 
Thomas de Maizière, wird eine Woche vor dem 
Anschlag von mehreren Anwesenden im BMI zi-
tiert: Wenn die Weihnachtsmärkte schließen und 
es keinen Anschlag gab, mache ich drei Kreuze. - 
Das deutet eher darauf hin, dass das in den Be-
hörden durchaus ein Thema war. 

Da frage ich mich - ich weiß, Sie tun sich schwer, 
jetzt Ministeraussagen zu bewerten, aber ich will 
das anders intonieren -: Wenn ich im Gemeinsa-
men Terrorabwehrzentrum einen islamistischen 
Gefährder sieben Mal im Laufe des Jahres auf der 
Tagesordnung zum Thema mache, die Behörden 
sich über diesen austauschen und er ausgerech-
net im November 2016 endgültig von der Tages-
ordnung genommen wird, ist es schon ein biss-
chen komisch, wenn es wohl durchaus Angst in 
den Behörden gibt, da könnte irgendwo etwas 
passieren. Die Frage: Gibt es irgendeinen objektiv 
nachvollziehbaren Grund - Fristenablauf, daten-
schutzrechtliche Hemmnisse innerhalb des 
GTAZ -, der nachvollziehbar macht, dass man 
Amri von der Tagesordnung genommen hat? 
Können Sie uns da etwas berichten? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Es tut mir leid, 
dazu kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich an 
diesen Vorgängen nicht mehr beteiligt war. Aber 
ich will noch einmal betonen: Die Befürchtung 
war stets, dass es durch islamistische Terroristen 
Anschläge geben könnte auf größere Veranstal-
tungen, auf Menschenansammlungen - nicht spe-
ziell auf Weihnachtsmärkte, aber natürlich auch, 
zumal diese zum selben Zeitpunkt flächende-
ckend stattgefunden haben. Von daher kann ich 
gut nachvollziehen, dass jemand bei einer sol-
chen Besprechung gesagt hat: Wir sind froh, 
wenn das vorbei ist und es ist nichts passiert. - 
Aber daraus den Schluss zu ziehen, man hätte 
annehmen können, dass im Jahr 2016 ein An-
schlag auf den Weihnachtsmarkt passiert, das, 
glaube ich, wäre sehr gewagt. 
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Benjamin Strasser (FDP): Sie haben in Ihrer Stel-
lungnahme geschrieben, dass von einer Instituti-
onalisierung des GTAZ eher abzuraten sei. Da 
würde mich interessieren, weshalb Sie zu diesem 
Schluss kommen. Ihr Amtsnachfolger Herr 
Maaßen hatte gesagt, der Fall Amri sei nur ein 
Polizeifall gewesen, der Verfassungsschutz sei 
nur am Rande damit beschäftigt gewesen. Wenn 
ich mir vorstelle, das BfV sitzt mit Polizeibehör-
den an einem Tisch, redet über Herrn Amri, dann 
frage ich mich: Wann ist denn die Situation, dass 
aus einem Polizeifall ein Verfassungsschutzfall 
wird? Bräuchten wir da nicht klare Vorgaben, 
eine rechtliche Grundlage, dass Behörden sagen: 
„Okay, jetzt wird eine Relevanzschwelle über-
schritten, und wir vom BfV sind jetzt dafür zu-
ständig“? Weshalb kommen Sie zu einem ande-
ren Schluss? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Ich sage - ich 
habe versucht, das kurz zu begründen -, das Ge-
meinsame Terrorismusabwehrzentrum ist eine 
Plattform, auf der Informationen ausgetauscht 
werden - nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Dieses Verfahren hat sich aus meiner Sicht, und 
ich glaube, ich stehe da nicht alleine, durchaus 
bewährt. Wenn ich hergehe und eine solche 
Plattform - oder wie Sie das immer nennen wol-
len - institutionalisiere, dann schaffe ich eine 
neue Einheit, die mit anderen Einheiten, anderen 
Behörden zu kommunizieren hat. Daher bekom-
men Sie eine Fülle zusätzlicher Schnittstellen, 
die Sie jetzt nicht haben. Es gibt keine Zuständig-
keitslücken. Die Behörden sind und bleiben je-
weils für Ihren Bereich zuständig. 

Diese zuständigen Behörden kommen zusammen, 
und jeder trägt das, was er weiß und was er be-
wertet, vor. Wenn jemand kommt und sagt - ich 
kenne den Sachverhalt nicht so genau; wie ge-
sagt, ich war nicht beteiligt -: „Wir haben hier ei-
nen Kleinkriminellen, der mit Drogen handelt, 
der sich aber möglicherweise auch in der islamis-
tischen Szene bewegt“, dann kommt es darauf an, 
wie die Darstellung genau aussieht und ob dann 
eine Behörde, etwa das BfV oder ein Landesamt 
für Verfassungsschutz, sagt: Das sind Dinge, die 
unsere Zuständigkeit auslösen. - Wenn ich 
meinen Nachfolger richtig verstanden habe, hat 
er erklärt: Solche Sachverhalte dieser Qualität 

sind uns damals nicht bekannt geworden im Zu-
sammenhang mit dem GTAZ. - Das GTAZ sozu-
sagen in Haftung zu nehmen, dass bestimmte In-
formationen nicht geflossen sind, ist, glaube ich, 
ein Fehlschluss oder ein falscher Gedanke. Es ist 
eine Gelegenheit geschaffen worden, schneller 
und intensiver zu kommunizieren, als das ohne 
diese Plattform möglich wäre, weil dann im Ein-
zelfall nach den entsprechenden Vorschriften In-
formationen ausgetauscht würden.  

Um das, wenn ich die Gelegenheit schon habe, 
gleich zu sagen: Ich kann, jedenfalls aus meiner 
heutigen Sicht und auch aus meiner damaligen 
Kenntnis, nicht sehen, worin die besondere Qua-
lität der Zusammenarbeit dort liegen soll. Es gel-
ten alle Vorschriften, was die Informationsüber-
mittlung angeht. Es ist eine bloße Vermutung - je-
denfalls kommt es mir so vor -, dass hier eine 
neue Qualität geschaffen worden sei, die einer 
Rechtsgrundlage bedürfe. Das kann ich so, bisher 
jedenfalls, nicht erkennen. Das bedürfte noch ei-
ner zusätzlichen konkreteren Begründung derje-
nigen, die dieser Meinung sind. 

Vorsitzender Armin Schuster: Dann wechselt das 
Fragerecht jetzt zur SPD. 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Vielen Dank, meine Herren Sach-
verständigen. - Ich möchte, bevor wir auf die 
Sachebene zurückkehren, einen Aufschlag von 
Herrn Professor Gärditz aufnehmen und viel-
leicht ein bisschen retournieren. Am Ende Ihrer 
Ausarbeitung, Herr Professor Gärditz, gehen Sie 
die verschiedenen Möglichkeiten der Kontroll-
instanzen für die Sicherheitsbehörden durch. Der 
Höhepunkt Ihrer Aufzählung sind die Instanzen 
der parlamentarischen Kontrolle und der G-10-
Kommission. Dann sagen Sie in Ihrer Gesamtbe-
trachtung am Schluss - ich zitiere -: 

Eine Gesamtbetrachtung zeigt, 
dass es an einer breiten Palette an 
Kontrollstrukturen ... nicht fehlt. 
Eher lässt sich ein „Overkill“ 
durch zahlreiche unterschiedliche 
Parallelzugriffe feststellen, der zur 
Unübersichtlichkeit führt und 
Verantwortlichkeiten für eine 
wirksame Kontrolle verunklart. 
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Jetzt sind wir in diesem Gremium Teil dieses 
„Overkills“. Insofern möchte ich schon die Gele-
genheit nutzen, Sie zu fragen, wie Sie sich eine 
wirksame Kontrolle ohne „Overkill“ vorstellen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Un-
mittelbare Antwort? 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Ja, danach frage ich 
dann weiter, auch andere Sachverständige. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: 
Herr Dr. Felgentreu, das ist natürlich eine Zuspit-
zung, aber man sieht es in der Tat bei der Kon-
trolle, dass wir sehr viele verschiedene Kontroll-
ebenen parallel haben, die selbstverständlich alle 
ihre legitimen vernünftigen Kontrollbedürfnisse 
haben. Wenn Sie sich in die Rolle der betroffenen 
Behörden versetzen - das wissen alle, die so et-
was mal gemacht haben -, dann bekommt man 
mit, dass man natürlich mit einer Flut von Anfra-
gen, von Auskunftsansprüchen aus sehr unter-
schiedlichen Richtungen konfrontiert ist, die 
man auch alle befriedigen muss. Dass dieses, ich 
sage mal, Wechselspiel von sehr unterschiedli-
chen Kontrollinteressen die Arbeit nicht nur er-
leichtert, und zwar auch für die Kontrolleure 
nicht unbedingt erleichtert, scheint mir auf der 
Hand zu liegen. Die Gegenstände der Kontrolle 
sind ja im Wesentlichen immer gleich; jedenfalls 
haben sie relativ große Überschneidungen. Wa-
rum wir so viele Kontrollgremien haben, liegt ei-
gentlich nicht daran, dass sich das Objekt der 
Kontrolle ändert, sondern dass sich die Legitima-
tionsmechanismen, für was ich kontrolliere, än-
dern.  

Vor diesem Hintergrund gibt es für jedes dieser 
Kontrollmedien zwingende Gründe: Individual-
rechtsschutz, verfassungsrechtlich garantiert, da-
ran wollen wir auch hoffentlich nichts ändern. 
Untersuchungsausschüsse, verfassungsrechtlich 
garantiert, brauchen wir, um eine effektive parla-
mentarische Kontrolle herzustellen. Dann haben 
wir das Parlamentarische Kontrollgremium, in-
zwischen auch verfassungsrechtlich garantiert. 
Ich würde nur sagen: Es gibt daneben Kontroll-
strukturen, die durch das Bundesverfassungsge-
richt erfunden worden sind, etwa eine exzessive 

Datenschutzkontrolle als weiteres Kompensati-
onselement; darüber kommen wir auch nicht hin-
weg. Deswegen will ich keine Remedur empfeh-
len, in dem Sinne Kontrolle abzubauen. Sie wer-
den keinen Parameter finden, den Sie streichen 
können. Ich würde aber dafür plädieren, die di-
vergenten Kontrollaufgaben stärker zu koordinie-
ren, um sich wechselseitig die Arbeit zu erleich-
tern. Das geht auch im föderalen Verhältnis, was 
im Mittelpunkt dieses Untersuchungsausschus-
ses stehen soll. Mit dem Fall Anis Amri beschäf-
tigen sich zum Beispiel momentan drei Untersu-
chungsausschüsse, die allesamt legitime Anfra-
gen haben, die sich aber, was etwa den Geheim-
schutz angeht, was die Organisation der Aufklä-
rungsarbeit angeht, möglicherweise hierbei wech-
selseitig behindern. 

Wenn Sie im Ergebnis dieser Untersuchung zu 
der Auffassung kommen - das war Zielrichtung 
meines Einwands in dieser Sachverständigenstel-
lungnahme -, Kontrollstrukturen hätten versagt, 
dann sollten Sie nicht darüber nachdenken, noch 
weitere Akteure einzuführen oder die Kontrolle 
noch komplexer auszugestalten, sondern sollten 
lieber die vorhandenen Kontrollinstanzen effekti-
ver machen und gucken, wo in den Arbeitsabläu-
fen etwas schiefgelaufen ist, wo die Koordination 
der Kontrollstrukturen versagt hat. Ich würde es 
für eine dreiste Behauptung halten, wenn jemand 
sagt, wir hätten zu wenige Kontrollinstrumente, 
um die Sicherheitsbehörden in die demokrati-
sche Verantwortlichkeit zu bringen. Nein, wir ha-
ben diese Instrumente, und zwar in einer Fülle 
mit sehr vielen Überschneidungsbereichen, die 
wir erst einmal organisatorisch in den Griff krie-
gen müssen. 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Vielen Dank. - Das 
führt mich dann zurück zum Thema GTAZ und 
zu Herrn Fromm. Sie beschreiben es ja als ein 
Problem, dass die Verbindungsbeamten im GTAZ 
nicht ohne Rücksprache mit ihrer Heimatbehörde 
entscheiden können, und regen selber an, ein 
Weisungsrecht einzuführen, das möglicherweise 
eine größere Verbindlichkeit erzeugen kann, zu-
mindest in dringlichen Einzelfällen. Reichen 
nach Ihrer Meinung die bisherigen Möglichkeiten 
des Selbsteintritts nicht aus? Wie sollte so ein 
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Weisungsrecht dann ganz konkret ausgestaltet 
werden? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Die Erfahrung 
zeigt, dass es im Bereich des Verfassungsschutzes 
Fälle gibt, bei denen eine schnelle Umsetzung 
von Maßnahmen, die zur Überwachung und zur 
Aufklärung notwendig erscheinen, daran schei-
tert, dass man sich zunächst einmal verständigen 
muss. Ich teile die Auffassung von Herrn Maurer, 
dass das im Prinzip eine gute Sache ist, wenn 
man mit anderen über solche Dinge spricht, sie 
überzeugen muss - das hat dann oft bessere Er-
gebnisse, als wenn man nur alleine nachdenkt -, 
aber in Situationen, wo es sehr schnell gehen 
muss - solche Situationen gibt es gelegentlich -, 
kommt es darauf an, die bei den einzelnen Behör-
den vorhandenen Ressourcen - ich glaube, das 
habe ich auch kurz erwähnt - zu nutzen und 
nicht Rücksicht nehmen zu müssen auf Prioritä-
ten, die anderwärts gesetzt werden. Das heißt, 
dass an einer Stelle die Möglichkeit bestehen 
muss, sehr schnell, sehr effektiv bestimmte Dinge 
konzentriert anzugehen. Darum geht es. 

Das sind vermutlich nicht sehr viele Fälle. Das 
sind Einzelfälle. Aber ein Einzelfall, der zu ei-
nem großen Schaden führt, genügt, um solche 
Fragen überhaupt zu stellen. Deswegen denke 
ich, dass es sozusagen als Vorsorge gut wäre, 
wenn ein solches Instrument vorhanden wäre. 

Was die Ausgestaltung angeht, ist natürlich klar, 
dass nicht etwa der Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, wie vorhin jemand er-
wähnt hat, ein Land anweisen kann. Das scheint 
mir verfassungsrechtlich auf so kurzem Wege 
nicht möglich zu sein, zumal wenn man bedenkt, 
dass einige Landesbehörden für Verfassungs-
schutz Bestandteile von Ministerien sind. Dann 
müsste ja der Leiter einer Landesoberbehörde 
dem Innenminister eines Landes eine Weisung 
erteilen. Das geht schon gar nicht. Deswegen ist 
auch das, was heute im § 7 Bundesverfassungs-
schutzgesetz steht, bezogen auf den jeweiligen 
Bundesminister bzw. auf die Landesministerien. 
Also im Fall eines Staatsnotstandes muss die 
Bundesregierung sogar solche Weisungen ertei-
len. 

Man könnte aber - auch darauf habe ich hinge-
wiesen - auf eine ganz alte Vorschrift zurückge-
hen, die es so nicht mehr gibt, nämlich aus dem 
ersten Verfassungsschutzgesetz von 1950, in dem 
ein solches administratives Weisungsrecht zu-
gunsten des Bundesinnenministers vorhanden 
war. Man könnte also daran denken - ich spinne 
den Faden mal ein bisschen weiter; das müsste 
man alles sehr genau prüfen -, dass das Bundes-
innenministerium oder in dessen Auftrag, mit 
dessen Zustimmung dann der Leiter des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz entsprechende ge-
zielte Weisungen in eng begrenzten Fällen geben 
könnte. Das wäre aus meiner Sicht eine Vorkeh-
rung, die dazu führen könnte, dass schnelles, ef-
fektives Handeln in gegebenen Fällen möglich 
ist. Ich habe das sehr vorsichtig formuliert, wenn 
Sie das gelesen haben: Man könnte das erwä-
gen. - Ich will das auch nicht sozusagen als den 
Punkt darstellen, von dem entscheidend abhängt, 
ob Terrorismusbekämpfung in Deutschland er-
folgreich ist oder nicht; aber es könnte ein zusätz-
liches Instrument zur Verbesserung sein. 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Wir haben ja heute 
schon Möglichkeiten. Zum Beispiel kann die po-
lizeiliche Zuständigkeit, meine ich, für so einen 
Fall wie den von Anis Amri - - Zumindest steht 
hier in diesem Untersuchungsausschuss zur Dis-
kussion, ob nicht das BKA hätte eintreten und 
die Zuständigkeit an sich ziehen können. Reicht 
das nicht bisher aus? Brauchen wir etwas, was 
über das, was es bisher an Möglichkeiten gibt, 
Zuständigkeiten klarer zu machen, hinausgeht? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Natürlich ist 
das Instrumentarium, das es jetzt gibt, zumal ja 
§ 5 Verfassungsschutzgesetz geändert worden ist 
und das BfV die Möglichkeit hat, bei militantem 
Extremismus auch selbst tätig zu werden, aus 
meiner Sicht vernünftig, richtig und wird in der 
Zukunft möglicherweise auch genutzt werden. 
Das muss man abwarten, inwieweit das notwen-
dig ist. Aber man muss sehen, dass im Föderalis-
mus eine Behörde allein zwar handeln kann, aber 
vielleicht nicht so handeln kann, wie es wün-
schenswert wäre. Das heißt, wenn ich einen Vor-
gang habe, der sich im Bundesland X abspielt, 
das Bundesland X aber nicht in der Lage ist, 
schnell zu entscheiden bzw. die vorhandenen 
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Kräfte da einzusetzen, wo es meiner Meinung 
nach notwendig ist, dann würde ein Weisungs-
recht helfen, die Kräfte stärker zu konzentrieren. 
Ich will noch einmal sagen: Das ist nicht der 
zentrale Punkt; aber es könnte ein Instrument 
sein, das dazu geeignet ist, die Wirksamkeit der 
vorhandenen Möglichkeiten zu stärken - mehr 
nicht. 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Sie raten aber gleich-
zeitig davon ab, das GTAZ selber als eine eigen-
ständige Institution zu konzipieren. Könnten Sie 
vielleicht noch einmal begründen, warum Sie das 
nicht für eine gute Idee halten? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Wenn das eine 
eigenständige Institution werden sollte, mit der ja 
auch geforderten Rechtsgrundlage, dann würde 
das bedeuten, es gäbe eine Behördenleitung, es 
gäbe Strukturen. Und die Frage würde sich dann 
zunächst mal stellen: Was wären die Befugnisse 
dieser neuen Institution? Hätte sie auch Wei-
sungsbefugnisse? Gegenüber wem: gegenüber den 
Bundesbehörden, gegenüber den Landesbehör-
den? Das wären alles offene Fragen, die zunächst 
mal geklärt werden müssten. Ich sehe nicht bei 
dem doch erkennbaren Erfolg, den diese Platt-
form, diese Gelegenheit, diese Kommunikations-
plattform gezeigt hat, dass hier wesentliche Ver-
besserungen erreicht würden. 

Das, was man prüfen muss, ist: Hat diese Zusam-
menarbeit auf dieser Plattform eine Qualität er-
reicht, die es erforderlich macht, da eine Rechts-
grundlage zu schaffen, dass ausgetauscht wird in 
dieser Dichte? Darüber muss man sicher reden. 
Ich bin nicht der Meinung, dass das erforderlich 
ist, aber gut; das müsste man noch mal genauer 
prüfen und sehen, ob tatsächlich eine solche 
Qualität, eine Qualitätssteigerung oder -ände-
rung, erreicht worden ist, die das notwendig 
macht. Ich denke, nein. Die Gelegenheit sollte 
weiter bestehen, sich dort auszutauschen im Rah-
men der Vorschriften, die es gibt für die Über-
mittlung von personenbezogenen Informationen 
zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. 

Im Übrigen, um das auch noch mal zu sagen - 
auch das habe ich versucht kurz darzustellen -: 
Es gibt einen nachrichtendienstlichen Teil, in 

dem gearbeitet wird, in dem natürlich sehr viel 
mehr ausgetauscht und gemeinsam bewertet wer-
den kann, und es gibt einen polizeilichen Teil. In 
beiden Teilen wird gute Arbeit geleistet. Das, was 
in der Verbindung dann entsteht, glaube ich, hat 
auch durchaus einen Mehrwert geschaffen. Ich 
habe versucht, diesen Fall Albakr aus Sachsen 
kurz als Beispiel anzuführen. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Felgen-
treu, das war großzügig. 

Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Ich darf nicht mehr? - 
Okay. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt dann zur Fraktion Die Linke. Frau Ren-
ner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich hoffe, auch 
zwei, drei Fragen unterzubekommen. - Herr Mau-
rer, ich beginne mit Ihnen. Sie waren ja seit An-
fang der 1980er-Jahre in verschiedenen Leitungs-
positionen des BKA tätig. Deswegen nehme ich 
an, dass Sie ein Papier aus dem Jahr 1997 ken-
nen, in dem das BKA schwere Vorwürfe in Rich-
tung BfV adressiert hat. Im Kern heißt es dort, die 
Ursache für die Probleme sei die zunehmende Di-
vergenz zwischen Verfassungsschutzoperationen 
und exekutiven Maßnahmen, und aus Quellen-
schutzgründen würden Informationen des Verfas-
sungsschutzes an die Polizei erst so spät weiter-
geleitet werden, dass Aktionen nicht mehr ver-
hindert werden können. Dieses Papier ist unter 
dem Stichwort „Brandstifter-Papier“ ja auch in 
die Medien eingegangen. 

Nun mit Blick zurück: Bestehen diese Probleme 
fort? Sie beschreiben ja hier die Situation von Er-
mittlungsmaßnahmen im Bereich des Rechtster-
rorismus oder militanten Neonazismus. Und das 
wäre die erste Frage: Bestehen sie fort? 

Zum Zweiten: In der jetzigen Situation im Be-
reich des dschihadistischen Terrorismus, gibt es 
dort Unterschiede zu den Befunden, die damals 
getätigt wurden, im Vergleich zu den verschiede-
nen Phänomenbereichen? 
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Sachverständiger Jürgen Maurer: Erstens. Ich 
kenne das Papier. 

Martina Renner (DIE LINKE): Davon bin ich aus-
gegangen. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Ohne jetzt 
wirklich abschließend einzuschätzen, ob das 100 
Prozent zutreffend war: Die Tendenz, die sich in 
diesem Papier widerspiegelt, ist eine Tendenz, 
die ich dann auch ab Anfang der 2000er-Jahre er-
lebt hatte. Das habe ich vorhin versucht so ein 
bisschen verklausuliert darzustellen; unter-
schiedliche Sozialisation: Ein Polizist, so wie ich 
das wahrgenommen habe, ist einer, der versucht, 
seine Information so schnell wie möglich an viele 
andere Partner zu bringen, damit jeder etwas von 
dieser Information hat. - Zu dem Zeitpunkt da-
mals war das sicherlich nicht die Grundhaltung, 
ob jetzt begründet oder unbegründet, von nach-
richtendienstlichen Situationen. 

Alles, was Sie später sehen, also auch dieses Pa-
pier, hat natürlich eine Rolle in der Diskussion 
2004 gespielt. Alle krisenhaften Situationen, die 
eingetreten sind, sind analysiert worden und ha-
ben zu veränderten Verhaltensweisen geführt. Sie 
haben heute eine deutlich größere Chance, fest-
zustellen, was 2016 in der Bundesrepublik pas-
siert ist, als wir sie im Jahr 2000 hatten, als wir 
diese ganzen Dinge organisiert haben. Was Sie 
haben, ist: Sie haben jetzt schon die Information, 
dass sich ein Gremium sieben Mal mit einer be-
stimmten Person beschäftigt hat. Sie haben Mög-
lichkeiten, festzustellen, in welchen verschiede-
nen Dateien diese Informationen verarbeitet wur-
den. Sie haben die Möglichkeit, festzustellen, 
was wann warum entschieden wurde oder nicht 
entschieden wurde. 

Eindeutig sind bestimmte Regelungen, die getrof-
fen wurden im Zusammenhang mit dem GTAZ 
und die getroffen wurden im Zusammenhang mit 
RED und ATD, mit der Zielrichtung getroffen 
worden, die Bereitschaft zu einem intensiveren 
Austausch zu fördern - inklusive der verdeckten 
Speicherung in diesen von mir genannten Da-
teien -, damit zumindest im Nachgang überprüf-
bar ist, zu welchem Zeitpunkt welche Organisa-
tion Reaktionsmöglichkeiten gehabt hätte. Mein 

Plädoyer ist eigentlich folgendes: Bevor über Ver-
änderungen des GTAZ gesprochen wird, sollte 
man eine weitgehende Analyse durchgeführt 
haben, um festzustellen: Was waren denn die 
Probleme? 

Aus der Außensicht sehe ich kein Controlling-
Problem; ich sehe allenfalls ein Handlungspro-
blem. Aber die Frage ist: Zu welchem Zeitpunkt 
kann der Generalbundesanwalt sein Evokations-
recht ausüben? Der Generalbundesanwalt war an 
den Diskussionen um Anis Amri beteiligt. Er kam 
nicht zu dem Ergebnis, dass das ein Verfahren für 
den Generalbundesanwalt ist. 2004 haben wir 
diskutiert genau diesen Fall. Wir haben disku-
tiert: Was müssen wir tun bei der Konstruktion 
des GTAZ? Wir haben uns zwei Jahre lang - wört-
lich: zwei Jahre lang - mit einer Person beschäf-
tigt, haben alle rechtlichen Möglichkeiten ausge-
schöpft, sind zu dem Ergebnis gekommen: Es gibt 
keine Spielräume mehr; wir haben keine Ansätze 
mehr. - Und zwei Wochen später passiert der An-
schlag, und der Täter war diese Person. 

Unsere Position zum damaligen Zeitpunkt war - 
und das wird man ja feststellen, ob das durchge-
halten wurde oder eingehalten wurde -, sauberst 
zu dokumentieren, was wann die Gründe für 
welches Verhalten waren. Mehr kann man in so 
einer Situation dann nicht machen. Man wird 
dann feststellen, ob die Entscheidungen richtig 
waren oder falsch. Aber selbst wenn man das 
festgestellt hat, hat man noch nicht festgestellt, 
ob sie vorwerfbar sind, ob man nicht zu diesen 
Entscheidungen kommen musste oder kommen 
konnte. 

Die Konstruktion des GTAZ ist letztlich eine Re-
aktion auf das Schreiben von 1997, was Sie ange-
führt haben, dass diese Option nicht besteht. Je-
der im GTAZ im konkreten Fall hatte die Mög-
lichkeit, über alle verfügbaren Informationen, die 
im gesamten Sicherheitsbereich verfügbar sind, 
auch selbst zu verfügen. Das ist die Situation. 

Martina Renner (DIE LINKE): Dürfte ich eine 
Nachfrage an Dr. Gazeas stellen? - Sie haben ja 
dafür plädiert, dass wir auch spezifische Kon-
trollbefugnisse mit Blick auf das GTAZ benöti-
gen. Da denken wir als Abgeordnete natürlich in 
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erster Linie an parlamentarische Kontrollrechte. 
Aber wenn es zu Interessenkonflikten seitens der 
Geheimdienste und Strafverfolgungsbehörde 
kommt, spielt ja auch möglicherweise die 
Rechts-, Fach- und Dienstaufsicht eine Rolle, 
eben nicht nur die parlamentarische Kontrolle. 
Könnten Sie etwas dazu sagen, wie die Kontrolle 
im GTAZ derzeit organisiert ist, durch wen, was 
die Rechts-, Fach- und Dienstaufsicht angeht, 
und vor allem, was eben auch gegebenenfalls 
dann die Kenntnisnahme von solchen Interessen-
konflikten angeht, damit man an der einen oder 
anderen Stelle mit dem Weisungsrecht aus dem 
Ministerium entsprechend interveniert? Gibt es 
überhaupt so etwas wie eine Kontrolle seitens 
des BMI? 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Frau 
Renner, vielleicht vorneweg, weil Sie eben die 
Frage so fokussiert haben, ob ich weiß, wie die 
Kontrolle im GTAZ aussieht: Ich bin ja kein An-
gehöriger der Behörden. Deswegen kann ich 
Ihnen das nur aus meiner Außensicht und an-
hand der entsprechenden Bewertung, die ich 
vornehme, sagen. - Das nur der guten Ordnung 
halber als Anmerkung vorneweg. 

Das GTAZ ist ja keine eigenständige Behörde. 
Deswegen gibt es keine eigenständige Dienst- und 
Fachaufsicht. Wenn ich also im GTAZ als Ange-
höriger des BKA ein Problem zum Beispiel habe 
mit einem Angehörigen des BfV, dann würde das 
genauso formal gelöst werden müssen, wie wenn 
man nicht zusammen an einem Tisch sitzt, son-
dern telefoniert oder schreibt von Wiesbaden 
nach Köln, notfalls eben über den entsprechen-
den Dienstweg, der über das Ministerium dann 
läuft. Eine einheitliche Dienst- und Fachaufsicht 
gibt es nicht. 

Die Kontrolle ist allerdings ein Punkt, der auch 
mich natürlich interessiert und bei dem sich bei 
mir einige Fragezeichen ergeben, nämlich Kon-
trolle dahin gehend, ob die Arbeit gegenwärtig 
der Rechtmäßigkeit des Datenaustauschs und ei-
ner effizienten und effektiven Kontrolle inner-
halb des GTAZ unterliegt. Ich habe da ein Stück 
weit meine Zweifel. 

Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, 
war das Controlling. Da würde ich differenzieren. 
Unter Kontrolle verstehe ich die Kontrolle der 
Tätigkeit der Behörde. Controlling ist für mich, 
wenn Sie so wollen, eine Sicherstellung, dass die 
Kooperationsform innerhalb des GTAZ effektiv 
läuft. Um es vielleicht mit etwas einfacheren 
Worten zu beschreiben: Das GTAZ ist in meinen 
Augen, wenn Sie so wollen, ein großes Projekt, 
was dort beschrieben wird, hat aber keinen Pro-
jektleiter. Es gibt also keine Person, die dafür al-
lein verantwortlich zeichnet, sicherzustellen, 
dass das Projekt vorangetrieben wird. Informatio-
nen werden zusammengetragen in den täglichen 
entsprechenden Arbeitsgruppen, aber weil die 
Verantwortlichkeit bei jeder Behörde selbst 
bleibt, gibt es keinen, der, wenn Sie so wollen, 
sagen kann: Wir haben hier eine Frist gesetzt, 
dass du, BND, den ausländischen Nachrichten-
dienst bitte bis nächste Woche befragst, ob es 
dazu Erkenntnisse gibt. Du bist dieser Aufgabe 
nicht nachgekommen. - Es bleibt immer in der ei-
genständigen Verantwortung. 

Ein ganz klein wenig hat sich, wenn ich das rich-
tig erkannt habe, jetzt in Reaktion auf den An-
schlag am Breitscheidplatz strukturell geändert. 
Aber das ist sicherlich etwas, was Sie hier im 
Ausschuss noch aufarbeiten werden. Aber wir 
haben da, glaube ich, auch einen Punkt, wo es 
sich lohnt, genauer hineinzuschauen, wie das 
GTAZ arbeitet. Und dann kommen natürlich Fra-
gen auf wie die, ob es Sinn macht, über ein Wei-
sungsrecht nachzudenken, aber auch, ob es Sinn 
macht, hier einer Behörde, wenn Sie so wollen, 
den Hut aufzusetzen und damit auch die Verant-
wortlichkeit für die geordnete und strukturierte 
Arbeit im GTAZ zu geben. 

Martina Renner (DIE LINKE): Herr Rusteberg, da 
würde sich für mich eine Frage anschließen. Herr 
Maurer hat ja so idealtypisch dargestellt, welche 
Konsequenzen gezogen wurden und dass wir 
jetzt mit dem GTAZ eine Plattform haben, wo 
alle beteiligten Behörden die Informationen 
gleichermaßen einspeisen, und dass damit dann 
auch Transparenz hergestellt ist. Ist es denn tat-
sächlich so, dass seitens der Verfassungsschutz-
behörden alle Informationen über den Einsatz 
von menschlichen und technischen Quellen, die 
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es zu Vorgängen gibt, zu denen das GTAZ sich 
austauscht, in dieses Informationsportal einge-
speist werden? Oder gibt es nicht auch weiterhin 
das Zurückhalten von Informationen, weil man 
eben einer anderen - wie sagten Sie vorhin? - Phi-
losophie, einer anderen Sozialisation folgt, die 
eben heißt: „Ich behalte das erst mal lieber für 
mich, weil ich Nachrichtengewinnung vor Gefah-
renabwehr oder Strafverfolgung setze?“ Also, ist 
das nicht eine sehr idealtypische Vorstellung, 
dass dort gleichermaßen von allen Seiten einge-
speist wird? Das wäre meine Frage. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Mir 
geht es ähnlich. Mangels Einsicht in die tatsächli-
che Tätigkeit dieses Gremiums kann ich Ihnen 
das, sozusagen die Tatsachenumstände, nicht be-
antworten. Aber ich gebe hier eben den Verweis 
darauf, dass die Übertragungsregeln grundsätz-
lich genauso gelten und damit natürlich grund-
sätzlich auch die Möglichkeit besteht, Informatio-
nen nicht weiterzugeben. Das Problem gerade des 
§ 23 Bundesverfassungsschutzgesetz stellt sich 
natürlich auch in diesem Umfang. Man muss ja 
auch sehen, dass auf diese V-Leute-Datei, die da 
innerhalb der Verfassungsschutzbehörden auf 
den Weg gebracht worden ist, zum Beispiel die 
Polizei meines Wissens keinen Zugriff hat und 
sich auch nicht dran beteiligt. Ich könnte jetzt 
höchstens so sagen: Aus meiner Sicht besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass auf einmal all 
die Informationen, die bislang nicht geflossen 
sind, nun dort freigiebig geteilt werden. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt dann zur Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Vielen 
Dank, meine Herren, für die interessanten Stel-
lungnahmen und Ihren Impact auf unsere Überle-
gungen im Vorfeld. Ein bisschen ist es ja so, dass 
wir uns erst mit den Akten auseinandersetzen 
werden und gucken werden, wo tatsächlich die 
Probleme gelegen haben. Aber trotzdem ist es 
sehr interessant, im Vorfeld schon mal über die 
Architektur zu sprechen und darüber nachzuden-
ken. 

Herr Professor Bäcker, ich möchte bei Ihnen an-
fangen, weil es ja jetzt um die Frage geht: Wei-
sungsrecht des BKA so ein bisschen versus Wei-
sungsrecht des Bundesamts für Verfassungs-
schutz. Sie betonen eher das des BKA. Da würde 
ich gerne wissen, warum und was dafürspricht. 

Gleich darangehängt die Frage nach dem GTAZ 
und die Frage - Sie haben das vorhin so schön 
formuliert -: Das GTAZ ist ohne Rechtsgrundlage 
verfassungsrechtlich nicht tragfähig. - Die Frage 
ist: Kann es überhaupt vernünftig arbeiten? Denn 
ich verstehe das so, dass selbst bei dem Behör-
denzeugnis von Amri innerhalb des GTAZ le-
gendiert wurde, woher die Informationen kom-
men. Ja, das wurde ja anders deklariert, woher 
die Informationen kamen. Da fragt man sich: 
Wenn in dieser Behörde, die keine richtige Be-
hörde ist, lauter einzelne Behörden am Tisch sit-
zen, die sich gegenseitig nicht final über den Weg 
trauen, was ist dann eigentlich los? 

Der Kern, über den wir hier ja reden, ist, dass bei 
Anis Amri von 50 Warnlampen, die auf der Tas-
tatur irgendwie brennen können, 60 gebrannt ha-
ben - in sehr unterschiedlichen Ecken. Jetzt fin-
det man hier und da noch V-Leute, und alle ha-
ben so ein bisschen Ahnung. Aber wenn man das 
zusammenträgt, dann entsteht ein Bild, dass Anis 
Amri jemand war, der brandgefährlich war, von 
dem man von Anfang an wusste, dass er gefähr-
lich ist, der ganz konkret gesagt hat, er wolle An-
schläge begehen - am Ende war er Imam in der 
Fussilet-Moschee, wenn das stimmt, was gestern 
in der Zeitung stand -, der mit Waffen posiert hat, 
der gesagt hat: „Ich kann Waffen beschaffen“, der 
zu den schlimmsten IS-Leuten in Libyen Kontakt 
hatte. All das wussten deutsche Behörden, und 
irgendwie kam es nicht zueinander. Deswegen 
die Frage: Wie kann ich rechtlich gewährleisten, 
dass wir nicht durch diese Vielzahl von Behör-
den und V-Leuten - und keiner traut irgendje-
mandem über den Weg - noch mal ein solches Fi-
asko erleben? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Ich 
möchte jetzt natürlich von Bewertungen des Falls 
Amri gerne Abstand nehmen; den müssen Sie be-
werten. Die Informationen: Ich kenne das, was öf-
fentlich verfügbar ist. Ich habe mich informiert 
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über das, was die anderen Untersuchungsaus-
schüsse bisher publiziert haben, aber auch da 
fehlt mir die Innensicht. 

Was kann das Recht gewährleisten in diesem Zu-
sammenhang? Ich glaube, es ist ganz klar: Es gibt 
hier Faktoren, die sind rechtlich nicht zu gewähr-
leisten. So etwas wie Behördenkulturen, unter-
schiedliche Vorstellungen von der eigenen Auf-
gabe und auch so etwas wie Vertrauen, das sind 
sicherlich Faktoren, die das Recht so nicht schaf-
fen kann. Es kann höchstens Strukturen begünsti-
gen, die Hindernisse für einen sinnvollen Infor-
mationsaustausch möglicherweise beseitigen. 
Vom Prinzip her finde ich deswegen die Idee des 
GTAZ außerordentlich einleuchtend, dass die 
Leute sich regelmäßig an den Tisch setzen und 
auf diese Weise sich kennenlernen, Vertrauen zu-
einander fassen können, auf diese Weise auch in 
die Lage versetzt werden, gemeinsames Wissen 
zu bilden. 

Der andere Aspekt ist, dass man das natürlich in 
einer Weise auch tun muss, die rechtlich tragfä-
hig ist und die grundrechtlichen Anforderungen 
genügt. Das sehe ich beim GTAZ in seiner derzei-
tigen Situation nicht, weil ich glaube, dass das, 
was im GTAZ passiert, sich über die Regelungen 
über Datenübermittlungen, die ja als Grundlage 
benutzt werden, nicht wirklich abbilden lässt. Es 
geht hier nicht um punktuelle Übermittlungsvor-
gänge, auf die diese Regelungen zugeschnitten 
sind, sondern es geht eben darum - das wurde 
auch von den Praktikern eindrücklich geschil-
dert -, neues Wissen zu generieren aus Informati-
onsbeständen, die erst mal dezentral sind, um et-
was zusammenzufügen, was so vielleicht keiner 
eigentlich hätte tun können. Da sehe ich ein be-
sonderes grundrechtliches Risiko. Das lässt sich 
abschirmen durch entsprechende Regelungen, 
die voraussetzen müssen, dass dafür ein ausrei-
chender Anlass besteht, dass das auf bestimmte 
herausgehobene Gefährdungsfelder beschränkt ist 
und dass eben auch eine wirksame Kontrolle si-
chergestellt ist. - Das ist der eine Aspekt. 

Dadurch entsteht auch nicht zwingend eine neue 
Behörde; dafür braucht man auch keine Leitung 
des GTAZ oder so. Wir haben andere Formen in-
tensivierter behördlicher Zusammenarbeit, zum 

Beispiel die gemeinsamen Dateien, die geregelt 
sind in den Fachgesetzen der dateiführenden Be-
hörden, ohne dass man jetzt dafür eine neue 
Struktur schaffen müsste. Die Regulierung des 
GTAZ ist sicherlich etwas komplexer, aber auch 
nicht so unmachbar, denke ich, wie das hier dar-
gestellt worden ist. 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich 
auch die Frage: Was mache ich denn, wenn die 
sich trotzdem nicht vertrauen und wenn es da 
trotzdem zu Missstimmungen kommt oder wenn 
man das Gefühl hat, da kommt was nicht rüber, 
was rüberkommen müsste? Herr Gazeas hat zu 
Recht geschildert: Da gelten eigentlich erst mal 
die allgemeinen Hierarchien, und da gelten die 
normalen Regelungen. - Das führt dazu, dass kei-
ner wirklich erzwingen kann, dass was passiert. 
Wenn man das möchte - ich weiß überhaupt 
nicht, ob man das will; aber es könnte natürlich 
ein denkbares Ergebnis der Ausschussarbeit 
sein -, dann müsste man regulatorisch zuschlagen 
und müsste irgendwie einen Mechanismus in 
den einschlägigen Gesetzen installieren - wahr-
scheinlich also im BKA-Gesetz und Bundesver-
fassungsschutzgesetz -, der es ermöglicht, gegebe-
nenfalls auch verbindlich Informationen zu ver-
langen und einen Informationsfluss zu gewähr-
leisten. Das halte ich verfassungsrechtlich für 
machbar. Ob es sicherheitspolitisch sinnvoll ist 
oder nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. 
Ich glaube, dass dazu die Ausschussarbeit hof-
fentlich Erkenntnisse gewinnen kann. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Im Rahmen einer Berichtspflicht wäre das 
dann oder eines Weisungsrechts? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Im 
Extremfall im Rahmen eines Weisungsrechts. Ich 
könnte mir auch, wenn man sich anguckt, was 
Herr Maurer in seinem Papier geschildert hat, die 
neue Arbeitsgruppe zum Risikomanagement 
vorstellen, die ja darauf aus ist, so wie ich das 
verstehe, einheitliche Kriterien für die Gefähr-
dungsbewertung bundesweit zur Anwendung zu 
bringen - das beruht ja im Moment eigentlich auf 
dem guten Willen aller Beteiligten -, dass gegebe-
nenfalls im Rahmen der Arbeit des GTAZ hier 
auch Wertungen und Feststellungen verbindlich 
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getroffen werden müssen und dann auch von den 
anderen zugrunde gelegt werden müssen, auch 
wenn denen das nicht passt. Ich denke, dass Sie 
im Fall Amri auch herausfinden werden, ob es 
denn damals zu divergierenden Gefährdungsbe-
wertungen im GTAZ gekommen ist und da mög-
licherweise dann Hinweise von manchen weni-
ger ernst genommen worden sind als von einigen. 

Vorsitzender Armin Schuster: Dann wechselt das 
Fragerecht zur Union. Ich würde die ersten Fra-
gen selber auf das Kontingent der Union stellen. 

Mich interessiert, Herr Professor Gärditz, die 
Frage: Man kann die Sperrigkeit - Frau Renner 
hat das gerade eben auch schon formuliert - in 
der Zusammenarbeit zwischen Nachrichten-
diensten und Polizei schon heute auch noch er-
kennen; da muss man nicht so weit zurückgehen, 
wie es Herr Maurer gemacht hat. Ich habe den 
Verdacht, dass das mit einer - in typisch deut-
scher Disziplin - fast überzogenen Achtung des 
Trennungsgebots erfolgt. Ich habe den Eindruck, 
dass der Weg vom Nachrichtendienst zur Polizei 
im Vorfeld einer Tat oder von der Polizei zum 
Nachrichtendienst, das Verhältnis von Staatsan-
wälten zu Nachrichtendiensten - - Hier sagte ge-
rade eben jemand: Es kann doch durchaus sein, 
dass in einer laufenden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlung zusammen mit einem Landeskrimi-
nalamt es wichtig wäre, dass auch ein Landesamt 
oder Landesämter oder das Bundesamt parallel 
ermitteln. - Das kann ich mir vorstellen, ohne 
dass das Trennungsgebot tangiert ist. 

Und ganz schlimm finde ich es - Fall Amri, und 
das ist nicht nur der Fall Amri, nur: hier kann 
man es deutlich machen -, dass Staatsanwalt-
schaft und Polizei, ich sage es mal drastisch, ka-
pitulieren: Es ist einfach nichts zu machen oder 
nichts dran, oder die Bewertung hat sich - - Aber 
es bleibt dieser Restverdacht: Mensch, du hast 
kein gutes Gefühl, aber du musst aufhören. - Ty-
pischer Fall für die Rückübernahme durch den 
Verfassungsschutz, in dem Fall auch nicht orga-
nisiert. Aus meiner Beobachtung und Erfahrung 
im NSU-UA über viele Jahre, aus dem, was ich in 
diesem hier gelernt habe oder lerne, und auch 
aus Fällen wie Albakr usw. habe ich den Ein-
druck: Ja, es gibt eine gewaltige Sperrigkeit, es 

gibt keinen Workflow, es gibt keine eingespielte 
Zusammenarbeit zwischen Diensten und Polizei 
unter Einhaltung des Trennungsgebots, weil wir 
das Trennungsgebot in einer Art und Weise über-
ernst nehmen. - Widersprechen Sie mir! 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: 
Herr Vorsitzender, nein, ich widerspreche nicht. 
In der Tat würde sich das wieder grosso modo 
mit meiner konzedierten Außenperspektive tref-
fen. Ich bin natürlich auch niemand aus dem 
operativen Bereich und kann nicht die Zusam-
menarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten 
aus dem Inneren beobachten. Wenn man es aber 
von außen ansieht, muss man feststellen: Es ist 
natürlich ein sperriges Instrument, was sicherlich 
auch über den begrenzten Regelungsumfang hin-
aus, ich sage mal, die Verwaltungskulturen prägt. 
Zu dem Setting, zu dem Rahmen, den Herr 
Bäcker hier angesprochen hat, den wir setzen 
können für die Frage „Wie entwickelt sich die 
Arbeit?“, ist das sicherlich ein ganz entscheiden-
der Faktor. Die Hemmschwelle, Informationen 
fließen zu lassen oder die Behörden, ich sage 
mal, arbeitsteilig, so wie es das Gesetz eigentlich 
vorsieht, zusammenarbeiten zu lassen, behindert 
das eher, als dass es nützt. 

Da kommt natürlich hinzu: Ich sage mal, man 
sollte vorsichtig sein mit der Kritik. Manchmal 
ist es ja auch richtig, dass Informationen nicht 
fließen. Nachrichtendienstliche Informationen 
haben eben manchmal eine andere Sensibilität. 
Und dass die Dienste manchmal bemüht sind, et-
was nicht nach draußen zu geben, um ihre Quelle 
nicht zu gefährden, weil die in einer Langzeitper-
spektive denken und denken, die Informationen 
können vielleicht mehr retten als ein unmittelba-
rer Zugriff, ist etwas, was, ich sage mal, das Ge-
setz im Prinzip akzeptiert und was wir auch nie 
aus einer nachrichtendienstlichen Arbeit rausbe-
kommen werden und auch nicht sollten. Aber für 
das operative Geschäft ist es sicherlich hinder-
lich. 

Ja, Sie haben recht; man müsste bei parallelen 
Maßnahmen, jedenfalls was die Nachrichten-
dienste angeht, eine ähnliche Zusammenarbeit 
bekommen im Rahmen der jeweiligen getrennten 
Kompetenzen, wie wir das etwa für den Bereich 



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 40 von 77 

 

Gefahrenabwehr/Strafverfolgung haben. Die ge-
nannten Fälle, dass es aus rechtsstaatlichen 
Gründen nicht reicht für Zwangsinstrumente der 
Strafprozessordnung oder der Gefahrenabwehr, 
aber die Schwelle eines nachrichtendienstlichen 
Aufklärungsinteresses bestehen bleibt, sieht das 
geltende Recht schon heute vor, ohne dass Sie 
was ändern. Der Nachrichtendienst kann weiter-
machen, solange die Befugnisnormen mit dem 
Restgehalt ausgefüllt sind. Praktisch gesehen pas-
siert das aber nicht oder jedenfalls selten, weil in 
der Tat diese Trennung überbewertet wird. 

Wenn wir diese Trennung diagnostisch als ein 
Element der Verwaltungskultur überbewerten, 
dann stellt sich vielleicht die Anschlussfrage - so 
habe ich Sie auch verstanden -: Ist das dann et-
was, was wir zwingend so hochhalten müssten, 
wie wir es jetzt tun? 

Vorsitzender Armin Schuster: Darf ich präzisie-
ren, Herr Professor? 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Ja. 

Vorsitzender Armin Schuster: Brauchen wir eine 
politische Diskussion und vielleicht endlich mal 
eine Institutionalisierung dieses wichtigen 
Rechtsstaatsprinzips und nicht einen alliierten - 
was ist denn das? - Brief - 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: „Po-
lizeibrief“, ja. 

Vorsitzender Armin Schuster: - aus Neunzehn-
hunderttobak? 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Ja, 
in der Tat, die Diskussion bräuchten wir, näm-
lich ganz offen: Wie stellen wir uns eine sinn-
volle Organisation der Zusammenarbeit von 
Nachrichtendiensten, Strafverfolgungsbehörden 
und Polizeibehörden vor? Wir haben Regelungen 
in allen drei Nachrichtendienstgesetzen des Bun-
des - MAD-Gesetz, Bundesverfassungsschutzge-
setz, Bundesnachrichtendienst-Gesetz -, wonach 
der jeweilige Nachrichtendienst keine eigenen 
polizeilichen Zwangsmaßnahmen hat. Das ist 
auch schon alles. Das ist kein Kooperationsver-

bot; das ist auch kein Verbot des Informations-
flusses. Das heißt nur, dass jemand, der beson-
ders weit im Vorfeld operieren darf, nicht auch 
noch Vollzugsbefugnisse hat, um die Gefahr ab-
zuwehren. Das, glaube ich, ist konsentiert, dass 
man daran auch festhalten möchte. Bei diesen 
Fragen, bei denen es praktisch hapert, haben wir 
schon heute eigentlich keine rechtlichen Hinder-
nisse. 

Wo steht denn das verfassungsrechtlich über-
haupt? Sie haben völlig recht, der „Polizeibrief“ 
aus dem Jahr 1949 gibt uns hierfür nichts her. 
Der besagte seinerzeit aus alliierten, ich sage mal, 
Vorbehalten nachvollziehbarerweise nur, da man 
ein neues Reichssicherheitshauptamt verhindern 
wollte und eine Konzentration in einer Megasi-
cherheitsbehörde auf Bundesebene, eine Tren-
nung von nachrichtendienstlicher Aufklärung ei-
nerseits, die notabene akzeptiert wurde, gerade in 
der Zeit, als der Kalte Krieg sich so langsam ab-
zeichnete, und Polizeibefugnissen andererseits. 
Dieser „Polizeibrief“ als Begleitschreiben zum 
Grundgesetz hat nie verlangt, dass wir diese 
Frage konstitutionalisieren. Er ist auch nicht Be-
standteil des Grundgesetzes geworden, ergibt 
sich auch nicht mittelbar aus der Verfassung. Wir 
haben lediglich in unserem Artikel 87 Absatz 1 
Satz 2 Grundgesetz verfassungspolitisch eine 
Konsequenz gezogen, dass auf Bundesebene der 
Inlandsnachrichtendienst auf die Zusammenar-
beit von Bund und Ländern im Bereich des Ver-
fassungsschutzes begrenzt sein muss. Das 
schließt aber auch eigene operative Befugnisse 
nach heutigem, ganz vorherrschendem Verständ-
nis, was ich auch für richtig halte, mit ein. Das ist 
der Rahmen. 

Daneben haben wir eine grundrechtliche Ebene, 
die das Bundesverfassungsgericht aufgezeigt hat. 
Die lässt sich relativ einfach skizzieren, nämlich: 
Je weiter eine Behörde im Vorfeld von Gefahr 
und Strafverfolgung tätig werden darf, umso 
strikter muss dann die Frage des Informations-
flusses reguliert sein, weil - das ist letzten Endes 
der Gedanke des Missbrauchsverbots - ich darf 
nicht einen Nachrichtendienst im Vorfeld einset-
zen, wenn ich eigentlich strafprozessuale Be-
weise erheben will, um die Voraussetzungen der 
StPO zu umgehen. Das ist aber meines Erachtens 
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auf der Grundlage des geltenden Rechts mit den 
ja geregelten Eingangsschwellen und den gestuf-
ten Übermittlungsbefugnissen überhaupt nicht 
der Fall. 

Vor dem Hintergrund ist eigentlich diese Beto-
nung des Trennungsgebotes gar kein rechtlich ab-
gesichertes Element, sondern das ist, ich sage 
mal, eine Beschreibung einer Mentalitätslage, die 
aber in dieser Radikalisierung nicht produktiv 
ist. Bei der Neubewertung der Sicherheitsarchi-
tektur müsste man eben viel feiner tarieren und 
fragen: Wo ist Kooperation sinnvoll? Wo beste-
hen rechtsstaatliche Risiken, die wir selbstver-
ständlich kanalisieren? - Da sehe ich aber im gel-
tenden Recht, wie gesagt, auch gar keine Pro-
bleme, und zu was fundamental anderem würde 
man ja im Zweifel auch nicht kommen.  

Vorsitzender Armin Schuster: Wir haben noch 
das Mindsetting, und das ist Breitscheidplatz-
attentat-relevant, finde ich; das müssen wir be-
leuchten hier. Wir haben das Mindsetting zum 
Teil in den Nachrichtendiensten. Sobald ein 
Staatsanwalt führt, sind wir raus; das hörst du 
immer wieder. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Ja, 
ja.  

Vorsitzender Armin Schuster: Danke schön. - 
Herr Professor Wolff, ich muss jetzt fragen. Hin-
ter Ihnen sitzt zwar auch ein Fachmann; aber ich 
muss Sie fragen. Ich will Sie auch fragen, weil 
Sie der Sachverständige sind: Ist es richtig - Frage 
eins -, dass die Bundesanwaltschaft mit ihrem 
Vertreter im GTAZ keine Führungsrolle hat? Der 
Bundesanwalt oder die Generalbundesanwalt-
schaft im GTAZ hat keine Führungsrolle, son-
dern ist schlicht Teilnehmer. So habe ich es bis-
her verstanden. Was halten Sie von dieser Logik? 
Frage eins.  

Frage zwei: Hätte der Generalbundesanwalt die 
Chance, auf einer gesetzlichen Grundlage einem 
Land, einer Generalstaatsanwaltschaft ein Sam-
melverfahren anzuordnen, wie es in diesem Fall, 
glaube ich, schlau gewesen wäre? Darf er das 
überhaupt?  

Frage drei. Angenommen, der Generalbundesan-
walt wäre auf die Idee gekommen, den Fall ziehe 
ich an mich, dann hätte er ja das Problem gehabt, 
der macht Kleinstmengen, die er dealt, Sozialleis-
tungsmissbrauch und sonstige kleinere Schmutz-
fußgeschichten, heißt also, wenn man jetzt lo-
gisch bleibt, dann hätte ja die Bundesanwalt-
schaft, hätte sie selbst übernommen, auch ein 
Sammelverfahren machen müssen mit diesem - 
aus Sicht eines Bundesanwalts - Klüngelkram. 
Ginge das überhaupt juristisch, oder müssen wir 
da gesetzgeberisch tätig werden? 

Ich kann es auch andersrum formulieren: Ich 
habe den Verdacht - ich weiß es aber jetzt nicht -, 
wenn die Bundesanwaltschaft selber sich zustän-
dig erklärt hätte, hätte sie genau das nicht tun 
können, was aber jetzt alle immer wieder gesagt 
haben, was eigentlich ein juristischer Königsweg 
gewesen wäre: alles zu bündeln. Dafür musst du 
ja das Recht haben, das zu tun.  

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Herr Schuster, vielen Dank. - Ich glaube, 
ich kann es kurz machen, weil ich im Wesentli-
chen keine Ahnung habe von dem, was Sie fra-
gen.  

(Heiterkeit) 

Das Erste. GBA-Führungsrolle: Ist es richtig, dass 
er keine Führungsrolle hat? - Ja, das ist absolut 
richtig. Von der Konzeption des GTAZ her ist es 
klar, dass niemand eine Führungsrolle hat, weil 
sie sich ja nur auf dem allgemeinen Informations-
austausch austauschen und der Informationsaus-
tausch keine Führungsrollen vermittelt. Deswe-
gen ist das bei der gegenwärtigen GTAZ-Kon-
struktion völlig korrekt. Wenn Sie die verändern, 
müssen Sie eine gesetzliche Grundlage schaffen. 
Dazu sage ich jetzt nichts; dazu sage ich seit vie-
len Jahren konstant was.  

Zweitens. 

Vorsitzender Armin Schuster: Entschuldigung, 
das habe ich - - 
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Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Ja, ja, genau. Das wissen Sie ja: Ich war im 
Untersuchungsausschuss. 

Vorsitzender Armin Schuster: Nein, das habe ich 
nicht gehört, oder ich habe es vergessen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Ach so, entschuldigen Sie. - Ich gehöre zu 
denjenigen, die sagen, dass aufgrund des Wesent-
lichkeitsprinzips nach gegenwärtigen verfas-
sungsrechtlichen Maßstäben die Zusammenarbeit 
eine Gefährdung für die Verletzung des Daten-
schutzes schafft, sodass ich glaube, dass zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt der Gesetzgeber, also Sie, 
eine gesetzliche Grundlage für das GTAZ schaf-
fen müsste, wobei der Detailgrad der gesetzlichen 
Grundlage, den ich für verfassungsrechtlich not-
wendig halte, sich unterscheidet von dem Detail-
grad von Herrn Bäcker. Das alles ist nachzulesen 
in dem Abschlussbericht der Kommission zur 
Überprüfung des Sicherheitsgesetzes der Bundes-
regierung.  

Ich bin auch der Meinung, dass tatsächlich, wenn 
diese Frage mal - Sie wissen, ich bin niemand, 
der Sicherheitsbehörden klatschen möchte - zum 
Bundesverfassungsgericht käme, die Wahrschein-
lichkeit, dass das Verfassungsgericht sagt, hier 
brauchen wir eine gesetzliche Grundlage, wirk-
lich enorm hoch ist. Aber bei der gegenwärtigen 
Konstruktion ist klar, dass niemand eine Füh-
rungsrolle hat. Wenn Sie eine Führungsrolle ein-
bauen wollen, brauchen Sie eine gesetzliche 
Grundlage. Das ist aus meiner Sicht nicht 
schlimm, sondern sie ist zu begrüßen.  

Die beiden Fragen zum GBA: Kann er ein Sam-
melverfahren anordnen, und kann er es an sich 
selbst ziehen, und darf er da ein Sammelsurium 
machen? - Ich würde denken beim Zweiten: Ja, er 
darf es. Das ist aber GVG und StPO, und das weiß 
ich leider wirklich nicht verlässlich. Es gibt aber 
jemanden, der das weiß: Herrn Dr. Gazeas.  

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): Darf ich, Herr 
Professor Wolff, darauf gleich eine Rückfrage 
stellen? Sie sagten, wir bräuchten für das GTAZ 
eine gesetzliche Grundlage. Jetzt stellt sich mir 
aber die Frage, ob überhaupt dafür der Bund die 

Gesetzgebungskompetenz in allen Bereichen 
hätte, weil wenn das GTAZ natürlich auch Ge-
fahrabwehrrecht beträfe, dann gibt es ja dazu eine 
vornehmliche, ich will nicht sagen, zumindest 
auch ausschließliche Gesetzgebung der Länder, 
sodass wir dann für das GTAZ zunächst einmal 
eine Grundgesetzänderung bräuchten, um damit 
ein Gefahrenabwehrrecht des Bundes zu regeln. 
Oder könnten Sie sich das auch vorstellen auf 
der Basis der Befugnisse, die der Bund bereits 
hat? 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Also, das ist witzig. Es ist deswegen als ge-
dankliches Problem witzig: Wir machen in der 
Praxis etwas, von dem wir denken, wir dürften es 
vielleicht gesetzlich gar nicht regeln; aber ohne 
gesetzliche Grundlage dürfen wir es. Das kann 
grundrechtlich nicht sein. Also, der Bund kann 
nur die Gesetzgebungskompetenz schaffen für die 
Beteiligung seiner Behörden; das würde mir aber 
schon einmal genügen. Der Bund hat im Nach-
richtendienstbereich und auch im Kriminalbe-
reich über die Zentralstellenfunktion durchaus 
auch Gesetzgebungskompetenz für die Grenzen, 
für die Überschneidungsgrenzen.  

Ich kann mir aber vorstellen, dass es Beteili-
gungspflichten von Landesbehörden gibt, die ein 
Bundesgesetz nicht regeln kann; das kann ich mir 
gut vorstellen. Dafür würde ich aber keine 
Grundgesetzänderung für notwendig halten, son-
dern ich würde sagen, wenn ich Sie berate, dann 
schaffen Sie eine gesetzliche Grundlage für die 
Beteiligung Ihrer Behörde, und wenn ich die Län-
der berate - das mache ich ja auch; ich bin ja 
ständig bei denen -, sage ich ihnen, schafft eine 
gesetzliche Grundlage für eure Beteiligung; dafür 
brauchen wir das Grundgesetz nicht zu ändern.  

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Gazeas, 
ich mache noch einen Versuch. Ich habe an Ihrer 
Gestik und Mimik, meine ich, erkannt, dass Sie 
etwas zur Bundesanwaltschaft sagen würden. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Ich ver-
mute, die Frage bleibt gleich, und dann will ich 
versuchen, Ihnen darauf zu antworten.  
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Vorsitzender Armin Schuster: Ich würde nicht 
auf die Idee kommen, jetzt sachverständigenspe-
zifisch - - 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Davon 
ging ich auch nicht aus, Herr Vorsitzender. - Die 
Frage kann man, so meine ich, relativ deutlich 
beantworten: Verfahren miteinander zu verbin-
den, ist möglich, und zwar in sehr flexibler Art 
und Weise nach der Strafprozessordnung mög-
lich. Wenn ich ein und denselben Beschuldigten 
habe, dann kann ich ein Staatsschutzverfahren, 
das ich habe - nehmen wir mal ein Verfahren we-
gen § 89a -, wenn Sie so wollen, beliebig mit al-
len weiteren Ermittlungsverfahren verbinden, 
und wenn es nur ein Ladendiebstahl ist oder ein 
einfaches BtM-Delikt und Ähnliches. Ich breche 
das jetzt mal der Einfachheit halber ein bisschen 
auch zeitlich runter.  

Die Zuständigkeit richtet sich nach der gerichtli-
chen Zuständigkeit, und da ist eben das Gericht 
zuständig, was für das, ich sage mal, schwerste 
Delikt zuständig wäre. Wenn ich also ein Staats-
schutzdelikt habe, was an das OLG geht, bin ich 
dann sofort auch in der Zuständigkeit des GBAs, 
wenn diese Verfahren miteinander verbunden 
worden sind. Also, eine Verbindung ist möglich.  

Im Hinblick auf Ihre Frage, ob der GBA dann so 
was hätte an sich ziehen dürfen, sind wir dann 
im Bereich des § 120 GVG. Die Delikte, um die es 
hier bei Anis Amri allenfalls im Staatsschutzbe-
reich ging, sind ja nicht in dem Katalog des § 120 
Absatz 1 enthalten. Also, wir sprechen jetzt hier 
nicht über die Mitgliedschaft in einer terroristi-
schen Vereinigung, sondern über § 89a Strafge-
setzbuch, und das ist wiederum ein Delikt, das 
dem Evokationsrecht des GBAs untersteht. Das 
heißt, der GBA darf eine solche Sache an sich 
ziehen, wenn der Fall von besonderer Bedeutung 
ist, und da hat das GVG ja eine Änderung erfah-
ren in seinem Absatz 2 Satz 2 als Reaktion auf 
die Erkenntnisse aus dem NSU-Komplex auf 
Empfehlung des dortigen Untersuchungsaus-
schusses. Es gibt nämlich jetzt den Satz 2, der be-
sagt: 

Eine besondere Bedeutung des 
Falles ist auch anzunehmen, wenn 

in den Fällen des Satzes 1 eine Er-
mittlungszuständigkeit des Gene-
ralbundesanwalts wegen des län-
derübergreifenden Charakters der 
Tat geboten erscheint. 

Das ist also eine Ausweitung in der Hinsicht, so-
dass man durch diese und auch weitere Ände-
rungen, die man als Reaktion auf NSU eingeführt 
hat, den GBA dort durchaus gestärkt hat. Also, er 
kann so was heute machen.  

Vorsitzender Armin Schuster: Ja, aber kann er es 
auch mit diesen Kleinigkeiten verbinden? Darf er 
das? 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Viel-
leicht dann noch mal zur Klarstellung: Wenn ich 
keinen Tatverdacht für einen § 89a habe, dann 
kann ich nicht sagen, ich habe aber hier einen 
ganz klaren Tatverdacht - etwa wegen des Laden-
diebstahls und des BtM-Delikts -, und weil das 
ein Fall von länderübergreifender Bedeutung ist, 
ziehe ich diesen Fall an mich. Ich brauche das 
Ankerdelikt, ein Ermittlungsverfahren wegen 
§ 89a, mit dem dann andere Delikte verbunden 
werden.  

Da vielleicht noch eine Anmerkung, die ich aus 
Gesprächen mit Personen aus den Staatsschutz-
zentren mitgenommen habe: Man hat auch als 
Reaktion auf den Anschlag am Breitscheidplatz ja 
auf Länderebene umgedacht und einzelne Staats-
schutzzentren gegründet. Das, was die Staats-
schutzzentren dort machen, ist genau das: Man 
hat als Ankerpunkt ein Ermittlungsverfahren we-
gen eines Terrorismusdelikts, schaut dann aber 
herum: „Was gibt es sonst noch für Ermittlungs-
verfahren?“, und zieht diese an sich und bearbei-
tet diese gemeinsam, macht dann Fallkonferen-
zen, um sich eben die Gesamtperson anzu-
schauen. Strukturell muss das nicht zwingend 
immer beim GBA erfolgen. Es kann also heute 
auch sinnvollerweise an diesen Stellen der Gene-
ralstaatsanwaltschaften erfolgen.  

Vorsitzender Armin Schuster: Aber der Herr Pro-
fessor Gärditz neben Ihnen leidet ein wenig.  
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Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Ich 
würde es anders bewerten; ich leide nicht. - Also, 
strukturell hat ja Herr Gazeas alles ja auch gesagt 
dazu, und er ist der Strafprozessualist. Ich hätte 
aber insoweit Bedenken, weil die Zuständigkeit 
des Generalbundesanwalts, die wir in den 
§§ 141, 120, 74 GVG bekommen, verfassungs-
rechtlich verankert ist in dem Artikel 96 Absatz 5 
Grundgesetz, und da gibt es eine Zuständigkeit 
für den Staatsschutz. Der Bundesgerichtshof hat 
in einer Reihe von Entscheidungen, wo es um 
Rechtsterrorismus ging, Anfang dieses Jahrtau-
sends sehr hohe Anforderungen in gerade bun-
desstaatlicher Hinsicht formuliert, um ein Ver-
fahren an sich ziehen zu dürfen.  

Ich würde in der Bewertung sagen, dass das im 
Grundsatz jedenfalls nur für diese Staatsschutz-
delikte gilt mit Blick auf § 96 Absatz 5 Grundge-
setz. Dann kann ich vielleicht noch Taten, die 
mit dem Staatsschutzbereich im Zusammenhang 
stehen, durch Evokationsrecht beim GBA kon-
zentrieren. Was meines Erachtens aber aus ver-
fassungsrechtlichen Gründen und unter dem gel-
tenden GVG nicht geht, sind sonstige Taten, die 
ein Staatsschutzverdächtiger so begeht. Wenn der 
einen Labello beim Supermarkt klaut oder wenn 
er irgendwie Cannabis verkauft auf dem Markt-
platz, dann hat das mit dem Staatsschutzkern 
nichts zu tun, und dann sind diese Verfahren, 
wenn ich sie zusammengeführt habe mal ge-
richts- und personenbezogen auf Länderebene, in 
der Evokation nicht mitzuziehen, sondern wieder 
zu trennen. Das wäre meine Bewertung. 

Vorsitzender Armin Schuster: Danke schön. - 
Das Fragerecht wechselt zur Fraktion der AfD. 
Herr Seitz.  

Thomas Seitz (AfD): Vielen Dank. - Zu den Rah-
menbedingungen für die Arbeit der Sicherheits-
behörden gehört ja auch die Rechtsprechung, und 
da hat sich in den letzten Jahren eine ganz klare 
Linie ergeben im Hinblick auf das sogenannte 
Problem des Racial Profiling. Das heißt, wenn 
jetzt eine Streife der Bundespolizei Ausschau 
hält nach Drogenkurieren, wo man jetzt weiß, sie 
kommen überproportional häufig aus Schwarz-
afrika, darf das nicht als Anknüpfungspunkt 
mehr für eine Kontrolle herangezogen werden.  

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): Was heißt das: 
„nicht herangezogen wer-

den“?) 

Inwieweit ist jetzt hier der Schluss zu ziehen, 
dass dieses ganze Antidiskriminierungspaket, 
was ganze Gesellschaftsbereiche durchzieht, ein-
fach zu weit geht und wieder ein Stück weit, um 
praktisch arbeiten zu können, zurückgefahren 
werden müsste? Die Frage richte ich an den 
Herrn Maurer und an den Herrn Dreksler.  

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich habe nicht ver-
standen, was nicht heran-
gezogen werden darf, Herr 

Seitz!)  

Wenn Sie die Uhr anhalten, erkläre ich das gerne 
dem Herrn Kollegen.  

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bin jetzt abge-
lenkt worden. Ich weiß gar nicht, um was es geht.  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Herr Seitz hat gesagt, viele Drogenkuriere 
kämen aus - - 

Thomas Seitz (AfD): Drogenkuriere sind überpro-
portional häufig Schwarzafrikaner.  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Genau, und das dürfte nicht mehr kon- - 

Thomas Seitz (AfD): Das erlaubt nicht den Um-
kehrschluss: Alle Afrikaner sind Drogenkuriere, 
um Ihnen da gleich das aus dem Programm zu 
nehmen, das Argument. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nein, aber was darf nicht mehr kontrolliert 
werden? Ich habe es nicht verstanden. 

Thomas Seitz (AfD): Es ist rechtswidrig, wenn 
jetzt eine Polizeikontrolle durchgeführt wird, 
weil man sagt: Wir haben einen Zug mit 500 Per-
sonen, davon sind 10 Schwarzafrikaner. Die Ka-
pazität der Polizei erlaubt, 5 zu kontrollieren.  
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Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Woher wissen Sie - - 

Thomas Seitz (AfD): Die größte Wahrscheinlich-
keit, einen Drogen- - Das ist jetzt ein Beispiel.  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Woher wissen Sie, wer ein Schwarzafrika-
ner ist? 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. von Notz, 
wir machen jetzt keine Anhörung von Herrn 
Seitz. 

Thomas Seitz (AfD): Möchten Sie eine Erläute-
rung? 

Vorsitzender Armin Schuster: Hallo? 

Thomas Seitz (AfD): Möchten Sie eine Erläute-
rung? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Bitte. 

Vorsitzender Armin Schuster: Hallo? - Also, soll 
ich eine Beratungssitzung machen?  

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Bitte. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ja, okay. Dann ma-
chen wir das jetzt. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Machen wir. 

Vorsitzender Armin Schuster: Dann darf ich Sie 
bitten - die Sachverständigen, die Öffentlich-
keit -, den Raum kurz zu verlassen. Wir wechseln 
in das Format einer nichtöffentlichen Beratungs-
sitzung und rufen Sie schnellstmöglich wieder 
rein.  

(Unterbrechung des 
Sitzungsteils 

Sachverständigenanhörung, 
Öffentlich: 15.44 Uhr - 
Folgt Beratungssitzung) 

(Wiederbeginn des 
Sitzungsteils 

Sachverständigenanhörung, 
Öffentlich: 16.16 Uhr) 

Vorsitzender Armin Schuster: Jetzt setzen wir 
die öffentliche Beweisaufnahme fort. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Herr Vor-
sitzender, wenn wir gleich wieder in die Sitzung 
eintreten - ich bin dankenswerterweise von den 
anderen Sachverständigen auf meinen Wortbei-
trag von soeben angesprochen worden und ein 
mögliches Missverständnis, was dort aufgekom-
men ist -, wenn Sie mir da die Gelegenheit geben, 
eine Minute das nur noch klarzustellen. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ja. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Okay. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Gazeas, 
wenn Sie einverstanden sind, dann würde ich 
das machen, nachdem Herr Seitz mit seinem Fra-
gerecht zu Ende ist. Dann haben wir einen 
Schnitt. Ja? - Okay.  

Thomas Seitz (AfD): Da ich jetzt ja die Frage auch 
noch mal wiederholen muss, würde ich darum 
bitten, die Zeit noch mal wieder zurückzustellen.  

Vorsitzender Armin Schuster: Ja, ich passe auf - 
diesmal richtig. 

Thomas Seitz (AfD): Gut. - Es ging um das Pro-
blem des Racial Profiling. Ich nehme an, dass es 
bekannt ist, dass durch die Rechtsprechung der 
letzten Jahre hier der polizeilichen Ermittlungsar-
beit in der Praxis praktisch wirklich Fesseln an-
gelegt wurden, weil Erkenntnisse, die sich als 
kriminalistische Erfahrung darstellen, nicht zu-
grunde gelegt werden dürfen für Eingriffsmaß-
nahmen, wenn es zum Beispiel zu tun hat mit 
der Hautfarbe des betroffenen Menschen, weil 
dieser Menschentypus in besonderer Häufigkeit 
bei einem bestimmten Deliktsfeld in Erscheinung 
tritt. Inwieweit können aus Ihrer Sicht diese 
Rechtsprechungsänderung und damit auch Aus-
wirkungen auf die polizeiliche Praxis sich ausge-
wirkt haben auch im Hinblick auf Zufallstreffer, 
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weil jemand, den ich auf Drogen kontrollieren 
möchte, dann ja auch Waffen zum Beispiel mit 
sich führen kann und als Kurier befördern oder 
andere Dinge? Angesprochen waren der Herr 
Dreksler und der Herr Maurer.  

Sachverständiger Otto Dreksler: Herr Maurer? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Grundsätzlich, 
muss ich sagen, haben uns rechtliche Betrachtun-
gen von polizeilichem Verhalten eigentlich im-
mer weitergebracht. Wir sind dadurch sehr häu-
fig auf Verhaltensweisen hingewiesen worden, 
wo wir uns nichts Böses gedacht haben, aber 
vielleicht ein bisschen kurzsichtig mit unseren 
Aufgaben umgegangen sind.  

Ich würde mal so sagen: Wenn an einer bundes-
deutschen Grenze - die ja eigentlich gar keine 
Grenze ist, sondern wir haben ja die EU-Außen-
grenzen - der einzige Grund zur Überprüfung ei-
ner Person die Hautfarbe oder das Geschlecht 
oder das Alter wäre, dann würde ich das genauso 
in Abrede stellen, die Legitimität dieses Verhal-
tens, wie Sie das oder vielleicht jemand anders 
auch tun würde. Ich glaube nicht, dass es uns in 
unserer Arbeit wirklich beeinträchtigt hat; davon 
gehe ich aus, dass das nicht der Fall ist. Was aber 
möglich sein muss jenseits von polizeilicher Er-
fahrung: Wenn es Erkenntnislagen gibt, auch von 
Geheimdiensten, die da lauten, es ist in den 
nächsten Monaten verstärkt mit der Einreise von 
Sympathisanten von al-Schabab zu rechnen, 
dann muss ich darauf reagieren, und dann unter-
suche ich nicht, weil jemand an der Grenze er-
scheint und schwarz ist, sondern dann interes-
siert mich: „Was hat der vielleicht für Papiere?“ 
oder ähnliche Dinge. Also, es muss aus meiner 
Sicht immer eine zusätzliche Begründung hinzu-
treten, bevor ich hoheitliche Überprüfungshand-
lungen anstelle. Hautfarbe, Geschlecht, Alter al-
lein wären mir nicht ausreichend. Ich fühle aber 
auch nicht, dass wir dadurch ein Problem haben.  

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dreksler. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Herr Maurer, 
dem ist nicht viel aus meiner Sicht hinzuzufü-
gen. Es ist tatsächlich so, dass polizeiliches Er-
fahrungswissen, Erfahrungswerte die Basis des 

Handels der Polizeikräfte sind. Nun müssen wir 
das tatsächlich ja auch so sehen: Für Bundespoli-
zeibeamte, die beispielsweise in Zügen die Fahr-
gäste kontrollieren oder auf Auffälligkeiten 
schauen - oder im Fußballstadion genau das Glei-
che; das ist genau das gleiche Spiel, das ändert 
sich gar nicht -, muss es natürlich Kriterien ge-
ben, die der jeweilige Einsatzleiter seinen Mitar-
beitern klar vorher skizziert; das geht nicht an-
ders.  

Heute spielt Wolfsburg gegen Holstein Kiel bei-
spielsweise um den Aufstieg in die Bundesliga. 
Da weiß jeder in der Polizei in Wolfsburg, dass es 
zu schweren Krawallen kommen wird - das ist 
ein klassisches Beispiel -, und die Skizze der 
Fußballfans, der Ultras der Wolfsburger muss 
natürlich aufgezeichnet werden. Der Hundert-
schaftsführer zum Beispiel muss seinen Mitarbei-
tern sagen können: Alle die, die so aussehen, 
nicht nur mit einem Schal von Wolfsburg, son-
dern die hier vielleicht auch irgendwelche Wolfs-
burg-Bildchen auf der Wange haben und Ähnli-
ches, sind oder erscheinen nach unseren Erfah-
rungswerten besonders gefährlich.  

Nun muss man auch unterscheiden zwischen 
dem, was der Herr Maurer sagte, wenn ich das so 
anfügen darf, was sich nach außen darstellt, und 
dem, was der Hundertschaftsführer oder der Füh-
rer der Bereitschafts-/Einsatzkräfte im Inneren 
seinen Mitarbeitern zunächst sagt in der Einwei-
sung in die gesamte Einsatzlage.  

Lange Rede, kurzer Sinn: Es müssen natürlich 
ganz handfeste Kriterien vorhanden sein - hand-
feste, nachvollziehbare -, und das muss auch so 
geschehen in der Praxis, dass der Einsatzführer 
darüber ein Protokoll vorher im Einsatzbefehl fer-
tigt - vorher, nicht nachher sich das zurechtbas-
telt -, und dann ist dem nichts eigentlich entge-
genzusetzen. Denn unsere Erfahrungen sind tat-
sächlich so, dass bei all solchen Fällen wie heute 
Abend - dann werden wir es sehen - immer ein 
großer Zugriff ist, Zufallsfunde, und da sind wir 
bei dem Bereich. Dann greift man beispielsweise 
in die Taschen dieser Leute und hat auf einmal 
von 1 000 Überprüften an die 200 Messer zu lie-
gen. Das ist etwas, wo wir sagen: Hallo? Rechtfer-
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tigt sich das nur anhand der Masse der festge-
stellten - „sichergestellten“ muss man dann 
sagen -, sichergestellten Beweismittel oder 
Messer?  

Nein, es muss so sein - worauf ich vor allen Din-
gen immer großen Wert gelegt habe bei der Aus-
bildung der Mitarbeiter des höheren Dienstes -: 
Alles muss in der digitalen Welt, in der wir uns 
heute befinden, vorher - vorher! - digital erfasst 
werden, und jeder Mitarbeiter muss wissen, wo 
die Grenzen des Einschreitens vor allen Dingen 
sind. Es gibt also nach meinem Dafürhalten 
nichts daran zu deuteln.  

Thomas Seitz (AfD): Danke. - Herr Dreksler, in 
Ihrem Bericht hatten Sie im letzten Kapitel aus-
geführt und von Eingriffen von ministerieller 
Seite gesprochen: entgegen klarer Rechtspositio-
nen, allein aufgrund ministerieller Richtlinien-
kompetenz. Dazu einfach ein bissel zum besseren 
Verständnis: Könnten Sie uns da mal ein Beispiel 
geben, was damit gemeint ist? Welche Folgen 
können sich daraus entwickeln? Was sind viel-
leicht die Motivationen für solche Eingriffe?  

Sie hatten ja auch von A- und B-Ländern gespro-
chen. Sehen Sie da auch politische Färbungen 
auf der ministeriellen Ebene, die jetzt besonders 
stark mit der Anzahl und Intensität solcher Fälle 
in Korrelation stehen? 

Sachverständiger Otto Dreksler: Also, ich will 
nicht nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich 
habe - ich weiß nicht, wie viele - zig große De-
monstrationen in Berlin geführt, 1. Mai bis sonst 
wohin, habe verschiedene Innenminister kennen-
gelernt, der SPD, der CDU und dergleichen mehr. 
Aber es ist in der Tat so: Die Dominanz politi-
scher Entscheidungsträger - und darum geht es 
hier; das will ich auch an einem ganz konkreten 
aktuellen Fall unterstreichen -, sprich der jeweili-
gen Innenminister, ist natürlich stellenweise so 
weit ausgeprägt, dass Fragen der föderalen Si-
cherheitsarchitektur infrage gestellt werden, un-
terlaufen werden; das muss man so sagen.  

Konkretes Beispiel: In Berlin waren jetzt zum 
1. Mai 5 000 Polizeibeamte aus anderen Bundes-

ländern - aus vier verschiedenen Bundeslän-
dern - angefordert worden. In diesen vier ver-
schiedenen Bundesländern und in Berlin - Bun-
despolizei war auch am Einsatz beteiligt, BKA 
war auch am Einsatz beteiligt - gibt es bis jetzt 
unterschiedliche Polizeisicherheitsgesetze. Wir 
haben keinen einheitlichen Musterentwurf Poli-
zei. Auch wenn die einen oder anderen ange-
lehnt sind, gibt es enorme Unterschiede stellen-
weise, aber nicht nur rechtliche Unterschiede, 
sondern auch Unterschiede in der Handhabung 
eines Einsatzes.  

Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist 
beispielweise beim Einsatz grundsätzlich für, ich 
sage mal, stringente Regeln, und in Berlin - da 
haben wir eine andere Koalition - heißt das „die 
gestreckte Hand“, „Prinzip der ausgestreckten 
Hand“, Verhältnismäßigkeit sowieso. Aber was 
passiert dann, wenn jetzt hier 5 000 Mitarbeiter 
nach Berlin kommen und es gibt große Einsatzbe-
sprechungen zwischen dem Einsatzleiter und 
den verschiedenen Einsatzabschnittsleitern? Da 
wird zunächst die Rechtslage erörtert. Alle Län-
der, alle unterstellten Länder, müssen erst mal 
ausgebildet werden für die Berliner Rechtslage 
und umgekehrt - so ist das üblich, das geht nicht 
anders; das heißt, das ist ein großer Aufwand -, 
und dann wird die Einsatzkonzeption dem In-
nensenator bzw. zunächst dem Polizeipräsiden-
ten vorgestellt.  

Der Polizeiführer des Einsatzes ist eben nicht frei 
in seiner Entscheidungsfindung. Wir sprechen in 
Berlin, aber auch bundesweit, auch an der Hoch-
schule der Polizei in Münster, von sogenannten 
Leitlinien und Prädominanzen der Politik in der 
Einsatzführung. Der Innensenator oder der Innen-
minister kann dann Leitlinien vorgeben, und 
diese Leitlinien können, wie es sich hier konkret 
im Berliner Fall anlässlich des Versammlungs-
rechts ergeben hat, sein, wir schreiten nicht ein 
beispielsweise gegen vermummte Demonstrati-
onsteilnehmer, obwohl das natürlich ein Straftat-
bestand ist, wir schreiten nicht ein gegen den 
vermeintlichen Anmelder der Versammlung, ob-
wohl alle Versammlungen nach dem Versamm-
lungsgesetz unter freiem Himmel anzumelden 
sind, und wir schreiten auch nicht gegen Fahnen-
träger ein, die die PKK-Fahne tragen.  
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Das heißt, hier setzt das jeweilige Mitglied, der 
Innensenator, eine ganz klare Regelung entge-
gen - entgegen! - rechtlicher Grundlagen, und be-
gründet wird dies dann - das kann man natürlich 
gut machen - mit Grundsätzen der Verhältnismä-
ßigkeit. Das klären Sie mal ab mit Ihren unter-
stellten Kräften aus Rheinland-Pfalz, aus Schles-
wig-Holstein und aus Bayern insbesondere; da 
gehen die Uhren nämlich ganz anders.  

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dreksler, das 
ist ein gutes Stichwort; denn das Fragerecht ist 
bald zu Ende. - Ich habe jetzt vor, wenn niemand 
dagegenspricht, den Wunsch von Dr. Gazeas ein-
zuspielen - er wollte noch mal zurückkommen 
auf eine eigene Wortmeldung -, bevor dann das 
Fragerecht an die FDP geht.  

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Vielen 
Dank, Herr Vorsitzender. - Nur ganz kurz. Weil 
ich eben in meiner Antwort auf die Frage, ob Ver-
fahren zusammengeführt werden dürfen, sowohl 
über den GBA als auch über die Generalstaatsan-
waltschaften gesprochen habe, habe ich mich 
möglicherweise etwas unglücklich ausgedrückt.  

Es ist also so: Die Strafprozessordnung gibt in 
weitem Umfang die Möglichkeit, Verfahren zu 
verbinden. Das hat aber dann zur Voraussetzung, 
dass die kompetenzrechtliche Zuständigkeit ge-
wahrt bleibt. Das heißt, wenn ich bei der General-
staatsanwaltschaft bin, habe ich überhaupt kein 
Problem, in dieser breiten Flexibilität Sachen zu-
sammenzuführen. Wenn ich allerdings ein Ver-
fahren habe, das genuin, also originär beim GBA 
liegt oder von dem GBA wegen besonderer Be-
deutung herangezogen wurde, dann kann ich 
diese anderen Verfahren nur dann damit zusam-
menführen, wenn sie materiell oder verfahrens-
rechtlich eine einheitliche Tat bilden. Das viel-
leicht nur noch mal zur Klarstellung. 

Vorsitzender Armin Schuster: Danke schön. - 
Dann fragt für die FDP-Fraktion Frau Kloke.  

Katharina Kloke (FDP): Vielen Dank, Herr Vorsit-
zender. - Herr Dr. Gazeas, Sie hatten ja vorhin 
recht ausführlich - jetzt gerade auch noch mal er-
gänzend - zu der Zuständigkeit der Generalbun-
desstaatsanwaltschaft Stellung genommen. Jetzt 

hat sich bei mir die Frage konkret aufgeworfen, 
warum dann der § 89a StGB jetzt bei Anis Amri 
nicht einschlägig war. Können Sie das vielleicht 
erläutern, mir erklären? Waren da nicht ausrei-
chend Anhaltspunkte vorhanden für einen Tat-
verdacht, obwohl ja der Fall Anis Amri mehrfach 
Gegenstand von Besprechungen des GTAZ war, 
wo ja auch die GBA immer mit dabeisitzt? 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Frau 
Kloke, meine Damen und Herren, die konkrete 
Frage - wenn Sie so wollen: eine saubere Sub-
sumption -, ob im Falle Anis Amri der Straftatbe-
stand des § 89a bei der vorliegenden Beweislage 
des GBAs erfüllt war oder nicht, werde ich 
Ihnen - da bitte ich um Nachsicht - naturgemäß 
nicht beantworten können, weil ich die Akte 
nicht kenne. Was ich aber sagen kann, ist, dass 
der § 89a des Strafgesetzbuches als solcher, also 
die Vorbereitung einer schweren staatsgefährden-
den Gewalttat, die Strafbarkeit sehr, sehr weit 
zum einen ins Vorfeld verlagert und zum ande-
ren, wenn Sie so wollen, sehr vielschichtig ist.  

Wenn ich dann noch berücksichtige, dass ein 
strafprozessualer Anfangsverdacht für eine sol-
che Tat genügt, also zureichende tatsächliche An-
haltspunkte - ich muss also nicht sehr, sehr si-
cher wissen, dass diese Voraussetzungen da er-
füllt sind -, ist es für die Strafverfolgungsbehör-
den recht einfach möglich, das als ersten An-
knüpfungspunkt zu nehmen für ein Ermittlungs-
verfahren. Das ist auch die Erfahrung, die ich da-
raus schließe, dass seit Einführung dieses Straf-
tatbestandes ganz oft Verfahren erst mal als sol-
che nach § 89a beginnen und dann im Laufe des 
Verfahrens, wenn man etwa eine Organisations-
struktur nachweisen kann, man auf § 129a und b 
umsattelt. Warum jetzt in diesem konkreten Fall 
das Ermittlungsverfahren letztlich eingestellt 
worden ist, dazu kann ich Ihnen leider ohne Ak-
tenkenntnis nichts sagen. - Vielen Dank.  

Katharina Kloke (FDP): Dann möchte ich jetzt 
noch mal weiter zum GTAZ kommen. Ihr Sach-
verständigenkollege Fromm hat ja schon vorhin 
auch gesagt, dass er die Auffassung vertritt, dass 
von einer Institutionalisierung des GTAZ abzura-
ten sei. Ihr Sachverständigenkollege Maurer hat 
ja auch vorhin ganz klar gesagt, dass er eine 
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Rechtsgrundlage absolut nicht für nötig hält. 
Auch das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat ist auf dem gleichen Standpunkt, 
dass es für diese Kooperationsform keiner gesetz-
lichen Grundlage bedarf. Da drängt sich natürlich 
dann der Eindruck auf, dass eine klare Rechts-
grundlage für die Zusammenarbeit im GTAZ hin-
derlich sei. Wie ordnen Sie das ein? Könnten Sie 
da noch mal detailliert erläutern, warum Sie an-
derer Auffassung sind und die zweifelsohne 
wichtige Arbeit im GTAZ auch mit einer Rechts-
grundlage funktionieren würde? 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Frau 
Kloke, bei der Frage „Rechtsgrundlage für das 
GTAZ“ bin ich tatsächlich überrascht, dass, 
wenn Sie so wollen, teilweise so vehement die 
Ansicht vertreten wird, für das GTAZ bedarf es 
keiner Rechtsgrundlage und - vor allem - wir sol-
len keine Rechtsgrundlage schaffen. Denn ich 
habe bei meinem Anspruch, eine Rechtsgrund-
lage zu fordern, keineswegs im Blick und das 
Ziel, damit die Arbeit des GTAZ einzuschränken, 
sondern sie nur auf einen dann verfassungsrecht-
lich validen Boden zu stellen.  

In Gesprächen allerdings - und davon habe ich 
einige geführt mit verschiedenen Vertretern vor 
allem von Nachrichtendiensten - bekomme ich 
erklärt, man wolle ein Gesetz deshalb nicht ha-
ben, weil dann dürfe man weniger machen - das 
war eine Aussage, an die ich mich jetzt sehr ge-
nau erinnere -, wo ich auch noch mal nachgefragt 
habe, wie ich das zu verstehen habe, und dann 
hieß es, das kriegen die in Berlin sowieso nicht 
hin, ein Gesetz so zu formen, dass wir dann ge-
nauso effektiv weiterarbeiten können, wie wir es 
bisher machen. Das mag vielleicht eine Einzelpo-
sition sein; aber ich komme hier schon meiner 
Wahrheitspflicht nach, wenn ich Ihnen diesen ei-
nen Nachrichtendienstler gerade zitiere.  

Da bin ich tatsächlich sehr überrascht, weil ich 
doch meine, dass man in einem freiheitlich-de-
mokratischen Staat keine Angst vor einem Gesetz 
haben sollte, das eben, wenn Sie so wollen, nur 
eine Rechtsgrundlage bildet und dann natürlich - 
das wäre meine Forderung - darüber hinaus auch 
die effektive Kontrolle des GTAZ vorsehen soll. 
Aber mein Ziel ist es nicht, den Aktionsradius 

und den Handlungsradius der Zusammenarbeit 
im GTAZ durch ein solches Gesetz einzuschrän-
ken. Nein, keineswegs - deswegen auch meine 
Überraschung über diese Vehemenz. 

Ich gehöre ja auch der Fraktion an, die ein vehe-
menter Gegner ist, etwa das Terrorismusstraf-
recht weiter auszudehnen. Aber da kommt es ja 
nun zu Grundrechtseingriffen, und da hat man, 
meine ich, doch einen sachlichen Grund, auf des-
sen Basis man argumentieren kann und sagen 
kann: Deswegen wollen wir das nicht. - Wenn es 
jetzt allein darum geht, die Arbeit einer Institu-
tion abzusichern, erschließt sich mir nicht, wa-
rum es eben so eine Vehemenz gegen eine gesetz-
liche Grundlage gibt.  

Wenn wir - Herr Professor Bäcker und ich und ei-
nige andere; Professor Wolff gehört ja auch dazu - 
uns irren würden, dass wir verfassungsrechtlich 
nämlich keine Rechtsgrundlage benötigen, hätten 
wir - in Anführungsstrichen - ein, ex post be-
trachtet, verfassungsrechtlich nicht erforderliches 
Gesetz, das aber, mit ganz schlichten Worten ge-
sagt, keinem wehtut. Das ist bei einer Erweite-
rung von Befugnissen und Ausweitung des Straf-
rechts ja sicherlich eine ganz andere Frage.  

Katharina Kloke (FDP): Sie hatten ja gerade 
schon so schön formuliert: Die in Berlin kriegen 
das ja nicht hin mit der Rechtsgrundlage. - Jetzt 
Sie als Sachverständiger: Wie könnte das dann 
aussehen? Welche Empfehlung könnten Sie ge-
ben? Das Gleiche kann ich dann auch an die Kol-
legen Bäcker und Herrn Professor Wolff richten.  

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Also, das 
Gesetz sollte zunächst einmal die Aufgabe ent-
halten: Welche Aufgabe hat das GTAZ, und in 
welcher Form wird dort zusammengearbeitet? 
Und weil die Zusammenarbeit eben ein Mehr ist 
als nur ein reiner Datenaustausch, würde es einer 
Ermächtigungsgrundlage bedürfen, um diese In-
formationen auszutauschen. Also, ein Stück weit 
so, wie wir es bei den Verbunddateien haben - da 
gibt es ja nun auch eine Ermächtigungsgrundlage, 
sowohl Daten einzuspeisen als auch vor allem 
Daten abzurufen -, brauchen wir für das GTAZ 
eine Ermächtigungsgrundlage, die eben dieses 
Mehr als nur Datenaustausch legitimiert. Das ist 
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verfassungsrechtlich ohne Weiteres möglich; das 
würde man in einfachgesetzliche Form gießen. 
Wichtig wäre in meinen Augen, dann auch die 
Struktur noch etwas deutlicher zu machen, also 
die mitwirkenden Behörden klar aufzuführen 
und dann eben für eine Kontrolle zu sorgen. Das 
wäre, wenn Sie so wollen, die Mindestanforde-
rung, die ich hätte.  

Ob man dann darüber hinaus - das ist ja dann 
eine Frage, die der Effizienz des GTAZ geschul-
det ist - sagt, wir wollen jetzt hier auch weitere 
Maßnahmen wie ein Controlling oder die Mög-
lichkeit, verbindliche Entscheidungen zu treffen 
und Ähnliches dort mit hineinzufassen, sollte 
eruiert werden, und wenn das für sinnvoll erach-
tet wird, kann man das bei der Gelegenheit natür-
lich mit regeln; aber das ist kein Muss.  

Vorsitzender Armin Schuster: Frau Kloke, wür-
den Sie es in der nächsten Runde noch mal ma-
chen? Weil jetzt sind Sie schon deutlich drüber. - 
Dann wechselt das Fragerecht an die SPD. Herr 
Özdemir. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Herr Vorsit-
zender! Sehr geehrte Herren Sachverständige! Ich 
würde auch bei dem Komplex GTAZ bleiben 
und, Herr Fromm, weg von den Symptomen und 
mal wieder zum Grundsatz kommen. Jetzt haben 
wir viel über das GTAZ in Details gesprochen, 
wir haben über bestehende Informationsaus-
tauschverpflichtungen gesetzlicher Natur gespro-
chen und haben das quasi dem GTAZ so ein biss-
chen entgegengesetzt. Von daher meine Frage: 
Welche Funktion hat das GTAZ derzeit verwal-
tungssystematisch aus Ihrer Sicht, welche sollte 
es haben, und wie wird es diesem Anspruch, Ih-
rem Soll-Anspruch oder dem tatsächlichen An-
spruch derzeit gerecht? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Ich hatte vorhin 
schon versucht, auszuführen, welchen Charakter 
das GTAZ hat, nämlich eine Gelegenheit, eine 
Plattform zu bieten für diese Zusammenarbeit. 
Das heißt, für diese Plattform werden Liegen-
schaften oder eine Liegenschaft, Gebäude zur 
Verfügung gestellt, in denen die beteiligten Mit-
arbeiter der unterschiedlichen Behörden arbei-
ten. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das im 

Einzelnen aussieht. Nur um das plastisch zu ma-
chen: Das findet hier in Berlin-Treptow statt. 
Dort ist das BKA der Hausherr sozusagen, dort 
sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
BKA untergebracht, es gibt ein Gebäude oder 
mehrere Gebäude des BfV, und dort sind auch 
Büros für die Vertreter der übrigen Behörden. Das 
ist im Grunde zunächst mal der organisatorische 
Rahmen, und den halte ich für geeignet und aus-
reichend.  

Das GTAZ bietet ja nicht nur - darüber ist bisher 
geredet worden - die Gelegenheit, auf der Basis 
der vorhandenen Übermittlungsregeln Informati-
onen auszutauschen, sondern - vielleicht sogar 
mehr noch als Informationsaustausch - es findet 
eine gemeinsame Analyse, Auswertung, Ein-
schätzung von Situationen statt. Das ist ein be-
sonderer Wert, der dort geschaffen wird. Wie ge-
sagt, da geht es überhaupt nicht um die Frage, 
wann wer was wissen darf, sondern es wird das 
Wissen, was gemeinsam vorhanden ist, genutzt 
in den verschiedenen Bereichen, um sich eine 
Meinung zu bilden, um eine Einschätzung zu be-
kommen und vielleicht sogar auch eine Prognose 
anstellen zu können. Das sind die wesentlichen 
Vorzüge dieser Einrichtungen.  

Wenn man, so wie Herr Dr. Gazeas das eben ge-
sagt hat, glaubt, man müsste eine gesetzliche 
Grundlage haben, und sich darauf beschränkte, 
das, was jetzt ist - was ich eben versucht habe, 
mit dürren Worten zu beschreiben -, in das Ge-
setz aufzunehmen, dann wäre das zunächst mal 
aus meiner Sicht unproblematisch. Nur - da 
komme ich auf die Geschichte, die Sie erzählt ha-
ben, zurück -, ob das gelingt, ohne dass es 
dadurch zu Friktionen kommt, daran habe ich 
meine Zweifel; daran habe ich wirklich meine 
Zweifel. Das funktioniert auch deshalb so gut, 
weil alle Beteiligten auf gleicher Ebene sich be-
wegen und miteinander verhandeln. Wenn ich 
daran etwas ändere oder auch nur den Anschein 
erwecke, dass sich daran etwas ändern könnte, 
dass also plötzlich 

(Dr. Fritz Felgentreu (SPD): 
Hierarchien!) 



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 51 von 77 

 

Hierarchien entstehen, dann wird das die Arbeit 
einschränken. Ich war lange genug in dem Be-
reich tätig, um die Sensibilitäten, die solche 
Dinge auslösen, zu kennen. Ich fürchte wirklich, 
dass das, was bisher Gutes bewirkt worden ist in 
diesem Zusammenhang, zumindest in Teilen in-
frage gestellt wird. 

Was der Untersuchungsausschuss im Fall Amri 
herausfindet, auch mit Blick auf die Dinge, die 
im GTAZ besprochen worden sind, das weiß ich 
nicht; das wissen Sie auch nicht. Dann kann man 
immer noch mal schauen, ob daraus sich Konse-
quenzen ergeben in praktischer Hinsicht, und na-
türlich kann oder muss man sogar überlegen, ob 
man hier gesetzgeberisch tätig werden sollte.  

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Und die 
Frage: Was sollte es noch darüber hinaus mög-
licherweise leisten aus Ihrer Sicht? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Ich denke, unter 
den gegebenen Umständen - das heißt, in Anbe-
tracht der Zuständigkeiten der einzelnen Behör-
den - sehe ich keine zusätzlichen Möglichkeiten, 
auf dieser Plattform qualitativ mehr zu leisten. 
Man kann immer was verbessern natürlich. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Vielleicht 
konkreter nachgefragt, beispielsweise im Hin-
blick auf Wertungswidersprüche: Land A sagt, 
der ist gefährlich; Land B sagt, der ist nicht ge-
fährlich. Wie sollte man dann - -  

Sachverständiger Heinz Fromm: Das kann das 
GTAZ nicht lösen. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Deshalb die 
Frage: Wie sollte es so etwas - - 

Sachverständiger Heinz Fromm: Das muss im 
Diskurs sozusagen miteinander entschieden wer-
den. Wenn es darauf ankommt - das heißt also, 
wenn Maßnahmen ergriffen werden müssen -, 
dann sind die Zuständigkeiten klar, und dann 
gibt es die Behördenhierarchie, in der die not-
wendigen Entscheidungen getroffen werden 
müssen.  

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Vielen 
Dank. - Vielleicht noch eine erweiternde Frage 
zur Funktion von V-Personen in Zeiten ver-
schlüsselter Kommunikation: Wie bewerten Sie 
dies, die Rolle von V-Leuten insbesondere? 

Sachverständiger Heinz Fromm: Die Rolle von 
V-Leuten unter dem Aspekt, dass sehr schwer 
entschlüsselbar oder gar nicht entschlüsselbar 
kommuniziert werden kann, könnte das Instru-
ment wichtiger machen. Ich will aber insbeson-
dere - das hatte ich auch kurz angemerkt in mei-
ner schriftlichen Stellungnahme - darauf hinwei-
sen, dass auch die Technik genutzt wird, das In-
ternet genutzt wird, um V-Personen anzuwerben 
und zu führen - ein nicht ganz unwichtiges In-
strument, um an wichtige, wertvolle Informatio-
nen zu gelangen. Also eine Kompensation der 
Mängel, die sich bei der technischen Aufklärung 
ergeben, durch V-Leute wird natürlich nicht 
möglich sein; aber man wird in Teilen sicherlich 
auch da versuchen müssen, verstärkt solche 
Quellen zu nutzen. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Vielen 
Dank. - Herr Maurer, Sie sprechen in Ihrer Stel-
lungnahme von einem „Informationsdilemma“. 
Wir haben ja gerade von Herrn Dr. Gazeas bei-
spielsweise gehört, dass es nicht an der Menge 
oder an der Anzahl der Informationen grundsätz-
lich liegt. Im Hinblick auf ein Informationsma-
nagement: Gibt es vielleicht die Möglichkeiten 
oder den Zwang sogar, Informationen intelligen-
ter zu bewerten? Beispielsweise: Was für eine Be-
hörde eine völlig belanglose Information sein 
könnte, wäre für die andere Behörde eine viel-
leicht ein ganzheitliches Bild prägende Informa-
tion. In welchen Zusammenhang würden Sie das 
vielleicht auch zur Interoperabilität von IT-Syste-
men und zum Zusammenführen der Informatio-
nen stellen, und wie läuft das tatsächlich in der 
Praxis ab? Das heißt, das BKA hat das technische 
System A, und die Länder haben verschiedene 
Systeme. Wir haben aus dem Innenausschuss bei-
spielsweise mal Informationen erhalten, dass 
man, je nachdem, wenn man Informationen zu-
sammenführt, das teilweise händisch von der ei-
nen Datenbank in die andere Datenbank erst ab-
tippen muss, um Treffer zu generieren. Wie läuft 
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das in der Praxis ab, und wo gibt es da in der Si-
cherheitsarchitektur des Bundes und der Länder 
Verbesserungsbedarf? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Ich schätze die 
Situation wie folgt ein: Alle Krisen, mit denen 
wir uns in den letzten 15, 20 Jahren beschäftigt 
haben, waren keine Krisen, wo wir zu viel Infor-
mationen hatten, sondern waren Krisen, wo wir 
zu wenig Informationen hatten und/oder nicht 
richtig mit den Informationen umgegangen sind. 
Das ist mein Assessment. Das war bei 9/11 so, 
das war im Zusammenhang mit Atocha in Spa-
nien so, das war so im NSU-Vorgang. Der NSU-
Vorgang ist insoweit besonders bedeutsam, weil 
es dort lange Zeit überhaupt nicht gelungen war, 
existierende Informationsbestände zusammenzu-
führen, und zwar aus genau den Gründen, die Sie 
angesprochen haben: nichtkompatible Technik. - 
Das ist der eine Punkt. 

Der andere Punkt, der natürlich auch rechtlich 
mal betrachtet werden muss: Ich habe jetzt hier 
so den Eindruck, manchmal gibt es Redebeiträge, 
die darauf hinauslaufen, zu sagen: Polizei oder 
Geheimdienste haben zu viel Informationen, und 
wenn, sollten sie zumindest diese Informationen 
nicht zusammenpacken. - Meine Erfahrung ist 
eine andere. Eine simple Information, beispiels-
weise so simpel, dass in irgendeinem Steinbruch 
10 Kilo Sprengstoff verschwinden, ist natürlich 
von Relevanz für andere denkbare Ereignisse. Die 
Frage, die sich mir stellt, ist: Ich beklage nicht 
die Vielzahl von Dateien, die wir haben; ich be-
klage eher die unzureichend organisierte Mög-
lichkeit, auf alle diese Daten zugreifen zu kön-
nen. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Also tatsäch-
lich Informationsmanagementdefizit. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Informations-
management. - Es gibt dort sicherlich rechtliche 
Hindernisse, es gibt aber auch faktische und 
praktische Hindernisse. Es ist nicht - auch nicht 
in der Polizei - allgemeine Vorstellung, dass man 
eine Information zum frühestmöglichen Zeit-
punkt austauscht. Leider ist es immer noch so, 
dass man den spätestzulässigen Zeitpunkt wählt. 

Das sind Verhaltensweisen, die beeinflusst wer-
den können. 

Wir haben in der Diskussion um NSU und begin-
nend zu einem Zeitpunkt, wo wir noch nicht 
wussten, dass es NSU ist, nämlich 2005/2006, ei-
nen sogenannten neuen Verbund thematisiert: 
PIAV, Polizeilicher Informations- und Analyse-
verbund. Ich weiß nicht wirklich, wo wir da 
heute stehen; aber das sollte ein Schritt sein, 
diese Informationsprobleme zu lösen. Und zwar 
warum? Wenn ich dezentral beklage, dass ich 
keine Ressourcen habe, von den dezentralen 
Kräften aber erwarte, dass sie in eine Vielzahl un-
terschiedliche Dateien zum gleichen Zeitpunkt 
Daten einstellen, dann kann so ein System nicht 
wirklich funktionieren. Die Information ist exis-
tent, sie wird aber nicht zusammengeführt. 
Grundsätze, zum Beispiel eine Einmalerfassung, 
sind immer noch nicht durchgesetzt in der 
Polizei - was auch immer die Hindernisse sind. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Lösung nicht 
in Bereichen von neuen Zuständigkeiten liegt, 
sondern bei der Frage: Wie organisiere ich mein 
Informationsmanagement? Wie organisiere ich 
die Verteilung der Informationen? Wie baue ich 
Mechanismen auf, die unzulängliches Informa-
tionsverhalten sanktionieren? Es gibt Modelle, 
wie man das machen kann, wie man überprüfen 
kann, ob Länderdienststellen oder Partnerdienst-
stellen die Informationen, die sie hatten, über-
haupt in Systeme eingestellt haben. Es gibt eine 
Vielzahl von Verhaltensweisen, Techniken, die 
man auch durchsetzen kann, und die liegen alle 
jenseits von neuen Gesetzen.  

Ich bin kein vehementer Verneiner der Notwen-
digkeit, ein Gesetz für das GTAZ zu haben. Aber 
der Eindruck, dass dort gesetzlos gehandelt 
würde, der wäre natürlich falsch. Rechtliche 
Grundlage im GTAZ sind die jeweiligen Gesetze 
der beteiligten Behörden. Und die sind für das, 
was zu tun ist, ausreichend. Wenn es jetzt um an-
dere Dinge geht, um Managementfragen, um Pro-
zessfragen, dann kann man da sicherlich eine 
Vielzahl von Dingen machen. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Eine Nach-
frage hätte ich noch ganz schnell: Das BAMF hat 
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sich ja nicht mit Ruhm bekleckert in dem gesam-
ten Verfahren hier. Wenn Sie jetzt die Aufgabe 
hätten oder ich zu Ihnen käme und sagen würde: 
„Sie haben jetzt die Möglichkeit, das BAMF völ-
lig neu aufzustellen, neu zuzuschneiden, neu zu 
organisieren“, wo würde das in der Sicherheitsar-
chitektur hinwandern? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Die Tatsache, 
dass ein Vertreter vom BAMF auch im GTAZ ist, 
zeigt, dass es dort logische inhaltliche Zusam-
menhänge gibt. Mir ist nicht bekannt, wie, in 
welchem Maße Informationen vom BAMF in 
Richtung Polizei oder GTAZ laufen. BAMF war 
deswegen auch wichtig für uns, weil es einer Ar-
beitsgruppe, wie Sie gesehen haben, um auslän-
derrechtliche Maßnahmen geht. Es gab eine Hal-
tung innerhalb der Bundesregierung, die da lau-
tete: Deutsche Gefährder hindern wir an der Aus-
reise; bei ausländischen Gefährdern müssen alle 
ausländerrechtlichen Maßnahmen ergriffen wer-
den, um die in die Länder auszuweisen, wo sie 
hergekommen sind. - Um diese Funktionalität 
herzustellen, ist natürlich eine Zusammenarbeit 
von GTAZ und den dortigen Behörden mit 
BAMF erforderlich. 

Ich sehe jetzt, weil ich das eben auch nicht in 
Tiefe durchdacht habe, keine veränderte Notwen-
digkeit der Ansiedlung vom BAMF oder der Auf-
gabe. Eine Schnittstelle existiert, und die Schnitt-
stelle muss bedient werden. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt jetzt zur Linken. Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe eine Frage 
an Herrn Rusteberg. In Ihrem Gutachten - das 
geht so auf Seite 25 los - zählen Sie verschiedene 
der Polizei zur Verfügung stehende Maßnahmen 
auf, darunter auch solche, bei denen das polizei-
liche Tätigwerden nicht an das herkömmliche Er-
fordernis einer konkreten Gefahr anknüpft, son-
dern an die prognostizierte Täterschaft einer Per-
son. Dazu hätte ich dann einige Fragen - also die 
Maßnahmen, um die es hier geht, sind klar: Prä-
ventivhaft, Aufenthaltsverbote, Meldeauflagen, 
Kontaktverbote, Hausarrest, elektronische Fußfes-
sel -: Wo liegen die Probleme bei Eingriffen, ohne 
dass eine konkrete Gefahr besteht - wäre die erste 

Frage -, inwieweit kann die Vorhersage der Tatei-
genschaft zu einer Person überhaupt ein sinnvol-
les Unterfangen sein, und kann man sich auch 
eine sinnvolle Verfahrensgestaltung in dem Be-
reich vorstellen? 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Vie-
len Dank. - Ich glaube, das Ganze - also einmal 
im Hinblick auf die Befugnisklauseln, aber natür-
lich auch auf die ganze Ausgestaltung des poli-
zeirechtlichen Verfahrens - spricht ein Kernpro-
blem an, weil natürlich das Ganze, was wir jetzt, 
sagen wir mal, abseits des Strafrechtlichen ei-
gentlich diskutieren, auf der Annahme aufbaut, 
dass wir mehr oder weniger sicher herausfinden 
können, welche Leute tatsächlich entsprechend 
Anschläge begehen werden. Das heißt, das ist 
sozusagen die Grundannahme dieses ganzen 
Rechtsbereichs. 

Gleichzeitig muss man, denke ich, diese Grund-
annahme erst mal erschüttern. Also, das ist na-
türlich bei weitem überhaupt nicht so, dass es 
tatsächlich irgendwelche empirisch abgesicher-
ten Ergebnisse gäbe. Dafür sind die Fallzahlen 
einfach auch viel zu gering, als dass sich das tat-
sächlich mit wissenschaftlichen Methoden abge-
sichert erheben lassen könnte, wie da welche 
Entwicklungen genau zu nehmen sind. Worauf es 
in der Praxis eben basiert - das haben wir ja auch 
gehört -, das sind kriminalistische Erfahrungen, 
polizeiliche Erfahrungen, denke ich, im Wesent-
lichen. 

Das wird natürlich sozusagen umso gravierender, 
von welchen Annahmen man da ausgeht und wie 
man diese absichert, je intensiver die damit ver-
bundenen Eingriffsmaßnahmen sind. Das heißt, 
wir arbeiten natürlich jetzt schon seit Jahren, 
Jahrzehnten auf diesen Annahmen, um weitere 
Gefahrforschung eigentlich zu betreiben, also um 
weitere Daten über Leute zu erheben, von denen 
wir das glauben. Und wir gehen halt in letzter 
Zeit dazu über, polizeirechtlich vielleicht stärker 
zu versuchen, das eben auch in Maßnahmen ir-
gendwie umzusetzen, die tatsächlich die Leute 
konkret auch davon abhalten, irgendwas zu tun. 
Also allein die Tatsache, dass ich jemanden be-
obachte, als solches hält ihn ja noch nicht davon 



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 54 von 77 

 

ab, irgendwas zu tun. Ich muss halt irgendwann 
eingreifen. 

Die Problematik ist dann natürlich, dass das 
Ganze halt letzten Endes methodisch relativ un-
abgesichert auf Annahmen beruht, die zutreffen 
können oder halt auch nicht zutreffen können. 
Das wird in der Rechtsprechung auch bislang nur 
sehr selten problematisiert. Also auch der § 58a 
im Aufenthaltsgesetz ist ja vom Bundesverwal-
tungsgericht, vom Bundesverfassungsgericht rela-
tiv problemlos durchgewunken worden, jeden-
falls was die materiellen Sachen angeht, wobei 
ich denke, dass, wenn man sich die Entscheidun-
gen anschaut, eigentlich deutlich wird - jeden-
falls aus dem, was sozusagen nach außen als Be-
gründung gegeben wird -, dass diese Schlüsse 
nun keineswegs irgendwie zwingend sind. Das, 
was in Bayern jetzt gerade passiert mit der dro-
henden Gefahr, basiert natürlich auch genau auf 
dieser Annahme. 

Vielleicht noch gerade: Die andere Seite der 
Problematik ist natürlich, dass diese letzten En-
des doch nur sehr basal irgendwie vorhandenen 
Prognoseinstrumente eben auch dazu führen, 
dass ich Leute halt auch nicht sicher ausschlie-
ßen kann. Also, die Zahl der zu beobachtenden 
Personen steigt natürlich einfach immer weiter 
an, wenn ich mir nicht sicher bin, dass die eben 
auch nichts tun, und dadurch sind natürlich 
eben auch letzten Endes wahrscheinlich weitere 
Kapazitätsprobleme bedingt, indem ich natürlich 
das Raster sozusagen relativ weitmaschig mache, 
ich mir selber auferlege, eine sehr viel höhere 
Anzahl von Personen letzten Endes im Blick 
halten zu müssen. 

Die Frage ist so ein bisschen am Ende: Wie will 
man es lösen? Also: Will man es über das Straf-
recht lösen - da beschweren sich die Strafrecht-
ler - mit den Vorfeldeingriffsbefugnissen? Will 
man tatsächlich abwarten sozusagen, also kon-
krete Gefahr? Da kann man in der Praxis und 
Dogmatik auch viel draus machen. Also, wenn 
man die jetzt tatsächlich mal so annimmt - sozu-
sagen der, keine Ahnung, ist mit dem Sprengsatz 
unterwegs oder hat ihn jedenfalls gebaut -, wie 
immer wir die dann da halt definieren wollen, 
dann kann ich eingreifen. Oder wollen wir eben 

über solche Vorfeldmaßnahmen im polizeirecht-
lichen Bereich vorgehen? Ich glaube, da gibt es 
auch keinen Königsweg. Ich glaube, die haben 
alle Vor- und Nachteile, über die man aber mal 
ein bisschen intensiver diskutieren müsste, weil 
wir eigentlich auch in der Rechtswissenschaft 
irgendwie sehr lange fast ausschließlich immer 
über die Informationsgewinnung diskutiert haben 
und eigentlich nur sehr, sehr wenig bislang, was 
eigentlich mit diesen Informationen am Ende 
passieren soll. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich hätte noch eine 
Frage an Herrn Professor Bäcker zu einem The-
ma, das bisher noch keine Rolle gespielt hat; aber 
ich weiß im Zusammenhang mit der Novelle des 
BKA-Gesetzes, dass Sie sich auch damit beschäf-
tigen.  

In diesem Fall, aber auch ganz generell in Fragen 
der Terrorismusbekämpfung spielt natürlich 
auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Si-
cherheitsbehörden, darunter auch Geheimdiens-
ten, eine wichtige Rolle. Also, es werden ja auch 
Daten ausgetauscht - ich glaube, in dem Fall war 
es auch so -, Counter Terrorism Group oder bila-
teral mit einzelnen Diensten oder Behörden. 
Beim GTAZ hatten wir vorhin die Problematik: 
Wer kontrolliert das eigentlich? Wer entscheidet 
am Ende, was mit welchen Informationen pas-
siert? Wer achtet darauf, dass diese Informa-
tionen auch vollständig sind? Und Ähnliches 
mehr. Wie ist das überhaupt in dem Bereich der 
internationalen Zusammenarbeit zu organisieren? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: 
Also ich meine: In dem Moment, wo wir über ei-
nen Informationsaustausch über Landesgrenzen 
hinweg sprechen und dann vielleicht - um es 
noch verschärfen - auch mit Stellen außerhalb 
der Europäischen Union, wo wir ja immerhin 
noch, zumindest für den polizeilichen und straf-
justiziellen Bereich, vereinheitlichende Regelun-
gen über den Datenschutz haben, kommt man aus 
verfassungsrechtlicher Sicht an eine Verantwor-
tungsgrenze der Bundesrepublik, und zwar in 
beide Richtungen.  

Auf der einen Seite: Wenn Informationen nach 
außerhalb der Europäischen Union fließen, kann 
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schlechterdings die Bundesrepublik nicht mehr 
in voller Schärfe für den weiteren Umgang mit 
diesen Informationen einstehen, so wie wir das 
im innerstaatlichen Bereich fordern würden. Ge-
nauso kann man jetzt umgekehrt, wenn Informa-
tionen entgegengenommen werden von ausländi-
schen Stellen, sicherlich nicht verlangen, dass 
gewährleistet ist, dass die nun allen intrikaten 
Details der deutschen rechtsstaatlichen Ordnung 
genügt haben, als sie diese Informationen gewon-
nen haben, sondern wir arbeiten hier eben mit 
Grundanforderungen, wir arbeiten mit allgemei-
nen Bewertungen von Schutzniveaus und viel-
leicht mit äußersten Grenzen, die nicht über-
schritten werden können. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das im Urteil zum BKA-Gesetz 
ja durchexerziert für den Fall einer Datenüber-
mittlung aus der Bundesrepublik ins Ausland, 
hat da eben bestimmte Anforderungen gestellt an 
das Datenschutzniveau, das im Ausland gewähr-
leistet sein muss, und an Verfahrensregelungen 
in diesem Zusammenhang. In ähnlicher Weise - 
tendenziell strenger - ist der Europäische Ge-
richtshof vorgegangen in seiner Rechtsprechung 
Schrems und so, also zu Datenschutzniveau in 
Drittstaaten.  

Für die umgekehrte Situation, dass Daten aus 
dem außereuropäischen Ausland empfangen wer-
den, haben wir bisher weniger Klärung herbeige-
führt. Auch da wird man letztlich pragmatische 
Lösungen finden müssen. Wenn Sie fragen: „Wer 
entscheidet über den weiteren Verlauf?“: Wenn 
man die Information einmal aus dem Land ge-
schafft hat, kann man natürlich hoffen, dass da-
mit weiter ordnungsgemäß umgegangen wird. 
Wirklich garantieren lässt sich das nicht, aber das 
kann natürlich kein Grund sein, den internatio-
nalen Informationsaustausch einzustellen. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt jetzt an Herrn Dr. von Notz, Bündnis 
90/Die Grünen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Ich 
wollte noch mal auf diese Frage - weil mir das 
tatsächlich auch noch nicht ganz klar ist - bei 
dem Führen von Quellen, dem Zuständigkeits-
wechsel zwischen dem Verfassungsschutz und 

der Polizei eingehen, wie das eigentlich genau 
funktioniert, weil uns ja immer gesagt wird bzw. 
im Zusammenhang mit Amri immer gesagt 
wurde: Amri war ein Polizeifall; das Bundesamt 
für Verfassungsschutz konnte da gar nichts 
machen.  

Da interessieren mich zwei Sachen, einmal die 
Frage: Wie ist das überhaupt? Es gibt ja jetzt neu-
erdings ein Register. Aber wie wird da eingemel-
det? Gibt es eine Pflicht zur Einmeldung? Wie 
tiefenscharf müssen diese Informationen sein, die 
in das Register eingemeldet werden, jetzt nur für 
V-Leute, also für rechtlich verpflichtete Quellen? 
Aber es gibt ja eine ganze Bandbreite von ande-
ren Figuren, die sozusagen aufseiten der Verfas-
sungsschutzämter genutzt werden, um Informati-
onen heranzuschaffen: Counter-Men, Gewährs-
personen, Informanten, alles Mögliche.  

Und wenn ich das jetzt richtig verstehe: Wenn 
man solche Quellen anwirbt, dann sucht man 
nach bestimmten Profilen, und wenn man jetzt in 
bestimmten Szenen unterwegs ist, dann verdich-
tet sich natürlich irgendwie der infrage kom-
mende Personenkreis sehr. Und wenn man jetzt 
das Bundesamt hat, das Quellen sucht, und man 
hat 16 Landesämter für Verfassungsschutz, das 
BKA hat Quellen und V-Leute und die LKÄ teil-
weise auch, wie läuft dieses Management in der 
Praxis? Wie sorgt man dafür, wenn es ein polizei-
liches Verfahren gibt, dass dann die Verfassungs-
schutzämter sich zurückziehen, und wenn jetzt 
wie im Fall von Amri irgendwie die Polizei auf-
hört, zu überwachen, dass dann der Verfassungs-
schutz wieder aktiv wird oder nicht? Also, wo 
soll das Management stattfinden? Und wenn es 
im GTAZ stattfinden soll - die Frage geht jetzt 
erst mal an Herrn Maurer, aber mich interessie-
ren eigentlich alle -, braucht es neben einer Ver-
einbarung sozusagen über das Management nicht 
am Ende doch rechtliche Pflichten, damit es zu-
verlässig ist - ich meine, die sozialen oder die 
kulturellen Unterschiede gibt es ja nun nicht nur 
zwischen Polizei und Verfassungsschutz, die gibt 
es auch zwischen verschiedenen Verfassungs-
schutzämtern und so - und man irgendwie zu 
einem geordneten, klaren Verfahren kommt? 
Also: Braucht man am Ende - die schlichte Frage 
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in dieser konfusen Grundaufstellung - nicht doch 
so was wie Rechte und Pflichten? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Zunächst zu 
der Frage von dateimäßiger Bearbeitung von 
V-Personen: Das war in der Polizei deswegen von 
Bedeutung, weil es in der Polizei einen V-Mann-
Tourismus gab. Ein V-Mann bietet in München 
5 Kilo Heroin an und bietet in Hamburg 5 Kilo 
Heroin an, wird überall bezahlt. Das Problem, 
was zu lösen war und, wie ich glaube, der Verfas-
sungsschutz jetzt ähnlich gelöst hat: Wie kann 
ich Informationen, Personeninformationen zu V-
Leuten austauschen, ohne die Identität preiszu-
geben? Also, wie kann ich eine Situation herstel-
len, dass Hamburg weiß: „Dieser V-Mann war 
schon in München“, ohne dass Hamburg den 
Namen weiß? Da hat man ein Formelsystem 
entwickelt. Durch dieses Formelsystem ist es 
möglich, zu verhindern, dass Personen an ver-
schiedenen Stellen ihre Dienste anbieten. Das 
war der Grund für diese Datei. Im Polizeibereich 
ist diese Datei eine Verbunddatei - wie in vielen 
Dateien administrativ gepflegt durch das Bundes-
kriminalamt, Qualitätskontrollen durch das 
Bundeskriminalamt und Ähnliches -, zugreifbar 
durch die V-Mann-Dienststellen der Polizei. 

Einsatzmöglichkeiten für V-Leute - ich habe vor-
hin mal den § 163 angeführt -: Früher haben wir 
V-Leute einfach eingesetzt; jeder Polizist hatte 
seine V-Leute. Im Strafprozess: nur unter Sachlei-
tung des Staatsanwaltes, ausschließlich. Bezogen 
auf die Gefahrenabwehrvorgänge: neu geregelt 
jetzt im BKA-Gesetz als besondere Eingriffsmaß-
nahme mit der entsprechenden Entscheidung ei-
nes Amtsrichters. Das heißt, Kontrollen dieser 
Maßnahmen sind gesetzlich geregelt. Die Inhalts-
kontrolle ist über Organisation von Abläufen zu 
regeln. Ich weiß nicht, wie die V-Mann-Arbeit im 
Verfassungsschutz geregelt ist; aber das ist die Si-
tuation, wie sie in der Polizei aussieht. 

Gibt es eine Lücke an der Stelle? Die Lücke ist 
immer dort zu sehen, wo jemand unabhängig von 
den gesetzlichen Vorschriften V-Leute führt, 
ohne Anordnung eines Staatsanwaltes oder ohne 
die gesetzliche Ermächtigung im Polizeigesetz. 
Diese Lücke gibt es immer. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ja, nur, Herr Maurer, wenn Sie sagen, 
selbst Sie mit all Ihrer Erfahrung wissen nicht, 
wie es der Verfassungsschutz genau macht, liegt 
da nicht ein Problem begründet? Wenn ich mir - 
ich bin ein Laie, deswegen sitzen wir ja hier zu-
sammen - jetzt vorstelle, so jemand wie der Amri, 
gegen den wird polizeilich ermittelt, und die 
Nordrhein-Westfalen haben die VP-01 an ihm 
dran, und im GTAZ ist das immer Thema, und 
das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt: 
„Mensch, also an dem ist die Polizei dran, da hal-
ten wir uns mal total zurück“: Wann ist der 
Punkt, wenn der Fall Amri bei all den Gefähr-
dungslagen, die da drauf sind - und die Polizei 
sagt dann so: „Jetzt ist der in Berlin; der ist ir-
gendwie weg“, und die Berliner sagen: „Wir ha-
ben auch nicht mehr Zeit und auch keine An-
haltspunkte mehr; wir kümmern uns nicht mehr 
um den“ - - Wie erreicht das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz oder meinetwegen das Landesamt 
für Verfassungsschutz Berlin oder wen auch im-
mer die Info: „Man muss da irgendwie an dem 
Typ dranbleiben“? Wie funktioniert das? Wie 
wird das koordiniert? Gibt es dafür ein geord-
netes Verfahren, dass da keine blinden Flecken 
entstehen aus irgendwelchen Eigeninteressen, 
Logiken oder einfach Wurschtigkeit, sage ich 
mal? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Ich habe nur 
die Regelung beschrieben, die aus Vereinbarun-
gen innerhalb des Polizeibereichs resultiert. Da-
für gab es Gründe, warum wir das so geregelt ha-
ben. Im Nachgang zu den NSU-Vorgängen habe 
ich persönlich mit Herrn Eisvogel, damals Vize-
präsident im Bundesamt für Verfassungsschutz, 
unser Modell diskutiert, ob das denn ein machba-
res Modell auch für die Verfassungsschutzbehör-
den wäre. Zugegebenermaßen ist die Sensibilität 
der Quellen vermutlich höher als im Polizeibe-
reich. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Weil? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Wenn ich jetzt 
sage: „Ich weiß nicht, wie die Regelung aus-
sieht“, hat das damit zu tun, dass ich nicht weiß, 
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wie weit diese Ideen mittlerweile auch umgesetzt 
sind.  

Die Frage des Übergangs von V-Leuten, V-Perso-
nen, von Quellen: In meiner Erfahrung, in mei-
nem dienstlichen Leben haben wir nie Quellen 
vom Verfassungsschutz übernommen. Entweder 
es reicht, die Information durch den Quellenfüh-
rer in unsere Verfahren einzubringen. Wir haben 
keine Quellen übernommen. Was wir aber im 
Polizeibereich gemacht haben und machen, ist, 
dass eine V-Person von einer Polizeidienststelle 
an die andere übergeben wird, mit allen Konse-
quenzen: Aufsicht durch die neue Behörde, Kon-
trolle durch die neue Behörde. „Keine Führung 
von V-Personen durch zwei Behörden“, das war 
das Prinzip in der Polizei. Ob das so auch im 
Verfassungsschutzbereich aussieht, kann ich 
nicht einschätzen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Wäre das denn legal? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Die Übergabe 
von Quellen? 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Nein, wenn eine Verfassungsschutzbe-
hörde versucht, eine schon bei der Polizei ge-
führte Quelle zu führen. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Zwei Möglich-
keiten: Wenn das der Fall wäre und diese Quelle 
würde uns das nicht sagen, würde, wenn wir es 
erkennen, sofort die Zusammenarbeit eingestellt 
und sanktioniert. Das ist der Punkt. Menschli-
ches Verhalten können wir nicht determinieren 
bis in die letzte Konsequenz; nur Verhaltenswei-
sen sind klar: Wer die Regeln verletzt, fliegt aus 
dem System raus. Früher war es anders. Bevor 
wir dieses System eingerichtet haben, sind Quel-
len rumgereist, haben für viele gearbeitet, haben 
an vielen Stellen Geld verdient. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Klar, das ist ja auch naheliegend. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Und wenn ich 
von Prozessen rede, rede ich von solchen Prozes-
sen: Analyse des Problembereichs und Lösung. 

Lösung ist die Datei und die Frage: Wie gehe ich 
mit Verstößen gegen diese Regularien um? Und 
das führt dazu, dass die Quelle abgeschaltet wird. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Okay. - Jetzt nehme ich noch eine Frage; 
jetzt gehe ich noch mal weg von dem Begriff der 
Quelle, sondern ich sage, es geht um den Gefähr-
der Amri. Jetzt war die Polizei da dran, das war 
Thema im GTAZ, und jetzt hört die Polizei ir-
gendwie auf, sich mit Amri zu beschäftigen. Wie 
sieht das Verfahren aus, dass der nicht völlig von 
der Platte huscht, sondern dass man sagt: „Passt 
mal auf, polizeilich können wir da im Augen-
blick bei dem Typen nichts machen; es geht 
nicht. Übernimmt das jemand?“? Oder gibt es die 
Absprache nicht, sondern nur ein freundliches 
Nicken? Gibt es ein geordnetes Verfahren dafür, 
dass man bei Leuten, bei denen es eine solche 
Verdichtung an Gefahrenhinweisen gibt, wie es 
jetzt bei Amri war, wenn man polizeilich nicht 
zum Zuge kommt, dann sagt: „Aber es muss sich 
trotzdem jemand weiter kümmern“? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Das GTAZ 
hätte ja seinen Sinn völlig verfehlt, wenn in der 
Konsequenz eine Übergabe von Gefährdern oder 
Informationsübergabe von den Diensten zur Poli-
zei geschehen würde und der Dienst würde sich 
zurücklehnen und sagen: Ist eine Polizeiangele-
genheit. - Die Diskussionen in den Gremien, im 
GTAZ haben doch genau den Zweck, immer wie-
der den Partner auf den aktuellen Stand hinzu-
weisen. Da kann es heute sein, dass ich eine In-
formation im Polizeibereich generiere, die bei 
den Verfassungsschutzbehörden eine neue Idee 
generiert, und sie sagen: Oh, da müssten wir 
auch noch mal gucken.  

Die Tatsache, dass man sieben Mal diskutiert hat 
und nicht ein achtes Mal, die ist zu bewerten. 
Aber es hätten auch zehn Mal sein können oder 
zwanzig Mal. Solche Diskussionen machen doch 
nur dann Sinn und werden auch nur dann in die-
sem Kreis geführt, wenn sie per se zu Handlungs-
folgen bei den Partnerbehörden führen können. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Richtig. 



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 58 von 77 

 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Es können 
nicht alle einfach alles weglegen. Das geht 
nicht, - 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Und was sagen Sie damit? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: - das ist Regel. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): „Da fehlt was“ oder „Da fehlt nichts“? 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Dann will ich 
mal was dazu sagen, wie diese Einsicht entsteht. 
Es ist nicht so, dass das GTAZ ohne Führung ist: 
ganz starke Kräfte vom BfV im GTAZ und noch 
stärkere Kräfte vom BKA im GTAZ, weil es näm-
lich angesiedelt ist an die Gruppe ST 3. Diese 
Leute sind verantwortlich, dass Projekte vorange-
trieben werden. Und selbst wenn die Maßnah-
menseite zurückgefahren wird, hat man immer 
noch eine Vorstellung, wie man weiter vorgehen 
wird. Gänzlich auf null wird überhaupt nichts 
zurückgeführt. Auch im Fall Amri ist nichts auf 
null zurückgeführt worden, sondern die dezen-
tral zuständigen Polizeien im Zusammenhang 
mit den dort anhängigen Delikten haben natür-
lich weitergemacht. Es ist nicht dieser mechanis-
tische Prozess: Ich beschäftige mich und lege zur 
Seite. - Das ist es nicht. 

Vorsitzender Armin Schuster: Danke schön, Herr 
Maurer. - Ich mache einen Vorschlag - ich habe 
das mit den Obleuten abgestimmt -: Wir machen 
jetzt keine reine Schlussrunde, und wir machen 
auch keine reine Berliner Stunde. Ich werde 
jetzt - und jetzt wird es für die Sachverständigen 
allerdings ein bisschen schwierig - allen Fraktio-
nen die Chance einräumen, letzte Fragen an Sie 
zu richten, an wen auch immer, 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Wie viele?) 

und daraus machen Sie bitte Ihr Schlussstate-
ment, vielleicht auch die letzte Botschaft, die Sie 
noch bringen wollen, wenn Sie damit einverstan-
den wären. Das bedeutet nur, dass Sie jetzt ein-

mal en bloc aus jeder Fraktion Fragen hören wer-
den, nicht an alle, aber - - Und dann kriegen Sie 
in der alphabetischen Reihenfolge die Chance - - 

(Martina Renner (DIE 
LINKE): Herr Vorsitzender, 
eine Anzahl von Fragen?) 

- Nein, aber ich vertraue darauf, dass Sie eine ge-
wisse Dosierung vornehmen, unabhängig von der 
Berliner Stunde. Wir haben das Ende mal so um 
18.00, 18.15 Uhr angepeilt. 

Dann würde ich bei Herrn Seitz beginnen - wir 
machen das jetzt so in der Reihenfolge -, und 
dann gehen wir weiter über die FDP zu uns. 

Thomas Seitz (AfD): Danke. - Eine Frage an den 
Herrn Professor Bäcker. Nach Ihren Ausführun-
gen zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des Bundesamtes für Verfassungsschutz muss 
man ja sagen, dass der operative Teil der Aufklä-
rungsarbeit des BfV rechtswidrig und verfas-
sungswidrig ist, weil Sie sagen, es fehlt an einer 
Kompetenz des Bundes für die entsprechende 
Ausgestaltung und Gesetzgebung. Dann ist ja die 
Frage: Wie hilft man dann diesem Zustand ab, 
und was wäre dann aus Ihrer Sicht vorzugswür-
dig? Eine Ergänzung der Bundeszuständigkeit im 
Grundgesetz, um sozusagen den Istzustand zu le-
gitimieren, oder - umgekehrt - eine stringente Be-
schränkung des BfV auf die Zentralstellenfunk-
tion, auf die Unterstützungs-, Koordinierungs- 
und Klammerfunktion, aber dafür dann die kon-
sequente Verlagerung der echten Aufklärungsar-
beit auf die Landesämter? - Das wäre das eine. 

Dann noch eine Frage an den Herrn Dreksler. 
Herr Dreksler, es ist ja jetzt viel an Aufmerksam-
keit im Hinblick auf den Anschlag vom Dezem-
ber 2016, auf die Probleme mit Schnittstellen, 
mit Informationsweitergabe gelenkt worden. Wie 
ist Ihre Prognose? Die Masseneinwanderung nach 
Deutschland hält an. Kann man aus Ihrer Sicht 
sagen, dass man mit den Lehren, die man bislang 
aus dem Terroranschlag gezogen hat, sagen kann, 
ein vergleichbares Attentat kann in Zukunft 
ausgeschlossen werden, oder müsste man jeder-
zeit wieder mit so etwas rechnen? - Danke. 
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Vorsitzender Armin Schuster: Die FDP. 

Benjamin Strasser (FDP): Ich habe drei kurze 
Fragen. Die erste Frage an Herrn Maurer, an-
schließend an das, was der Kollege von den Grü-
nen gerade gefragt hat - da möchte ich Sie noch 
mal wirklich fragen, ob ich das richtig verstanden 
habe -: Sie haben gerade gesagt, das GTAZ würde 
ad absurdum geführt werden, wenn eine der be-
teiligten Behörden sich zurücklehnen und sagen 
würde: Das machen ja die anderen. - Wie muss 
ich dann öffentliche Äußerungen des Bundesver-
fassungsschutzpräsidenten Herrn Maaßen ein-
ordnen, wenn der sagt, der Fall Amri war ein 
reiner Polizeifall? Es gibt ja dann zwei Möglich-
keiten: Erstens, Herr Maaßen erzählt uns nicht 
die Wahrheit, oder zweitens, das Bundesamt für 
Verfassungsschutz hat tatsächlich nichts getan. 
Also, dürfen wir Ihre Aussage wirklich so verste-
hen, wie Sie sie gerade getätigt haben?  

Dann eine weitere Frage an Herrn Professor Dr. 
Wolff: Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme auf 
mehreren Seiten dargestellt, über welche umfas-
senden Befugnisse das BfV seit Juli 2016 als Re-
aktion auf NSU verfügt und dass überhaupt auch 
eine zunehmende Zentralisierung erkennbar sei. 
Heißt das dann aber auch im Umkehrschluss, 
wenn ich den Bundesbehörden mehr Kompeten-
zen und Rechte gebe, dass ich sie auch mehr in 
die Verantwortung nehme? Also, hätte ich bei ei-
ner Lage Amri erwarten dürfen, dass ähnlich wie 
beim GBA - Selbsteintrittsrecht - sozusagen das 
BfV das Verfahren an sich zieht, weil der Gesetz-
geber ganz klar die Richtung auch vorgegeben 
hat, bei solchen Zellen wie NSU, kleinen, mobi-
len Terroristen, muss eigentlich der Bund das 
Verfahren an sich ziehen? 

Und die dritte Frage an Herrn Professor Dr. Gär-
ditz: Auch Sie haben ja plädiert in Ihrer Stellung-
nahme, stärker zu zentralisieren. Jetzt ist die Sa-
che: LfVn, nachfolgende Behörden - da hat sich ja 
der Bundesinnenminister de Maizière schon er-
folglos die Zähne ausgebissen. Was wäre denn 
mit solchen Überlegungen: regionale Clusterbil-
dung, Zusammenlegung von kleineren LfVn, um 
Effizienzen zu heben? Ist das aus Ihrer Sicht ein 

taugliches Instrument? Und welche konkreten Ef-
fizienzgewinne könnten wir uns davon verspre-
chen, wenn wir das täten als Politik? 

Vorsitzender Armin Schuster: So, dann die 
Union. Ich glaube, Herr Amthor hat eine Frage. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Herr Professor Gär-
ditz, wir haben zu Beginn der Anhörung schon 
über einige verfassungsrechtliche Fragen disku-
tiert, die ich gern aus Ihrer Sicht noch mal reflek-
tiert hätte: Weisungsrecht des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz oder - wie Sie es so gut formu-
liert haben - Sachleistungsbefugnis, die rechtspo-
litisch diskutiert werden sollte. Herr Wolff hat 
zugestimmt, dass das vorbehaltlich weiterer 
Dinge verfassungsrechtlich dem Grunde nach zu-
lässig sei, zumindest soweit mehrere Länder be-
troffen sind. Das hätte ich von Ihnen gerne auch 
noch mal präzisiert, in welche Richtung Sie sich 
das vorstellen könnten, also wie wir eine solche 
Sachleistungsbefugnis des BfV erweitern könn-
ten. 

Und anschließend an die Frage von Herrn Stras-
ser auch die Frage: Nicht nur Kooperationsmög-
lichkeiten einzelner Landesämter für Verfas-
sungsschutz, sondern ist es vielleicht auch mög-
lich, dass einzelne Landesämter für Verfassungs-
schutz ihre Kompetenz abgeben, etwa an das BfV, 
im Zusammenhang mit einer Zentralstellenfunk-
tion? - Das sozusagen jetzt in einer rechtspoli-
tisch offenen Fragestellung. Aber vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher Ausführungen in Ihrem 
Gutachten und in dem von Herrn Professor Bä-
cker würde ich auch noch mal de lege lata nach-
fragen wollen zu der Frage: Wie ist es eigentlich 
schon jetzt mit der Zentralstellenfunktion? Herr 
Professor Bäcker führt aus: 

Zumindest die Zuständigkeitsre-
gelung des § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
BVerfSchG, die allgemein eine 
Überwachung gewaltaffiner Be-
strebungen zulässt, wahrt nicht 
mehr die Kompetenzordnung [des 
Grundgesetzes], da sie den erfor-
derlichen Bundesbezug durch die 
Gefährlichkeit der Bestrebungen 
ersetzt. 
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Eine Einschätzung, die der Gesetzgeber bei der 
Novellierung des Bundesverfassungsschutzgeset-
zes so ausdrücklich nicht geteilt hat. - Dazu 
würde mich Ihre Einschätzung interessieren, gern 
auch noch mal von Ihnen dazu, Herr Professor 
Wolff, weil wir das vorhin nicht vertieft haben. 

Und als letzter Punkt vielleicht auch noch zum 
Thema Antiterrordateigesetz. Auch dort ist es so, 
dass im Wesentlichen Sie, Herr Professor Bäcker, 
darstellen, dass es dadurch, dass durch gezielte 
Suchabfragen durch die Antiterrordatei Eingriffe 
erzielt werden können, die einzelne Behörden 
nicht erzielen, besonders schwere, vertiefende 
Grundrechtseingriffe seien. Herr Gärditz, das 
habe ich sozusagen Ihrer Darstellung in der Ten-
denz eher nicht entnommen, oder zumindest 
halten Sie die für gerechtfertigt. Auch dazu gern 
noch mal von Ihnen eine Einschätzung. - Herz-
lichen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich möchte auch 
noch eine Abschlussfrage an Herrn Maurer und 
Herrn Fromm richten. So ein bisschen lassen Sie 
mich ratlos zurück, und jetzt wollte ich noch mal 
im Schlussstatement von Ihnen dazu was hören.  

Sie beschreiben seit mehreren Stunden eigentlich 
das Gleiche, wie wir es im NSU-Untersuchungs-
ausschuss auch gehört haben. Ganz pointiert ge-
sagt hat es der Leitende Kriminaldirektor Geier, 
der ehemalige Leiter der BAO „Bosporus“, der 
nichts mehr beklagte - - Ich habe seinen Erfah-
rungsbericht vor Augen - seitenlang -, und die 
erste Zeile beginnt mit dem Hauptproblem: Bitte 
lasst nie wieder einen Leiter einer länderüber-
greifenden BAO ohne Weisungsbefugnis arbei-
ten. - Und wir hören jetzt seit Stunden, wenn die 
sich da wunderbar austauschen in dem GTAZ, 
alle auf Augenhöhe, dass dann alles super wäre. 
Ich habe Hunderte von Stunden damit zuge-
bracht, zu entdecken, dass genau das nicht funk-
tioniert hat in X Fällen, auch bei Amri. Ich halte 
es nicht mal für so weltfremd, diese Ansicht. Das 
hat euer ehemaliger Chef 

(Der Vorsitzende wendet 
sich an die FDP-Fraktion) 

- dem gebührt das - genau getroffen mit seiner 
Aussage - wie hat er gesagt? -: Auf einem Schiff, 
wo es raucht und - - 

(Benjamin Strasser (FDP): 
„Auf jedem Schiff, das 

dampft und segelt, gibt’s ei-
nen, der die Sache regelt“!) 

- Genau. - Und ich habe den Eindruck, in 
Deutschland ist das so. Ich weiß, wovon ich spre-
che: Wenn ich auch nur Anklänge erkennen lasse 
von „Ich könnte mir Zentralisierung, Fokussie-
rung oder sonst was vorstellen“, dann bin ich so-
fort nicht mehr Föderalist. Haben Sie bitte den 
Mut, in Ihrem Schlussstatement den Punkt da-
zwischen zu finden. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Das ist sozusagen, 

wie der Vorsitzende es hö-
ren will!) 

Dieses „Welche Verbesserungsvorschläge müssen 
tatsächlich gemacht werden?“ - weil scheinbar 
reines Informationsaustauschen nicht geeignet 
sein kann; ich denke an Albakr, ich denke an 
NSU, ich denke an Amri -, das muss nicht mal 
die Lösung „besseres GTAZ“ sein. Aber irgend-
eine Lösung muss her. 

Letzter Satz: Der NSU I hat als Handlungsemp-
fehlung Nummer 6 deshalb formuliert: Es braucht 
eine Bund-Länder-Vereinbarung, einen Staatsver-
trag, wie man das nennt, in dem drinsteht: In Fäl-
len überregionaler Bedeutung muss ein Land 
oder der Bund die Führung übernehmen. - Das ist 
bis heute nicht umsetzbar. 

Ich habe die Frage: Wie sehen Ihre Verbesse-
rungsvorschläge aus? Und das ist nicht zwang-
haft: „Das GTAZ muss es besser machen“; aber 
ich glaube, irgendwo fehlt es an Steuerung. Oder 
widersprechen Sie mir. Am Anfang habe ich das 
so verstanden: dass Sie mir widersprechen wür-
den. Ich bin gespannt, ob es dabei bleibt. - Die 
SPD. 
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Dr. Fritz Felgentreu (SPD): Eine kurze Frage an 
die Praktiker, also Herrn Fromm und Herrn Mau-
rer. Bei den vorhergehenden Anhörungen, die 
wir hier hatten, waren die Experten überwiegend 
der Meinung, dass eine Täuschung der Behörden 
und kriminelle Aktivitäten in verschiedenen 
Bundesländern aufgrund von Mehrfachiden-
titäten - was ja ein großer Punkt war bei Anis 
Amri, der mit insgesamt 14 Identitäten durch die 
Lande zog - heute aufgrund technischer Neuerun-
gen, also insbesondere des Systems Fast-ID, weit-
gehend ausgeschlossen sind. Nur mal Ihre Ein-
schätzung: Teilen Sie diese Meinung? Oder wel-
chen Bedarf sehen Sie noch, um die Identitäts-
prüfung insbesondere bei Asylbewerbern zu ver-
bessern? - Das ist die eine Frage. 

Die zweite Frage - einmal vielleicht auf den Blick 
hinaus, über Deutschlands Grenzen -: Die EU-
Kommission plant, Personalausweise mit biome-
trischen Daten für alle EU-Bürger ab 12 Jahren 
verbindlich vorzuschreiben, weil bisher etwa 
80 Millionen EU-Bürger über keinerlei maschi-
nenlesbare Dokumente verfügen. Unterstützen 
Sie diesen Vorstoß - die Frage richtet sich allge-
mein an alle, die dazu eine Meinung haben -, und 
welche zusätzlichen Anhaltspunkte sehen Sie, 
um Informationsaustausch und Kooperation auf 
EU-Ebene zu verbessern? Denn dass der Fall 
Amri eine europäische Dimension hat, das ist 
uns ja auch allen klar. - Danke schön. 

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): Ich habe 
auch noch eine Frage an Herrn Maurer. Wir ha-
ben gerade festgestellt, dass Mehrfachidentitäten 
unter anderem auch ein Sicherheitsaspekt sind, 
dass wir genau wissen müssen, wer sich auf 
deutschem Hoheitsgebiet befindet. Deshalb 
meine Frage noch mal präzise zum BAMF: Glau-
ben Sie, dass das BAMF mehr Sicherheitsbe-
hörde denn Verwaltungsbehörde sein sollte und 
stärker in die Sicherheitsarchitektur integriert 
werden müsste? - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Frau Renner. 

Martina Renner (DIE LINKE): Ich habe zuerst 
zwei Fragen an Herrn Rusteberg, und zwar: Es 
geht mir um die Übermittlungsbefugnisse und 

Pflichten seitens der Geheimdienste an die Straf-
verfolgungsbehörden. In § 19 Bundesverfassungs-
schutzgesetz ist ja geregelt, dass man pflichtge-
mäß auch zu unterrichten hat bei einer bestimm-
ten graduellen Art von Straftaten. Wir haben 
hierzu eine parlamentarische Anfrage gestellt, 
dass wir uns für die letzten Jahre gerne mal sagen 
lassen würden, in wie viel Fällen das vonstatten-
ging. Antwort war, dass man hierüber keine Sta-
tistik führt, also dass das BfV keine Auskunft da-
rüber geben kann, in welchen Fällen dieser Über-
mittlungsvorschrift Genüge getan wurde. Wie se-
hen Sie vor dem Hintergrund überhaupt die 
Chancen, die Erfüllung dieser Übermittlungs-
pflicht parlamentarisch zu kontrollieren? 

Zum Zweiten: Wir haben ja über den Bereich der 
Quellenführung in der Polizei schon ansatzweise 
gesprochen, und sie spielt ja auch im Fall Anis 
Amri eine große Rolle. Wie sieht denn überhaupt 
die Kontrolle der VP-Führung in dem Bereich 
aus? Es ist ja nicht so, dass diese kritiklos ist, 
wenn wir an das laufende Verfahren in Bayern 
denken - LKA-Spitzel im Bandidos-Umfeld -, 
wenn wir an die Rolle von Thomas Starke im 
NSU-Kontext denken etc. etc. Gibt es dort eine 
aus Ihrer Sicht effektive Kontrolle dessen, was 
den Quelleneinsatz insbesondere seitens der LKÄ 
angeht?  

Und zuletzt - ich hoffe, Herr Gazeas kann es be-
antworten; ich vermute, Sie sind am ehesten der-
jenige, der vielleicht dazu Auskunft geben kann - 
würde mich mal interessieren - wenn wir immer 
wieder hören, GBA sitzt am Tisch, GTAZ hat die 
Möglichkeit, ein Selbsteintrittsrecht auszuüben, 
hat die Möglichkeit, Prüfverfahren anzulegen 
usw. usf., wir aber dann immer wieder an vielen 
Stellen feststellen, wenn wir solche Fälle dann 
parlamentarisch betrachten, da hat man das abge-
lehnt, da hat man nicht übernommen, da hat man 
zu spät übernommen usw. -: Wer ist denn eigent-
lich dafür da, die Entscheidungen des GBA, 
wann und ob Verfahren an sich gezogen werden, 
ein Stück weit zu evaluieren? Oder ist diese Be-
hörde sich da ausschließlich selbst verpflichtet? 
Ich sage das auch vor dem Hintergrund, dass ich 
nach all den Jahren NSU-Aufklärung das Gefühl 
habe, dass wir insbesondere die Tätigkeit dieser 
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Ermittlungsbehörde zu wenig in den Blick ge-
nommen haben. Und da wäre für mich einfach 
die Frage: Was können Sie uns für Hinweise ge-
ben, wie da überhaupt so etwas wie Evaluation 
oder auch Kontrolle - wenn man dieses Wort be-
nutzen will - funktioniert? 

Vorsitzender Armin Schuster: Und Herr Dr. von 
Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich habe noch zwei Fragen - eine etwas 
spezifischere, eine etwas globalere -, gerne an 
Herrn Bäcker und Herrn Gazeas. 

Die etwas spezifischere dockt bei dem Kollegen 
Amthor an. Das, was wir gerne hier miteinander 
die letzten Jahre diskutieren, ist, inwieweit man 
konkret einzelne Funktionen der Landesämter für 
Verfassungsschutz zum Bund ziehen kann. Sie 
haben das eben Zentralstellenfunktion genannt. 
Das läuft ja immer unter dem etwas zugespitzten 
Stichwort - Bremen ist, glaube ich, gar nicht da -: 
Braucht Bremen eine Abteilung für Cyberabwehr 
beim Landesamt für Verfassungsschutz? - Wäre 
es heute schon möglich, das zu machen, wenn es 
da ein Grundverständnis gäbe, und was wären 
eventuell die rechtlichen Probleme, wenn es sol-
che Übereinkünfte gäbe? Man kann ja andere 
Stadtstaaten und das Saarland oder so dazuneh-
men; das wird da immer diskutiert. - Das würde 
mich interessieren. 

Der zweite Punkt. Vor allen Dingen Herr Bäcker 
übt sehr ausgiebig am Nachrichtendienstrecht 
des Bundes insgesamt Kritik. Da ist ja die letzten 
Jahre auch viel passiert: Bundesverfassungs-
schutzgesetz und BND-Gesetz und anderes. Was 
wäre denn im Hinblick auf die Baustellen, die 
wir hier heute bewegt haben, ganz konkret etwas, 
was wir als Gesetzgeber zeitnah tatsächlich ange-
hen müssten, um zu strukturellen Verbesserun-
gen der Sicherheitsarchitektur zu kommen? 

Vorsitzender Armin Schuster: Wir könnten jetzt 
fair sein und dieses Mal in umgekehrter Reihen-
folge anfangen, weil Herr Bäcker die letzte Frage 
bekommen hat. Dann kann Herr Wolff auch nicht 
den Witz bringen, dass den Letzten immer … 

(Heiterkeit - Sachverständi-
ger Prof. Dr. Heinrich 

Amadeus Wolff: Hatte ich 
auch nicht vor! Ich fange 

gern an!) 

- Ich höre den gerne. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Ich werde schon wiederkommen; da wird 
es die Gelegenheit geben. - Ich hatte es so ver-
standen, dass ich sowohl auf meine Fragen als 
auch auf sonstige Dinge, die ich für wichtig halte, 
antworten darf, nur nicht zu lange reden darf. Ich 
würde in der Tat von beidem gerne Gebrauch ma-
chen. 

Ich glaube, dass das Thema der Zukunft, so wie 
es in der Vergangenheit der V-Mann war, die Fi-
gur des Gefährders sein wird. Ich glaube, dass die 
Zukunft sein wird, dass Sie die Schnittstellen ge-
nauer ausregeln müssen. Ich glaube, dass die Zu-
kunft sein wird, dass Sie Transparenz dort zulas-
sen müssen, wo es geht, dass Sie aber dort, wo 
die Transparenz nicht möglich ist, institutionelle, 
vertrauliche und staatliche Störenfriede in das 
Verfahren einbauen müssen. Darüber haben wir 
heute überhaupt noch nicht gesprochen. Ich 
glaube nicht, dass das ein Overkill an Kontrolle 
ist; ich sehe das sehr anders. Ich finde die Kon-
trolle der G-10-Kommission völlig unzulänglich. 
Es gibt in meinen Augen keine abstrakte Grenze 
der Eingriffsbefugnisse, sondern die Grenzen 
sind fließend. Sie hängen ab von der Eingriffs-
schwelle und von dem Anlass, sodass da durch-
aus Veränderungen möglich sind.  

Ich glaube, dass im Haus eine völlig falsche Vor-
stellung vom GTAZ besteht. Sie haben so eine be-
hördenähnliche Strukturvorstellung. Das ist das 
GTAZ nicht, sondern es ist nur ein runder Tisch, 
bei dem sie sich treffen.  

Die Frage vonseiten der Grünen ist relativ klar zu 
beantworten. Die Pflicht kann nicht ans GTAZ 
geknüpft sein, sondern wir müssen uns die kon-
kreten Übermittlungspflichten angucken: Gibt es 
eine Übermittlungspflicht, bei der die Polizeibe-
hörde den Verfassungsschutz informieren muss, 
wenn sie die Idee haben, dass keine polizeiliche 



   Stenografisches Protokoll 19/10 I 

  

 
1. Untersuchungsausschuss 

  Nur zur dienstlichen Verwendung 
 
 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 63 von 77 

 

Gefahr mehr da ist, aber es verfassungsschutz-
rechtlich relevant ist, zu überwachen? Die Ant-
wort: Ja, die gibt es. Das ist § 18 Absatz 1 Bundes-
verfassungsschutzgesetz. Gucken Sie rein, ob das 
verletzt worden ist oder nicht! Das gilt allerdings 
nur im Verhältnis von der Bundesbehörde zu den 
Verfassungsschutzbehörden. Es gibt aber auch in 
den Ländern entsprechende Regelungen. Da müs-
sen Sie jetzt mal nachgucken, ob im Land Berlin 
eine Pflicht des LKA bestand, das Landesamt zu 
informieren. Und wenn Sie finden, dass das 
nicht genug ist, dann ändern Sie bitte diese kon-
krete Übermittlungsbefugnis, und fangen Sie 
nicht an, das gesamte System neu aufzubauen. 
Seit Jahren predigt Herr Gazeas, dass § 23 Bun-
desverfassungsschutzgesetz geändert werden 
muss. Das ist eine total praktische Vorschrift. Be-
vor Sie hier großen Wind machen, ändern Sie 
doch einfach mal § 23 Bundesverfassungsschutz-
gesetz. Das wäre wahnsinnig viel. 

Dann die Frage zur gesetzlichen Grundlage des 
GTAZ. Ich bin nicht der Auffassung, dass in die-
ser gesetzlichen Grundlage die Befugnisse hin-
sichtlich der Weitergabe geregelt werden müssen, 
sondern die haben wir, und die sollten unverän-
dert bleiben. Ich bin tatsächlich der Auffassung, 
es muss nur geregelt werden, dass man zur 
Kenntnis nimmt, dass am runden Tisch zusam-
mengearbeitet wird, und Kontrollinstanzen ein-
bauen, aber man braucht kein neues, drittes Sys-
tem der Übermittlungsbefugnisse. 

Ich würde von einer Normierung des Trennungs-
gebots abraten. Ich finde, das institutionelle 
Trennungsgebot des Verfassungsgerichts reicht. 
Ich fände die Vorstellung, die hier immer wieder 
anklang, dass alle Informationen fließen müssen, 
haarsträubend - wenn ich Haare hätte -; das 
würde vorm Verfassungsgericht nicht standhal-
ten.  

Zur Frage der FDP, ob das BfV, wenn es mehr 
Kompetenzen bekommt, auch mehr in der Ver-
antwortung steht. Ja, selbstverständlich - das ist 
ja klar. Deswegen rate ich auch immer davon ab, 
dass sich der Bund zu viele Kompetenzen nimmt. 
Der nächste Skandal passiert bestimmt, und dann 
gibt es keine Landesbehörde mehr, die zuständig 

ist. Das wäre dann ein Zustand, den man nicht 
wollte. 

Dann die Frage des Herrn Vorsitzenden: Jetzt ma-
chen Sie es doch mal so, dass die Sache auch 
läuft. Wie ist es mit den Weisungsbefugnissen? - 
Die Weisungsbefugnisse setzen natürlich eine 
Kompetenz voraus. Ohne Kompetenz darf ich 
auch nicht weisen. Deswegen: Das Hauptproblem 
ist, dass der Bund so zersplitterte Kompetenzen 
hat - wenn Sie jetzt von einer Weisungsbefugnis-
kompetenz des Bundes ausgehen wollen. Beim 
Verfassungsschutz können wir mit Artikel 87 hel-
fen - das ist schön -, aber beim Strafverfahren 
können wir schon nicht mehr helfen.  

Deswegen gibt es meines Erachtens nur folgende 
Lösungen: Erstens. Sie schauen sich tatsächlich 
noch einmal die gesetzlichen Übermittlungsvor-
schriften an. Wirklich, das ist ein ernster Rat. Ich 
habe es schon mal gesagt, beim Untersuchungs-
ausschuss zum NSU; Sie wollten es nicht hören. 
Das ist verdammt viel Arbeit. Sie haben alles auf 
eine Grundlage gestellt, aber ganz wenig auf 
Pflichten. Schauen Sie sich die Pflichten an. Da 
ist viel zu machen; da können Sie auch als Bund 
was machen. Das wäre die eine Möglichkeit: Sie 
verändern die Kannvorschriften zu Istvorschrif-
ten, und Sie schauen sich den § 23 BVerfSchG 
genau an. 

Die zweite Lösung ist, Sie schaffen neue Verwal-
tungskompetenzen für den Bund. Dann können 
Sie auch Weisungsbefugnisse vorsehen. Die Sa-
che mit den Ausländerbehörden leuchtet mir un-
mittelbar ein. - Diese Lösung ist eine ganz 
schmale, problemorientierte. 

Die dritte Möglichkeit, die Ihnen natürlich am 
ehesten entgegenkommt: Sie schaffen so was wie 
eine Zuständigkeit, die erst dann greift, wenn die 
Kompetenzen der Länder überschritten sind, also 
eine Kooperationszuständigkeit bei grenzüber-
schreitenden Fällen. Das würde mir auch ein-
leuchten. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür 
nicht einer Verfassungsänderung bedürfte; ich 
glaube aber, dass man sie begründen könnte. Das 
wäre ein neues System, würde aber auch bei den 
von Ihnen vorgesehenen Möglichkeiten gehen. 
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Es gibt also drei Möglichkeiten: gesetzliche Über-
gangsfristen, Schaffung neuer Verwaltungskom-
petenzen oder Schaffung einer neuen Kooperati-
onszuständigkeit.  

Ich gehe jede Wette ein, dass die Abschaffung der 
Landesämter nicht von Vorteil wäre. Ich spende 
eine Kiste Sekt als Einstand - wer dagegenhalten 
will, gerne! - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das kommt auf 
den Sekt an. - Herr Dr. Rusteberg, bitte schön. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Vie-
len Dank. - Zu den Fragen von Frau Renner zur 
Übermittlung personenbezogener Daten vonsei-
ten der Nachrichtendienste an die Strafverfol-
gungsbehörden nach § 19 BVerfSchG; § 20 ist da 
noch mal ein Unterfall. Ich weiß natürlich auch 
nicht, wie es in der Praxis genau abläuft. Nach 
dem, was ich gelesen habe, ist es jedenfalls EDV-
technisch keine Selbstverständlichkeit, dass die 
Fälle, die man übermittelt, auch entsprechend er-
kennbar sind, sodass man das ohne Weiteres 
nachhalten kann. Man muss bei einer Anfrage 
unterscheiden, ob eine Statistik darüber besteht 
oder ob mit den einzelnen Akten hoffentlich we-
nigstens nachhaltbar ist, an wen man die Infor-
mation weitergegeben hat. Da müsste man letzten 
Endes natürlich auch über die Reichweite der 
Fragerechte diskutieren, also: Welchen Aufwand 
darf das BfV betreiben, um diese Sachen nachzu-
halten, wenn man eine entsprechende Frage hat? 

Was vielleicht noch interessant ist: Bei der Anti-
terrordatei besteht die Pflicht, diese Informatio-
nen aktuell zu halten und bei Fehlerhaftigkeit 
wieder zu entfernen. Über die Sachen, die die 
Verfassungsschutzbehörden oder das Bundesamt 
in diese Datei eingestellt haben, müsste eigent-
lich eine praktische Übersicht bestehen. Jeden-
falls müsste man da meines Erachtens, um seiner 
Aufgabe nachkommen zu können, eigentlich eine 
entsprechende Übersicht haben. 

Was jetzt die Problematik der V-Leute bei den 
Landeskriminalämtern angeht, bin ich ein Stück 
weit überfragt. Auch da gibt es natürlich Fälle. Es 
gab da einen Fall, der ein bisschen Aufmerksam-

keit bekommen hat, bei der baden-württembergi-
schen Polizei in Karlsruhe, die einen verdeckten 
Ermittler im linksradikalen Umfeld in Heidelberg 
eingesetzt hatte, wo relativ klar war - ich weiß gar 
nicht, ob man es am Ende noch anerkannt hat 
oder nicht -, dass der ganze Einsatz von vornhe-
rein überhaupt nicht den Anforderungen an 
V-Leute-Einsätze entsprochen hat. Man kann 
dann natürlich sagen: Wenn man so weit kommt, 
dann kann man regeln, was man will, dann pas-
siert halt auch gar nichts. Inwieweit da in der 
Praxis weitere Möglichkeiten bestehen, das nach-
zuhalten, weiß ich nicht.  

Von meiner Tendenz her würde ich sagen: Man 
muss damit auch bei den Polizeien nicht unbe-
dingt glücklich sein. Meine Hoffnung oder Ver-
mutung ist immer, dass es ein bisschen besser, 
kontrollierter abläuft, weil immerhin noch ein ge-
wisser Fernzweck damit verbunden ist. Wenn die 
Polizei V-Leute einsetzt, dann tut sie das ja ei-
gentlich, um am Ende eine Gefahr zu beseitigen 
oder eben, wenn es im Strafverfolgungsbereich 
passiert, eine Straftat aufzuklären, sodass ein sol-
cher Einsatz eigentlich auch irgendwann ein na-
türliches Ende haben sollte, zu verwertbaren Er-
gebnissen führen sollte und nicht einfach auf 
ewig weiterläuft, weil man irgendwie eine Szene 
durchdringen will. 

Insgesamt würde ich, auch im Hinblick auf die 
Frage nach § 19, die Nachvollziehbarkeit und da-
rauf, ob alle Informationen fließen müssen, sa-
gen - unabhängig vom Trennungsgebot, das im-
mer wieder tot zu sein scheint und dann immer 
mal wieder aufploppt -: Ich glaube, dass die 
Nachvollziehbarkeit und Nachhaltbarkeit der In-
formationsbewegungen, des Informationsvorhan-
denseins und der Informationsverarbeitung das A 
und O sind. Dass es irgendwie für die kontrollie-
renden Stellen nachvollziehbar und nachhaltbar 
ist, das ist eigentlich das Entscheidende.  

Ich persönlich würde das Hauptproblem beim 
GTAZ übrigens in der Eins-zu-eins-Kommunika-
tion sehen - das ist jetzt ein Aspekt, der kaum zur 
Sprache kam -, die für Dritte, für kontrollierende 
Stellen, eigentlich kaum nachvollziehbar ist, es 
sei denn, das wird tatsächlich alles vollprotokol-
liert oder so - ich weiß es einfach nicht. Gerade, 
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wenn dies nicht geschieht, ist hier die Gefahr, 
dass vielleicht ein bisschen mehr berichtet wird, 
als es die Gesetze zulassen, besonders hoch. 

Man müsste sich in diesem Zusammenhang noch 
mal über die Aufgabe des Bundesverfassungs-
schutzes oder der Verfassungsschutzämter insge-
samt unterhalten. Ich würde es zum Beispiel 
nicht für zweckmäßig halten, von denen zu for-
dern, ab dem Moment, in dem es die Polizei 
nicht mehr für notwendig hält, einen einzelnen 
Gefährder zu überwachen. Dann würden wir die 
Verfassungsschutzämter letzten Endes zu Gefah-
renabwehrbehörden umfunktionieren. Gerade die 
Beobachtung von Einzelpersonen ist im Verfas-
sungsschutzrecht an besonders strenge Voraus-
setzungen geknüpft, sodass ich gar nicht sehe, 
warum da eigentlich unbedingt so eine Kompe-
tenzverschiebung stattfinden soll. Die Frage ist, 
ob man die Polizei da nicht vielleicht ein biss-
chen zu früh aus ihrer Verantwortung entlässt. 

Vielleicht fasse ich es ganz kurz zusammen. Ich 
denke, einer der wesentlichen Punkte ist die 
Kontrolle durch Nachvollziehbarkeit. Man muss 
sich auch genau überlegen, wie man eigentlich 
Gefahren abwehren will, welche Mittel dabei also 
zum Einsatz kommen sollen und welche Aufga-
ben die einzelnen Behörden in diesem Bereich 
tatsächlich haben sollen. Ich sage das gerade 
auch im Hinblick auf die Nachrichtendienste, wo 
dieses Problem auch nach Jahrzehnten immer 
noch nicht so richtig geklärt zu sein scheint. - 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Ruste-
berg, vielen Dank. - Darf ich eine Zwischenfrage 
stellen: Hat jemand von Ihnen ein Zeitlimit, auf 
das ich achten soll? 

(Sachverständiger Prof. Dr. 
Matthias Bäcker: Zehn vor 
sieben! - Sachverständiger 

Jürgen Maurer: 18 Uhr!) 

- Noch mal: Wer hat „18 Uhr“ gesagt? 

(Der Sachverständige Jür-
gen Maurer meldet sich) 

Und Herr Bäcker? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: 
Zehn vor sieben müsste ich spätestens los. Das 
schaffen wir, nicht? 

Vorsitzender Armin Schuster: Was haben Sie ge-
sagt? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: 
Zehn vor sieben. 

(Dr. Konstantin von Notz 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN): 18.50 Uhr!) 

- Genau. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ach! Da habe ich 
schon den dritten Termin angemeldet. - Dann, 
Herr Maurer, sind Sie der Einzige. Bestens. Sie 
Sind dran. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Ich möchte 
noch mal auf ein paar Aspekte eingehen, insbe-
sondere aus meiner Erfahrung.  

Das sogenannte Trennungsgebot war für mich nie 
ein Problem. Die Grundlage meiner Informations-
übermittlung an die Polizeibehörden im In- und 
Ausland und an die Verfassungsschutzbehörden 
war immer das Gesetz, das aktuell geltend war, 
also das BKA-Gesetz, das mir das erlaubt hat und 
mich auch verpflichtet hat. Ich sehe überhaupt 
keine Logik, auf dem Trennungsgebot basierend 
zu argumentieren, es würde zu viel zusammenge-
arbeitet. Meine Erfahrung war, es wird zu wenig 
zusammengearbeitet. Das war die Erfahrung der 
Vergangenheit, deswegen haben wir bestimmte 
Regelungen getroffen. 

Zur Frage: Werden wir mit all diesen Maßnah-
men das nächste Attentat verhindern? Eher nicht. 
Was wir tun, ist, die Chance, dass wir erfolgreich 
sind, immer weiter zu erhöhen. Ein kleiner Hin-
weis: Was auch immer die Gründe sind - wir sind 
in Deutschland im Vergleich zu europäischen 
Nachbarn eher ziemlich erfolgreich. Dafür gibt es 
Gründe, die haben was mit unserer Geschichte zu 
tun, die haben aber auch was mit den Aktivitäten 
unserer Sicherheitsbehörden zu tun. 
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Zur Frage, ob ein Vorgang ein Verfassungsschutz-
vorgang ist oder ein Polizeivorgang. Im GTAZ 
wird diskutiert; das ist ein gemeinsamer Vorgang. 
Da kann es sein, dass eine Dominanzentschei-
dung so aussieht, dass irgendjemand schwerwie-
gend oder überwiegend daran arbeiten muss, 
überwiegend Maßnahmen ergreifen muss, bei-
spielsweise Observation oder Ähnliches. Aber 
man würde dem von mir sehr geschätzten Präsi-
denten des Bundesamts für Verfassungsschutz si-
cherlich unrecht tun, wenn man in Abrede stel-
len würde, dass Informationen, die aus anderen 
Vorgängen beim BfV oder bei den LfV generiert 
werden und im Zusammenhang mit einem alten 
Verfahren stehen, übermittelt werden. Natürlich 
werden sie weiter übermittelt.  

Man muss versuchen, zu verstehen, was das 
GTAZ wirklich ist. Es geht so ein bisschen durch-
einander bei der Frage: Wer kontrolliert eigent-
lich was? Das GTAZ hat keine eigenen Datenbe-
stände. Das sind immer die Datenbestände der 
Polizeien und der Verfassungsschutzbehörden. 
Das bedeutet, für die Akkuratesse dieser Datenbe-
stände ist immer schon jemand zuständig. Das 
kann überhaupt nicht zum GTAZ verlagert wer-
den. Was dort möglich ist: Kontaktanbahnung 
und ähnliche Dinge. 

Die Frage zur ATD ist eine Frage, die ich bezogen 
auf alle Dateien habe. Was wir uns fragen müs-
sen: Sind unsere Mechanismen der Überprüfung 
der Dateien hinsichtlich ihrer konkreten Anwen-
dung ausreichend? Die Frage müssen wir uns 
stellen. Die kann man in einem Ausschuss stel-
len, aber man kann die natürlich auch in den Be-
hörden selbst stellen. 

Noch mal zum NSU. Ich bin leidgeprüft; das wis-
sen Sie, Herr Schuster. Aber es ist nicht so, dass 
in einer BAO kein Führer ist. Es gab damals bloß 
keine BAO. Es gab eine BAO im Land, aber keine 
bundesweite BAO. Im Nachgang zu den NSU-Er-
mittlungen hat das BKA eine BAO aufgebaut mit 
verschiedenen Länderdienststellen, die dadrin 
waren; natürlich haben wir die Weisung gegeben. 
Auch da: Die Mechanismen sind da. Wenn ich 
aber nicht zu dem Punkt komme, das einzurich-
ten, wenn ich keine BAO Amri einrichte, weil 
mir die Gründe fehlen, weil mir die Hinweise 

fehlen, dann ist das eine andere Situation. Regeln 
dazu gibt es.  

Die Frage zum GBA ist ein interessanter Punkt. 
Ich möchte meine Antwort über den GBA hinaus 
ausdehnen. Die Polizei erfährt oft, insbesondere 
im Bereich der organisierten Kriminalität und in 
anderen Kriminalitätsbereichen, eine gewisse Zu-
rückhaltung seitens der Staatsanwaltschaften, be-
stimmte Verfahren zu ergreifen - was auch immer 
die Gründe dafür sind. Man muss sich angu-
cken - und wenn man diese gesamte Diskussion 
führen will, muss man sich natürlich nicht nur 
das polizeiliche Verhalten angucken, sondern 
auch das Verhalten der Justizbehörden, der Jus-
tizstellen -: Warum kamen sie zu welchen Ergeb-
nissen? 

Zur Biometrie in Europa. Ja, logisch, ich bin ab-
solut dafür. Bei all den Vorgängen, über die wir 
reden - Doppelidentitäten und, und, und -, geht 
es um technische Probleme. Technische Pro-
bleme sind lösbar. Es kostet oft Geld, diese Pro-
bleme zu lösen, aber sie sind lösbar. Das ist keine 
strukturelle Frage. 

Zu V-Leuten bei den LKA. Die Regeln sind da. 
Wenn sie nicht eingehalten werden, erreichen 
wir auch durch eine gesetzliche Verpflichtung 
nichts, die im Übrigen ja immer so aussieht: 
„sollte“ oder „soll“ oder „übermittelt“. Diese 
Problemlagen bestehen dann also fort. 

Zusammengefasst von mir: Ich sehe einen sehr 
großen Bedarf in der Überarbeitung von Zusam-
menarbeitsrichtlinien, in der Überarbeitung von 
Schnittstellen, in den prozesshaften Beschäfti-
gungen mit dem Gegenstand, mit dem wir uns 
hier befassen. Ich sehe kaum einen organisatori-
schen Änderungsbedarf; denn der, den ich sehen 
würde, würde auf eine neue Organisation hinaus-
laufen. Wo soll eine einfache gesetzliche Rege-
lung hinführen? Wir haben die gesetzlichen Re-
gelungen. Insoweit, denke ich, ist das, was bisher 
an Maßnahmen ergriffen wird, entscheidend. 

Noch ein Punkt zu den Gefährdern. Es wird im-
mer gesagt, es würde jemand zu schnell oder zu 
langsam zum Gefährder erklärt. Dann wird im 
nächsten Argument gesagt: Ja, und dann haben 
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sie noch nicht mal erkannt, dass er wirklich ge-
fährlich ist. - Es gibt kaum etwas, was schwieri-
ger ist, als das menschliche Verhalten vorherzu-
sagen. Ein Weg dahin ist jetzt RADAR-iTE. Ich 
empfehle, sich das mal anzugucken. Natürlich 
gibt es keine empirischen Befunde. Wo sollen die 
denn auch herkommen? Das hindert uns aber 
nicht daran, zu versuchen, die Qualität unserer 
Gefährdereinschätzung zu erhöhen. Durch die er-
höhte Qualität der Einschätzung bringe ich dann 
auch die Stellen, die die Information entgegen-
nehmen, dazu, sich ein bisschen intensiver mit 
den Argumenten auseinanderzusetzen. Auch das 
ist ein Wert an sich.  

All diese Prozesse, die ich hier andeutungsweise 
angerissen habe, sind sehr stark durch die Dis-
kussion im GTAZ, im GIZ und in den entspre-
chenden Internetzentren in Gang gesetzt worden. 
- Danke. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank, Herr 
Maurer. 

(Mahmut Özdemir (Duis-
burg) (SPD): Die Frage zum 

BAMF! Sorry!) 

- Ja. 

Sachverständiger Jürgen Maurer: Ich sehe das 
BAMF vorrangig als Verwaltungsbehörde. Ich 
sehe, dass die Schnittstelle sehr überarbeitungs-
bedürftig ist, dass es einen engeren Informations-
verbund geben muss. Aber das BAMF ist für 
mich keine Vollstreckungs-, Strafvollzugsbehörde 
oder Sicherheitsbehörde. 

Vorsitzender Armin Schuster: Der Ausschuss be-
dankt sich jetzt schon mal vorab bei Ihnen, weil 
Sie gleich still rausgehen. Herzlichen Dank für 
Ihre Mitarbeit und Ihre wertvollen Beiträge. - Wir 
sind bei Professor Gärditz. 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: Vie-
len Dank. - Es kam eine ganze Reihe Fragen zur 
Föderalisierung bzw. zur dezentralen oder zen-
tralen Neustrukturierung gerade im Bereich des 
Verfassungsschutzes. 

Die regionale Clusterbildung, die Sie angespro-
chen haben, wäre ja heute schon möglich. Im Ge-
setz steht sie drin: § 2 Absatz 2 Satz 2 Bundesver-
fassungsschutzgesetz ermöglicht es den Ländern, 
gemeinsame Verfassungsschutzbehörden zu 
gründen. Davon ist nie Gebrauch gemacht wor-
den. Es hat keine rechtlichen, sondern eher sozi-
ale Gründe, dass man sich darauf nicht verständi-
gen konnte.  

Ob regionale Clusterbildung tatsächlich die Lö-
sung für die Probleme ist, über die wir hier re-
den, würde ich stark bezweifeln. Das liegt ein-
fach daran, dass es eher um Fragen der fachli-
chen Spezialisierung geht - das ist der eine 
Punkt. Fachlicher Spezialisierung werde ich am 
besten gerecht, indem ich eine Behörde mit be-
sonders viel Know-how und technischen Mög-
lichkeiten etabliere und dort nach Fachkompe-
tenz bündle. Der andere Punkt ist, dass die terro-
ristischen Ereignisse typischerweise länderüber-
greifend oder, in Europa, sogar staatsgrenzen-
übergreifend sind, sodass regionale Cluster - ich 
sage mal: Verfassungsschutz Niedersachen mit 
Bremen und Hamburg zusammen oder so - im 
Zweifel keine wesentlichen Strukturverbesserun-
gen bringen. 

Das richtet den Blick auf die Fragen von Herrn 
Amthor, nämlich: Was wäre in Bezug auf das 
Bundesamt für Verfassungsschutz denkbar?  

Erstens: Weisungsrechte. Ja, die wären möglich. 
Artikel 73 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe b 
Grundgesetz ist die Gesetzgebungskompetenz für 
den Verfassungsschutz. Da steht zwar nur drin: 
Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
diesem Bereich. Er muss aber im Lichte des Arti-
kels 87 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz gelesen wer-
den, der eine Verwaltungskompetenz vorsieht, 
die weiter gestrickt ist. Dadurch kann man im 
Zusammenspiel sehen, dass auch der Verfas-
sungsschutz operative Aufgaben bekommen 
kann. Das ist heute ganz überwiegend anerkannt, 
und das halte ich auch für richtig. 

In diesem Rahmen ist es meines Erachtens als ein 
Modus der Zusammenarbeit, die durch die Bun-
desgesetzgebungskompetenz einseitig vom Bund 
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definiert wird, auch möglich, Weisungskompe-
tenzen einzurichten. Artikel 73 in Verbindung 
mit 87 ist insoweit Lex specialis zu den Arti-
keln 84, 85 Grundgesetz, wo wir es anders gere-
gelt haben.  

§ 7 Bundesverfassungsschutzgesetz, der hier 
schon angesprochen worden ist, in eine Befugnis 
des Präsidenten des BfV zur Weisung an die Lan-
desverfassungsschutzämter umzuwandeln, halte 
ich verfassungsrechtlich für möglich und rechts-
politisch für sinnvoll, weil eine solche Regelung 
es ermöglichen würde, die Bündelungsfunktion 
und den zentralen Sachverstand des BfV auch bei 
den im Mittelpunkt stehenden operativen Hand-
lungen einzubringen und steuernd einzugreifen. 
Damit geht natürlich eine Verantwortung auf den 
Bund über. Wenn ich weisen kann, dann muss 
ich mich auch dafür rechtfertigen, warum ich es 
getan, nicht getan oder möglicherweise falsch ge-
tan habe. 

Wäre eine weitere Zentralisierung dadurch mög-
lich - so habe ich Ihre Frage verstanden -, indem 
bestimmte Aufgaben an den Bund abgegeben 
werden? Fachspezifisch ist das meines Erachtens 
unbestreitbar möglich. Diese Zusammenarbeit ist 
gesetzlich ausgestaltungsbedürftig, und der Bund 
könnte regeln, welche Aufgaben auch fachspezi-
fisch beim BfV und bei den Landesämtern anzu-
siedeln wären. Bislang ist das nicht gemacht wor-
den. Wenn Sie sich die Regelung des § 3 Bundes-
verfassungsschutzgesetz ansehen, dann erkennen 
Sie, dass es eine Parallelzuständigkeit für im 
Prinzip gleiche Themen gibt, und die wird gemäß 
§ 5 Absatz 1 über ein Benehmen beider Behörden 
koordiniert. Das könnte man auch anders lösen, 
indem man sagt: Bestimmte Gegenstände, zum 
Beispiel Verfassungsschutz im Bereich von Ter-
rorismus und Spionage, Cyberabwehr, macht der 
Bund; andere Aufgaben, die vielleicht leichter re-
gionalisierbar sind, machen die Länder. 

Was auch vorstellbar wäre, ist, dass für be-
stimmte Länder der Bund die Aufgaben über-
nimmt; denn der Artikel 73 I Nummer 10 Buch-
stabe b gebietet zwar, dass es im Grunde ir-
gendwo Landesverfassungsschutzbehörden gibt - 
das wird vorausgesetzt -, aber es heißt nicht, dass 
die Länder symmetrisch, in allen Ländern, die 

gleichen Aufgaben erfüllen müssen. Und das 
Problem ist ja lange bekannt: Es gibt eben Länder, 
bei denen die Leistungsfähigkeit mit der hoch-
komplexen, anspruchsvollen Aufgabe des Verfas-
sungsschutzes einfach überstrapaziert wird. 
Wenn Sie also an ein Cyberabwehrzentrum des 
Verfassungsschutzes in Bremen denken, dann 
müssen Sie, um es jetzt zuzuspitzen, auch fragen: 
Warum dann nicht auch beim Landratsamt Bad 
Tölz? Auch in dem Bereich wäre es möglich, 
zentrale Kompetenz aufzubauen und bestimmte 
Aufgaben von nicht leistungsstarken Ländern im 
Einvernehmen mit den Ländern - das wird man 
sicherlich voraussetzen müssen - zu überneh-
men. 

Einen besonderen Bundesbezug, der hier ange-
sprochen worden ist, setzt die Zuständigkeit des 
Bundes für den Verfassungsschutz nicht voraus. 
Das Grundgesetz definiert eine einheitliche Auf-
gabe des Verfassungsschutzes nach dem Aufga-
benzuschnitt, aber nicht nach einer regionalen 
oder irgendwie territorial gegliederten Schwer-
punktbildung, sodass der Bund, auch wenn es 
möglicherweise nicht zweckdienlich ist, aus 
rechtlicher Sicht sagen könnte: Wir kümmern 
uns um verfassungsfeindliche Bestrebungen, die 
nur in Hamburg oder in Niedersachsen auftreten. 

Eine vergleichbar sinnvolle Lösung durch eine 
Neustrukturierung des GTAZ halte ich nicht für 
möglich, und zwar aus einem Grund, der hier 
noch gar nicht angesprochen worden ist. Man 
kann darüber nachdenken, ob man die Aufgaben 
des GTAZ in ein Gesetz gießt. Was aber nicht 
geht, ist eine quasibehördliche Verselbstständi-
gung. Dagegen spricht nämlich das Verbot der 
Mischverwaltung. Das Bundesverfassungsgericht 
hat zuletzt in seiner gar nicht so lange zurücklie-
genden Entscheidung zu den Arbeitsgemein-
schaften im Bereich des Arbeitslosenrechts gesagt 
bzw. aufrechterhalten, dass es keine gemeinsa-
men Behördenstrukturen von Bund und Ländern 
geben kann, solang das Grundgesetz diese nicht 
explizit zulässt. Deswegen haben Sie Artikel 91e 
Grundgesetz für die Argen geschaffen, um eine 
Ausnahme zu generieren. Das heißt, eine Rege-
lungsstruktur, in die Sie die Landesbehörden, 
also vor allem Polizeibehörden und Staatsanwalt-
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schaften, unter einem behördlichen gemeinsa-
men Dach institutionell integrieren könnten, lässt 
das Grundgesetz gar nicht zu. 

Den Datenaustausch und die Grundrechtsein-
griffsintensität würde ich in der Tat sehr zurück-
haltend bewerten. Die Übermittlungsbefugnisse 
sollte man in der grundrechtlichen Eingriffsin-
tensität nicht übertrieben darstellen. Das hängt 
natürlich immer davon ab, woher die Daten ge-
wonnen worden sind. Die Weitergabe eines Da-
tums, ich sage mal, aus einer akustischen Wohn-
raumüberwachung ist was anderes als die Weiter-
gabe eines Datums, das ich durch freie Quellen 
oder durch eine Hausdurchsuchung gewonnen 
habe. Aber die Regelungen hierfür sind hinrei-
chend differenziert.  

Was man noch stärker berücksichtigen müsste, 
wenn man die Nachrichtendienste mit einzahnt, 
ist, dass die Eingriffsintensität von Maßnahmen 
dort in der Tendenz niedriger anzusiedeln ist, 
weil, erstens, keine Zwangsbefugnisse unmittel-
bar bestehen, daraus Folgen zu ziehen, zweitens, 
weil die weiteren Übermittlungsregelungen zu-
sätzliche rechtsstaatliche Filter bieten, die geeig-
net sind, die Eingriffsintensität bei einer Gesamt-
schau abzumildern und zusätzliche Prüfinstan-
zen einzubauen, und, drittens, weil Vorfeldbefug-
nisse nicht einfach nur im Vorfeld - freilich die 
Invasivität erweiternd - Handlungsspielräume er-
öffnen, sondern zugleich für die Zwangsmaßnah-
men, die wesentlich eingriffsintensiver sind, eine 
zielgenauere Steuerung ermöglichen. Wenn ich 
etwas im Vorfeld abgleichen kann und ausschei-
den kann, dann brauche ich keine Zwangsmaß-
nahme. Das kann auch ein Gewinn an Grund-
rechtsschutz sein. 

Zur Biometrie in Europa. Ja, natürlich, das ist 
notwendig. Im Bereich des Asylverfahrensrechts 
haben wir Mechanismen für den dortigen Zweck 
aufgebaut, und da hatten wir auch technische 
Probleme, bei denen wir langsam dahinkommen, 
sie zu lösen. Für den Bereich der Personenfreizü-
gigkeit wird man aus Sicherheitsgründen Selbi-
ges natürlich befürworten können. Wie schon ge-
sagt: Das sind technische Umsetzungsprobleme. - 
Ich bin kein Techniker; ich gehe aber davon aus, 
dass sie lösbar sind. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Wir bedanken 
uns. - Herr Dr. Gazeas. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Herr Vor-
sitzender! Meine Damen und Herren! Ich fange 
mit dem einen Punkt von Ihnen, Frau Renner, an: 
mit dem GBA und Ihrer Frage, wer eigentlich da-
für da ist, den GBA zu evaluieren. Meiner Kennt-
nis nach evaluiert keiner den GBA, aber es gibt 
jemanden, der doch recht engmaschig drauf-
schaut, was der GBA macht - er sitzt sogar mit 
uns hier im Raum: Herr Dr. Greßmann aus dem 
Referat II B 1 im BMJV -, nämlich im Wege der 
Berichtspflicht. Der GBA berichtet an das für ihn 
zuständige Ministerium, hier das BMJV, über je-
den Einzelfall - es gibt das eigene Referat, was 
eben für die Einzelfälle zuständig ist -, und zwar 
nicht nur über Fälle, die er angenommen hat und 
die er führt, sondern auch in den Fällen, in de-
nen er etwa eine Annahme abgelehnt hat oder in 
denen er Vorermittlungen, also einen sogenann-
ten ARP-Vorgang eröffnet hat und dann dieser 
ARP-Vorgang zu dem Ergebnis führte, dass man 
keine Anhaltspunkte für einen strafprozessualen 
Anfangsverdacht hat. Auch solche Vorgänge wer-
den berichtet. Mein Eindruck ist, dass dieser Be-
richtsweg ganz gut funktioniert. Den Fall, in dem 
er nicht so gut funktioniert hat, kennen wir alle 
aus den Medien - Landesverrat, netzpolitik.org. -; 
aber das ist etwas anderes.  

Ich habe aber im Zusammenhang mit dem GBA 
einen Punkt, den ich auch mit zum Vortrag brin-
gen möchte, nämlich: Der GBA ist nicht für alle 
Fälle der Terrorismusverfolgung, wenn Sie so 
wollen, immer der sinnvollste. Es gibt genug 
Fälle, die in meinen Augen bei den General-
staatsanwaltschaften und durchaus auch auf Poli-
zeiseite, manchmal auch bei den Kriminalinspek-
tionen, gut verortet sind, weil sie eben, wenn Sie 
so wollen, nicht so spezifisch sind.  

Wichtig ist, dass der GBA die Fälle, die wirklich 
von besonderer Bedeutung sind, tatsächlich auch 
bearbeiten kann. Hier stellt sich mir die Frage, ob 
die personellen Ressourcen des GBAs dafür rei-
chen. Aus Gesprächen, die ich führe, weiß ich, 
dass der GBA dort über Personalknappheit klagt. 
Ich kann es nicht bewerten, weil ich die Zahlen 
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nicht kenne. Aber das ist etwas, wo man durch-
aus aufhorchen könnte; vor allem kann man dort 
eine Kontrollfrage stellen.  

Ich habe die aktuellen Zahlen mal kurz rausge-
sucht - Frau Renner, Sie kennen sie, weil es die 
Anfrage Ihrer Fraktion war -: Im Jahr 2017 leitete 
der GBA 1 208 Ermittlungsverfahren ein. 1 007 
Verfahren davon wurden an die Staatsanwalt-
schaften abgegeben, von dort übernommen. Also 
der allergrößte Teil geht runter. Wenn Sie sich 
die Zahlen von den Jahren davor anschauen, se-
hen Sie, dass das anders aussah. Das ist sicher-
lich auch eine Konsequenz des Umstandes, dass 
im Moment ganz, ganz viele Verfahren beim GBA 
im Wege der Selbst- und Fremdbezichtigungsan-
gelegenheiten von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen anhängig werden. Und da stellt sich mir die 
Frage - die Kontrollfrage, die ich eben angespro-
chen habe -: Würde der GBA all diese Fälle, die 
er heute abgibt, auch dann abgeben, wenn er 30 
Bundesanwälte mehr in Karlsruhe sitzen haben 
würde? Das ist für mich die Kontrollfrage.  

Wenn wir dort zu einer Diskrepanz kämen, 
würde das für mich im Rückkehrschluss bedeu-
ten, dass die Tatbestandsmerkmale, die ja im 
GVG drinstehen - besondere Bedeutung des Fal-
les, um etwas zu übernehmen, oder Fall minderer 
Bedeutung, um etwas abzugeben -, hier relativ 
ausgelegt werden, und zwar im Hinblick auf die 
personellen Ressourcen. Das kann man dem GBA 
nicht übelnehmen; ich nehme es ihm auch über-
haupt nicht übel, wenn er das im Moment so tut, 
weil er eben nur auf diesem Wege sinnvoll selek-
tieren und Arbeit führen kann. 

Zu dem zweiten Komplex, den auch Sie ange-
sprochen haben. Herr von Notz, Sie sagten ja, Sie 
hätten gerne konkrete Änderungsvorschläge; des-
wegen passt das zusammen. Herr Professor Wolff, 
ich schätze sehr Ihr leidenschaftliches Plädoyer, 
dem ich mich in der Hinsicht vollumfänglich an-
schließen kann: Schauen Sie sich die Übermitt-
lungsvorschriften an! Wir haben bei den Über-
mittlungsvorschriften den systematischen Stand 
von 1990. Die Gesetze, also das BND-Gesetz und 
das MAD-Gesetz, und die Übermittlungsvor-
schriften im Verfassungsschutzgesetz aus dem 

Jahr 1990 tragen die Handschrift des Volkszäh-
lungsurteils und der Tatsache, dass man erstma-
lig überhaupt Regelungen in Gesetzesform gießen 
musste. Die sind an vielen Stellen nicht mehr 
zeitgemäß, und sie waren teilweise von Anfang 
an nicht glücklich. Aber sie haben bislang ein 
Schattendasein genossen, weil sie letztlich nur 
die Rechtsanwender interessiert haben. Eine fak-
tische, echte Kontrolle darüber gab und gibt es 
nicht.  

Sie sagten eben, Frau Renner, Sie haben mal 
nachgefragt, wie viele Fälle der Übermittlung 
stattgefunden haben, und man konnte Ihnen 
keine Antwort geben. Das überrascht mich inso-
weit, als ich meine, dass jeder Fall einer Über-
mittlung dokumentiert werden muss bei der ent-
sprechenden Behörde. Wenn ich Daten weiter-
gebe, muss ich das doch in meinen Akten - ob sie 
digital geführt werden oder händisch - vermer-
ken, um zu wissen, welche Information - mit dem 
damit verbundenen Grundrechtseingriff - weiter-
gegeben wurde. Es ist vielleicht viel Arbeit, das 
rauszusuchen, aber ich meine, dass das möglich 
sein muss. 

Zurück zu den Übermittlungsvorschriften und 
dazu, was da reformiert werden muss: Beim § 20 
BVerfSchG, den Herr Professor Wolff eben ange-
sprochen hat - die Übermittlungspflicht -, sollte 
man genauer hinschauen. Der erlaubt einerseits 
zu viel, andererseits zu wenig: Die Übermittlung 
der Begehung einer fremdenfeindlichen Sachbe-
schädigung unterfällt schon der Übermittlungs-
pflicht, ein Mord ohne Staatsschutzbezug hinge-
gen nicht. Das ist in der Form, wie es dort drin-
steht, in meinen Augen nicht sachgerecht, vor al-
lem heute nicht mehr. Da sollte nachjustiert wer-
den. 

Auch § 23 ist mehrfach angesprochen worden. 
Ich beschäftige mich jetzt tatsächlich im achten 
Jahr mit dieser Vorschrift, und, meine Damen 
und Herren, ich würde mich gerne so lange damit 
beschäftigen, bis Sie hier im Parlament diese Vor-
schrift tatsächlich mal einer Änderung zuführen, 
weil ich meine, dass sie wirklich dringend re-
formbedürftig ist. Ich habe in meiner schriftli-
chen Stellungnahme skizzenhaft einige Punkte 
genannt. Etwas genauer nachlesen können Sie 
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das auf etwa 750 Seiten meiner Dissertation. Kau-
fen Sie sie nicht; ich habe noch einige Exemplare 
da, wenn Sie da mal reinschauen wollen. 

Aber zurück in medias res: Beim § 23 sollte man 
vor allem im Hinblick auf die tatbestandliche 
Formulierung nachjustieren. Im Moment steht 
dadrin: Wenn überwiegende Sicherheitsinteres-
sen dies erfordern, dann kann ich die Informa-
tionsübermittlung zurückstellen. - Bei der ganz 
unterschiedlichen Kultur, die wir vor allem auf 
nachrichtendienstlicher Seite haben, würde es 
mich überhaupt nicht überraschen, wenn Ihnen 
ein Nachrichtendienstler eine völlig andere Inter-
pretation dieser Norm hier im Ausschuss er-
klären würde, als es etwa ein Staatsanwalt tun 
würde. Das kann aber nicht sein, weil Tatbe-
standsmerkmale einheitlich auszulegen sind. Das 
sollte man präzisieren.  

Man kann auch Rückausnahmen implementie-
ren; Herr Professor Bäcker hat das in seiner Stel-
lungnahme so vorgeschlagen. Und vor allem 
sollte man, wenn man darangeht, nicht nur an 
die Tatbestandsebene rangehen, sondern auch an 
die Frage: Wer ist eigentlich zuständig dafür? 
Wer entscheidet darüber, dass eine Information 
jetzt nicht übermittelt wird? Ich meine - und da-
mit will ich den Nachrichtendiensten, deren Ar-
beit ich schätze, nicht zu nahe treten -, dass diese 
Entscheidung bei einer anderen oberen Behörde 
besser angesiedelt ist, nämlich bei der obersten 
Dienstbehörde des jeweiligen Nachrichtendiens-
tes. Dafür spricht zum einen der Abstand - die 
Distanz ist etwas größer, um zu entscheiden, ob 
eine Information sinnvollerweise weitergegeben 
werden kann oder eben noch nicht - und zum an-
deren vor allem die politische Verantwortung. 
Das sollte man in irgendeiner Art und Weise in 
§ 23 Bundesverfassungsschutzgesetz hinein-
schreiben. Die Regierungskommission hat den 
Vorschlag unterbreitet, dass die Ablehnung einer 
Übermittlung der Zustimmung der obersten 
Dienstbehörde bedürfen sollte. Auch das ist ein, 
wie ich finde, praktikabler Weg. Dann habe ich 
die politische Verantwortung im Falle des BfV 
auf den Innenminister verlagert, im Falle des 
MAD auf den Verteidigungsminister, im Falle des 

BND mindestens auf die Ebene eines Staatsminis-
ters im Kanzleramt. Da, meine ich, gehört diese 
Verantwortung auch hin. 

Darüber hinaus sollte man dort auch auf konkrete 
weitere Maßnahmen setzen: darauf, dass die Ab-
lehnung der Übermittlung dokumentiert wird, 
und, damit Sie das auch alles sehen und kontrol-
lieren können, auf eine Berichtspflicht, etwa an 
das PKGr. Man kann auch andere Gremien neh-
men, aber ich bin nach reiflicher Überlegung zu 
der Erkenntnis gekommen, dass das PKGr bei ei-
ner periodischen Berichtspflicht - ein Jahr oder 
alle sechs Monate - da ganz gut informiert wäre. 

Wir haben derzeit keine rechtliche Regelung da-
rüber, dass eine Behörde - einerlei, ob es eine Po-
lizeibehörde ist oder ob es ein Nachrichtendienst 
ist - darüber informieren muss, dass eine Maß-
nahme beendet worden ist. Das Thema ist ja eben 
aufgekommen: Ein V-Mann wird abgeschaltet, 
eine Überwachung wird eingestellt. Es gibt keine 
Pflicht zur Benachrichtigung darüber, dass eine 
Maßnahme nicht mehr durchgeführt wird. Viel-
leicht macht es Sinn, auch darüber nachzuden-
ken, ob man so etwas in den entsprechenden Ge-
setzen platziert, vor allem in den Fällen, in de-
nen eben eine andere Behörde sinnvollerweise 
davon ausgeht, dass eine solche Überwachungs-
maßnahme, Ermittlungsmaßnahme - was auch 
immer es ist - gerade noch stattfindet. 

Schließlich zu dem Punkt Kontrolle: Meine Anre-
gung wäre - wir hatten es hier auch gehört -, dass 
wir ausreichend Kontrollmechanismen haben 
und auch inhaltlich die Kontrolle der Nachrich-
tendienste durchaus ausreichend ist. Ich bin mir 
da nicht so ganz sicher, ob dem so ist. Meine An-
regung wäre da: Fragen Sie vielleicht auch die 
neueren Kontrollgremien, die geschaffen werden 
und auch ganz illuster klingen, wie das Unabhän-
gige Gremium nach § 16 des BND-Gesetzes, ob 
sie den Eindruck haben, dass die Bewältigung 
der Kontrollaufgabe, der sie qua Gesetz nachkom-
men müssen, auch in der Form möglich ist, in 
der sie sich das vorgestellt haben. - Das wirklich 
nur Pars pro Toto und exemplarisch. 

Schlussendlich: Wir sprechen über relativ viele 
Änderungen und Nachjustierungen, vor allem 
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auch bei den Nachrichtendienstgesetzen. In dem 
Zusammenhang macht es in meinen Augen 
Sinn - Herr Professor Bäcker hatte das auch ange-
sprochen -, darüber nachzudenken, ob es nicht 
eine Gesamtreform des Nachrichtendienstrechts 
geben sollte. Da kann man es auch strukturell 
sinnvoller machen, indem es ein Nachrichten-
dienstgesetz für alle Nachrichtendienste des Bun-
des gibt, mit einem allgemeinen Teil, in den die 
gemeinsamen Vorschriften hineinkommen, und 
den jeweiligen Abschnitten für die Nachrichten-
dienste; die Kontrollmechanismen, die grosso 
modo ja auch einheitlich sein sollen, könnten 
dann auch vor die Klammer gezogen werden. - 
Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Wir bedanken 
uns. - Herr Fromm. 

Sachverständiger Heinz Fromm: Vielen Dank. - 
Ich will mich auf einige Bemerkungen zu mehr 
praktischen Fragen, die speziell den Verfassungs-
schutz betreffen, beschränken.  

Ich möchte mich zunächst der Meinung anschlie-
ßen, dass das föderale System im Bereich des 
Verfassungsschutzes sich bewährt hat und weiter 
fortbestehen sollte; ich hatte das ja auch ausge-
führt in meiner schriftlichen Stellungnahme. Ich 
meine, dass die Argumente, die dafür sprechen, 
einer möglichen Zentralisierung entgegenstehen. 

Ich will noch einen Aspekt hinzufügen, den ich 
in meiner schriftlichen Stellungnahme nicht ge-
nannt habe: Das ist das Zusammenwirken von 
sehr unterschiedlichen - von der Größe her sehr 
unterschiedlichen - und unterschiedlich geführ-
ten Behörden, die alle im Wesentlichen die glei-
chen Aufgaben haben. Bei diesem Zusammenwir-
ken - das habe ich oft genug erlebt - gibt es durch-
aus ein - wie soll ich das nennen? - Kreativitäts-
potenzial. Das heißt, man setzt sich auseinander, 
behandelt gemeinsam Fragen, und dadurch ent-
stehen neue Ideen und auch Lösungen. Das habe 
ich immer sehr geschätzt, zumal gerade bei den 
Verfassungsschützern es ja wirklich sehr unter-
schiedliche Leute sind. Ich habe oft die Polizei 
beneidet, weil die meistens - also etwa die Chefs 
der Landeskriminalämter oder der Chef des Bun-

deskriminalamts, das waren alles gelernte Poli-
zisten - eine sehr homogene Veranstaltung war. 
Natürlich haben die sich auch mal gestritten. Bei 
den Verfassungsschützern ist das sehr viel hete-
rogener. Aber das hat eben den Vorteil, dass man 
in der Auseinandersetzung auch neue Ideen 
schafft oder sich neue Ideen ergeben. Das würde 
ich nicht missen wollen, wobei, wie gesagt, ich 
in die Verlegenheit ja nicht mehr komme im Ru-
hestand. Aber ich denke, das ist ein erheblicher 
Vorteil, neben all den Dingen, die erwähnt wor-
den sind: Ortsnähe, kurze Wege zu den lokalen 
Behörden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. 
Deswegen meine ich, dass man das im Prinzip 
durchaus beibehalten sollte. 

Was das Thema Übertragung von Aufgaben an-
geht, so ist das de facto zum Teil ja bereits ge-
schehen. Das BfV hat seit vielen Jahren die zen-
trale Aufgabe der Spionageabwehr. Die Länder 
liefern Informationen zu. Sie haben nach ihren 
Gesetzen auch diese Aufgabe; aber insofern un-
terstützen sie das BfV, das im Wesentlichen diese 
Arbeit zu bestreiten hat. Das geschieht völlig im 
Konsens. Das hat sich in diese Richtung entwi-
ckelt, und ich denke, das ist auch vernünftig so. 
Das schont Ressourcen, macht Ressourcen für an-
dere Aufgaben frei. 

Im Übrigen gibt es natürlich - das ist auch er-
wähnt worden - die Möglichkeit, dass Landesäm-
ter mit dem Bund vereinbaren, dass bestimmte 
Aufgaben dort übernommen werden - gänzlich 
übernommen werden oder teilweise übernom-
men werden. Dieser Prozess ist nach meinem 
Eindruck im Gange, wird sich wahrscheinlich 
fortsetzen, um gerade auch bei den kleineren 
Landesämtern Kapazitäten freizubekommen. 

Was ich nicht glaube, ist - auch das ist erwähnt 
worden -, dass sich Landesbehörden zusammen-
schließen, so wie das Gesetz es ermöglicht. Das 
sehe ich nicht. Es gibt dafür auch gar keine An-
zeichen. 

Was die Zuständigkeiten angeht, so muss ich sa-
gen, kann ich die Argumentation von Herrn Bä-
cker nicht nachvollziehen; Sie haben nichts an-
deres erwartet. Dass das BfV, der Verfassungs-
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schutz, sich darauf beschränken soll, zu analysie-
ren - das ist die alte Idee, wenn ich das sozusagen 
etwas zugespitzt sagen soll, die Verfassungs-
schutzämter in eine Art Bundeszentrale/Landes-
zentrale für Extremismusberatung oder politische 
Bildung umzuwandeln -, davon geht auch das 
Bundesverfassungsgericht ja offensichtlich nicht 
aus. Wenn man sich die Entscheidungen zur An-
titerrordatei anschaut, hätte sich das Bundesver-
fassungsgericht ja die Mühe sparen können, das 
im Einzelnen zu klären. Jedenfalls wird ja dort 
davon ausgegangen, dass selbstverständlich die 
Verfassungsschutzbehörden bei ihrer Aufklä-
rungsarbeit auch operativ tätig sind und dass 
dann, wenn Ergebnisse vorliegen, diese Informa-
tionen nach den Übermittlungsvorschriften auch 
den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei zum 
Zwecke der Gefahrenabwehr zur Verfügung ge-
stellt werden. 

Noch ein Satz oder zwei Sätze zum § 23: Wie Sie 
das am Ende, wenn Sie es ändern wollen, formu-
lieren - länger, kürzer -, darauf kommt es nicht so 
sehr an aus meiner Sicht. Es kommt darauf an, 
dass die Informationen, die geschützt werden 
müssen, auch geschützt bleiben können. Wer da-
rüber am Ende entscheidet, muss man sehen - ob 
das mit Zustimmung des BMI geschieht oder 
nicht. Mir kommt es darauf an, dass diese 
Schutzbedürftigkeit weiterhin akzeptiert und res-
pektiert wird. Das betrifft nicht nur menschliche 
Quellen, sondern das betrifft - vielleicht sogar 
noch mehr - mit Weitergabesperre versehene In-
formationen, die von ausländischen Diensten 
kommen. Sie alle wissen, welche praktische Be-
deutung das in der Vergangenheit gehabt hat. Es 
wird ja gelegentlich auch etwas kritisch ver-
merkt: Ja, nun kam die Information, die Aus-
gangsinformation aus dem Ausland. Na ja, ihr 
selber seid ja dazu nicht in der Lage. - So unge-
fähr lautet da die Kritik. Das kann ich selbstver-
ständlich nicht teilen, sondern wir sind auf sol-
che Informationen angewiesen, und wir bekom-
men sie nur, wenn wir garantieren können, dass 
diese Informationen auch geschützt werden. 
Und - ich komme noch mal auf die Aufgaben der 
Verfassungsschutzbehörden zurück - wenn wir 
eine solche Information haben, die oft nur sehr 
unspezifiziert ist, dann ist es erforderlich, weil 

wir sie nicht weitergeben können, auf der Grund-
lage dieser Information zunächst allein operativ 
weiter zu recherchieren. Und wenn die Informa-
tion sich dann bestätigt, etwa durch eine G-10-
Maßnahme, dann haben wir die Möglichkeit, 
diese Dinge auch im Rahmen der zulässigen 
Übermittlungsmöglichkeiten weiterzugeben. Das 
ist eine ganz zentrale Sache, auf die ich noch mal 
besonders aufmerksam machen wollte. 

Schließlich - Herr Vorsitzender, Sie hatten das 
Thema GTAZ noch mal angesprochen -: Ich bin 
dezidiert anderer Auffassung. Ich bin der Mei-
nung - ich habe das ja vorhin auch schon ver-
sucht zum Ausdruck zu bringen -, dass das im 
Prinzip so bleiben sollte, weil es eben funktio-
niert. Ob man gewissermaßen deskriptiv eine 
Vorschrift schafft, die das enthält, was jetzt vor-
handen ist, und möglicherweise auch das eine 
oder andere an Kontrollmöglichkeiten noch 
schafft, das mag dahingestellt bleiben. Wovon ich 
dringend abrate - es sind sogar eben, wie ich 
höre, verfassungsrechtliche Bedenken geäußert 
worden -: dass hier eine eigenständige Institution 
geschaffen wird. Ich habe das Stichwort „Misch-
verwaltung“ verstanden; das war von Ihnen, Herr 
Professor Gärditz. Das war mir noch gar nicht so 
klar gewesen. Von daher dürften sich auch ver-
fassungsrechtliche Grenzen ergeben.  

Das war eigentlich das, was ich mir noch notiert 
hatte. - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bedanke mich, 
Herr Fromm. - Dann ist Herr Dreksler an der 
Reihe. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Ich werde ver-
suchen, Herr Vorsitzender, genau auf Ihre Kern-
frage noch mal einzugehen. Als ich die Unterla-
gen erhalten habe, da habe ich mir auch gesagt: 
Worum geht es denn hier überhaupt? Warum 
sitzt man denn hier zusammen? „Föderale Si-
cherheitsarchitektur“: Was ist denn der konkrete 
Anlass? - Na klar: Es ist Anis Amri, es ist die in-
ternationale Terrorismusbekämpfung. Und das ist 
genau der Bereich, mit dem ich mich ja seit mehr 
als zehn Jahren - 9/11 -  ganz intensiv befasse. Ich 
hole bewusst so weit aus, weil ich sage: Wir ha-
ben ganz andere Strukturen hier. Und in meinem 
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kurzen Bericht habe ich auch geschrieben: Die Ja-
cke der föderalen Sicherheitsarchitektur, die 
passt uns allen nicht mehr. - Und bei höchster 
Wertschätzung der Herren Professoren und der 
Rechtswissenschaftler - das sage ich vollen Erns-
tes hier - muss man allerdings sagen: Ändert das, 
was die Herren hier so vorgetragen haben, was an 
der Zielrichtung, die sich dieser Ausschuss hier 
stellen soll, dass wirkliche große Ecksäulen neu 
bewertet werden sollen, und zwar nach dem 
Machbaren? Lassen Sie mich bei dem anfangen, 
was Herr Seitz gleich zum Anfang fragte: Kann 
man sich vorstellen, dass es noch mal eine ähnli-
che Katastrophe geben wird, hier oder woan-
ders? - Und da sage ich: Na selbstverständlich! - 
Die internationalen Sicherheitsbehörden - vom 
Mossad angefangen bis sonst wohin - kennen 
längst das gesamte Spektrum der islamistischen 
Terrorismusbewegung. Es ist in der Tat so, dass 
wir zurzeit hier in Deutschland, wie es Maaßen, 
also der Präsident des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz, ja mehrfach und immer wieder be-
tont, eine sogenannte Ruhephase haben. Die Bun-
desrepublik Deutschland ist zurzeit auf diesem 
Sektor ein logistischer Ruheraum. Das heißt aber 
überhaupt nicht, dass das morgen nicht neu auf-
brechen kann. Und von daher kann man - das las-
sen Sie mich an dieser Stelle so sagen - zur ein-
schlägigen Gesetzgebung, zur Novellierung - die 
ich hier so in der Breite, wie die Herrschaften es 
hier vorgetragen haben, gar nicht nachführen 
kann - der 70 Gesetze seit 9/11 nur sagen: Wun-
derbar, liebe Bundesrepublik, so müsst ihr wei-
termachen, weil die Gefahr der terroristischen 
islamistischen Bewegung wächst! 

Und nun schauen wir ruhig mal - lassen Sie mich 
das so deutlich sagen -: Uns stehen kriegerische 
Auseinandersetzungen im Nahen und Mittleren 
Osten vor der Tür. Die Flüchtlinge, die von dort 
hierherkommen, werden dann möglicherweise 
echte Kriegsflüchtlinge sein. Wir haben in 
Schwarzafrika Naturkatastrophen, Hungerkata-
strophen größten Ausmaßes. Und diese Leute, die 
aus Niger, Mali und dergleichen zu uns nach Eu-
ropa kommen werden, speziell auch nach 
Deutschland: Das sind dann ganz neue Dimensio-
nen größten Ausmaßes. Und da müssen wir uns 
fragen - zunächst unabhängig vom internationa-
len Terrorismus -: Ist die Bundesrepublik 

Deutschland in der Lage mit dieser föderalen Si-
cherheitsarchitektur, Zigtausenden von Flücht-
lingsströmen hier aufzunehmen? Ist die Bundes-
republik Deutschland gewappnet für diese Gefah-
ren, die seinerzeit - spätestens im Zuge 2015 - in 
die Bundesrepublik Deutschland einströmten? 
Wird sie in der Lage sein, diese katastrophalen 
Zustände zu beenden?  

Und da kommen wir eigentlich zu dem Punkt 
Masseneinwanderung. Die Masseneinwanderung, 
die letztlich mit Hängen und Würgen und mit ei-
nem großen Engagement der deutschen Bevölke-
rung so gerade noch geschaukelt wurde, das wird 
nicht ein zweites Mal so sein. Hier wird es ganz 
klare konstitutionelle Konzepte und Strukturen 
geben. Es muss eine bundeseinheitliche Strategie 
entwickelt werden - im Vorfeld. Hier wird die 
ganze Zeit - was völlig richtig ist - über general-
präventive Maßnahmen gesprochen. Selbstver-
ständlich, die müssten schon jetzt entwickelt 
werden. Und an diesem Punkt müssen wir hin-
terfragen: Ist das jetzige System der föderalen Si-
cherheitsarchitektur in der Lage, das aufzufan-
gen? Da sage ich: Nein. 

Lassen Sie mich einen Aspekt nochmals betonen, 
und zwar zu dem Bereich GTAZ; GTAZ hat sich 
ja hier zum Schwerpunkt entwickelt. Auch ich 
sehe GTAZ sehr schwerpunktmäßig, bewerte das. 
2004 gebildet, hat es zwischenzeitlich auch eine 
ganz andere Dimension, eine ganz andere Ent-
wicklung genommen. Man muss das immer aus 
der Historie sehen: Seinerzeit waren wir alle der 
Auffassung: Das ist ja wunderbar; da setzen sich 
in Treptow in einem riesigen leerstehenden Ge-
bäude hochkarätige Leute zusammen. - Sehen Sie 
es mir, meine Herren, nach, wenn ich möglicher-
weise da und dort eine ganz andere Auffassung 
habe! 

Die ursprüngliche Intention war tatsächlich die - 
da gebe ich Ihnen recht, sehr verehrter Herr 
Fromm -, dass es hier zu einer Plattform, zu ei-
nem kollektiven Gedankenaustausch kam, zu ei-
nem Bilden von Lagebildern: erkennen, bemes-
sen und bewerten. Zwischenzeitlich ist da nicht 
viel übrig geblieben. Und deshalb frage ich ja: 
Was sagt denn der Fall Anis Amri? Wir haben 
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also hier GTAZ, wirklich die höchsten Entschei-
dungsträger, und nichts passiert. Warum passiert 
nichts? Hier wurde eine Kernfrage gestellt - da 
bin ich ganz anderer Auffassung als der Herr 
Fromm an meiner Seite -: Was ist denn das 
GTAZ? Das ist ein Stab, nichts anderes; es hat 
eine klassische Stabsfunktion. In der Wirtschaft - 
ich berate, wie Sie ja wissen, Wirtschaftsunter-
nehmen, von der Lufthansa bis zu Rheinmetall - 
gibt es überall klare Entscheidungen und Stabs-
funktionen. Entscheiden und beraten - nichts an-
deres. An der Spitze steht immer einer, der ent-
scheidet, der sich in der Breite aber beraten lässt. 
Anders funktioniert das nicht. Und wie das im 
Einzelnen letztlich umgesetzt werden soll, sage 
ich mal, ob mit Gesetz oder ohne Gesetz, dafür 
sind Sie genau da, das richtig zu beurteilen. Aber 
von der Logik her, von der strategisch-taktischen 
Logik her, die wir als Polizei und Sicherheitsbe-
hörden beispielsweise sehen, gibt es da nur einen 
Weg. Das heißt: Einer muss darüber befinden.  

Lange Rede, kurzer Sinn: GTAZ ist nach meinem 
Dafürhalten unterbelichtet, obwohl höchste Ka-
pazitäten aller Behörden dort vertreten sind. Also 
ich plädiere dafür - der Bundesgesetzgeber muss 
sich da Gedanken machen -, dass es - ich persön-
lich favorisiere das - natürlich oben beim BKA 
anzubinden bleibt, wobei ich sowieso die Zen-
tralstellenfunktion des BKA sehr ausgeweitet se-
hen möchte, und plädiere sogar dafür, dass hin-
terfragt werden sollte, ob es überhaupt erforder-
lich ist; denn dem BKA fehlt ja ein richtiger stra-
tegisch-logistischer Unterbau. Die Landeskrimi-
nalämter sind den örtlichen Ländern zugeordnet, 
den jeweiligen Innenministern. Das ist kein Un-
terbau, das ist eine störende Zwischenstation. 
Und wenn das in einem Guss nach oben wäre, 
dann hätte das was mit Effizienz, mit kurzen 
Meldewegen, mit kurzen Informations- und Kom-
munikationswegen zu tun. Natürlich müsste das 
geändert werden. Das ist doch kein Problem. Ich 
war fünf Jahre Chef vom Lagezentrum in Berlin, 
und wenn Sie das so sehen, wie dort gearbeitet 
wird stellenweise - Chef Lagezentrum, Chef LKA, 
Polizeipräsident, Innensenator -: Ehe da Meldun-
gen von unten nach oben - sage ich bewusst - 
zum Leiter LKA, zum Leiter Landesamt für Ver-
fassungsschutz kommen, versiegt das in der 
Tiefe.  

Also mein Petitum ist, den LKAs ihre jetzige Stel-
lung wegzunehmen und sie dem BKA organisato-
risch, gesetzlich - lässt sich alles machen - einzu-
ordnen, weil der Strang der kriminalpolizeili-
chen bundesweiten Ermittlungen für bestimmte 
Funktionen - natürlich für schwere Funktionen - 
nun ganz anders geregelt ist. 

Gleiches gilt - da gehe ich einen Schritt weiter, 
weil Sie sagen: wie gehen wir denn damit um? - 
für die Landesämter für Verfassungsschutz; auch 
die halte ich für entbehrlich. Auch hier kann 
man Regelungen schaffen, dass die Funktionen, 
die die Landesämter für Verfassungsschutz zur-
zeit ausüben, sehr wohl beim BfV angebunden 
sein können. Das hat auch was mit Effizienzen zu 
tun, mit Klarheit, Kürzung der Meldewege und 
Entscheidungswege und dergleichen mehr. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dreksler, ich 
will Sie jetzt nicht unterbrechen; ich versuche es 
trotzdem mal. Ich habe jetzt langsam ein Problem 
mit Professor Bäcker. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Ich weiß. - Herr 
Bäcker, gestatten Sie mir freundlicherweise nur 
noch eine Bemerkung? - Entschuldigung, Herr 
Vorsitzender, nur noch eine Bemerkung möchte 
ich machen - will ich nicht versäumen -, und 
zwar zum BAMF. Natürlich ist das BAMF ge-
wachsen. Das BAMF ist eine Ordnungsbehörde, 
gar keine Frage. Es muss eine Rechtsgrundlage 
dafür sein. Das BAMF ist angebunden beim In-
nenministerium, ist eine Abteilung. Wo ist jetzt 
das Problem, das BAMF als eine Sicherheitsbe-
hörde zu artikulieren wie alle anderen Bundes-
ämter auch? Es ist schwierig, das BAMF jetzt so 
auszugestalten, dass es mehr Kompetenzen hat. 
Aber die Mehrkompetenzen an Zuständigkeiten 
und Befugnisnormen binden den ganzen Bereich 
des Sicherheitsnetzes, und da, denke ich mal - 
ich will hier jetzt wirklich übergeben; das sind 
sonst zu viele Sachen -, geht es um Neustruktu-
rierung. Darum geht es nämlich: Was können wir 
machen mit Blick auf die künftige Entwicklung 
und nicht nur auf den einen Fall Anis Amri? - 
Schönen Dank, Herr Vorsitzender. 
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Vorsitzender Armin Schuster: Wir bedanken 
uns, Herr Dreksler. - Last, not least: Professor Dr. 
Bäcker. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: 
Herzlichen Dank. - Vielleicht ganz kurz noch 
mal, um auf das Thema Regulierung des GTAZ 
zurückzukommen: Ich glaube nicht, dass irgend-
jemand der hier anwesenden Befürworter einer 
gesetzlichen Regelung wirklich meint, es müsse 
eine eigenständige Institution mit eigenständigen 
Führungsstrukturen geschaffen werden. Das ist 
nicht die Forderung; das lässt sich auch grund-
rechtlich nicht ableiten. Ob das jetzt mit dem 
Verbot der Mischverwaltung vereinbar wäre oder 
nicht, sei mal dahingestellt. Es geht hier darum, 
eine informationelle Kooperation zwischen un-
terschiedlichen Sicherheitsbehörden unter-
schiedlicher Behördenzweige zu regeln. Dafür 
gibt es durchaus Vorbilder, zum Beispiel das An-
titerrordateigesetz, dessen Kompetenzmäßigkeit 
das Bundesverfassungsgericht geprüft und bejaht 
hat, und es gibt auch die Regelungen über pro-
jektbezogene gemeinsame Dateien in den Bun-
dessicherheitsgesetzen. Was die Regulierungs-
dichte angeht, denke ich, dass eine denkbare ge-
setzliche Regelung des GTAZ zwischen diesen 
beiden Polen wahrscheinlich anzusiedeln sein 
dürfte. 

Ich bin verschiedentlich angesprochen worden 
auf die föderale Struktur des Verfassungsschut-
zes. In der Tat vertrete ich die Position, dass ope-
rative Befugnisse von Nachrichtendiensten sehr 
wohl zulässig sind, aber nicht beim BfV, weil es 
dafür einfach keinen Kompetenztitel gibt, und 
ich finde auch einfach keinen. Auch die Lösung 
von Herrn Gärditz überzeugt mich nicht. Arti-
kel 73 weist dem Bund die Kompetenz zu, die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Be-
reich des Verfassungsschutzes zu regeln. Da steht 
nichts von eigenen operativen Befugnissen des 
Bundes. Artikel 87 sagt, dass der Bund Zentral-
stellen zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke 
des Verfassungsschutzes einrichten darf. Auch 
das sagt nichts ausdrücklich über operative Be-
fugnisse. Der Begriff der Zentralstelle legt solche 
Befugnisse eher fern, was insbesondere der Ver-
gleich zum BKA zeigt.  

Beim BKA haben wir praktisch dieselbe Kompe-
tenzrechtslage. Die Zentralstellenfunktion des 
BKA erstreckt sich aber gerade nicht auf opera-
tive Befugnisse. Und tatsächlich ist im Zuge der 
Föderalismusreform 2006 eigens ein besonderer 
Gesetzgebungskompetenztitel in das Grundgesetz 
eingefügt worden, um dem BKA operative Befug-
nisse im Bereich der präventiven Terrorismusab-
wehr zu ermöglichen. Das scheint mir auch eher 
für meine Position zu sprechen. Ich gebe aber zu, 
dass ich mich mit dieser Position in einer - 
noch - kleinen Minderheit befinde, und ich wür-
de jetzt, wenn ich mal eine Methode von Herrn 
Wolff aufgreifen darf, wenn ich also sozusagen 
mal bemesse: „Wie wahrscheinlich ist es, dass 
das Bundesverfassungsgericht meiner Position 
folgt?“, Ihnen offen sagen: Da das BfV nun mal 
schon sehr, sehr lang operative Befugnisse hat, 
vermute ich, dass hier so eine gewisse normative 
Kraft des Faktischen entstehen würde, und das 
würde schon nicht komplett gekippt werden. Es 
ist ja auch eine radikale Position. 

Die Position von Herrn Gärditz, der zu komplet-
ten Parallelzuständigkeiten von Bund und Län-
dern kommt, ist allerdings genauso radikal, und 
ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsge-
richt diese Position einnehmen würde. Die wür-
den irgendwo dazwischen landen und irgendwas 
verschleifen und: trallala, trallala, Bundesbezug. 
Und dann käme man dazu: Manches darf das BfV 
operativ, anderes darf es nicht. Und ob tatsäch-
lich bei der letzten Novellierung des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes dieser Rahmen noch ge-
wahrt worden ist, halte ich für fragwürdig hin-
sichtlich der gewaltbereiten Bestrebungen. 

Das führt mich weiter zu der Anschlussfrage: Wie 
ist das mit den Landesämtern für Verfassungs-
schutz? Herr Gärditz hat ja dankenswerterweise 
schon darauf hingewiesen: Das geltende Recht er-
möglicht eine Zusammenlegung von Landesver-
fassungsschutzämtern. Diese Möglichkeit wird 
nicht genutzt. Aus der Außenseiter- und Laien-
perspektive würde ich mich Herrn Fromm an-
schließen: Ich halte es auch für sehr unwahr-
scheinlich, dass das geschehen wird.  

Andererseits muss ich sagen: Die Etablierung ei-
ner hierarchischen Behördenstruktur mit dem 
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Bundesamt an der Spitze und den Landesämtern 
als hierarchisch nachgeordneten Behörden da-
runter, das kann ich mir wirklich mit dem Begriff 
der Zusammenarbeit und der Zentralstelle nicht 
mehr zusammenreimen. Das kann ich mir nicht 
vorstellen, dass das nach der derzeitigen Kompe-
tenzordnung geht. 

Ich fände es total schön, wenn Sie das Grundge-
setz ändern würden und das BfV und die LfV auf 
eine sichere Grundlage stellen würden. Ich sehe 
ein, dass Sie dringlichere Projekte verfolgen, zu-
mal dieses sich wahrscheinlich bei den Ländern 
auch - je nachdem, was Sie machen - nicht unbe-
dingt übermäßiger Beliebtheit erfreuen würde. 

Das führt mich jetzt wiederum zu der Frage von 
Herrn von Notz: Wie ist das denn? Welche Bau-
stellen im Verfassungsschutzrecht sollten jetzt 
gerade angegangen werden? - Es ist leider so - der 
Meinung bin ich -, dass nicht nur die Übermitt-
lungsvorschriften, sondern das gesamte Verfas-
sungsschutzrecht, und zwar sowohl auf Bundes- 
als auch auf Landesebene, schlicht nicht mehr 
auf der Höhe der Zeit ist. Die grundrechtlichen 
Anforderungen an Sicherheitsgesetze sind ein-
fach in den letzten Jahrzehnten sehr stark auszi-
seliert worden. Es gibt bisher keine umfassende 
Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zum 
Nachrichtendienstrecht. Es gibt allerdings eine 
laufende Verfassungsbeschwerde gegen das Baye-
rische Verfassungsschutzgesetz, das in praktisch 
allen wesentlichen Punkten angegriffen ist. Die 
ist groß zugestellt worden, sodass ich davon aus-
gehe, dass da irgendwann eine Senatsentschei-
dung kommen wird, die dann hoffentlich etwas 
mehr Klarheit bringt, vergleichbar dem Urteil 
zum BKA-Gesetz für das präventive Polizeirecht.  

Ich fände es komplett nachvollziehbar, diese Ent-
scheidung abzuwarten, bevor der Bund jetzt in 
hektischen Aktivismus verfällt - mit einer Aus-
nahme, nämlich den Regelungen über Datenüber-
mittlungen. Da schließe ich mich absolut Herrn 
Wolff und Herrn Gazeas an: Das ist wirklich ein 
Themenkomplex, der dringend überarbeitungsbe-
dürftig ist. Der § 23 ist auch aus meiner Sicht 
wirklich ein ernsthaftes Problem. Und da Sie sich 
ja hier gerade auch mit der informationellen Zu-
sammenarbeit von Behörden beschäftigen, glaube 

ich, liegt es auch vom Untersuchungsthema des 
Ausschusses her sehr nahe, wenn ich das so sa-
gen darf, gerade diesen Themenkomplex noch 
mal anzugehen. Da liegt nach wie vor wirklich 
sehr viel im Argen. Es ist ein bisschen was geän-
dert worden vor einigen Jahren, aber es ist bei 
weitem kein befriedigender Rechtszustand ge-
schaffen. Und wenn ein Ergebnis dieses Aus-
schusses wäre, dass schlicht diese Regelungen 
mal überarbeitet werden, dann wäre das aus mei-
ner Sicht ein gigantischer Erfolg. - Herzlichen 
Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das sind so Zitate, 
die können in Abschlussdebatten noch mal eine 
große Rolle spielen. Da bin ich mal gespannt. 
Wann immer die sein wird. - Vielen Dank, Herr 
Professor Bäcker. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende die-
ser Anhörung. Nach Fertigstellung wird Ihnen 
das Stenografische Protokoll vom Sekretariat des 
Ausschusses übermittelt. Ich habe schon gesagt: 
Sie haben dann zwei Wochen Zeit, Korrekturen 
an der Übertragung vorzunehmen oder Richtig-
stellungen und Ergänzungen Ihrer Aussagen 
mitzuteilen. - Das waren jetzt alle Formalitäten. 

Ganz zum Schluss darf ich mich im Namen aller 
Ausschussmitglieder noch mal ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken. Es war dieses Mal sehr ertrag-
reich, auch die letzten beiden Male. Das ist nicht 
immer so bei Anhörungen. Aber ich glaube, wir 
gehen alle mit einem ganz guten Gefühl heute 
hier raus, auch wenn es anstrengend war. 

Ich schließe hiermit die Sitzung und bedanke 
mich wie immer beim Stenografischen Dienst für 
die Protokollführung. 

Die nächste Sitzung, eine nichtöffentliche Bera-
tungssitzung, wird am Donnerstag, 7. Juni 2018, 
um 11 Uhr stattfinden, daran anschließend, um 
12 Uhr, die erste Zeugenvernehmung dieses Aus-
schusses. 

Jetzt wünsche ich Ihnen, was immer Sie zu tun 
haben, noch gute Verrichtung. 

(Schluss: 18.38 Uhr) 
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durchzuführen. Hierzu sollen wir uns und wol-
len wir uns ein Gesamtbild vom Handeln der zu-
ständigen Behörden verschaffen, Schwachstellen 
in der Zusammenarbeit erkennen und Fehler klar 
benennen. 

Das Plenum des Bundestages hat uns einstimmig 
auch den Auftrag gegeben, Empfehlungen für die 
Arbeit der im Untersuchungsauftrag benannten 
Behörden zu entwickeln, damit solche schreckli-
chen Anschläge zukünftig verhindert werden. 
Die heutige Anhörung zur föderalen Sicherheits-
architektur leistet hierzu einen besonders wichti-
gen Beitrag. 

Wenn Sie so weit wären, kämen wir damit zu 
den Eingangsstatements. Ich darf Sie, Herr Pro-
fessor Bäcker, bitten, mit Ihrem einführenden 
Statement zu beginnen. Herzlichen Dank. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Vie-
len Dank, Herr Vorsitzender. - Meine Damen und 
Herren! Ich bedanke mich herzlich für die Gele-
genheit, hier zu Ihnen sprechen zu können. 

Nach dem Untersuchungsauftrag verfolgt der 
Ausschuss möglicherweise ja auch ein rechtset-
zungsorientiertes Ziel. Es sollen also möglicher-
weise nicht nur Handlungsanweisungen an Be-
hörden entwickelt werden, sondern es soll auch 
überlegt werden, ob Irreglichereesitted die geltende 
Sicherheitsarchitektur umgestaltet werden sollte. 
Das geht natürlich immer nur innerhalb des Rah-
mens, den die Verfassung zieht, und mit dem 
habe ich mich in meiner Stellungnahme befasst 
und möchte 4 einige wesentliche Punkte in mei-
nem Eingangsstatement hervorheben. 

Es ist naturgemäß so, dass Sie am Beginn Ihrer 
Untersuchungsarbeit stehen und dass ich Mei 
den Ergebnissen, zu deneh Sie am Ende gelangen 
werden, nicht vorgreifen kann. Wenn man aber 
sich anschaut, was in den Ländern geschehen ist 
und was andere Sachverständige bereits heraus-
gefunden haben, dann stößt man darauf, dass 
zwei Kernforderungen im Zusammenhang mit 
den Geschehnissen am Breitscheidplatz erhoben 
worden sind von verschiedener Seite. 

1. Untersuchungsausschuss 

Da eine war eine bessere Koordinierung der Tä- P.c 
tigkeit der verschiedenen Sicherheitsbehörden 
und insbesondere auch eine partielle Zentralisie-
rung dieser Tätigkeit, indem die Sicherheitsbe-
hörden des Bundes aufgewertet werden. Dig an- /1 ;e 
dere war, dass beklagt wurde, dass insbesondere 
im präventiv-polizeilichen Bereich die Rechts-
grundlagen für das polizeiliche Handeln erheb-
lich auseinandergehedund man sich dort eine 
Vereinheitlichung gewünscht hat. Zu diesen bei-
den Punkten und zu der verfassungsrechtlichen 
Möglichkeit von Änderungen in diesen beiden 
Punkten möchte ich im Folgenden kurz spre-
chen. 

D3 Erste betrifft also die Frage, inwieweit die 
Koordinierung der Tätigkeit der Sicherheitsbe-
hörden von Bund und Ländern ausgebaut werden 
könnte und inwieweit da auch eine partielle 
Zentralisierung möglich ist. Meine Antwort dazu 
lautet zusammengefasst, dass das Grundgesetz 
hier erhebliche Spielräume lässt, die der Bund 
nutzen könnte, wenn er das sicherheitspolitisch 
für angezeigt hielte. 

Das betrifft zunächst einmal die Strafverfolgungs-
befugnisse der Bundesbehörden, also insbeseft-
4efei im Kontext der TerrorismusbekämpfungFn 
Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt. 
Hier bestehen im Moment partielle Zuständigkei-
ten, die teilweise auch nur bestehen, wenn Ver-
fahren an den Bund gezogen werden. Aus meiner 
Sicht wäre es möglich, das ganz erheblich auszu-
bauen und die Terrorismusbekämpfung auf der 
strafrechtlichen Ebene zumindest sehr weitge-
hend beim Bund zu zentralisieren. Alternativ 
dazu wäre es aus meiner Sicht auch möglich, zu 
einer Art Mischverwaltung zwischen Bund und 
Tändern zu kommen und hier dem Bund zumin-
dest Aufsichtsbefugnisse und Weisungsbefug-
nisse einzuräumen. 

Bei der präventiv-polizeilichen Terrorismusbe-
kämpfung haben wir eine Vorgabe in Artikel 73 
des Grundgesetzes, die es ermöglicht, bestimmte 
präventiv-polizeiliche Aufgaben beim Bundeskri-
minalamt anzusiedeln. Das hat der Bundesgesetz-
geber getan. Dti hat er-buch ausgeschöpft. Mög-
lich wäre aber hier meiner Ansicht nach, gegen- rite4whch
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über den nach wie vor zuständigen Landesbehör-
den stärkere Führungsrechte des Bundeskrimi-
nalamts zu verankern, bis hin zreinzelne4 ope-
rativen Maßnahmen. r 

(re 119 Logi 

Darüber hinaus könnte auch die hergebrachte 
Zentralstellenfunktion des Bundeskriminalamts 
und übrigens auch des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz dadurch gestärkt werden, dass diese 
Behörden in die Lage versetzt werden, verbindli-
che Entscheidungen zu treffen, insbesondere Be-
wertungen und Feststellungen verbindlich zu 
stellen. Ein Stück weit ist das ja schon faktisch 
dadurch angelegt, dass die Bewertung von Ge-
fährdern jetzt bundesweit auf einem einheitli-
chen Verfahren beruhen soll, Aber es wäre 
durchaus möglich, hier gegebenenfalls auch Ent-
scheidungskompetenzen der Bundesbehörden zu 
errichten. 

Das, würde man sich vorstellen - jedenfalls laien-
haft, wie ich -, würde wahrscheinlich im Rahmen 
der Tätigkeit des Gemeinsamen Terrorismusab-
wehrzentrums zu geschehen haben. Dafür müss-
ten Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Die 
sind aber auch auf jeden Fall erforderlich; denn 
die derzeitige Tätigkeit des GTAZ als rechtlich 
nicht besonders regulierte Stelle ist meiner An-
sicht nach verfassungsrechtlich nicht tragfähig. 
Das GTAZ bedarf meiner Ansicht nach einer be-
sonderen Rechtsgrundlage, weil die dort stattfin-
denden Informationsverdichtungen eine Qualität 
aufweisen, die über normale Datenübermittlunr 
hinausgeht, und weil es auch eines zentralen 
Kontrollmechanismus bedarf, der besonders ge-
setzlich installiert werden müsste. 

Die zweite Frage ist: Wie verhält es sich mit den 
Rechtsgrundlagen insbesondere der präventiv-po-
lizeilichen Tätigkeit? Gefahrenabwehr ist ja abge-
sehen von derer Sonderrolle des Bundeskrimi-
nalamtelach wie vor Ländersache, sodass grund-
sätzlich etiemitei sie sich nach den Landespolizei- 1--ti 
Besetzen richtet, die der Bund selbstverständlich 
nicht vereinheitlichen kann, In der politischen 
Diskussion wurde jüngst der Vorschlag unterbrei-
tet, dem zu begegnen, indem ein Musterpolizei-
gesetz erarbeitet wird, das die Länder dann sozu-
sagen als Gedankensteinbruch benutzen könnten. 
Das ist sicherlich ein gangbarer Weg, um hier zu 

1. Untersuchungsausschuss 

einer weite fl ehenden Vereinheitlichung zu kom-
men, als wir sie im MoMent haben. 

Mit etwas Mut zum großen Wurf könnte man die 
Sache allerdings auch anders angehen. Man 
könnte nämlich auch das, was sich im Moment 
noch nach den Polizeigesetzen der Länder rich-
tet, in erheblichem Ausmaß bundesrechtlich da-
durch regulieren, dass man statt des Polizeirechts 
auf ein strafprozessuales Vorfeldrecht rekurriert. 
Der Bund hat eine Gesetzgebungskompetenz für 
das Strafverfahrensrecht, die nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts nicht erst 
dann ansetzt, wenn es darum geht, einem Tatver-
dacht nachzugehen, sprich: Der Bund könnte 
auch die Bekämpfung von Straftaten regeln, die 
noch nicht bekannt sind oder noch gar nicht be-
gangen worden sind, solange er eine polizeiliche 
Tätigkeit mit dem Ziel der Strafverfolgung regu-
liert. 41, scheint mir im Terrorismusbereich aber Hei 
gut begründbar zu sein, dass es zumindest in al-
ler Regel letztlich darum geht, Straftaten zu ver-
folgen. 

Ein solches strafprozessuales Vorfeldrecht haben 
wir nicht. Es müsste neu entwickelt werden. Da-
bei würden sich sicherlich nicht unerhebliche 
Regelungsprobleme stellen. Das wäre aber die 
Möglichkeit, im Bereich der Terrorismusbekämp-
fung tatsächlich sehr weitgehend zu einem bun-
desrechtlichen Regime zu kommen, das 417911 die H1 
Landespolizeigesetze natürlich nicht komplett 
entbehrlich machen würde, aber doch dazu füh-
ren würde, dass jedenfalls der Bereich verdeckter 
Überwachungen ganz weitgehend vom Bund vor-
gegeben werden könnte. - Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das war jetzt in 
time; sehr gut. Dann bedanke ich mich, Herr Dr. 
Bäcker. - Dann ist Herr Dreksler an der Reihe. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Herr Vorsitzender! 
Auch ich bedanke mich recht herzlich, dass ich 
in diesem Plenum wesentliche Aspekte zur Ter-
rorismusbekämpfung vortragen kann. Einführend 
möchte ich allerdings darauf hinweisen, dass ich 
gegebenenfalls eine andere Sichtweise haben 
werde als die Herren Kollegen Sachverständigen, 
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rangen sind dennoch weiterhin möglich, bei-
spielsweise Schadensersatzanspruch wegen im-
materiellen Schadens, Ausweitung und Nach-
schärfung der Befugnis BfDI, Wahrnehmung der 
Rechte des Betroffenen durch eine staatlich neu-
trale Instanz bei Vertraulichem in Ermittlungsbe-
fugnissen. 

Frage 4. Frage: Verpflichtung zur Zusammenar-
beit. Antwort: Die Informationspflicht ist deut-
lich überschaubarer und seltener, als man das 
abstrakt vermuten würde. Selbst wenn Pflichten 
bestehen, werden sie zudem durch § 23 Bundes-
verfassungsschutzgesetz und vergleichbare 
Rechte eingeschränkt. 

Informationspflichten zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden sind stark ausgeprägt, § 6 Bun-
desverfassungsschutzgesetz. Vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz zum BND: § 20. Vom BND 
zum BfV gibt es keine Pflicht; das sage ich schon 
seit Jahren; niemand glaubt mir. Polizei zum Ver-
fassungsschutz: § 18 Bundesverfassungsschutzge-
setz - Staatsspionage und gewalttätige Bestrebun-
gen -, das ist okay. Polizei zum BND: nur zur Ei-
gensicherung. Von den Nachrichtendiensten zur 
Polizei: nur bei Staatsschutzdelikten. - Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bedanke mich 
bei den Sachverständigen. Ich habe zur Frage-
runde gerade eben schon alles erklärt. Wir kön-
nen also unmittelbar einsteigen. Ich habe zwar 
Fragen. Aber ich verzichte jetzt erst mal zuguns-
ten der Fraktionen und wollte zum Zeitmanage-
ment noch mal darauf hinweisen: Wir haben wie 
immer den Sachverständigen 18 Uhr avisiert. Das 
ist zwar jetzt nicht unbedingt Pflichttermin, aber 
ich sage es noch mal an alle: Es könnte sein, dass 
wir das halten. Bisher haben wir das geschafft. 

Dann ist das Fragerecht bei der CDU/CSU-Frak-
tion. - Herr Amthor. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Meine Herren, herz-
lichen Dank für die guten Einführungen und für 
Ihre schriftlichen Ausarbeitungen, die uns eine 
Grundlage geben für viele Diskussionspunkte. 

1. Untersuchungsausschuss 

Ich würde jetzt einsteigen mit zwei Themen: ers-
tens mit dem Stichwort „strafprozessuales Vor-
feldrecht" und dann noch mal zum Verfassungs-
recht. Vielleicht zunächst kurzgehalten: Das Feld 
„strafprozessuales Vorfeldrecht", Herr Bäcker, 
hatten Sie aufgezogen in Kontrast zum Muster-
polizeigesetz. Ich habe das gleichwohl insoweit 
gern gehört, als natürlich wir für ein Musterpoli-
zeigesetz einerseits sind, aber der Idee eines straf-
prozessualen Vorfeldrechts natürlich auch eini-
ges abgewinnen können. 

Was spannend ist, ist die Frage der Abgrenzung, 
zumal Sie, Herr Gazeas, dort ja eine sehr kontras-
tierende Position vertreten haben. Das heißt, an 
der Stelle würde ich vielleicht, ehe wir zum Ver-
fassungsrecht kommen, da von Ihnen beiden 
gerne noch mal hören: Was ist eigentlich für Sie 
das Abgrenzungskriterium zwischen dem straf-
prozessualen Vorfeldrecht und dem klassischen 
Gefahrenabwehrrecht, also in welchem Rege-
lungsumfeld bewegen wir uns da, was ist das Ab-
grenzungskriterium für uns als Gesetzgeber? Es 
wird natürlich nicht ganz einfach sein, zu sagen: 
Alles das, was wir im Musterpolizeigesetz nicht 
geregelt kriegen, machen wir hier als Bundesge-
setz. - Vielleicht Sie beide mit einer kurzen Re-
plik, Herr Bäcker und Herr Gazeas. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Ich 
will versuchen, mich lcurzrzuFalten, soweit es mir r r 
möglich ist. Trotzdem muss ich .ras zum Hinter- 1-41,/ 
grund dieser Sache sagen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte vor letz,' inzwischen 13 Jahren H 
zu entscheiden über die Frage, ob die Polizeige-
setze der Länder den Polizeibehörden Überwa-
chungsmaßnahmen ermöglichen können mit dem 
Ziel, die Überwachungsergebnisse später einmal 
in Strafverfahren einzubringen. Das wurde iier= 
mtd$ als Vorsorge für die Verfolgung von Strafta-
ten bezeichnet und damals insbesondere im Kon-
text der organisierten Kriminalität diskutiert. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt: Das 
geht eigentlich nicht. Denn auch eillVorsorge für 14 he; de, 
die spätere Strafverfolgung - also auch wenn ich 
zu einem Zeitpunkt ermittle, wo noch kein Tat-
verdacht besteht, wo vielleicht die Straftat sogar 
noch gar nicht begangen ist - ist entscheidend für 
die kompetenzrechtliche Zuordnung zum Straf-
verfahrensrechtner Umstand, dass hier das Ziel 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 20 von 77 



Vorläufiges Stenografisches Protokoll 191101 

ist, Erkenntnisse in die Strafverfolgung einzu-
bringen. Deswegen ist damals die angegriffene 
landesgesetzliche Regelung gekippt worden. 

Daraus folgt natürlich im Umkehrschluss, dass 
ibeft-sekel Vorfeldmaßnahmen mit dem Ziel der 
Strafverfolgung stattdessen der Bund regeln 
könnte; denn er hat ja, so das Bundesverfassungs-
gericht, eine entsprechende Regelungskompe-
tenz, von der er allerdings noch nie Gebrauch ge-
macht hat. Sse;-elie geltende Strafprozessord-
nung sieht so etwas nicht vor. 

Der entscheidende Unterschied zum Polizeirecht 
ist das Ziel der Maßnahme. Die Polizei handelt 
aufgrund der Polizeigesetze nicht mit dem Ziel, 
einmal eingetretene Schäden strafrechtlich abzu-
arbeiten, sondern mit dem Ziel, die Entstehung 
von Schäden zu verhindern. Im Unterschied 
dazu würde das strafprozessuale Vorfeldrecht 
dazu dienen, dass Erkenntnisse gewonnen wer-
den, die später einmal in Strafverfahren genutzt 
werden sollen. Beides schließt natürlich nicht 
aus, dass man dann Informationen, die man ein-
mal gewonnen hat, gewissermaßen umwidmen 
kann in den jeweils anderen Bereich. Das heißt, 
ich gewinne etwas präventiv-polizeilich zur Ge-
fahrenabwehr, stelle dann fest, dass jetzt der Tat-
verdacht einer Straftat besteht, dann kann ich die 
gewonnenen Erkenntnisse prinzipiell auch straf-
prozessual nutzen. Umgekehrt wäre es genauso. 

Was bemerkenswert ist, ist, dass nach meinem 
Eindruck von der polizeilichen Praxis relativ 
munter zwischen Strafprozessrecht und Polizei-
recht als Rechtsgrundlagen für Überwachungs-
maßnahmen hin- und hergesprungen wird. Die 
vom Bundesjustizministerium veröffentlichte 
Chronologie des Falles Amri scheint mir das zu 
zeigen. Da finden sich mal Überwachungsmaß-
nahmen auf präventiv-polizeilicher Grundlage, 
mal auf strafprozessualer Grundlage. Welche tie-
feren Rationalitäten dahinterstehen, was man 
auswählt, will ich gar nicht kommentieren in die-
sem Zusammenhang Mir scheint aber klar, dass 
im Terrorismusbereich doch sehr oft zumindest 
letztlich das Ziel bestehen wird, irgendwann ein 
Strafverfahren durchzuführen wegen einerder 
zahlreichen Vorfeldtatbestände des Terrörismus-
strafrechts, zu denen Herr Gazeas ja schon 9as 

1. Untersuchungsausschuss 

gesagt hat, sodass ich glaube, dass viele solcher 
Überwachungsmaßnahmen gegebenenfalls auch 
auf ein solches strafprozessuales Vorfeldrecht ge-
stützt werden könnten, wenn es denn existierte. 
'Tas anderes wäre natürlich, wenn wir es At.34 764., 
mit einer akuten Krisenlage zu tun haben. Es 
steht las unmittelbar bevor, und die Polizei han-7ehj
delt dann natürlich, um das Ereignis zu verhin-
dern. Da ist sicherlich nach wie vor der Anwen-
dungsbereich des Polizeirechts eröffnet. 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht - um das ganz 
kurz noch abzuschließen -: Natürlich genießt das 
strafprozessuale Vorfeldrecht gegenüber dem Po-
lizeirecht kein Privileg. Das heißt, die Grenzen, 
die das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Rechtsprechung für polizeirechtliche Überwa-
chungsermächtigungen aufgemacht hat, würde 
man hier übertragen müssen, und da würde man 
sicherlich sich auch mit Regelungstraged ausei-l-frdiekkt4 

1._ nandersetzen müssen. Es wäre auc nicht mein 
Ziel, let..74,,i4iseetEle#44314 rechtliche Bindungen H  r 

der Polizei zu lockern auf diesem Weg. Ich wollte
nur einen Weg aufzeigen, itterattseged in einem Re- HA4
gelungswerk aus einem Guss vom selben Gesetz-
geber, 

-/ 
möglicherweise auch unter Einbeziehung 

der Strafverfolgungsorgane, insbesondere der 
Staatsanwaltschaften, die ja im präventiv-polizei-
lichen Bereich draußen sind, kretivielleicht zu ei- H.,, 
ner kohärenteren Lösung zu kommen, die das 
Ganze etwas klarer reguliert. 

Sachverständiger Dr. Nikolaos Gazeas: Herr 
Amthor, meine Damen und Herren, das Modell, 
was Herr Professor Bäcker angesprochen hat, will 
ich nicht per se ablehnen oder gar verteufeln. Ich 
habe aber an der einen oder anderen Stelle als 
Strafrechtler, der ich bin, wenn Sie wollen, Be-
denken, Berührungsängste und vielleicht auch 
Vorbehalte, und ich will Ihnen kurz erklären, wo-
her diese rühren. 

Ein strafprozessuales Vorfeldrecht würde ja be-
deuten, dass der strafprozessuale Anfangsver-
dacht, den wir im Moment haben als Eingriffs-
schwelle, der als solcher schon sehr früh greift - -
§ 152 der Strafprozessordnung sagt, zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte genügen, und in der 
Praxis wird er schon sehr, sehr früh angenom-
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Thomas Seitz (MD): Vielen Dank. - Sehr geehrte 
Herren Sachverständige, vielen Dank für Ihr Er-
scheinen und die vorbereiteten schriftlichen Aus-
führungen. 

Zunächst eine Frage an den Herrn Professor 
Bäcker. Ihre Idee, ein strafprozessuales Vorfeld-
recht zu schaffen, beseitigt ja nicht die Kompe-
tenz der T.änder im Polizeirecht. Das heißt, wir 
hätten dann eine weitere Situation von Zustän-
digkeiten und Befugnissen, die sich überlagern. 
Da habe ich jetzt die Frage: Schaffen wir da nicht 
neue Probleme? Einerseits ist natürlich das ge-
wünschte Ziel, eine Zuständigkeit auf Bundes-
ebene zu schaffen. Aber umgekehrt haben wir 
weiterhin Eingriffsbefugnisse und Zuständig-
keiten, die sich überlagern und die natürlich 
auch dazu führen können, dass jeder denkt: Das 
wird der andere schon machen. - Wie stehen Sie 
dazu? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Vie-
len Dank. - Das Problem besteht. Ich glaube, dass 
es lösbar istls setzt allerdings tet.iieliti guten 
Willen bei den Ländern voraus. Wenn man ae. 
ien Gedankenerfolgt und nicht für fernliegend 
hält, dann müsste man sich ituttlEtrdi überlegen,H 

t;ht.i .044- dass man dadurch 471344 Regelungen in den Poli-h 
zeigesetzen, 1lices-ieeMeereirt.eleti die darauf Ne
ausgerichtet sind, relativ langfristige Überwa-

4 k7t4.42 chungen durchzuführen aufgrund von personen-
bezogenen oder personenorientierten Gefähr-
dungs i rognosen, leerer* zurückbauen müsste.4i 

die wäre legeuEreiß4 wenig Raum. Das 
Polizeirecht würde sozusagen im Gegenzug zu-
rückzuführen sein auf seine eher klassische 
Funktion einer relativ zeitlich begrenzten, punk-
tuellen Intervention in schadensträchtigen Situa-
tionen. 

hisurvirenn man das ein bisschen platt formu-
liert: Es gibt die Perspektive auf eine gefährliche 
Situation, Das ist das klassische polizeiliche 
Handlungsfeld: die konkrete Gefahr. Da droht et-
was schiefzulaufen im Einzelfall. Das, was wir 
beobachten können in der Entwicklung des Poli-
zeirechts in praktisch allen Ländern, wenn auch 
in unterschiedlichem Ausmaß, ist, dass mehr 
und mehr eine Perspektive hinzutritt, die den Fo-
kus auf schadensträchtige Personen richtet, auf 

1. Untersuchungsausschuss 

Gefährder oder wie immer Sie die nennen wol-
len. Das ist eine Entwicklung, die letztlich daraus 
erklärlich wird, dass die Strafprozessordnung 
krier-eleeti keine Maß en hergibt, dass man aber 
gleichzeitig in bestimmten Kriminalitätsfeldern 
das Bedürfnis sieht - aus teilweise unterschiedli-
chen Gründen -, vor dem Anfangsverdacht einer 
Straftat ünd auch vor der konkreten Gefahr tätig 
zu werden und großflächige Informationen über 
schadensträchtige Strukturen zu gewinnen. 

Die Frage ist: Wo verorten wir dieses Bedürfnis, 
wenn wir es überhaupt akzeptieren? Das Bundes-
verfassungsgericht hat in seinem BKAG-Urteil re-
lativ deutlich gemacht, dass es Ra* prinzipiell ak- rii/-
zeptiert. Ich glaube, wenn wir atteelmi. bundes- 4"riereS, 
rechtlich regeln würden, dann würde man darauf Hsk 
setzen müssen, dass die Länder dann ihrerseits 
davon Abstand nehmen, noch mal parallerRege-
lungen zu schaffen. Dann würde sich diese Kom-
plexität auch wieder auflösen. Wenn Sie von 
dem Worst-Case-Szenario ausgehen, dass die 
Länder alle ihre Polizeigesetze so lassen, wie sie 
sind, und gleichzeitig der Bund noch etwas dazu-
packt, dann ist wahrscheinlich wenig gewonnen 
damit. 

Thomas Seitz (Afi3): Vielen Dank. - Das Gegen-
stück auf polizeilicher Ebene zu dem Vorfeldbe-
reich ist wohl der Begriff der drohenden Gefahr, 
wo wir natürlich auch die Eingriffsschwelle zeit-
lich nach vorne verlagern und auch inhaltlich die 
Eingriffsschwelle absenken. Wie muss ich mir 
das praktisch vorstellen? Ist das so eine Art, dass 
dann aus dem Gefahrenverdacht die Gefahrenver-
mutung wird? Herr Dreksler und Herr Maurer, 
Sie beide kommen aus dem polizeilichen Be-
reich. Wie muss man sich das in der praktischen 
Anwendung dann vorstellen? Denn es geht ja 
letztendlich darum, in diesen Vorfeldbereich hin-
einzukommen, aber eben auf polizeilicher Ebene. 

Sachverständiger Otto Dreksler: Der Begriff der 
drohenden Gefahr ist ein neues Instrument - das 
ist richtig -, und dieses Instrument reiht sich ein 
in eine Vielzahl von rund, ich sage mal, so 50 un-
terschiedlichen Gefahrenbegriffen, die wir in der 
Strafprozessordnung haben, in den Polizeigeset-
zen und im Ordnungsrecht. Den Gefahrverdacht 
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es zu Vorgängen gibt, zu denen das GTAZ sich 
austauscht, in dieses Informationsportal einge-
speist werden? Oder gibt es nicht auch weiterhin 
das Zurückhalten von Informationen, weil man 
eben einer anderen - wie sagten Sie vorhin? - Phi-
losophie, einer anderen Sozialisation folgt, die 
eben heißt: „Ich behalte das erst mal lieber für 
mich, weil ich Nachrichtengewinnung vor Gefah-
renabwehr oder Strafverfolgung setze?" Also, ist 
das nicht eine sehr idealtypische Vorstellung, 
ddss dort gleichermaßen von allen Seiten einge-
speist wird? Das wäre meine Frage. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Mir 
geht es ähnlich. Mangels Einsicht in die tatsächli-
che Tätigkeit dieses Gremiums kann ich Ihnen 
das, sozusagen die Tatsachenumstände, nicht be-
antworten. Aber ich gebe hier eben den Verweis 
darauf, dass die Übertragungsregeln grundsätz-
lich genauso gelten und damit natürlich grund-
sätzlich auch die Möglichkeit besteht, Informatio-
nen nicht weiterzugeben. Das Problem gerade des 
§ 23 Bundesverfassungsschutzgesetz stellt sich 
natürlich auch in diesem Umfang. Man muss ja 
auch sehen, dass auf diese V-Leute-Datei, die da 
innerhalb der Verfassungsschutzbehörden auf 
den Weg gebracht worden ist, zum Beispiel die 
Polizei meines Wissens keinen Zugriff hat und 
sich auch nicht drin beteiligt. Ich könnte jetzt 
höchstens so sagen: Aus meiner Sicht besteht 
kein Grund zu der Annahme, dass auf einmal all 
die Informationen, die bislang nicht geflossen 
sind, nun dort freigiebig geteilt werden. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt dann zur Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Vielen 
Dank, meine Herren, für die interessanten Stel-
lungnahmen und Ihren Impact auf unsere Überle-
gungen im Vorfeld. Ein bisschen ist es ja so, dass 
wir uns erst mit den Akten auseinandersetzen 
werden und gucken werden, wo tatsächlich die 
Probleme gelegen haben. Aber trotzdem ist es 
sehr interessant, im Vorfeld schon mal über die 
Architektur zu sprechen und darüber nachzuden-
ken. 

1. Untersuchungsausschuss 

Herr Professor Bäcker, ich möchte bei Ihnen an-
fangen, weil es ja jetzt um die Frage geht: Wei-
sungsrecht des BKA so ein bisschen versus Wei-
sungsrecht des Bundesamts für Verfassungs-
schutz. Sie betonen eher das des BKA. Da würde 
ich gerne wissen, warum und was dafürspricht. 

Gleich darangehängt die Frage nach dem GTAZ 
und die Frage - Sie haben das vorhin so schön 
formuliert -: Das GTAZ ist ohne Rechtsgrundlage 
verfassungsrechtlich nicht tragfähig. - Die Frage 
ist: Kann es überhaupt vernünftig arbeiten? Denn 
ich verstehe das so, dass selbst bei dem Behör-
denzeugnis von Amri innerhalb des GTAZ le-
gendiert wurde, woher die Informationen kom-
men, Ja, das wurde ja anders deklariert, woher 
die Informationen kamen. Da, fragt man sich: 
Wenn in dieser Behörde, die keine richtige Be-
hörde ist, lauter einzelne Behörden am Tisch sit-
zen, die sich gegenseitig nicht final über den Weg 
trauen, was ist dann eigentlich los? 

Der Kern, über den wir hier ja reden, ist, dass bei 
Anis Amri von 50 Warnlampen, die auf der Tas-
tatur irgendwie brennen können, 60 gebrannt ha-
ben - in sehr unterschiedlichen Ecken. Jetzt fin-
det man hier und da noch V-Leute, und alle ha-
ben so ein bisschen Ahnung. Aber wenn man das 
zusammenträgt, dann entsteht ein Bild, dass Anis 
Amri jemand war, der brandgefährlich war, von 
dem man von Anfang an wusste, dass er gefähr-
lich ist, der ganz konkret gesagt hat, er wolle An-
schläge begehen - am Ende war er Imam in der 
Fussilet-Moschee, wenn das stimmt, was gestern 
in der Zeitung stand -, der mit Waffen posiert hat, 
der gesagt hat: „Ich kann Waffen beschaffen", der 
zu den schlimmsten IS-Leuten in Libyen Kontakt 
hatte. All das wussten deutsche Behörden, und 
irgendwie kam es nicht zueinander. Deswegen 
die Frage: Wie kann ich rechtlich gewährleisten, 
dass wir nicht durch diese Vielzahl von Behör-
den und V-Leuten - und keiner traut irgendje-
mandem über den Weg - noch mal ein solches Fi-
asko erleben? 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Ich 
möchte jetzt natürlich von Bewertungen des Falls 
Amri gerne Abstand nehmen; den müssen Sie be-
werten. IglieriwiesuAtiiee4u,1 Ich kenne das, was öf- H4 
fentlich verfügbar ist. Ich habe mich informiert 
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über das, was 'die anderen Untersuchungsaus-
schüsse bisher publiziert haben, aber auch da 
fehlt mir die Innensicht. 

Was kann das Recht gewährleisten in diesem Zu-
sammenhang? Ich glaube, es ist ganz klar: Es gibt 
hier Faktoren, die sind rechtlich nicht zu gewähr-
leisten. So etwas wie Behördenkulturen, unter-
schiedliche Vorstellungen von der eigenen Auf-
gabe und auch so etwas wie Vertrauen, das sind 
sicherlich Faktoren, die das Recht so nicht schaf-
fen kann. Es kann höchstens Strukturen begünsti-
gen, die Hindernisse für einen sinnvollen Infor-
mationsaustausch möglicherweise beseitigen. 
Vorn Prinzip her finde ich deswegen die Idee des 
GTAZ außerordentlich einleuchtend, dass die 
Leute sich regelmäßig an den Tisch setzen und 
auf diese Weise sich kennenlernen, Vertrauen zu-
einander fassen können, auf diese Weise auch in 
die Lage versetzt werden, gemeinsames Wissen 
zu bilden. 

Der andere Aspekt ist, dass man das natürlich in 
einer Weise auch tun muss, die rechtlich tragfä-
hig ist und die grundrechtlichen Anforderungen 
genügt. Das sehe ich beim GTAZ in seiner derzei-
tigen Situation nicht, weil ich glaube, dass das, 
was im GTAZ passiert, sich über die Regelungen 
über Datenübermittlungen, die ja als Grundlage 
benutzt werden, nicht wirklich abbilden lässt. Es 
geht hier nicht um punktuelle Übermittlungsvor-
gänge, auf die diese Regelungen zugeschnitten 
sind, sondern es geht eben darum - das wurde 
auch von den Praktikerrigindrücklich geschil-
dert -, neues Wissen zu generieren aus Informati-
onsbeständen, die erst mal dezentral sind, um et-
was zusammenzufügen, was so vielleicht keiner 
bigerkelie hätte tun können. Da sehe ich ein be-
sonderes grundrechtliches Risiko. Das lässt sich 
abschirmen durch entsprechende Regelungen, 
die voraussetzen müssen, dass dafür ein ausrei-

lited, Vif chender Anlass besteht, dass 4e.$ auf bestimmte 
ke.J. herausgehobene Gefährdungsfelder beschränkt ist 

und dass eben auch eine wirksame Kontrolle si-
chergestellt ist. - Das ist der eine Aspekt. 

Dadurch entsteht auch nicht zwingend eine neue 
Behörde; dafür braucht man auch keine Leitung 
des GTAZ beirre. Wir haben andere Formen in-
tensivierter behördlicher Zusammenarbeit, zum 

1. Untersuchungsausschuss 

;.;1•\10i)) 

Beispiel die gemeinsamen Dateien, die geregelt 
sind in den Fachgesetzen der dateiführenden Be-
hörden, ohne dass man ist4 dafür eine neue fi 
Struktur schaffen müsste. Die Reguliertmwdes 
GTAZ ist sicherlich etwas komplexer, aber auch 
nicht so unxnachbar, denke ich, wie das hier dar-
gestellt worden ist. 

sein -, dann müsste man regulatorisch zuschlagen 49
und müsste Pgeteekvif einen Mechanismus in ,
den einschlägigen Gesetzen installieren - wahr-
scheinlich also im BKA-Gesetz und Bundesver-
fassungsschutzgesetz -, der es ermöglicht, gegebe-
nenfalls auch verbindlich Informationen zu ver-
langen und einen Informationsfluss zu gewähr-
leisten. Das halte ich verfassungsrechtlich für 
machbar. Ob es sicherheitspolitisch sinnvoll ist 
oder nicht, kann ich nicht wirklich beurteilen. 
Ich glaube, dass dazu die Ausschussarbeit hof-
fentlich Erkenntnisse gewinnen kann. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Im Rahmen einer Berichtspflicht wäre das 
dann oder eines Weisungsrechts? 

Sachverständiger Pro' f. Dr. Matthias Bäcker: Im 
Extremfall im Rahmen eines Weisungsrechts. Ich 
könnte mir auch, wenn man sich anguckt, was 
Herr Maurer in seinem Papier geschildert hat, die 
neue Arbeitsgruppe zum Risikomanagement 
vorstellen, die ja darauf aus ist, so wie ich das 
verstehe, einheitliche Kriterien für die Gefähr-
dungsbewertung bundesweit zur Anwendung zu 
bringen - das beruht ja im Moment eigentlich auf 
dem guten Willen aller Beteiligten -, dass gegebe-
nenfalls im Rahmen der Arbeit des GTAZ hier 
auch Wertungen und Feststellungen verbindlich 

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich 
auch die Frage: Was mache ich denn, wenn die 
sich trotzdem nicht vertrauen und .wenn es da 
trotzdem zu Missstimmungen kommt oder wenn 
man das Gefühl hat, da kommt was nicht rüber, 
was rüberkommen müsste? Herr Gazeas hat zu 
Recht geschildert: Da gelten eigentlich erst mal 
die allgemeinen Hierarchien, und da gelten die 7,4 r 

cils normalerriegelungen. - Das führt dazu, dass kei-
ner wirklich erzwingen kann, dass kefreptems441. 
Wenn man das möchte - ich weiß überhaupt r irv heag'un 

nicht, ob man das will; aber es könnte jikatikalielk I79 1% 
ein (A.44,,..ige Ergebnis der Ausschussarbeit 

19. Wahlperiode Deutscher Bundestag - Stenografischer Dienst Seite 38 von 77 



Vorläufiges Stenografisches Protokoll 19/10 I 

Te:I.Levb, licherweise dann Hinweise von manche eni-
ehi t‘n ger ernst genommen worden sind als von birrigee 

Vorsitzender Armin Schuster: Dann wechselt das 
Fragerecht zur Union. Ich würde die ersten Fra-
gen selber auf das Kontingent der Union stellen. 

4 k4hhe, getroffen werden etiiest91. und dann auch von den 
anderen zugrunde gelegt werden müssen, auch 
wenn denen das nicht passt. Ich denke, dass Sie 
im Fall Amri auch herausfinden werden, ob es 
denn damals zu divergierenden Gefährdungsbe-
wertungen im GTAZ gekommen ist und da mög-

Mich interessiert, Herr Professor Gärditz, die 
Frage: Man kann die Sperrigkeit - Frau Renner 
hat das gerade eben auch schon formuliert - in 
der Zusammenarbeit zwischen Nachrichten-
diensten und Polizei schon heute auch noch er-
kennen; da muss man nicht so weit zurückgehen, 
wie es Herr Maurer gemacht hat. Ich habe den 
Verdacht, dass das mit einer - in typisch deut-
scher Disziplin - fast überzogenen Achtung des 
Trennungsgebots erfolgt. Ich habe den Eindruck, 
dass der Weg vom Nachrichtendienst zur Polizei 
im Vorfeld einer Tat oder von der Polizei zum 
Nachrichtendienst, das Verhältnis von Staatsan-
wälten zu Nachrichtendiensten - - Hier sagte ge-
rade eben jemand: Es kann doch durchaus sein, 
dass in einer laufenden staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlung zusammen mit einem Landeskrimi-
nalamt es wichtig wäre, dass auch ein Landesamt 
oder T Andesämter oder das Bundesamt parallel 
ermitteln. - Das kann ich mir vorstellen, ohne 
dass das Trennungsgebot tangiert ist. 

Und ganz schlimm finde ich es - Fall Amri, und 
das ist nicht nur der Fall Amri, nur: hier kann 
man es deutlich machen -, dass Staatsanwalt-
schaft und Polizei, ich sage es mal drastisch, ka-
pitulieren: Es ist einfach nichts zu machen oder 
nichts dran, oder die Bewertung hat sich - - Aber 
es bleibt dieser Restverdacht: Mensch, du hast 
kein gutes Gefühl, aber du musst aufhören. - Ty-
pischer Fall für die Rückübernahme durch den 
Verfassungsschutz, in dem Fall auch nicht orga-
nisiert. Aus meiner Beobachtung und Erfahrung 
im NSU-UA über viele Jahre, aus dem, was ich in 
diesem hier gelernt habe oder lerne, und auch 
aus Fällen wie Albakr usw. habe ich den Ein-
druck: Ja, es gibt eine gewaltige Sperrigkeit, es 

1. Untersuchungsausschuss 

gibt keinen Workflow, es gibt keine eingespielte 
Zusammenarbeit zwischen Diensten und Polizei 
unter Einhaltung dds Trennungsgebots, weil wir 
das Trennungsgebot in einer Art und Weise über-
ernst nehmen. - Widersprechen Sie mir! 

Sachverständiger Prof. Dr. Klaus F. Gärditz: 
Herr Vorsitzender, nein, ich widerspreche nicht. 
In der Tat würde sich das wieder grosso modo 
mit meiner konzedierten Außenperspektive tref-
fen. Ich bin natürlich auch niemand aus dem 
operativen Bereich und kann nicht die Zusam-
menarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten 
aus dem Inneren beobachten. Wenn man es aber 
von außen ansieht, muss man feststellen: Es ist 
natürlich ein sperriges Instrument, was sicherlich 
auch über den begrenzten Regelungsumfang hin-
aus, ich sage mal, die Verwaltungskulturen prägt. 
Zu dem Setting, zu dem Rahmen, den Herr 
Bäcker hier angesprochen hat, den wir, setzen 
können für die Frage „Wie entwickelt sich die 
Arbeit?", ist das sicherlich ein ganz entscheiden-
der Faktor. Die Hemmschwelle, Informationen 
fließen zu lassen oder die Behörden, ich sage 
mal, arbeitsteilig, so wie es das Gesetz eigentlich 
vorsieht, zusammenarbeiten zu lassen, behindert 
das eher, als dass es nützt. 

Da kommt natürlich hinzu: Ich sage mal, man 
sollte vorsichtig sein mit der Kritik. Manchmal 
ist es ja auch richtig, dass Informationen nicht 
fließen. Nachrichtendienstliche Informationen 
haben eben manchmal eine andere Sensibilität. 
Und dass die Dienste manchmal bemüht sind, et-
was nicht nach draußen zu geben, um ihre Quelle 
nicht zu gefährden, weil die in einer Langzeitper-
spektive denken und denken, die Informationen 
können vielleicht mehr retten als ein unmittelba-
rer Zugriff, ist etwas, was, ich sage mal, das Ge-
setz im Prinzip akzeptiert und was wir auch nie 
aus einer nachrichtendienstlichen Arbeit rausbe-
kommen werden und auch nicht sollten. Aber für 
das operative Geschäft ist es sicherlich hinder-
lich. 

Ja, Sie haben recht; man müsste bei parallelen 
Maßnahmen, jedenfalls was die Nachrichten-
dienste angeht, eine ähnliche Zusammenarbeit 
bekommen im Rahmen der jeweiligen getrennten 
Kompetenzen, wie wir das etwa für den Bereich 
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er f .9elt 

schlechterdings die Bundesrepublik nicht nm 
in voller Schärfe für den weiteren Umgang mit 
diesen Informationen einstehen, so wie wir das 
im innerstaatlichen Bereich fordern würden. Ge-
nauso kann man MI4 umgekehrt, wenn Informa-
tionen entgegengenommen werden von ausländi-
schen Stellen, sicherlich nicht verlangen, dass 
gewährleistet ist, dass diFnun allen intrikaten 
Details der deutschen rechtsstaatlichen Ordnung 

sondern.wh'arlieiteii hier etw nii"t 
Grundanforderungen, wir arbeiten mit allgemei-
nen Bewertungen von Schutzniveaus und viel-
leicht mit äußersten Gren n, die nicht über-

1 6A4, A) schritten werden können Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das im rteil zum BKA-Gesetz 
ja durchexerziert für den Fall einer Datenüber-
mittlung aus der Bundesrepublik ins Ausland, 

A.11/ hat da e43.4 bestimmte Anforderungen gestellt an 
das Datenschutzniveau, das im Ausland gewähr-
leistet sein muss, und an Verfahrensregelungen 
in diesem Zusammenhang. In ähnlicher Weise -
tendenziell strenger - ist der Europäische Ge-
richtshof vorgegangen in seiner Rechtsprechungr 
Schrems heel-Zgeelderett-Pieeteeeittereiteteremile-
13,441esteretemi. 

Für die umgekehrte Situation, dass Daten aus 
dem außereuropäischen Ausland empfangen wer-
den, haben wir bisher weniger Klärung herbeige-
führt. Auch da wird man leztlich pragmatische 

.171,141 a Lösungen finden müssen Wenn Sie fragen: „Wer 
entscheidet über den weiteren Verlauf?": Wenn 
man die Information einmal aus dem Land ge-
schafft hat, kann man natürlich hoffen, dass da- • 
mit weiter ordnungsgemäß umgegangen wird. 
Wirklich garantieren lässt sich das nicht, aber das 
kann natürlich kein Grund sein, den internatio-
nalen Informationsaustausch einzustellen. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das Fragerecht 
wechselt jetzt an Herrn Dr. von Notz, Bündnis 
90/Die Grünen. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender, - Ich 
wollte noch mal auf diese Frage - weil mir das 
tatsächlich auch noch nicht ganz klar ist - bei 
dem Führen von Quellen, dem Zuständigkeits-
wechsel zwischen dem Verfassungsschutz und 

1. Untersuchungsausschuss 

t i Cr\A,'Ci) '13 1 } 1,1 

der Polizei eingehen, wie das eigentlich genau 
funktioniert, weil uns ja immer gesagt wird bzw. 
im Zusammenhang mit Amri immer gesagt 
wurde: Amri war ein Polizeifall; das Bundesamt 
für Verfassungsschutz konnte da gar nichts 
machen. 

Da interessieren mich zwei Sachen, einmal die 
Frage: Wie ist das überhaupt? Es gibt ja jetzt neu-
erdings ein Register. Aber wie wird da eingemel-
det? Gibt es eine Pflicht zur Einmeldung? Wie 
tiefenscharf müssen diese Informationen sein, die 
in das Register eingemeldet werden, jetzt nur für 
V-Leute, also für rechtlich verpflichtete Quellen? 
Aber es gibt ja eine ganze Bandbreite von ande-
ren Figuren, die sozusagen aufseiten der Verfas-
sungsschutzämter genutzt werden, um Informati-
onen heranzuschaffen: Counter-Men, Gewährs-
personen, Informanten, alles Mögliche. 

Und wenn ich das jetzt richtig verstehe: Wenn 
man solche Quellen anwirbt, dann sucht man 
nach bestimmten Profilen, und wenn man jetzt in 
bestimmten Szenen unterwegs ist, dann verdich-
tet sich natürlich irgendwie der infrage kom-
mende Personenkreis sehr. Und wenn man jetzt 
das Bundesamt hat, das Quellen sucht, und man 
hat 16 Landesämter für Verfassungsschutz, das 
BKA hat Quellen und V-Leute und die LKÄ teil-
weise auch, wie läuft dieses Management in der 
Praxis? Wie sorgt man dafür, wenn es ein polizei-
liches Verfahren gibt, dass dann die Verfassungs-
schutzämter sich zurückziehen, und wenn jetzt 
wie im Fall von Amri irgendwie die Polizei auf-
hört, zu überwachen, dass dann der Verfassungs-
schutz wieder aktiv wird oder nicht? Also, wo 
soll das Management stattfinden? Und wenn es 
im GTAZ stattfinden soll - die Frage geht jetzt 
erst mal an Herrn Maurer, aber mich interessie-
ren eigentlich alle -, braucht es neben einer Ver-
einbarung sozusagen über das Management nicht 
am Ende doch rechtliche Pflichten, damit es zu-
verlässig ist - ich meine, die sozialen oder die 
kulturellen Unterschiede gibt es ja nun nicht nur 
zwischen Polizei und Verfassungsschutz, die gibt 
es auch zwischen verschiedenen Verfassungs-
schutzämtern und so - und man irgendwie zu 
einem geordneten, klaren Verfahren kommt? 
Also: Braucht man am Ende - die schlichte Frage 
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Vorsitzender Armin Schuster: Wir bedanken 
uns, Herr Dreksler. - Last, not least: Professor Dr. 
Bäcker. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: 
Herzlichen Dank. - Vielleicht ganz kurz noch 
mal, um auf das Thema Regulierung des GTAZ 
zurückzukommen: Ich glaube nicht, dass irgend-
jemand der hier anwesenden Befürworter einer 
gesetzlichen Regelung wirklich meint, es müsse 
eine eigenständige Institution mit eigenständigen 
Führungsstrukturen geschaffen werden. Das ist 
nicht die Forderung; das lässt sich auch grund-
rechtlich nicht ableiten. Ob das jetzt mit dein 
Verbot der Mischverwaltung vereinbar wäre oder 
nicht, sei mal dahingestellt. Es geht hier darum, 
eine informationelle Kooperation zwischen un-
terschiedlichen Sicherheitsbehörden. unter-
schiedlicher Behördenzweige zu regeln. Dafür 
gibt es durchaus Vorbilder, zum Beispiel das An-
titerrordateigesetz, dessen Kompetenzmäßigkeit 
das Bundesverfassungsgericht geprüft und bejaht 
hat, und es gibt auch die Regelungen über pro-
jektbezogene gemeinsame Dateien in den Bun-
dessicherheitsgesetzen. Was die Regulierungs-
dichte angeht, denke ich, dass eine denkbare ge-
setzliche Regelung des GTAZ zwischen diesen 
beiden Polen +rrrlrrsch-eierliell anzusiedeln sein 
dürfte. 

Ich bin verschiedentlich angesprochen worden 
auf die föderale Struktur des Verfassungsschut-
zes. In der Tat vertrete ich die Position, dass ope-
rative Befugnisse von Nachrichtendiensten sehr 
wohl zulässig sind, aber nicht beim BfV, weil es 
dafür Woe keinen Kompetenztitel gibt, km/ 
ich finde auch einfach keinen. Auch die Lösung 
von Herrn Gärditz überzeugt mich nicht. Arti-
kel 73 weist dem Bund die Kompetenz zu, die 
Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Be-
reich. des Verfassungsschutzes zu regeln. Da steht 
nichts von eigenen operativen Befugnissen des 
Bundes. Artikel 87 sagt, dass der Bund Zentral-
stellen zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke 
des Verfassungsschutzes einrichten darf. Auch 
das sagt nichts ausdrücklich über operative Be-
fugnisse. Der Begriff der Zentralstelle legt solche 
Befugnisse eher fern, was insbesondere der Ver-
gleich zum BKA zeigt. 

1. Untersuchungsausschuss 

Beim BKA haben wir praktisch dieselbe Kompe-
tenzrechtslage. Die Zentralstellenfunktion des 
BKA erstreckt sich aber gerade nicht auf opera-
tive Befugnisse. Und tatsächlich ist im Zuge der 
Föderalismusreform 2006 eigens ein besonderer 
Gesetzgebungskompetenztitel in das Grundgesetz 
eingefügt worden, um dem BKA operative Befug-
nisse im Bereich der präventiven Terrorismusab-
wehr zu ermöglichen. Das scheint mir auch eher 
für meine Position zu sprechen. Ich gebe aber zu, 
dass ich mich mit dieser Position in einer -
noch - kleinen Minderheit befinde, und ich wür-
de jetzt, wenn ich mal eine Methode von Herrn 
Wolff aufgreifen darf, wenn ich also sozusagen 
mal bemesse: „Wie wahrscheinlich ist es, dass 
das Bundesverfassungsgericht meiner Position 
folgt?", Ihnen offen sagen: Da das BfV nun mal 
schon sehr, sehr lang operative Befugnisse hat, 
vermute ich, dass hier so eine gewisse normative 
Kraft des Faktischen entstehen würde, und das 
würde schon nicht komplett gekippt werden. Es 
ist ja auch eine radikale Position. 

Die Position von Herrn Gärditz, der zu komplet-
ten Parallelzuständigkeiten von Bund und Län- — 
dernFommt, ist allerdings genauso radikal, und ;14 oreede 
ich glaube nicht, dass das Bundesverfassungsge- 

4 richt diese Position einnehmen würde. Die wür-
den irgendwo dazwischen landen und irgendwasi t. 
verschleifen und: trallala, trallala, Bundesbezug. 
Und dann käme man dazu: Manches darf das BfV 
operativ, anderes darf es nicht. Und ob tatsäch-
lich bei der letzten Novellierung des Bundesver-
fassungsschutzgesetzes dieser Rahmen noch ge-
wahrt worden ist, halte ich für fragwürdig hin-
sichtlich der gewaltbereiten Bestrebungen. 

Das führt mich weiter zu der Anschlussfrage: Wie 
ist das mit den Landesämtern für Verfassungs-
schutz? Herr Gärditz hat ja dankenswerterweise 
schon darauf hingewiesen: Das geltende Recht er-
möglicht eine Zusammenlegung von Landesver-
fassungsschutzämtern. Diese Möglichkeit wird 
nicht genutzt. Aus der Außenseiter- und Laien-
perspektive würde ich mich Herrn Fromm an-
schließen: Ich halte es auch für sehr unwahr-
scheinlich, dass das geschehen wird. 

Andererseits muss ich sagen: Die Etablierung ei-
ner hierarchischen Behördenstruktur mit dem 
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Bundesamt an der Spitze und den Landesämtern 
als hierarchisch nachgeordneten Behörden da-
runter, das kann ich mir wirklich mit dem Begriff 
der Zusammenarbeit und der Zentralstelle nicht 
mehr zusammenreimen. Das kann ich mir nicht 
vorstellen, dass das nach der derzeitigen Kompe-
tenzordnung geht. 

Ich fände es total schön, wenn Sie das Grundge-
setz ändern würden und das BfV und die LfV auf 
eine sichere Grundlage stellen würden. Ich sehe 
ein, dass Sie dringlichere Projekte verfolgen, zu-
mal dieses sich wahrscheinlich bei den Ländern 
auch - je nachdem, was Sie machen - nicht unbe-
dingt übermäßiger Beliebtheit erfreuen würde. 

Das führt mich jetzt wiederum zu der Frage von 
Herrn von Notz: Iteretritantemec Welche Bau-
stellen im Verfassungsschutzrecht sollten jetzt 
gerade angegangen werden? - Es ist leider so - der 
Meinung bin ich -, dass nicht nur die Übermitt-
lungsvorschriften, sondern das gesamte Verfas-
sungsschutzrecht, und zwar sowohl auf Bundes-
als auch auf Landesebene, schlicht nicht mehr 
auf der Höhe der Zeit ist Die grundrechtlichen 
Anforderungen an Sicherheitsgesetze sind ein-
fach in den letzten Jahrzehnten sehr stark auszi-
seliert worde Es gibt bisher keine umfassende 
Judikatur des Bundesverfassungsgerichts zum 
Nachrichtendienstrecht. Es gibt allerdings eine 
laufende Verfassungsbeschwerde gegen das Baye-
rische Verfassungsschutzgesetz, das in praktisch 
allen wesentlichen Punkten angegriffen ist. Die 
ist groß zugestellt worden, sodass ich davon aus-
gehe, dass da irgendwann eine Senatsentschei-, , 

14.444i 541te dung kommen wird, die dann hoffentlich etwas 
mehr Klarheit bringt, vergleichbar dem Urteil 
zum BKA-Gesetz für das präventive Polizeirecht. 

Ich fände es komplett nachvollziehbar, diese Ent-
scheidung abzuwarten, bevor der Bund jetzt in 
hektischen Aktivismus verfällt - mit einer Aus-
nahme, nämlich den Regelungen über Datenüber-
mittlungen. Da schließe ich mich absolut Herrn 
Wolff und Herrn Gazeas an: Das ist wirklich ein 
Themenkomplex, der dringend überarbeitungsbe-

N14,(rdic dürftig ist. Der § et auch aus meiner Sicht 
wirklich ein ernst  nftos Problem. Und da Sie sich 
ja hier gerade auch mit der informationellen Zu-
sammenarbeit von Behörden beschäftigen, glaube 

1. Untersuchungsausschuss 

Verv,rwi 

ich, liegt es auch vom Untersuchungsthema des 
Ausschusses her sehr nahe, wenn ich das so sa-
gen darf, gerade diesen Themenkomplex noch 
mal anzugehen. Da liegt nach wie vor wirklich 
sehr viel im Argen. Es ist ein bisschen was geän-
dert worden vor einigen Jahren, aber es ist bei 
weitem kein befriedigender Rechtszustand ge-
schaffen. Und wenn ein Ergebnis dieses Aus-
schusses wäre, dass schlicht diese Regelungen 
mal überarbeitet werden, dann wäre das aus mei-
ner Sicht ein gigantischer Erfolg. - Herzlichen 
Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das sind so Zitate, 
die können in Abschlussdebatten noch mal eine 
große Rolle spielen. Da bin ich mal gespannt. 
Wann immer die sein wird. - Vielen Dank, Herr 
Professor Bäcker. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende die-
ser Anhörung. Nach Fertigstellung wird Ihnen 
das Stenografische Protokoll vom Sekretariat des 
Ausschusses übermittelt. Ich habe schon gesagt: 
Sie haben dann zwei Wochen Zeit, Korrekturen 
an der Übertragung vorzunehmen oder Richtig-
stellungen und Ergänzungen Ihrer Aussagen 
mitzuteilen. - Das waren jetzt alle Formalitäten. 

Ganz zum Schluss darf ich mich im Namen aller 
Ausschussmitglieder noch mal ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken. Es war dieses Mal sehr ertrag-
reich, auch die letzten beiden Male. Das ist nicht 
immer so bei Anhörungen. Aber ich glaube, wir 
gehen alle mit einem ganz guten Gefühl heute 
hier raus, auch wenn es anstrengend war. 

Ich schließe hiermit die Sitzung und bedanke 
mich wie immer beim Stenografischen Dienst für 
die Protokollführung. 

Die nächste Sitzung, eine nichtöffentliche Bera-
tungssitzung, wird am Donnerstag, 7. Juni 2018, 
um 11 Uhr stattfinden, daran anschließend, um 
12 Uhr, die erste Zeugenvernehmung dieses Aus-
schusses. 

Jetzt wünsche ich Ihnen, was immer Sie zu tun 
haben, noch gute Verrichtung, 

(Schluss: 18.38 Uhr) 
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Vorläufiges Stenografisches Protokoll 19/10 

1. Untersuchungsausschuss 

Nur zu' dienütlichen Vea vvendu% 

ßen, sondern zur Strukturaufklärung, die der Sa-
che nach letztlich niemals an ein Ende gelangen 
wird. Und das führt dazu, dass die Nachrichten-
dienste das reine Informationsinteresse naturge-
mäß höher gewichten als die übrigen Behörden, 
etwa in der Abwägung zwischen Quellenschutz 
und der Nutzung von Informationen zur Durch-
führung außenwirksamer Maßnahmen. Auf die 
problematische Rolle, die insbesondere § 23 
Nummer 2 Bundesverfassungsschutzgesetz in 
diesem Zusammenhang spielt, ist jetzt bereits 
mehrfach hingewiesen worden. 

Im Zuge der Aufklärung des Geschehens um den 
NSU ist immer und immer wieder deutlich ge-
worden, wie groß der Widerstand bei den Verfas-
sungsschutzbehörden gewesen ist, ihre Erkennt-
nisse gegenüber den Polizeien offenzulegen, und 
in welchem Umfang man offenbar bereit war, die 
extremistischen und regelmäßig auch strafbaren 
Umtriebe der akquirierten V-Leute zu dulden, so-
weit man meinte, diese weiter gewinnbringend 
abschöpfen zu können. Man könnte hier - frei 
nach Dwight D. Eisenhower - formulieren, dass 
man hier offenbar nach der Devise verfuhr: Es 
sind zwar Schweinehunde, aber es sind unsere 
Schweinehunde. 

Der Schutz möglicher Opfer von Straftaten wurde 
dann aber - - 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Dr. Ruste-
berg, ich muss ein bissel auf die Uhr achten. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Ich 
komme sofort zum Ende. - Also, der Schutz mög-
licher Opfer von Straftaten wurde dann aber ge-
ringer gewichtet als das Ziel der Strukturaufklä-
rung und als das Mittel des Quellenschutzes. 
Gerade diese Funktion des Quellenschutzes ist 
eben etwas, was im Sicherheitsrecht leider Ge-
fahr läuft, sich zu verselbstständigen, und die 
eigentlich rechtsstaatlichen Ziele der Strafver-
folgung und des Rechtsgüterschutzes drohen aus 
dem Blick zu geraten. - Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

Vorsitzender Armin Schuster: Vielen Dank. -
Dann kommen wir abschließend zu Herrn Profes-
sor Wolff. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Sehr geehrte Mitglieder des 1. Untersu-
chungsausschusses des 19. Bundestages! Vielen 
Dank für die Einladung. Ich würde gerne im Stak-
kato die wichtigsten Dinge meiner schriftlichen 
Stellungnahme wiederholen anhand der von 
Ihnen gestellten Fragen. 

Frage 1: Entwicklung der Grundlagen föderaler 
Sicherheitsarchitektur von 2011 zu 2017. Ant-
wort: Acht Punkte sind zu nennen. Erstens. Die 
Entwicklungslinie seit 2001 wird fortgeführt. 
Zweitens. Es ommt zur Zunahme einer Rege- - 
lungsdichte immer mehr GesetzeLDrittens. Ver4 
dichtung der parlamentarischen Kontrolle. Vier-
tens. Punktuelle Fortführung der Kompetenzen 
der Sicherheitsbehörden. Fünftens. Vorverlage-
rung der Eingriffsbefugnisse der Ermittlungsbe-
hörden und der Polizeibehörden. Sechstens. Ver-
größerung der Schnittschnellen und Überschnei-
dungsbereiche. Siebtens. Erhebliche Intensivie-
rung der Zusammenarbeit in allen Formen. Ach-
tens. Stärkung der Position des Bundes. 

Frage 2: Begriff „Sicherheitsbehörden" und „Er-
mittlungsbehörden" und deren Verhältnis. Ant-
wort: Ermittlungsbehörden: Behörden, die für die 
Verfolgung von Straftaten zuständig sind - Staats-
anwaltschaften, Polizeien der Bund und der Län-
der, Zoll. Sicherheitsbehörden: Behörden, deren 
Kernaufgabe in dem Schutz hinreichend konkret 
umschriebener Schutzgüter besteht. Behörden: 
Polizeibehörden des Bundes und der Länder, 
Nachrichtendienste, BSI, Zoll, eventuell Voll-
zugsanstalten. Verhältnis zueinander muss man 
trennen zwischen Organisation und Befugnis. Or-
ganisation: teilweise erhebliche Überschneidung, 
ein Sowohl-als-auch. Bei den Befugnissen: klare 
Trennung, Entweder-oder. 

Spiegelstrich 1: Abgrenzung der Aufgabenberei-
che, speziell zum internationalen Terrorismus. 
Verkürzt gesprochen: Alle Ermittlungsbehörden 
und alle Sicherheitsbehörden sind zuständig. 

Spiegelstrich 2: Informelle Formen der Zusam-
menarbeit. Antwort: seit 11. September 2001 eine 
grundsätzliche Wende. Es kam zu einer deutli-
chen Vertiefung der Zusammenarbeit. 
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Spiegelstrich 3: Analyse der Schnittstellen. Ant-
wort: yreitgehende Überschneidungen von Aufga-
ben und Befugnissen, weil der gleiche Sachver-
halt gleichzeitig aus nachrichtendienstlicher, po-
lizeilicher und strafrechtlicher Sicht relevant ist, 
und dann noch einmal gleichzeitig aus Bundes-
und Landessicht. 

Es bestehen faktisch so viele Schnittstellen, wie 
es Behörden gibt. Fünf Behörden beispielsweise 
bilden 14 Schnittstellen. Die rechtliche Regelung 
und die Kontrolle von Schnittstellen werfen we-
gen der Kompetenzordnung Schwierigkeiten auf. 
Die Frage ist immer: Wer ist für die Schnittstelle 
verantwortlich? 

Vierter Spiegelstrich. Frage: Kompetenz des GBA. 
Antwort: §§ 74a, 120, 142a und 143 GVG. Es wer-
den ausschließlich Zuständigkeiten und solche 
mit Eintrittsrecht unterschieden. Hier gab es eine 
erhebliche Stärkung der Bundeskompetenz. 

Spiegelstrich fünf. Frage: Koordination des Zu-
sammenschluss durchs BfV. Antwort: Hier gab es 
seit 2015 massive Kompetenzerweiterung. Der 
Bund geht an die Grenze des verfassungsrecht-
lich Zulässigen. 

Spiegelstrich sechs. Frage: GTAZ, GETZ. Ant-
wort - verkürzt gesprochen -: Hinsichtlich der Ef-
fektivität der Gewährleistung der Sicherheitsauf-
gaben sind es segenreiche Erscheinungen. Aus 
rechtsstaatlicher Sicht sind es Sorgenkinder. 

Spiegelstrich sieben: Informationsaustausch mit 
ausländischen Behörden. Dieser Bereich bildet 
das Herzstück der Terrorabwehr. Der Bereich ist 
durch hohe Vertraulichkeit geprägt. Die deut-
schen Sicherheitsbehörden bemühen sich, den 
Eindruck zu vermitteln, die ausländischen Part-
ner seien über die in Deutschland in diesem Be-
reich geltende Transparenz verwundert. Das Bun-
desverfassungsgericht beschränkt den parlamen-
tarischen Informationsanspruch hier massiv. Die 
Gerichte und der Gesetzgeber nehmen sich dieses 
Bereiches partiell, step by step, Schritt für Schritt 
an. 

Frage 3. Frage: Veränderung der Rahmenbedin-
gungen. Antwort: Bei generalisierender Betrach-
tung lässt sich sagen: kontrollierte und punktu-
elle Erweiterung vor allem im Bereich der Koope-
ration. Die Rahmenbedingungen werden grund-
sätzlich nur bei Anlass und nur Schritt für 
Schritt verändert. Bereiche der Veränderungen 
sind Eingriffsbefugnisse, Koordination, Koopera-
tion, gemeinsame Dateien, Auslandaufklärung, 
Kontrolle. 

Spiegelstrich eins: Aufgabe und Befugnis. Bei 
den Aufgaben hat sich wenig geändert, bei den 
Befugnissen hat sich einiges geändert. Einzelhei-
ten in der Stellungnahme. 

Spiegelstrich zwei. Frage: Speicherung und Lö-
schung. Antwort: In der Formulierung hat sich 
bei den Löschungspflichten einiges getan wegen 
der Änderung des Datenschutzes und wegen der 
Datenschutzreform. In der Sache ist es weitge-
hend stabil. Löschungspflichten besitzen einen 
zweischneidigen Charakter und sind daher weni-
ger vorzugswürdig. Sperrpflichten sind vorzugs-
würdiger. Der schwierigste Punkt ist: Nach wel-
cher Zeit ist zu sperren oder zu löschen, wenn 
unklar ist, ob die Behörde die Information noch 
brauchen wird? Hier gibt es keine absolute Rich-
tigkeit. Die Terrorabwehr selbst scheint mit kurz-
fristigen Informationen grundsätzlich umgehen 
zu können. 

Spiegelstrich drei: ATDG, gemeinsame Dateien. 
Antwort: erhebliche Ausweitung der Möglichkei-
ten auf rechtsstaatlich kontrolliertem Wege. 

Spiegelstrich vier: V-Personen. Antwort: Dieser 
Bereich ist abgearbeitet, hat sich weitgehend erle-
digt. Es ist der Bereich, der am stärksten legisla-
tiv in der letzten Zeit durchdrungen wurde. 

Spiegelstrich fünf. Frage: Rechte der Betroffenen. 
Antwort: Punktuelle Erweiterung der Rechte. 
Mittelbar hat sich getan: Besserstellung durch die 
verbesserte parlamentarische Kontrolle und 
durch bessere Datenschutzkontrolle. Es gab zu-
dem eine erhebliche Veränderung der Praxis bei 
den Mitteilungspflichten. Die Sicherheitsbehör-
den teilen deutlich mehr mit als früher. Verbesse-
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rungen sind dennoch weiterhin möglich, bei-
spielsweist Schadensersatzanspruch wegen im-
materiellen Schadens, Ausweitung und Nach-
schärfung der Befugnis BfDI, Wahrnehmung der 
Rechte des Betroffenen durch eine staatlich neu-
trale Instanz bei Vertraulichem in Ermittlungsbe-
fugnissen. 

Frage 4. Frage: Verpflichtung zur Zusammenar-
beit. Antwort: Die Informationspflicht ist deut-
lich überschaubarer und seltener, als man das 
abstrakt vermuten würde. Selbst wenn Pflichten 
bestehen, werden sie zudem durch § 23 Bundes-
verfassungsschutzgesetz und vergleichbare 
Rechte eingeschränkt. 

Informationspflichten zwischen den Verfassungs-
schutzbehörden sind stark ausgeprägt, § 6 Bun-
desverfassungsschutzgesetz, Vom Bundesamt für 
Verfassungsschutz zum BND: § 20. Vom BND 
zum BfV gibt es keine Pflicht; das sage ich schon 
seit Jahren; niemand glaubt mir. Polizei zum Ver-
fassungsschutz: § 18 Bundesverfassungsschutzge-
setz - Staatsspionage und gewalttätige Bestrebun-
gen -, das ist okay. Polizei zum BND: nur zur Ei-
gensicherung. Von den Nachrichtendiensten zur 
Polizei: nur bei Staatsschutzdelikten. - Vielen 
Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Ich bedanke mich 
bei den Sachverständigen. Ich habe zur Frage-
runde gerade eben schon alles erklärt. Wir kön-
nen also unmittelbar einsteigen. Ich habe zwar 
Fragen. Aber ich verzichte jetzt erst mal zuguns-
ten der Fraktionen und wollte zum Zeitmanage-
ment noch mal darauf hinweisen: Wir haben wie 
immer den Sachverständigen 18 Uhr avisiert. Das 
ist zwar jetzt nicht unbedingt Pflichttermin, aber 
ich sage es noch mal an alle: Es könnte sein, dass 
wir das halten. Bisher haben wir das geschafft. 

Dann ist das Fragerecht bei der CDU/CSU-Frak-
tion. - Herr Amthor. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Meine Herren, herz-
lichen Dank für die guten Einführungen und für 
Ihre schriftlichen Ausarbeitungen, die uns eine 
Grundlage geben für viele Diskussionspunkte. 

Ich würde jetzt einsteigen mit zwei Themen: ers-
tens mit dem Stichwort „strafprozessuales Vor-
feldrecht" und dann noch mal zum Verfassungs-
recht. Vielleicht zunächst kurzgehalten: Das Feld 
„strafprozessuales Vorfeldrecht", Herr Bäcker, 
hatten Sie aufgezogen in Kontrast zum Muster-
polizeigesetz. Ich habe das gleichwohl insoweit 
gern gehört, als natürlich wir für ein Musterpoli-
zeigesetz einerseits sind, aber der Idee eines straf-
prozessualen Vorfeldrechts natürlich auch eini-
ges abgewinnen können. 

Was spannend ist, ist die Frage der Abgrenzung, 
zumal Sie, Herr Gazeas, dort ja eine sehr kontras-
tierende Position vertreten haben. Das heißt, an 
der Stelle würde ich vielleicht, ehe wir zum Ver-
fassungsrecht kommen, da von Ihnen beiden 
gerne noch mal hören: Was ist eigentlich für Sie 
das Abgrenzungskriterium zwischen dem straf-
prozessualen Vorfeldrecht und dem klassischen 
Gefahrenabwehrrecht, also in welchem Rege-
lungsumfeld bewegen wir uns da, was ist das Ab-
grenzungskriterium für uns als Gesetzgeber? Es 
wird natürlich nicht ganz einfach sein, zu sagen: 
Alles das, was wir im Musterpolizeigesetz nicht 
geregelt kriegen, machen wir hier als Bundesge-
setz. - Vielleicht Sie beide mit einer kurzen Re-
plik, Herr Bäcker und Herr Gazeas. 

Sachverständiger Prof. Dr. Matthias Bäcker: Ich 
will versuchen, mich kurzzuhalten, soweit es mir 
möglich ist. Trotzdem muss ich was zum Hinter-
grund dieser Sache sagen. Das Bundesverfas-
sungsgericht hatte vor jetzt inzwischen 13 Jahren 
zu entscheiden über die Frage, ob die Polizeige-
setze der Länder den Polizeibehörden Überwa-
chungsmaßnahmen ermöglichen können mit dem 
Ziel, die Überwachungsergebnisse später einmal 
in Strafverfahren einzubringen. Das wurde da-
mals als Vorsorge für die Verfolgung von Strafta-
ten bezeichnet und damals insbesondere im Kon-
text der organisierten Kriminalität diskutiert. Das 
Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt: Das 
geht eigentlich nicht. Denn auch die Vorsorge für 
die spätere Strafverfolgung - also auch wenn ich 
zu einem Zeitpunkt ermittle, wo noch kein Tat-
verdacht besteht, wo vielleicht die Straftat sogar 
noch gar nicht begangen ist - ist entscheidend für 
die kompetenzrechtliche Zuordnung zum Straf-
verfahrensrecht, der Umstand, dass hier das Ziel 
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in der „FAZ" veröffentlicht hat, deutlich ge-
macht. Er sagte, er würde sich wünschen, dass 
die Bundespolizei auch teilweise zu einer echten 
Polizei des Bundes werden würde. Herr Wolff, 
deswegen die Frage aus verfassungsrechtlicher 
Perspektive: Wo gäbe es Möglichkeiten, Zustän-
digkeiten der Bundespolizei zu erweitern, also 
direktionsrechtsspezifisch mit Blick aufs BW und 
mögliche Zuständigkeitserweiterungen mit Blick 
auf die Bundespolizei? 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Vielen Dank für die Fragen. - Zu Frage 1, 
Artikel 87, Zentralstellenfunktion des BfV: Das 
Bundesverfassungsgericht hat sich zu dieser 
Frage noch nicht in einer Weise geäußert, dass 
wir eine Basis hätten, um darauf jetzt aus i verfas-
sungsrechtlicher Rechtsprechun  antworten zu 
können. In der Literatur gehen ie Meinungen re-
lativ stark auseinander. Es ist deswegen leider 
keine verlässliche Antwort möglich in bank Be-
reich. Sicher ist, dass ein Weisungsrecht nicht 
geht, wenn die verfassungsfeindliche Bestrebung, 
um die es geht, sich nur auf ein Land beschränkt, 
weil ich ja die Zentralstellenfunktion herleiten 
muss. Wenn die Landesgrenzen überschritten 
sind, kann ich über die Koordinationsfunktion 
natürlich versuchen, eine Weisungsbefugnis ieuo 
mache p. Ich wüsste nicht, weswegen man Ihnen 
jetzt sagen sollte, das sei offensichtlich verfas-
sungsmissachtend, wenn Sie es versuchen, weil 
im Moment nichts dagegenspricht, es zu versu-. 
chen. Ob das Verfassungsgericht das akzeptieren 
wird? Ich würde denken, ja. Es ist eher wahr-
scheinlich. Aber e ist gegenwärtig wirklich 

24 Etiei gl ie. keine verlässliche, möglich. Wenn es 
) aber einen Grund dafür gibt, gerne. 

Beim Zweitei- das ist eine eher leichtere 
li'l 4 4 Übung - gibt es nun auch verfassungsrechtliche 

Rechtsprechung - die war nun ganz deutlich -, 
die sagt, es soll keine-einheitliche Bundespolizei 
geben. Schon der Name „Bundespolizei" bereitet 
jemandem, der diese Verfassungsgerichtentschei-
dung gelesen hat, Bauchschmerzen. 

Gibt es noch Zuständigkeiten, die wir der Bun-
despolizei zuweisen können? Ja, die gibt es in der 
Tat. Die Bundeswasserstraßen können Sie noch 

Verwencitin 

zuweisen. Die sind im Moment nicht zugewie-
sen; die können Sie verfassungsrechtlich zuwei-
sen. Sie würden mir damit allerdings eine meiner 
ständigen Hausarbeiten in der Übung im öffentli-
chen Recht kaputtmachen. Die stelle ich nämlich 
im Fünfjahresrhythmus, weil das komischer-
weise noch keiner gesehen hat. Ich weiß jetzt 
nicht, ob Ihnen das bei der Terrorismusbekämp-
fung so wahnsinnig hilft. Ansonsten müssen Sie 
an die'Verfassung ran, wenn Sie das wirklich 
wollen, und dann gibt es natürlich Krieg mit den 
Ländern. Aber wenn Sie den Verfassungsände-
rungsweg nehmen, gerne. 

Philipp Amthor (CDU/CSU): Das vielleicht nur 
vertiefend. Also, das war auch gefragt, sozusagen 
de constitutione ferenda, also auch was Sie ver-
fassungsändernd sich da vorstellen können, dass 
Sie da die Grenzlinie noch mal ziehen, also jetzt 
nicht nur einfachrechtlich. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Entschuldigung, dann habe ich die Frage 
falsch verstanden. Das ist meine Schuld; ent-
schuldigen Sie bitte. - Das ist eine ausgezeichnete 
Frage, und ich wäre ausgesprochen dankbar, 
wenn der Bund das machen würde. Denn das ist 
die ganze Krux, die wir hier haben und wegen 
der wir hier sitzen - auch der Entwurf von Herrn 
Bäcker, den ich persönlich für fernliegend halte -: 
Das Problem, dass wir das BfV ständig ausweiten, 
liegt doch daran, dass wir eigentlich über eine
polizeiliche Befugnis und Aufgabe sprechen, für 
die die normale Vollzugspolizei der Länder nicht 
richtig ausgestattet ist, nicht richtig für ausgerich-
tet ist, andererseits der Bund diese Kompetenz 
nicht hat. Insofern ist der Artikel 73 Nummer 9a 
Grundgesetz in gewisser Form ein Segen. Wenn 
Sie das ausweiten würden im Rahmen des Terro-
rismus oder der organisierten Kriminalität, in-
dem Sie einfach die Sachbereiche, die erstens 
notwendig der Sache nach länderweise und über-
greifend sind und bei denen zweitens eine poli-
zeiliche Arbeit nachrichtendienstlich tätig wird, 
weil sie lang angefristet ist, weil es um vernetzte 
Sachen geht - - und wenn Sie es schaffen, das 
dem Bund zuzuweisen, dann hätten wir eine Si-
cherheitsarchitektur, die in meinen Augen ganz 
viele unserer Probleme, die wir gegenwärtig ha-
ben, wegschneiden würde, weil vieles wirklich 
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nur kompetenziell zu erklären ist viele Pro-
bleme, die wir hier auf Bund ene diskutieren. 

Vorsitzender Armin Schuster: Herr Professor 
Wolff, eine Anschlussfrage an die Frage von 
Herrn Amthor, mal jenseits der Wasserstraßen. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Schade. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Armin Schuster: Die Bundespolizei 
ist wahrscheinlich im Umgang mit ausländer-
und aufenthaltsrechtlichen Themen eine der ge-
übtesten in Deutschland. Und es gibt ja schon ei-
nen konkreten Vorschlag, der Bezug hat zu unse-
rem Thema. Wäre die Bundespolizei aufenthalts-
rechtlich zuständig gewesen bei der Festnahme 
in Friedrichshafen, hätte sie nicht zuständigkeits-
halber abgeben müssen. Da zitiere ich mal den 
Bundespolizeipräsidenten aus dem „Deutsch-
landfunk": Wenn wir ihn hätten festnehmen oder 
halten dürfen in eigener Zuständigkeit, hätte der 
nie wieder außer in Richtung außerhalb Deutsch-
lands - - wäre er auf freiem Fuß gewesen. 

Er sagt: Wir haben eine ganz andere Prognoseent-
scheidung aufgrund unserer Potenzen, die wir 
haben im Bereich Passersatzbeschaffung etc. Wir 
hätten die Prognose gefällt. Diesen Passersatz 
kriegen wir. Und deswegen wäre er eingefahren. 

Nun waren sie aber nicht zuständig. Warum? 
Weil der Zugriffsort nicht im 30-Kilometer-Be-
reich lag, sondern es 33 Kilometer oder irgend so 
etwas waren. Aber sie waren in einem originären 
Zuständigkeitsbereich. Und jetzt kommt ja die 
Idee, die immer wieder auftaucht: Warum kann 
man eigentlich die Bundespolizei aufenthalts-
rechtlich nicht zuständig erklären in allen origi-
nären Aufgabenbereichen, die sie hat? Die 
Streife, die von Köln nach Frankfurt bahnpolizei-
lich unterwegs ist, ist aufenthaltsrechtlich kom-
plett kompetent; aber sie darf nicht. Was halten 
Sie von dieser Idee? 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Also, ich habe über die Idee noch nicht 

1. Untersuchungsausschuss 

wirklich nachgedacht. Deswegen kann ich nur sa-
gen: Im Moment halte ich sie für ziemlich gut. 
Verfassungsrechtlich begründet ging es ja darum, 
dass wir zunächst für diesen Bereich die Verwal-
tungskompetenz zum Bund zuweisen; denn die 
Polizeikompetenz folgt ja dann akzessorisch der 
Verwaltungskompetenz. Die ganzen Polizeibefug-
nisse, die der Bund weitgehend hat, sind ja ak-
zessorische Verwaltungskompetenzbefugnisse für 
Bahn, Luftverkehr etc. Das heißt, wir müssten der 
Sache nach die dazugehörige Verwaltungskompe-
tenz dem Bund zuschneiden. 

Im Ausländerbereich haben Sie einen gewissen 
Grenzbezug, sodass Sie immer sagen können: 
„Ich habe einen gewissen sachlichen Bezug zum 
sowieso beim Bund Bestehendenl-eve.aa-iehaes 
ritelgig-le-Feeieek e. Ich bin im Moment • 
jetzt nicht vorbereitet. Wenn ich es richtig in Er-
innerung habe, ist ja auch im Ausländerrecht das 
einer der ganz wenigen Bereiche, wo einfach-
rechtlich dem Bund sogar eine Weisungsbefugnis 
zugelassen wird über Artikel 84 Absatz 5 Grund-
gesetz, w Sie ja sonst ganz wenige Beispiele für 
finden, sodass das auch eine Andeutung, ein Ge-
sichtspunkt ist, dass von der Sache her eine Bun-
deskompetenz nicht sehr fernliegend ist. 

Wenn Sie denken, dass Sie mit der Zuweisung 
der Verwaltungskompetenz im Ausländerrecht 
an den Bund die hier anstehenden Probleme be-
wältigen würden, hielte ich das für eine ausge-
sprochen naheliegende Form, weil Sie durch ei-
nen sehr schmalen Schnitt in die Kompetenzord-
nung ein festgestelltes Problem lösen. Das halte 
ich grundsätzlich für ein vernünftiges Vorgehen. 

Detlef Seif (CDU/CSU): Oh, wir haben noch zwei 
Minuten. - Ich komme noch mal zum Grund un-
serer Untersuchung zurück: Anis Amri, Anschlag 
Breitscheidplatz. Wir haben jetzt schon einige 
Aspekte gehört. Aber die Frage und Überlegung 
ist ja die: Ist die Zuständigkeitsverteilung zur 
Vermeidung und Verfolgung terroristischer Straf-
taten aus Ihrer Ansicht richtig getroffen? BKA-
Gesetz sieht vor, dass das Bundeskriminalamt die 
Kompetenz hat, bei terroristischen Straftaten tätig 
zu werden; aber es bleibt immer die Zuständig-
keit der Länder bestehen. Es ist Benehmen herzu-
stellen. Da ist dann die Frage - die habe ich an. 
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Ermittlungsbehörde zu wenig in den Blick ge-
nommen haben. Und da wäre für mich einfach 
die Frage: Was können Sie uns für Hinweise ge-
ben, wie da überhaupt so etwas wie Evaluation 
oder auch Kontrolle - wenn man dieses Wort be-
nutzen will - funktioniert? 

Vorsitzender Armin Schuster: Und Herr Dr. von 
Notz. 

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich habe noch zwei Piagen - eine etwas 
spezifischere, eine etwas globalere -, gerne an 
Herrn Bäcker und Herrn Gazeas. 

Die etwas spezifischere dockt bei dem Kollegen 
Amthor an. Das, was wir gerne hier miteinander 
die letzten Jahre diskutieren, ist, inwieweit man 
konkret einzelne Funktionen der Landesämter für 
Verfassungsschutz zum Bund ziehen kann. Sie 
haben das eben Zentralstellenfunktion genannt 
Das läuft ja immer unter dem etwas zugespitzten 
Stichwort - Bremen ist, glaube ich, gar nicht da -: 
Braucht Bremen eine Abteilung für Cyberabwehr 
beim Landesamt für Verfassungsschutz? - Wäre 
es heute schon möglich, das zu machen, wenn es 
da ein Grundverständnis gäbe, und was wären 
eventuell die rechtlichen Probleme, wenn es sol-
che Übereinkünfte gäbe? Man kann ja andere 
Stadtstaaten und das Saarland oder so dazuneh-
men; das wird da immer diskutiert. - Das würde 
mich interessieren. 

Der zweite Punkt Vor allen Dingen Herr Bäcker 
übt sehr ausgiebig am Nachrichtendienstrecht 
des Bundes insgesamt Kritik. Da ist ja die letzten 
Jahre auch viel passiert: Bundesverfassungs-
schutzgesetz und BND-Gesetz und anderes. Was 
wäre denn im Hinblick auf die Baustellen, die 
wir hier heute bewegt haben, ganz konkret etwas, 
was wir als Gesetzgeber zeitnah tatsächlich ange-
hen müssten, um zu strukturellen Verbesserun-
gen der Sicherheitsarchitektur zu kommen? 

Vorsitzender Armin Schuster: Wir könnten jetzt 
fair sein und dieses Mal in umgekehrter Reihen-
folge anfangen, weil Herr Bäcker die letzte Frage 
bekommen hat. Dann kann Herr Wolff auch nicht 
den Witz bringen, dass den Letzten immer ... 
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(Heiterkeit - Sachverständi-
ger Prof. Dr. Heinrich 

Amadeus Wolff: Hatte ich 
auch nicht vor! Ich fange 

gern an!) 

Ich höre den gerne. 

Sachverständiger Prof. Dr. Heinrich Amadeus 
Wolff: Ich werde schon wiederkommen; da wird 
es die Gelegenheit geben. - Ich hatte es so ver-
standen, dass ich sowohl auf meine Fragen als 
auch auf sonstige Dinge, die ich für wichtig halte, 
antworten darf, nur nicht zu lange reden darf. Ich 
würde in der Tat von beidem gerne Gebrauch ma-
chen. 

Ich glaube, dass das Thema der Zukunft, so wie 
es in der Vergangenheit der V-Mann war, die Fi-
gur des Gefähiders sein wird. Ich glaube, dass die 
Zukunft sein wird, dass Sie die Schnittstellen ge-
nauer ausregeln müssen. Ich glaube, dass die Zu-
kunft sein wird, dass Sie Transparenz dort zulas-
sen müssen, wo es geht, dass Sie aber dort, wo 
die Transparenz nicht möglich ist, institutionelle, 
vertrauliche und staatliche Störenfriede in das 
Verfahren einbauen müssen. Darüber haben wir 
heute überhaupt noch nicht gesprochen. Ich 
glaube nicht, dass das ein Overkill an Kontrolle 
ist; ich sehe das sehr anders. Ich finde die Kon-
trolle der G-10-Kommission völlig unzulänglich. 
Es gibt in meinen Augen keine abstrakte Grenze 
der Eingriffsbefugnisse, sondern die Grenzen 
sind fließend. Sie hängen ab von der Eingriffs-
schwelle und von dem Anlass, sodass da durch-
aus Veränderungen möglich sind. 

Ich glaube, dass im Haus eine völlig falsche Vor-
stellung vom GTAZ besteht. Sie haben so eine be-
hördenähnliche Strukturvorstellung. Das ist das 
GTAZ nicht, sondern es ist nur ein runder Tisch, 
bei dem bit sich treffen. 

Die Frage vonseiten der Grünen ist relativ klar zu 
beantworten. Die Pflicht kann nicht ans GTAZ 
geknüpft sein, sondern wir müssen uns die kon-
kreten Übermittlungspflichten angucken: Gibt es 
eine Übermittlungspflicht, bei der die Polizeibe-
hörde den Verfassungsschutz informieren muss, 
wenn sie die Idee haben, dass keine polizeiliche 
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Gefahr mehr da ist, aber es verfassungsschutz-
rechtlich relevant ist, zu überwachen? Die Ant-
wort: Ja, die gibt es. Das ist § 18 Absatz 1 Bundes-
verfassungsschutzgesetz. Gucken Sie rein, ob das 
verletzt worden ist oder nicht! Das gilt allerdings 
nur im Verhältnis von der Bundesbehörde zu den 
Verfassungsschutzbehörden. Es gibt aber auch in 
den Ländern entsprechende Regelungen. Da müs-
sen Sie jetzt mal nachgucken, ob im Land Berlin 
eine Pflicht des LKA bestand, das Landesamt zu 
informieren. Und wenn Sie finden, dass das 
nicht genug ist, dann ändern Sie bitte diese kon-
krete Übermittlungsbefugnis, und fangen Sie 
nicht an, das gesamte System neu aufzubauen. 
Seit Jahren predigt Herr Gazeas, dass § 23 Bun-
desverfassungsschutzgesetz geändert werden 
muss. Das ist eine Ltt-.9 praktische Vorschrift. Be-
vor Sie hier großen Wind machen, ändern Sie 
doch einfach mal § 23 Bundesverfassungsschutz-
gesetz. Das wäre wahnsinnig viel. 

Dann die Frage zur gesetzlichen Grundlage des 
GTAZ. Ich bin nicht der Auffassung, dass in die-
ser gesetzlichen Grundlage die Befugnisse hin-
sichtlich der Weitergabe geregelt werden müssen, 
sondern die haben wir, und die sollten unverän-
dert bleiben. Ich bin tatsächlich der Auffassung, 
es muss nur geregelt werden, dass man zur 
Kenntnis nimmt, dass am runden Tisch zusam-
mengearbeitet wird, und Kontrollinstanzen ein-
bauen, aber man braucht kein neues, drittes Sys-
tem der Übermittlungsbefugnisse. 

Ich würde von einer Normierung des Trennungs-
gebots abraten. Ich finde, das institutionelle 
Trennungsgebot des Verfassungsgerichts reicht. 
Ich fände die Vorstellung, die hier immer wieder 
anklang, dass alle Informationen fließen müssen, 
haarsträubend - wenn ich Haare hätte -; das 
würde vorm Verfassungsgericht nicht standhal-
ten. 

Zur Frage der FDP, ob das BfV, wenn es mehr 
Kompetenzen bekommt, auch mehr in der Ver-
antwortung steht. Ja, selbstverständlich - das ist 
ja klar. Deswegen rate ich auch immer davon ab, 
dass sich der Bund zu viele Kompetenzen nimmt, 
Der nächste Skandal passiert bestimmt, und dann 
gibt es keine Landesbehörde mehr, die zuständig 
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ist. Das wäre dann ein Zustand, den man nicht 
wollte. 

Dann die Frage des Herrn Vorsitzenden: Jetzt ma-
chen Sie es doch mal so, dass die Sache auch 
läuft. Wie ist es mit den Weisungsbefugnissen? 
Die Weisungsbefugnisse setzen natürlich eine 
Kompetenz voraus. Ohne Kompetenz darf ich 
auch nicht weisen. Deswegen: Das Hauptproblem 
ist, dass der Bund so zersplitterte Kompetenzen 
hat - wenn Sie jetzt von einer Weisungsbefugnis-
kompetenz des Bundes ausgehen wollen. Beim 
Verfassungsschutz können wir mit Artikel 87 hel-
fen - das ist schön -, aber beim Strafverfahren 
können wir schon nicht mehr helfen. 

Deswegen gibt es meines Erachtens nur folgende 
Lösungen: Erstens. Sie schauen sich tatsächlich 
noch einmal die gesetzlichen Übermittlungsvor-
schriften an. Wirklich, das ist ein ernster Rat. Ich 
habe es schon mal gesagt, beim Untersuchungs-
ausschuss zum NSU; Sie wollten es nicht hören. 
Das ist verdammt viel Arbeit. Sie haben tage auf 61x02 ,.t 
4n.e..4rundlagolestellt, aber ganz wenig auf W „k Rec.Z4, 
Pflichten. Schauen Sie sich die Pflichten an. Da 
ist viel zu machen; da können Sie auch als Bund 2,e
was machen. Das wäre die eine Möglichkeit: Sie 
verändern die Kannvorschriften zu Istvorschrif-
ten, und Sie schauen sich den § 23 BVerfSchG 
genau an. 

Die zweite Lösung ist, Sie schaffen neue Verwal-
tungskompetenzen für den Bund. Dann können 
Sie auch Weisungsbefugnisse vorsehen. Die Sa-
che mit den Ausländerbehörden leuchtet mir un-
mittelbar ein. - Diese Lösung ist eine ganz 
schmale, problemorientierte. 

Die dritte Möglichkeit, die Ihnen natürlich am 
ehesten entgegenkommt: Sie schaffen so was wie 
eine Zuständigkeit, die erst dann greift, wenn die 
Kompetenzen der Länder übersChritten sind, also 
eine Kooperationszuständigkeit bei grenzüber-
schreitenden Fällen. Das würde mir auch ein-
leuchten. Ich bin mir nicht sicher, ob es dafür 
nicht einer Verfassungsänderung bedürfte; ich 
glaube aber, dass man sie begründen könnte. Das 
wäre ein neues System, würde aber auch bei den 
von Ihnen vorgesehenen Möglichkeiten gehen. 
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Es gibt also drei Möglichkeiten: gesetzliche Über-
.gageeerieen, Schaffung neuer Verwaltungskom-

etenzen oder Schaffung einer neuen Kooperati-
onszuständigkeit. 

Ich gehe jede Wette ein, dass die Abschaffung der 
Landesämter nicht von Vorteil wäre. Ich spende 
eine Kiste Sekt als Einstand - wer dagegenhalten 
will, gerne! - Vielen Dank. 

Vorsitzender Armin Schuster: Das kommt auf 
den Sekt an. - Herr Dr. Rusteberg, bitte schön. 

Sachverständiger Dr. Benjamin Rusteberg: Vie-
len Dank. - Zu den Fragen von Frau Renner zur 
Übermittlung personenbezogener Daten vonsei-
ten der Nachrichtendienste an die Strafverfol-
gungsbehörden nach § 19 BVerfSchG; § 20 ist da 
noch mal ein Unterfall. Ich weiß natürlich auch 
nicht, wie es in der Praxis genau abläuft. Nach 
dem, was ich gelesen habe, ist es jedenfalls EDV-
terhni  sch keine Selbstverständlichkeit, dass die 
Fälle, die man übermittelt, auch entsprechend er-
kennbar sind, sodass man das ohne Weiteres 
nachhalten kann. Man muss bei einer Anfrage 
unterscheiden, ob eine Statistik darüber besteht 
oder ob mit den einzelnen Akten hoffentlich we-
nigstens nachhaltbar ist, an wen man die Infor-
mation weitergegeben hat. Da müsste man letzten 
Endes natürlich auch über die Reichweite der 
Fragerechte diskutieren, also: Welchen Aufwand 
darf das BW betreiben, um diese Sachen nachzu-
halten, wenn man eine entsprechende Frage hat? 

Was vielleicht noch interessant ist: Bei der Anti-
terrordatei besteht die Pflicht, diese Informatio-
nen aktuell zu halten und bei Fehlerhaftigkeit 
wieder zu entfernen. Über die Sachen, die die 
Verfassungsschutzbehörden oder das Bundesamt 
in diese Datei eingestellt haben, müsste eigent-
lich eine praktische Übersicht bestehen. Jeden-
falls müsste man da meines Erachtens, um seiner 
Aufgabe nachkommen zu können, eigentlich eine 
entsprechende Übersicht haben. 

Was jetzt die Problematik der V-Leute bei den 
Landeskriminalämtern angeht, bin ich ein Stück 
weit überfragt. Auch da gibt es natürlich Fälle. Es 
gab da einen Fall, der ein bisschen Aufmerksam-
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keit bekommen hat, bei der baden-württembergi-
schen. Polizei in Karlsruhe, die einen verdeckten 
Ermittler im linksradikalen Umfeld in Heidelberg 
eingesetzt hatte, wo relativ klar war - ich weiß gar 
nicht, ob man es am Ende noch anerkannt hat 
oder nicht -, dass der ganze Einsatz von vornhe-
rein überhaupt nicht den Anforderungen an 
V-Leute-Einsätze entsprochen hat. Man kann 
dann natürlich sagen: Wenn man so weit kommt, 
dann kann man regeln, was man will, dann pas-. 
siert halt auch gar nichts. Inwieweit da in der 
Praxis weitere Möglichkeiten bestehen, das nach-
zuhalten, weiß ich nicht. 

Von meiner Tendenz her würde ich sagen: Man 
muss damit auch bei den Polizeien nicht unbe-
dingt glücklich sein. Meine Hoffnung oder Ver-
mutung ist immer, dass es ein bisschen besser, 
kontrollierter abläuft, weil immerhin noch ein ge-
wisser Fernzweck damit verbunden ist. Wenn die 
Polizei V-Leute einsetzt, dann tut sie das ja ei-
gentlich, um am Ende eine Gefahr zu beseitigen 
oder eben, wenn es im Strafverfolgungsbereich 
passiert, eine Straftat aufzuklären, sodass ein sol-
cher Einsatz eigentlich auch irgendwann ein na-
türliches Ende haben sollte, zu verwertbaren Er-
gebnissen führen sollte und nicht einfach auf 
ewig weiterläuft, weil man irgendwie eine Szene 
durchdringen will. 

Insgesamt würde ich, auch im Hinblick auf die 
Frage nach § 19, die Nachvollziehbärkeit und da-
rauf, ob alle Informationen fließen müssen, sa-
gen - unabhängig vom Trennungsgebot, das im-
mer wieder tot zu sein scheint und dann immer 
mal wieder aufploppt -: Ich glaube, dass die 
Nachvollziehbarkeit und Nachhaltbarkeit der In-
formationsbewegungen, des Informationsvorhan-
denseins und der Informationsverarbeitung das A 
und 0 sind. Dass es irgendwie für die kontrollie-
renden Stellen nachvollziehbar und nachhaltbar 
ist, das ist eigentlich das Entscheidende. 

Ich persönlich würde das Hauptproblem beim 
GTAZ übrigens in der Eins-zu-eins-Kommunika-
tion sehen - das ist jetzt ein Aspekt, der kaum zur 
Sprache kam -, die für Dritte, für kontrollierende 
Stellen, eigentlich kaum nachvollziehbar ist, es 
sei denn, das wird tatsächlich alles vollprotokol-
liert oder so - ich weiß es einfach nicht. Gerade, 
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